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haben aber den Kanf verwehrt, wegen ihres Verhältnisses zu Lauderon. Die Neuenbnrger äußern sich, sie

hätten hundert Männer in der Grafschaft, die jene Summe erlegen müssen und werden. 13. Als die Frau

die Grafschaft denen von Neuenbürg admodirt hatte, habeil sie über Alles nicht mehr als 1000 Kronen

gegeben. 14. Es sollen Brief und Siegel vom König von Frankreich vorhanden sein, denen gemäß die Frau

nicht Gemalt gehabt habe, die Grafschaft zu verkaufen; deßwegen habe sich der Kauf mit Freiburg zerschlagen.

15. Endlich finde sich in einem Abschied zu Baden vom Freitag nach der Auffahrt (7. Mai) 1529, daß die

eilf Orte die Grafschaft Neuenburg der Herzogin von Longueville wieder übergeben haben. Man hat daher

beschlossen, sich auch beim Landschreiber zu Baden zu erkundigen, unter welchen Bedingungen die Grafschaft

wieder übergeben morden sei, „dann min Herren von Solothurn sonst dhein eigenschaft können finden". Den

Abschied unterschreibt der Stadtschreiber von Solothurn.

Der Name des Freiburger Gesandten aus der unten folgenden Instruction von Freiburg.

Mit Rücksicht auf den Eingang des Abschiedes thcilcn wir auszüglich die uns erhaltene Instruction der
heimlichen Räthe von Freiburg mit: 1. Verdankung an Solothurn, daß es die von Freiburg zur Mitgenossenschaft
dieses Kaufs berufeil habe. 2. Vor Allem aus soll man den in Betreff der Uebergabe der Grafschaft
Neuenburg ausgestellten Ncvcrsbrief besehen. 3. Dabei aber wollen die von Frciburg die beiden andern
Städte auf Folgendes aufmerksam machen: Bern, das wie die drei andern Städte mit den Grafen zu
Neuenburg durch Burgrechte verwandt sei, habe jene nicht zu dem Kalif berufen, werde daher sich ihnen
entgegensehen und die Grafschaftsleute unterstützen. Als vor acht oder neun Jahren die Grafschaft denen
voll Freiburg zu kaufen angetragen worden sei, und diese damals Bern, Lucern und Solothurn zur Antheil-
nahme eingeladen haben, haben die beiden Schultheißen Wattenwyl und Nägeli zu Freiburg im Namen
ihrer Obern erklärt, letztere können nicht in den Kauf eintreten, weil sie wichtige Gerechtigkeiten, Präeminenzen
und Erbburgrechte gegenüber den Trafen und den Grafschaftslcutenvon Neuenbürghaben, die ihnen auch
bei der Zurückstellung der Grafschaft bestätigt worden seien. Namentlich seien ihnen die von Neuenbürg die
Reis schuldig, und wenn zwischen dem Graf und seinen UnterthanenStreit entstehe, komme der Entscheid
an die von Bern. Diese haben daher dainals zum höchsten gebeten, mit Rücksicht auf solche Rechtsinnen
derer von Bern nicht zu kaufen. Da nun die von Bern sowohl als die Grafschaftsleute nicht des Glaubens
der drei Städte seien, die Grafschaftsleute denen von Bern sonst zugethan seien und jetzt mit Bezug auf
diesen Kauf mit ihnen einen besondern Vertrag haben, so sei klar, daß die von Bern Alles daran setzen
werden, die Grafschaft sich selbst zuzuwenden und die drei Städte fernzuhalten. Dadurch aber komme man
in Wiederwärtigkeit und Streit, was mau Wohl bedenken möge. Wenn man aber ohne besondere
Schwierigkeiten und um ein ziemliches Geld zu dem Kauf gelangen könnte, so glaube der heimliche Rath zu
Freiburg seine Obern werden sich von den andern beiden Städten nicht söndcrn. Datum 29. Januar 1552,
unterschrieben vom Stadtschreibcr zu Freiburg.

St. A. vucern: Bei diesem Abschied. - K. A. Solothurn: Actenband Neuenburg I5«o—isvo.

201.

Provence. 1352, 9. und 15. Februar.

Verhandlung von Gesandten von Bern und Freiburg betreffend die Aufnahme des Mehrs zu Provence.

1. 1552, 11. Februar. Bern an Frciburg. Die Boten von Bern, welche letzte» Dienstag (9. Februar)
mit denjenigen von Freiburg zu Provence gewesen seien, haben über die dortigen Verhandlungen Bericht
erstattet. Bei der Abzahlung habe sich ergeben, daß denen von Bern Wahrheit berichtet worden sei,

76



602 Februar 1552.

was gegenüber denen von Freiburg nicht der Fall war, da sie in ihrem Schreiben gemeldet haben, es seien

nur ihrer Zwei oder Drei, welche das Mehr verlangen. Das von denen von Freiburg erfolgte Nechtbot

sei daher ohne Grund. Die Gesandten von Freiburg haben Einige, welche Unterthanen des Herrn von

Vauxmarcus, aber doch Kirchgcnosscn von Provence seien, ausgeschlossen, was die Boten von Bern für

dieses Mal gewähren ließen. Aus unbekannten Gründen seien ungefähr zehn Hausmeister an der Gemeinde

nicht erschienen. Anderer Einreden der Boten von Freiburg wolle man nicht erwähnen. Aber ungeachtet

Alles dessen habe die Mehrheit der Kirchgenossen, wie früher, so jetzt, das Mehr verlangt. Die Boten von

Bern hätten daher mit dem Mehren füglich fürfahren mögen, wollten aber dieses nicht thun, bevor sie ihren

Obern Bericht erstattet hätten. Die von Bern wollen die Sache nun nicht länger anstehen lassen, sondern

haben in Gcmäßheit des freundlichen Spruchs zur Bollendung der Angelegenheit einen Tag, nämlich den

künftigen Montag (15. Februar) Morgens zu Provence zu erscheinen angesetzt, auf welchen somit die von

Freiburg ihre Boten ebenfalls abfertigen mögen. Würde dieses Wider Erwarten nicht geschehen, so würden

die Boten von Bern gleichwohl fürfahren und das Mehr machen und wolle man diesfalls denen von

Freiburg, da ihr Nechtsbot unbegründet sei, das Recht vorgeschlagen und angeboten haben.
Ä. A. Frciburg: Bcrner Missiven.

2. 1552, 15. Februar. In Anwesenheit von Gesandten beider Städte Bern und Freiburg wird

zu Provence das Mehr aufgenommen. Für die Annahme des Evangeliums erklären sich neun und vierzig,

für das Verbleiben bei der Messe dreiunddreißig Stimmende (sie werden bezüglich beider Parteien

namentlich angeführt). Die Gesandten von Freiburg fordern dann, es sollen die Stimmenden einen Eid

schwören, daß unter ihnen keine Practik oder Aufstiftung stattgefunden habe. Die Gesandten von Bern

entgegnen, sie wissen nicht, daß so etwas geschehen sei; einen Eid zu leisten haben die Unterthanen nicht,

da dieses entgegen dem Gebrauche wäre. Die Gesandten von Freiburg verlangen hierauf eine Bescheinigung

ihres Protestes, die ihnen verwilliget wurde. Den Act unterzeichnet im Auftrag der Gesandten I. Villanchet.
K. A. Frciburg: Geistliche Sachen, No. 231. (Der Act ist französisch.)

202.

Waset. 1552, 15. Februar.

Staatsarchiv Bern : Abschriftensammlung von Urkunden über die deutschen Ordens-Commenden Bern, Köniz, Snmiswald, ?. III, S. iki.

Der Bürgermeister, Beruhard Meyer, und der Rath der Stadt Basel Urkunden: Zwischen Sigmund

von Hornstein, des deutschen Ordens Landcommenthur der Baleieu Elsaß und Burgund, und seines Ordens

„Rhatsgebietigeru", den Comeuthuren und Ordensverwandteu einerseits und denen von Bern anderseits sei

in Betreff der im Gebiete derer von Bern gelegenen deutschen Ordeushäuser Köniz und Suiniswald ein

Span entstanden, den der deutsche Orden auf einem Tag zu Baden den Eidgenossen vorgetragen und hiebet

die Restitution der genannten Häuser verlangt habe. Da die von Basel beiden Theilen mit besonder»!

Willen zu dienen geneigt und sonst Friede und Einigkeit zu pflanzen begierig seien, so haben sie mit Wissen

und Willen der eidgenössischen Nathsboten sich der Sache angenommen, und unter den Parteien soviel erwirkt,

daß sie zu einer gütlichen „unverbundenen" Handlung eingewilligt haben. Auf die Einladung derer von

Basel seien dann von Seite des Ordens der genannte Sigmund von Hornstein, Franz von Friedingcn,

Commenthur in der Meinau, Wolfgang von Hoheneck, Commeuthur zu Freiburg im Breisgau. und Johann

Kaspar von Jestetten, Commenthur zu Nuffach, nebst Jacob Lessenriug von Überlingen, Doctor der Rechte,

und Jacob Schund, ihrem Vogt zu Altschhauseu, und von Seite derer von Bern Hans Franz Nägeli, alt-
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Schultheiß Haus Rudolf von Erlach, Wolfgaug von Weingarten, Venner, beide des Raths, und Johann

von Nüte/ihr Gerichtschreiber, auf den 10. September 1551 zu Basel erschienen. Der Rath zu Basel habe

zur Erwirkung einer Vermittlung Theodor Brand, alt-Burgcrmeister, Marx Heidelin, alt-Oberst-Zunftmeister,

Andreas Keller und Onophrion Holzach, des Raths, ausgeschossen. Diese haben die Anbringen beider Theile

verhört und als sy demnach uf einen abscheid zevor zwischen vilgesagten Partien eben diser (?) beider hüsern

Sönitz und Sumißwald zu Schasfhusen ergangen, eins freigen koufs halben vilfaltig gehandelt", aber bei

dem einen ^heil keine Zustimmung erlangt haben, haben sie sonst darüber vieles verhandelt, wie die genannten

beideir Häuser dem deutschen Orden wieder zugestellt werden sollten, und zuletzt den beiden Parteien zu Händen

ihrer Obern einen Abschied übergeben. Dabei sei beredet worden, daß die Parteien auf den 15. November

wieder erscheinen und Tags darauf ihre Antworten abgeben sollen. Daselbst seien dann der genannte Land-

commenthur die Commenthurcn in der Meinau, Freiburg im Breisgau und zu Rnffach mit ihrem genannten

Advoeaten und Vogt und Hans Rudolf von Erlach mit Wolfgang von Weingarten eingetroffen. Ungeachtet

aller B,'».ühung der Ausgeschossenen von Basel habe aber nichts Fruchtbares erreicht werden können. Auf

das habe der Rath zu Basel beschlossen, eine Botschaft an beide Parteien zu senden, in der Hoffnung, da

bessern Willen und mehrere Vollmacht anzutreffen. Dieses letztere sei hierauf durch die Gnade Gottes wirklich

erfolgt worauf die beiden Parteien wieder nach Basel beschiedcn und durch die dortseits Verordneten nun

heute in folgender Weise, mit wissenhafter Thädigung, vereinbart worden seien. 1. Die von Bern übergeben

den. deutschen Orden wiederum die Häuser Köniz und Sumiswald, mit allen Zugehörden und Rechtsamen,

welche die von Bern bis auf diesen Tag innehaben und dazugehören, und wollen die über diese Häuser

gesetzten Pfleger und Schaffner entfernen und die Verwaltung dem Orden anheimgeben. Das aber soll der

christlichen Religion und Reformation derer von Bern unnachtheilig sein. 2. Der deutsche Orden mag die

beiden Häuser die nächsten zwölf Jahre mit weltlichen Schaffnern, welche geborne Berner, oder geborne

Eidgenossen und eingesessene Burger der Stadt Bern sind, nach seinen. Wille» besetze., und entsetzen. Die

vom Orden bestellten Schaffner sollen von demselben angemessen besoldet werden, und dagegen, doch unbeschadet

ihrem" Eid mit dem sie als Burger der Stadt Bern derselben verpflichtet sind, mit gewöhnlicher Eidespflicht

die benannten Häuser verwalten. Daneben sollen sie den Prädicanten, welche auf den Pfarreien, die von

Altem her von 'den betreffenden Häusern confcrirt und geliehen worden sind, sich befinden, ihre Corpora

ausrichten und ihre Pfrundgebäude gehörig unterhalten. Ferner sollen sie alle andern Beschwerden betreffend

Leibdinge Gutjahre, Amtleute, Almosen in den „Mushafen" nach Bern wie von Altem her abrichten.

Uber Alles sollen sie dem Landcommenthur oder dem, der dazu bestellt wird, Rechnung geben. 3. Nach

Verfluß der betreffenden zwölf Jahre mag der Orden die beiden Häuser nach seinen. Belieben mit Nitter-

brüdern des deutschen Ordens besetzen und entsetzen. Doch sollen dieselben nichts wider die Religion und

Reformation derer von Bern handeln. 4. Die von Bern sollen den. Orden von allen neu aufgerichteten

Urbaren beglaubigte Vidimus geben, und bcinebens alle Briefe, Register und Rödel, die in Betreff der

Nutzungen beider Häuser errichtet worden sind, behändigen. Ebenso soll der Orden alle Gewahrsamen, die

vor Jahren von diesen Häusern „hingefürt" worden sind, oder Vidimus derselben, wieder dahin thun und

den nach obvermelter „Jaracht" dahin verordneten Schaffnern zun. Gebrauche zustellen. 5. Würde sich in

der Folge zeigen daß Güter oder andere Nutzungen der beiden Häuser durch die Stadt Bern „nit verkauft,

noch vermög irer reformatio» den beiden hüsern nit abzogen worden, sonder in ander weg verschwigen oder

verblichen werent" so sollen die von Bern behülflich sein, daß solche Güter und Nutzungen, gütlich wieder
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„richtig und gibig" gemacht werden; sollte dieses nicht verfangen, so soll diesfällige rechtliche Erörterung

vorbehalten sein. 6. Die von Bern sollen dem Orden alle fahrende Habe, die auf diesen Tag in den beiden

Häusern ist und dazu gehört, verabfolgen lassen. „Aber der gefallnen und ufgehabnen Nutzungen und usgebens

halben", während der Zeit, in welcher die von Bern die beiden Häuser innegehabt haben, sollen sie jeder

Verantwortung entlastet sein. „Es soll aber der tntsch orden nunmer was nach gethaner und empfangner

rechnnng und abrichtuug der jetzigen schaffnern ordenlichen lons bevor plibt, nüt usgenommen, desglichen

jetzt und hinfllr fallt, sammt allen usstenden exstanzen, innemmen und durch ire schaffner und nach verschinnng

obbestimter jaracht durch ire comenthur inzenemmen verordnen." 7. Die Stadt Bern soll den deutschen Orden

bei den benannten beiden Häusern, ihren Rechten, Leuten und Nutzungen gemäß dieses und vermöge des früher

aufgerichteten Vertrages und Schirmbriefes handhaben, schützen und schirmen. 8. Würde je der Orden

eines der benannten Häuser oder beide, oder irgend etwas von deren Zubehörden zu verkaufen oder zu

versetzeil im Falle sein, so soll er dasselbe vorab denen von Bern anbieten, und diesen gegen gleichen Kaufs¬

oder Versetznngspreis, den der Orden gegen Andere lösen möchte, das erste Recht auf den Erwerb zustehen.

Will die Stadt Bern hievon keinen Gebranch machen, so mag der Orden das Betreffende beliebig anderwärtig

verkaufen oder versetzen. Geschieht dieses und will dann nichtsdestoweniger der Rath zu Bern den erfolgten

Kauf oder die Verpfändung zu seinen Händen beziehen, so soll er hiefür Gewalt haben. 9. Sollten die

Landcommenthuren, Rathsgebietiger, Commenthuren oder die Ihrigen in Stadt und Land derer von Bern

und insbesondere in die beiden Häuser, diese nach der bestimmten Jahracht einzunehmen, oder inzwischen ihrer

Geschäfte wegen, kommen, so sollen sie sich ehrbar und freundlich verhalten und namentlich der Religion

und Reformation der Stadt Bern zuwider nichts vornehmen, da alle diese Verhandlung gedachter Religion

und Reformation unschädlich sein soll. 10. Für den Fall, daß die Parteien in der Folge anläßlich

Angelegenheiten, die von dieser Restitution herrühren, zu Spänen kommen sollten, so erbietet sich der Rath

der Stadt Basel („wir") zu bezüglicher Erläuterung und, wenn die Parteien dessen gewillt sind, sie nach

Möglichkeit in der Freundschaft zu vergleichen, bereit. Nachdem sich die Parteien in dieser Weise vereinigt

haben, bitten der Landcommenthur und die genannten Commenthuren im Namen des Ordens, und Hans

Rudolf von Erlach lind Wolfgang von Weingarten, Venner, im Namen der Stadt Bern um eine briefliche

Ausfertigung, versehen mit dein Siegel der Stadt Basel; worüber ihnen entsprochen und zwei gleichlautende

Briefe mit dem verlangten Siegel errichtet worden sind. Und zu Urkund, daß dieser Vertrag wahr uud

stät gehalten werden solle, hängen auch die Parteien das Siegel des deutschen Ordens und dasjenige der

Stadt Bern der Urkunde an.

Die Originalien der hier benützten Sammlung liegen im würtembergischen Staatsarchiv, wohin sie seiner

Zeit von Bern abgeliefert worden sind.

Zu Abschluß des Geschäfts in unserer Sammlung mag hier noch folgender Auszug aus dem Berner

Rathsbnch vom 22. Februar 1552 — No. 319 und 320, erste Abthcilung S. 205 — eine Stelle finden:

Vor dem Ruthe zu Bern erscheint der Landcommenthur des deutschen Ordens und eröffnet: Da nun

der Span wegen Köniz und Sumiswald verglichen sei, so sei er nun hier, um denen von Bern gar freundlich

zu danken und sie zu bitten, gemäß des Vertrags sie nun einsitzen zu lassen, dem Vertrag wollen sie gern

in jeder Beziehung nachkommen. Sie bitten um gute Nachbarschaft und sie bezüglich beider Häuser zu

schirmen und zu schützen; gegen die von Bern und ihren Verwandten seien sie zu allen guten Diensten

erbötig. Der Rath antwortet: Auch die von Bern wollen dem Vertrage nachkommen; man werde jemand

verordnen, sie einzusetzen und ihnen die Gewahrsamen zu übergeben.
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203.

AeiMS. 155^, 8. Mäi'K.

Stadtarchiv St Gallen - Trinke XXII, n. A. (bei Lö). P-rgamc»- französisch- Originalurkunde mit dem großen königlichen Mai-MSsieg-l.

Anton Tillier Venner zu Bern, als Gesandter der Eidgenossenschaft trägt dem König von Frankreich,

Heinrich II.,"vor, 'wie die Eidgenossen mit ihm durch einen ewigen Frieden, Freundschaft und Vereinung

verbunden seien, für deren Aufrechthaltung sie stets thatkräftig eingestanden seien, indem sie nichts so eifrig

anstreben als das Wohl und das Glück von Frankreich; wie diese Umstände sie besonders empfehlen und zur

Folge haben sollen, daß die Eidgenossen in Frankreich nicht geringeren Wohlwollens als andere Freunde des

Königs genießen mögen. Nichtsdestoweniger beklagen sich ihre angehangen Handelsleute, welche die Messen

zu Lyon besuchen, wie die deutschen Kaufleute, die ebenfalls dahin kommen, nach jeder Messe fünfzehn Tage

frei haben, um ihre Kaufmannswaaren fortzuziehen, während die eidgenössischen Kaufleutc nur zehn freie Tage

haben und somit ungleich behandelt werden; sie hätten sich hierüber wiederholt beklagt und verlangen, daß

man diesfalls an den König gelange, daß er, zur Aeufnung der zwischen beiden Theilen bestehenden Freundschaft,

den eidgenössischen Kaufleuten gleiche Gunst ertheile. Dem zufolge sei der genannte Gesandte von den

Eidgenossen beauftragt worden, sich bei dem König inständig hierum zu bewerben. In Anbetracht des guten

Willens der Eidgenossen und um ihnen seine Geneigtheit zu bezeugen, verfiigt nun der König, daß die

eidgenössischen Kaufleute, welche die Messen von Lyon besuchen, über die bisher ihnen verstatteten zehn Tage

nach jeder Messe noch fünf Tage frei haben, um ihre Maaren fortzuziehen, wie die Kaufleute aus dem

(römischen) Reiche und in gleicher Weise, wie sie bisher der zehn Tage genossen haben, ohne Gebühren und

Zölle entrichten zu müssen, indem der König sie, soweit es in seiner Macht liege, von allen solchen Lasten

befreie. Der König befiehlt nun allen General-Tresoriern seiner Finanzen, den Gcneral(procuratoren) der

Justiz zu Paris, dem Senechal zu Lyon, dem Oberaufseher über die Messen daselbst und allen Beamten, die

die Sache angeht, mit Brief und Siegel, diese Verfügung vollständig zu beachten; bei vorkommenden Zuwider¬

handlungen würden sie zur Vergütung angehalten werden; auch sollen dieser Verfügung keine, mit ihr im

Widerspruche stehenden Erlasse hinderlich sein.

Der Act besteht in Urkundenform, unterzeichnet! Ilmiri, par lo roi cko I'^ubospino (französisch). Abgedruckt

in Vogel- Uos Privileges ckos Suissos, S. 26, und bei Zcllweger: Urkunden zur Geschichte des Appen¬

zellischen Volkes 3 Band, 2. Abthcilung S. 272. Der Act trägt das Jahrcsdatum 1551 gemäß der

damals in Frankreich bestehenden Übung, den Jahreswechsel erst mit Ostern eintreten zu lassen. Man

vergleiche beincbens den Abschied vom 23. November 1551, Note zu t und den Abschied voin 4. April

1552 xx.
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204.

Mcrn, Sotolljurn, Zürich, Schaffßnuscn. 1552, 9. und 10. Marz f.

Der König von Frankreich bewirbt sich bei einzelnen Orten um Durchpas;, Aufenthalt und Bewaffnung
seiner nach Deutschland bestimmten Truppen.

1. 1552, S. März. Vor dem Rathe zu Bern erscheint Hauptmann Sebastian Schärtlin und eröffnet
den Gruß des Königs von Frankreich, läßt seine Credenz verlesen und zeigt des Fernern an: die Kurfürsten
und andere Fürsten des heiligen Reichs haben einen Bund mit dein König von Frankreich gegen den Kaiser
gemacht! die Gründe hiefür seien jedermann bekannt. Er begehre nun, daß die von Bern ihm bewilligen,
zu Aaran, Brugg, Lenzburg und Aarburg und daumher die Landsknechte zu versammeln, bis im Juli,
ihnen Speise zu verkaufen und ihnen einen Prädicanten, den Herrn Müßlin oder Megger von Augsburg,
zu bewilligen, „mit crpietung und anzöig, woran die fachen glägen". Der Rath beschließt, au die von
Brugg, Aarau, Lcnzburg und Aarburg zu schreiben, sie sollen die Landsknechte dulden, wenn sie sich bescheiden
halten, und zur Fürsorge Wachen ausstellen. Ferner werden ihnen tausend Spieße, beschlagene und
unbcschlagene, bewilligt, um fünf Batzen. Ebenso wird ihnen der Prädicant Megger gestattet.

St. A. Bern: Rathsbuch Ro. s>0 und 320, erste Abthl. S. St«.

2. 1552, 1(1. März. Vor dem Rathe zu Solothurn erscheint Sebastian Schärtlin im Namen des
Königs von Frankreich und eröffnet, unter Darlegung einer diesfälligen Credenz, die Fürsten in Deutschland
haben sich bei dem König beklagt, wie der Kaiser sie tirannischer Weise wider Brief und Siegel bedränge!
zwei halte er über Zusage (?) im Gefängnis; . . . .; sie haben den König gebeten, ihnen Hülfe zu gewähren.
Nachdem der König ersehen habe, daß der Kaiser Alles unter seinen spanischen Zwang bringen wolle, habe
er mit dem Mehrtheil der Deutschen ein Bündnis; errichtet. Da er nun einige tausend Knechte hinführen
sollte, so bitte er, diesen Durchpas; zu gewähren, bei Dörnach, Ehrlisbach und wo er die Landsknechte
sammeln könne. Er wolle mit den Hauptleuteureden, daß die Wirthe bezahlt werden sollen. Der Rath
beschließt, dem König sei der verlangtePaß bewilligt, sofern die Knechte bezahlen; und dann sollen bei
Strafe von Leib und Gut keine Knechte von Solothurn angenommen werden.

K. A. Solothurn: Rathsbuch N°. 60, S. los.

Die Schrift läßt zu wünschen übrig und muß daher das Referat mit einigem Vorbehalt gegeben werden-
3. 1552, 17. März. Zürich an Schaffhauseu.Antwort auf des letzter» Brief betreffend den Vortrag,

den Gabriel Arnold im Namen des Königs von Frankreich und wegen des Hauptmanns Schärtli Zü
Schaffhausen gethan hat. Der genannte Arnold habe auch an Zürich das gleiche Begehren in Betreff des
Passes und der Waffen gestellt. Man habe ihm hierauf geantwortet: Zürich sei eine freie Stadt und
habe bisher jedem, dem Kaiser, König und andern Fürsten Durchpaß gestattet! das werde man in Betracht
des Friedens und der Verkommniß, in welcher man gegen den König stehe, demselbendermalen auch gewähren!
doch sollen seine Leute nicht haufenweise und nicht mit Fähnchen, sondern ungefährlicher Weise durchziehe»i
mau gestatte ihnen auch nicht, auf dem Gebiete derer von Zürich Knechte anzunehmenoder sich lange daselbst
aufzuhalten. Mit Spießen und Büchsen sei man, zumal in Betracht der gefährlichen Umstände, nur fär
den eigenen Bedarf versehen, und könne daher keine verkaufen. Mit solchen und andern füglichcn Worten
habe man den Betreffenden abgefertigt Diesfalls einen gemeineidgenössischen Tag zu beschreiben, wie du
von Schaffhausen beglaubcn, erachte man dermalen für unnöthig, da die Boten der eils Orte gegenwärtig
in Solothurn versammelt seien und sich ohne Zweifel über diese Kriegsangelegenheiten auch besprechen und
sich erkundigen werde», wessen Gemüths und Sinns der König von Frankreich sei, worüber die von
Schaffhausen durch ihren GesandtenWohl berichtet werden, wodann man weiter in der Sache handeln könne.
Man bitte, solches auch nach Zürich zu melden und beizufügen, was die von Schaffhausen zu thun gedenken,
damit Nöthiges mit den Eidgenossen verhandelt werden könne. St. A. Zürich: Mpstvenbuch iss»—isos, k.«»
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Sotothurn. 1552, 13. März (Sonntag Reminiscere).

^ .. - Allaem. Abschiede l>, k. I, Ttaatsar-iiiv :!>>>>ei,! Abschiede Band IS. k. ZSS und S25.
<-Ztaat«ar , » »lülckiiedc I5t0—löl». c. SS. LanbcSarchiv Scliwvz: Abschiede. Ka»tou«ar»iv GlaruS: Abschiede.

Staatsarchiv ^ ein, !-°o) ^.„.^„»a.cinv Jreibur-, - Uneingebundene Abschiede. K-»,tonsareI>j» Solothurn- Abschiede Bd.Sl.
«<...to..«orN>.o Bas-.- Absch.ede -ian I-andeaareinu Bpp-n;-.. - Abschiede.

Tag von eilf Orten (ohne Zürich und Bern).

Gesandte- Lucern. Schultheiß Hug. Uri. Annnann Brücker; Ammann Arnet (Arnold). Schwyz.

Ammann Jnderhalden. Obwalden. Vogt Sigerist. Nid mal den. Ammann Lussi. Zug. Der jung

Bolsinger Glarus. Landvogt Tschudi; Heini Schlittler, Vogt. Basel. Onofrion Holzach. Frei bürg.

Landvogt Freitag; Seckelmeister Reif. Solothurn. Schultheiß Graf; Schultheiß Sun); der Seckelmeister.

Schaffhauseu Junker Wilhelm von Fulach. (Appenzell nicht genannt).

tt. Der Gesandte des Königs von Frankreich, der Herr von Marche-Fcrriere, hat den eilf Orten Lucern.

Uri Schmu- Untermalden ob und nid dem Wald, Zug, Glarus, Basel, Freiburg, Solothurn, Schaffhausen

und Appenzell die mit dem König in der Vereinung stehen, geschrieben, es werde ein Aufbruch von

0000 Knechte.! aus der Eidgenossenschaft verlangt und deß.vegen dieser Tag in seinen Kosten nach Solothurn

angesetzt- er wiederholt nun dieses Begehren persönlich und beruft sich hiebei auf die bestehende Vereinung.

Die Instructionen lauten zwar ungleich, doch geht die Meinung der Mehrheit der Orte dahin: wenn der

König halte was der Friede und die Vereinung vorschreiben, und die auf Lichtmeß verfallenen gemeinen

und besondern Pensionen bezahle, so wolle man ihm solches ebenfalls halten und die Knechte verabfolgen

lassen doch sollen dieselben nur nach Inhalt der Vereinung gebraucht werden. Der Bote von Schwyz hat

indeffen nur Auftrag, auzuhören und heimzubringen was verhandelt wird, er glaubt aber, seine Obern

werden sich von den übrigen Eidgenossen nicht söndern. Der Gesandte von Basel ist instruirt, den Aufbruch

zu bewilligen; weitern Auftrag hat er nicht und will sich auch nicht weiter einlassen. Schaffhausen will mit

den übrigen Orten halten was die Vereinung vorschreibt; wenn aber ein oder anderes nicht dazu stimmte,

so soll der Gesandte die Sache wieder heimbringen. Der Entschluß der Mehrheit wird nun dein französischen

Gesandten eröffnet, worauf derselbe entgegnet, er sei beauftragt die Knechte gemäß der Vereinung zu fordern;

dieselben werden aber auch uur nach dem Buchstaben der Vereinung gebraucht werden. Die Pensionen

betreffend so seien dieselben deßwegen noch nicht bezahlt worden, weil dem Tresorier das Geld dafür in

Britannien angewiesen worden sei und er daher dasselbe wegen der Entfernung nicht sofort nach Lyon habe

liesern können - ferner habe der Gesandte („er") mit den Knechten, die in das Piemont aufgebrochen, nach

Cammerach auf die Musterung gehen müssen, was ihn verhindert habe und deßwegen habe er das Verzeichnis)

( den Stat") nicht aufstellen können. Nun aber sei das Geld zu Lyon bereit und es mögen die Eidgenossen

nach acht Tagen ihre Boten hincinsenden, wodann der Tresorier sie bezahlen werde, oder aber, wenn es

ihnen gefällig sei wolle man auf Mitte April die gemeinen und besondern Pensionen nach Solothurn schicken;

es solle also de/Pensionen wegen der begehrte Aufbruch nicht gehindert werden. Die Boten wiederholen

hierauf die Antwort wenn der König halte und zahle was er schuldig sei, so werde man ihn. auch halten

und die Knechte folgen lassen; worauf „gemelter Herr Morlet" seine Verheißungen und Anerbieten in Betreff

der Pensionen bestätigt; man habe ihn noch nie als lügenhaft erfunden; dabei möge man bedenken, wie der
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Buchstabe der Vereinung vorschreibe, daß der König in zehn Tagen nach seinein ersten Begehren sein Vorhaben

ins Werk setzen möge. Die Boten bleiben bei ihrer gegebenen Antwort und lassen dem Herrn Morelet

anzeigen, man nehme die Angelegenheit wieder in den Abschied; inzwischen soll er keine Knechte annehmen,

sondern die Antwort erwarten. Hieranf überreicht der genannte Gesandte eine schriftliche Antwort, von welcher

jedem Boten eine Abschrift zugestellt und wobei der obige Abschied bestätigt wird, mit dem Beifügen, jedes

Ort soll seine Antwort, ob man Boten nach Lyon senden oder warten wolle bis Mitte April, schriftlich dein

Gesandten des Königs nach Solothnrn senden; im Falle man warten will bis Mitte April, so soll dann der

Tresorier das Geld herauskommen lassen; inzwischen aber mag dann mit dem Aufbruch fürgefahren werden,

I». Angelus Nitius schreibt, er begehre auf dem nächsten (gegenwärtigen?) Tag Antwort in Betreff der

Capitel zwischen dem Herzogthum Mailand und den Eidgenossen, welche Angelegenheit, wie man ihm berichtet

habe, in den Abschied genommen worden sei. Es soll sich nun jedes Ort berathen, um Antwort zu geben.

«. Der päpstliche Gesandte, Hieronymus Frank, hat geschrieben, da der Papst in der Vereinung vorbehalten

worden sei, so möge man nicht gestatten, daß die eidgenössischen Knechte wider den Papst gebraucht werde».

Man antwortet ihm, man wolle dieses Begehren heimbringen. Auf den nächsten Tag soll jeder Bote hierüber

instruirt werden. «I. Da man vernommen hat, daß Hauptmann Schärtlin einige Eidgenossen aus dem

Thurgau und ans andern gemeinen Vogteien und Orten anwerbe, so schreibt man ihm, er solle sich dessen

müssigen und die allfällig schon angenommenen entlassen. Würden er oder seine Befehlsleute dieses übersehen,

so hätten sie die Strafe zu erwarten. «. Den gemeinen Knechten, „so vorhanden", wird geschrieben, sie

sollen unter keinen Landsknechten ziehen, sondern bei Gewärtigung der Strafe heimkehren, und wenn sie

kriegen wollen, auf die Hauptleute der Eidgenossen warten. Hiezu haben die Boten von Glarus und Basel

nicht einwilligen wollen. An die von Zürich lind Bern wird geschrieben, sie mögen dein Schärtlin und

seinen Vefehlsleuten nicht gestatten, in ihren Landen Eidgenossen aus gemeinen Vogteien, an denen sie Anthest

haben, anzuwerben. K. Da angezogen wird, wie einige Kitechte himvegziehen und dann ohne Paßport wieder

heimkehren, so soll das jeder Bote heimbringen, damit man ein Einsehen thue und sich berathe, wie man sie

bestrafen solle oder wolle. K». Peter Paul Castanea von Lauis hat einen langwierigen Span mit seinein

Bruder gehabt. Man will sich mit demselben nicht behelligen, sondern die Sache bleiben lassen, wie sie z»

Baden verlaufen ist. Daneben läßt man ihm anzeigen, er solle mit der Frau nichts Unbilliges vornehme»/

und wenn er zu gemeinen Tagen erscheinen wolle, soll er dem Bruder hiezu verkünden, i. Die Boten von

Solothurn berichten instructionsgemäß, letzter Tage sei Hauptmann Schärtlin erschieneil und habe unter

Vorlage einer Credenz vom König von Frankreich eröffnet, wie einige und der Mehrtheil der Fürsten und

Stände der deutschen Nation bei dem König erschienen seien und sich über den Kaiser höchlich beklagt haben,

wie er sie gänzlich und tirannisch unterdrücke, an ihnen weder Zusage noch Brief und Siegel halte, vielmehr

sich unterstehe, nicht nur das deutsche Land sondern auch andere Fürsten und Potentaten unter seineil spanische»

Zwang zu drängen und vielleicht beabsichtige, nach Unterdrückung der Deutschen Frankreich und die Eidgenosse»

zu trennen. Deßhalb habe der König mit den betreffenden deutscheil Fürsten ein Verständniß geschloffen u»d

sei Willens, dem Vorhaben des Kaisers Widerstand entgegen zu setzen. Da der König sich nun in starker

Rüstung befinde, so habe er dein Schärtlin aufgetragen, einige tausend Landsknechte zu werben und z»

versammeln wie er möge. Da die von Zürich, Bern, Basel und Schaffhausen ihm bewilligt hasten, solche

Landsknechte an Orten, die dem Rheine zunächst gelegen seien, zu versammeln, so habe er die von Solothur»

auch gebeten, ihm zu vergönnen, in ihrem Gebiet an geeigneten Orten solche Landsknechte „mit ziemlicher
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zerung" zu versammeln. Das sei ihm bewilligt worden; doch soll er keine Knechte von Solothurn annehmen,

bei Strafe Leibs und Guts. Dieses wird in den Abschied genommen, Der Bote von Schaffhausen

meldet, in der Nähe von Schaffhausen werden bei 500 Reisige und auch Fußvolk angenommen, aus der

Grasschaft Tprol sei der dritte Mann ausgezogen, es seien fünf Musterplätze bestimmt, nämlich zu Donau¬

wörth, Riedlingen, Nessclwangen, Ulm und Jngoldstadt; nach Stockach sei eine Menge Büchsenpulver geführt

worden. Da man die Ursache von Allem dem nicht kenne, so finden die von Schaffhausen für gut, wenn

dieser und anderer Ursachen wegen ein gemeiner Tag angesetzt würde. Es wird dieser Meinung beigestimmt

und ein Tag nach Baden auf Sonntag Judica, d. i. der 3. April, Nachts daselbst an der Herberg

Zu seil,, bestimmt. Man hat das auch denen von Zürich und Bern zugeschrieben. I. Auf Dienstag

(15. März), als der Tag geendet war und die Boten verreiten wollten, erscheint der französische Gesandte

"och einmal und meldet, das Geld für die gemeinen und besondern Pensionen liege zu Lyon bereit; jedes

Ort möge seinen Boten hinsenden, so werde derselbe da bezahlt, oder man möge warten bis Mitte April,

dann werde der Tresoricr das Geld nach Solothnrn herausbringen. Da nun nicht wohl möglich wäre, in

der Zwischenzeit hinein und heranszureiten, so hat man gemeinsam beschlossen, bis im April zu warten; doch

soll der Tresorier gute Kronen bringen und es wird die Zustimmung der Obern vorbehalten. Welches Ort

seinen Boten hincinsendcn will, soll das beförderlich dem französischen Gesandten nach Solothurn berichten.

Der benannte Gesandte macht Anzug, gemäß der Vereinung dürfe kein Theil auf seinem Gebiet Feinde

des andern dulden- er begehre daher, daß man die Botschaft des Kaisers und andere Feinde des Königs aus

dem Lande verweise Da man nicht allgemein hierüber instruirt ist, so wird das Verlangen in den Abschied

genommen ,, Bischof und Rath von Wallis schreiben an die XIII Orte und legen Copien einer Misstve

bei durch welche der Bischof auf den 1. Mai auf dem Concil zu Trient persönlich zu erscheinen aufgefordert

wird - sie begehren diesfalls Rath. Weil ohne Instruction nimmt mau dieses in den Abschied, um auf

nächstem Tag zu antworten. Als vorläufige Antwort wird dieser Beschluß an Bischof und Rath zu Wallis

übermittelt

... Verwendung der eils Orte für zwei in Mailand gefangene Mendriser; siehe Note.

I». Verwendnng der eils Orte bei», König von Frankreich für einen, wegen eines Todtschlags verwiesenen
Edelmann; siehe Note.

... Mittheilung der Verhandlungen an Zürich und Bern; stehe Note,

Verhandlung der VII (katholische») Orte betreffend Farel und den Prädicanten von St. Bläst;

stehe Note.

N^iüwik der Gesandte» auf der Rückseite des Basler Abschieds. Für Heini Schüttler von

Glarus ist dort leerer Raum gelassen; sein Name ist ergänzt aus der Glarner Instruction, St. A. Zürich:

T ck disckw Ab chi d XI (resp. V1.I, N°, 1. Für Solothurn benennt das dortige Rathsbuch No. 50. S. 93

vom 9^ Jn.-ca.it): Beide Schultheißeu und S. Schwaller.

^i-> Knreber Sammlung enthält a.a.O. diesen Abschied in doppelter Ausfertigung! gemäß den Ueber-

s-bristen auf der Rückseite war das -ine Exemplar für Zürich, das andere für Schaffhausen bestimmt; in

!lem fehlen i und in k der lebte Satz. Im Berner wie in. Zürcher und dann noch in I
der Einleitungs-Vordcrsatz.

Zu » Das Schreiben Morelets datirt von Basel den 4. März 1552 und ist, wie es scheint, an

die einzelnen Orte der V-rcinung g-nchtct; enthält indessen nur was im Abschiedtext aufgenommen ist.vre einze.nen vre -> ^ St. A. Lucer»: Acten Franlrcich. — Ii. A. Schafihaustn: Correspcnidenien.
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Die hier erwähnte schriftliche Eingabe des französischenGesandten recapitulirt die nmnittclbar vorher¬
gehende in diesem Abschied enthaltene Verhandlung, versichert den festen Willen des Königs, die Tractatc
genau zu erfüllen, die Eidgenossen mögen ihrerseits dieses auch thnn; wenn die Obern der Boten vernehmen,
daß das Geld am bestimmungsgemäßen Orte sei, werden sie der Verabfolgung der Knechte gewiß nichts
entgegenhalten. Der Gesandte habe deßhnlb vorgenommen,mit den Hauptleutenzu unterhandeln. Wenn
einige Orte ihre Leute nicht wollten ziehen lassen, so würde er gemäß dem Befehl des Königs die betreffende
Zahl anderswo aufbringen, um die Mannschaft vollzählig zu bekommen.

St. A. Lucern: Allgem. Abschiede I>, k. ö. — St. A. Zürich! Abschiede Band IS, k. ZS0. — L. A. Schwyz: Abschiede. — a. A. Basel:
Abschiede Band 24. — K. A. Freiburg: Badischc Abschiede Bd. 15, beim Abschied vom 4. Mai 1552. — K. A. Schaphausen: Abschiede.

Zu I». 1552, 13. März (Sonntag Reminiscere). Die in Solothurn versammelten Boten von Lucern,
Uri, Schwyz, Unterwaldcn, Zug, Glarus, Basel, Freiburg, Solothurn, Schaffhausen und Appenzell an Johann
Angelus Ritins in Bremgarten. Antwort auf sein Schreiben aus Bremgarten vom 10. März, betreffend
die Capitel zwischen dem Kaiser und den Eidgenossen wegen des Herzogthums Mailand. Da man diesfalls
ohne Instruction und nicht alle Orte der Eidgenossenschaftvertreten seien, so könne man keinen andern Bescheid
geben, als daß man die Sache in den Abschied genommen habe, um auf dem nächsten Tage hierüber Bescheid
geben zu können. Es siegelt Solothurn. K- s>- Solothurn: Missln-nbu-h N°. si, s. «s.

Zu «. Das Schreiben der eilf Orte an Hieronymus Frank in Bremgarte» als Antwort auf seine
Missive vom 11. März ist datirt vom 13. März (Sonntag Reminiscere)und motivirt die Uneinläßlichkeit
der Antwort mit dem Umstand, daß man nicht vollzählig versammelt und ohne Instruction sei. Es siegelt
SolotHurN. K. A. Solothurn: Missivenbuch No. 31, S. 46.

Zu <1 und v. Das Schreiben der eilf Orte an Schärtlin vom 13. März (Sonntag Reminiscere),
besiegelt von Solothnrn, betont namentlich,daß Schärtlin Angehörige der Eidgenossen aus dem Thurgau,
Rheinthal und von anderswoherunter die für den König geworbenen Landsknechte aufnehme. Ebenso das
von den neun Orten (Art. v) an die eidgenössischen Knechte unter gleichem Datum erlassene Schreiben.
Dasselbe macht den Betreffenden den Vorwurf, „daß sy die art irs Vaterlands verlougnen und sich u)
laudsknechtische begeben, das aber dheinem Eidgnossenwol nnstat". K. A. Solothuru, Missivenbuch No. s>, s.und «s.

1552, 13. März (Sonntag Reminiscere). Die Boten von Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden,Zug,
Freiburg, Solothurn, Schaffhausen und Appenzell, zu Solothurn versammelt, an Zürich und Bern. Hauptmann
Schärtlin, der vom König von Frankreich beauftragt sei, einige tausend Landsknechte in dessen Dienst Z"
nehmen, nehme hiefür Knechte aus einigen Orten und gemeinen Vogteien. Da die meisten (in Solothurn
versammelten) Orte Antheil an den Vogteien haben, so haben die Boten im Namen ihrer Obern dem Schärtlin
geschrieben, er solle sich der Eidgenossenschaft müssigen, und den Knechten mit ihm zu ziehen verboten. Obwohl man
nun hiefür von denen von Zürich keinen Auftrag habe, so glaube man doch, sie werden einverstanden sein-
Man bitte sie daher, dem Schärtlin und den Knechten im gleichen Sinne zu schreiben. Es siegelt Solothurn.

St. A. Zürich: A. Frankreich. — K. A. Solothurn: Missivenbuch No. 31, S. 50.

Zu i». Die Missive der eilf Orte vom 15. März (Dienstagnach Reminiscere) enthält nebst dem im
Text angegebenen die Nachricht, man habe dem König den Aufbruch bewilligt, und den Inhalt von Art.!-
Es siegelt Solothurn. K. A. Solothurn: Missivenbuch No. ZI, S. 52.

Zu v. 1552, 14. März, Solothurn. Die eilf Orte an Fernand Gonzaga, Gubernatorzu Mailand. Der
Vogt oder Potesta von Mendris habe ihnen geschrieben,der über das Getreide gesetzte Commissar zu Mailand
habe den Johann Peter de Colesano und Laurenz de Turre (Torre) von Mendris, als sie ihrer eigenen
Geschäfte wegen an die Grenzen von Mailand gekommen seien, in dem Verdacht, sie beabsichtigen ohne Erlaubmß
(absguo vommissionö) Korn zu kaufen, und weil sie zur Vertheidigung bewaffnet waren, sofort nach Mailand
führen lassen und daselbst vom 8. Februar bis jetzt zurückbehalten, was ihnen nicht nur mit Bezug auf
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'hrcn Korper. sonder» nnch rücksichtlich ihres Gutes sehr nnchtheilig sei. Für die Gesungenen verwenden sick

»nn fortwährend ihre Verwandten. Jene seien nicht in der ihnen beigelegten Absicht 'in das Mailändiscbe

gekommen, sonder» nm ihre Ansprüchen zu beziehe», und bewaffnet seien sie nur deß.vegc» gewesen weil s c

gewisse Nachstellungen befürchteten. Solcher Art seien die Orte dringend gebeten worden sich' bei dem

Gubernator für jene zu verwenden. Die Boten bitten daher den Gubernator, er wolle die lange Gefangenschaft

berücksichtigen, den Betreffenden Gnade erweisen und sie freilassen und dafür sorgen, daß ihnen ihr Eiqentbun

das sie mit sich führten, es bestehe in Pferden. Waffe» oder Andern,, unentgeldlich zurückgestellt werde'

Man hoffe zuversichtlich, er werde sich den Obern der Boten günstig erzeigen, was diese im gegebenen Falle

auch thnn werde». n. SI. Solothum: Misswcubuch Ao. ZI, S. S7 (lateinisch,.

Zu p. 15i>2, 15. März. Die eilf Orte an den König. Auf dieser Tagleistung sei ein Edelmann

'Namens Gilbert Girard. Herr von Ehastel, ein guter Freund der Eidgenossen, vor ihnen erschienen und

habe eröffnet: Unglücklicherweise und in Folge seiner Jugend habe er im Jahre 1546 an Anto» Mcrcner

einen Todtschlag begangen, in Folge dessen er seine Besitzungen habe meiden müssen, obwohl er sich mit der

Gegenpart ausgesöhnt hatte; er bitte, sich zu seineu Gunsten bei den, König zu verwenden Da man ibn

als einen guten Edelmann und tüchtigen KriegSmann kenne und eine besondere Zuneigung zu ilm, trage und

ihn daher gerne in alle» ziemlichen Sachen unterstütze, so bitte man den König, zumal der Edelmann in

seinem Dienste sei und ihm bisher tapfer gedient habe und ihm im Kriege wieder' dienen könne was er

auch gerne thnn wolle, und in Betracht der besondern Art und Weise, wie jener Unfall an ihn herangetreten

sei. wie sich das ans einem diesfalls eingezogenen Bericht ergebe, wovon man ein Doppel übersende der

König möge sich mit seiner bisherigen Bcrbannung und der ganzen Schädigung begnügen ihn. aus Liebe

zu den Eidgenossen verzeihen, ihn wieder auf seine Besitzungen kommen lassen und alle gegen ihn erfolgten

Erlasse als erloschen erklären und bei den betreffenden Amtsstellen das zum Vollzuge dieses Gnaden,>ews

Nöthige anordne». (Folgt hierauf bezügliches Detail). Man ,volle nämlich nicht, daß der genannte Gilbert

der gute Freund der Eidgenosse», weiterer Bedrängniß ausgesetzt werde und zwar weil man Vieles

von seinen guten Diensten, d.c er den. König und den Eidgenossen erweisen könne erwarte Man bitte

wiederholt den König, zu Ehren der Eidgenossen d.e verlangte Gnade zu ertheilen und hierüber an Marcke

Fernere, seinen Gesandten, Bericht zu geben, damit er ihn jenem mittheilc (pm.r w g.„. Wenn'

er dieses thue. so .verde er die Eidgenossen sehr erfreuen und sie stets mehr und mehr geneigt finden. Es

siegelt Solothurn. K. A. S °I°thu,„ - MWvenbuch N°. ZI. S. es (französisch,.

Zu «I. 1552. 15. März (Dienstag»^ Die Boten der eilf Orte an Zürich Der Sendbote

des Königs von Frankreich habe wegen eures Aufbruchs e.nen Tag nach Solothurn beschrieben Da'wisckien

aber seien andere Händel eingefallen, d.e man denen von Zürich berichten müsse und die sie aus dem

beiliegenden Abschied entnehmen mögen, um auf die nächste Tagleistung Instruction zu ertheilen Es siegelt

solothurn. S.' «. Mich: Acten Solothurn. - a. A. Solothurn: Missioc,.buch A°. St. S. bi.

Zu 1. 1552, 16. März (Mittwoch nach Reminiscere). Die Boten der Vkl Orte an Georg von

Rivc. Herrn zu Prangin und ..Landvogt" zu Neuenburg. Auf Befehl der Obern sei ihm ob der letzten

Tagleistung zu Baden in Betreff des Prädicanten von St. Bläsi, der für die seiner wegen nufgelanfcnen

Kosten Bürgen gegeben habe, und in Betreff Farels, der ivie der andere gehandelt habe und den der von

Rivc auf Verlangen dem Landfrieden gemäß zu strafen anerboten habe, geschrieben worden. Da zum

Bedauern der Obern hierüber noch keine Antwort erfolgt sei. so seien die Boten neuerdings beauftragt

ivorden, dem Gubernator ernstlich zu schreiben. Da der Prädicant von St. Bläsi landräumig geworden

sei. so soll er dessen Bürge» anhalten, die von den Obern oder ihren Gesandten seiner wegen'gehabten

Koste» zu vergüten. Ebenso soll er den Farel, iveil auch dieser wider den Landfrieden gehandelt habe

bestrafen. Er möge seine Antwort durch den hinkommenden Boten denen von Solothurn übersenden. Es

siegelt Solothurn. n, A. Solothuc», Missivcnlmch No. Zt. S. öö.
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Lucern. 1552, 21. März (Montag vor Lätare).

Staatsarchiv Lucern: Allgcm. Abschiede 1', 5.2k.

Tag der V Orte.

a.. Dieser Tag ist beschrieben morden, weil die von Bern, Basel und Solothurn dein Schärtlin gestatten,

im Dienst des Königs von Frankreich in ihren Landen, Städten nnd Flecken Landsknechte und Eidgenossen

anzunehmen und da aufzuenthalten, in der Meinung, dieselben durch das Sundgau nach Lothringen zu

fuhren, wodurch die Erbeinung gebrochen würde und die Eidgenossenschast in einen tödtlichen Krieg verwickelt

werden könnte; man will sich daher berathen, wie diesem vorzukommen sei. Nachdem die Boten vernommen

haben, daß die von Lucern denen von Basel und Solothurn geschrieben haben und von diesen beiden Orten

Antworten eingelangt seien, so hat man von diesen Missiven Copien in den Abschied genommen, um sich ans

nächstem Tag mit Instruction und Vollmacht zu versehen weiter hierüber zu berathen. I». Albrecht Rosin,

päpstlicher Botschafter in der Eidgenossenschaft, legt einen schriftlichen Vortrag ein, wovon jedem Boten eine

Abschrift gegeben wird, damit auf dem nächste» Tag Autwort gegeben werde; man meldet dieses (auch) dein

Hieronymus Frank. «. Angelus Ritius, Gesandter des Kaisers, überreicht einen Vortrag, der den Boten

abschriftlich übergeben wird, um für den nächsten Tag Instruction und Vollmacht einzuholen. Dem Gesandten

zeigt man an, die Obern werden an Schärtlins Verhalten kein Gefallen haben und werden nicht gestatten,

daß von Seite der Ihrigen etwas der Erbeinung entgegengehandelt werde. «K. Heimzubringen, was man

an die von Bern, Basel und Solothurn geschrieben hat. v. Jeder Bote soll seine Obern berichten, was im

Namen der V Orte dem Schärtlin geschrieben worden ist. Jedem Boten wird eine Abschrift des Schreibens

derer von Basel an die von Lucern mitgetheilt; ebenso von der Antwort derer von Solothurn an die von

Lucern. x. Jeder Bote soll seine Obern berathen, was man zu Tagen mit dem Herrn Morelet in Betreff

Schärtlins reden wolle, damit künftig die Eidgenossenschaft solcher Händel überhoben bleibe. I». Es wird

jedem Boten eine Abschrift der Antwort mitgetheilt, welche Schärtlin auf die Zuschrift derer von Lucern

geschickt hat.

Zu » und f. 1. 1552, IS. März (Samstag vor Oculi). Solothurn an Lucern. Lucern melde

in einem Schreiben, wie Solothurn dem Schärtlin zwei Plätze bewilligt habe, daselbst Landsknechte zn

versammeln („anzunemmen"), und verlange, daß man ihn und seine Genossen von hier verweise. Schärtlin

habe unter Vorlage einer Credenz des Königs von Frankreich in dessen Namen begehrt, Landsknechte, die er

für den König annehme, auf einige Zeit um ihr Geld im Gebiet zu Solothurn versammelt zu halten und

da durchzuführen, wie es, laut seinem Vorgeben, auch die von Zürich, Bern, Basel und Schaffhausen thun.

Man habe das für kurze Zeit bewilligt und meine, hiemit nicht wider die Erbeinung gehandelt zu haben.

Die mit dem König bestehende Vereinung schreibe daneben vor, daß man jenem Paß und Durchzug gestatten

solle. Einen Musterplatz habe man dem Schärtlin nicht bewilligt, er selbst befinde sich nicht zu Solothurn

und seine Knechte werden wohl bald abziehen.
St. A. Lucevn: Acten Deutsches Reich. — L. A. Schwyz: Abschiede, beim Abschied vom 13. März (dort irrig 2. März benannt).

2. 1552, 21. März. Basel an Lucern. Antwort auf das Schreiben des letztern. Obwohl Manches

vorgehe, das der Erbeinung widrig sei, seien die von Basel nichtsdestoweniger entschlossen, dieselbe zu halten,

und weit davon entfernt, der Eidgenossenschaft einen Krieg aufzuladen. Bei dem landsknechtischen Aufbruch,
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dm der Koma von Frankreich durch Sebastian Schärtlin. seine» Diener und Hauptmann zn bewerkstelligen
voraenommc» habe haben sich die von Basel mit des römischen Königs Landvogt. Regenten und Rathen in.

oben. Elsas; dermaßen freundlich und nachbarlich gehalten, daß diese Wohl zufrieden se.en. wie sie denn ans
den beutiaen Tag ihre Rathsbotschaft zu Basel gehabt haben, d.c für alle ihnen crw.esenen Gutthaten gedankt

I?wob7man sich gegenseitig allen guten Willen erboten habe und freundlich abgesch.eden sei Das
Sckreiben derer von Lucern hätte daher freundl.cher geschehen und gegenüber andern Erdgenosten, um Unwillen
;u crsvaren wohl unterbleiben dürfe». Hiebe! wolle man übrigens erkläre», w.e es stch »nt de... lands-
kneckt scken Aufbruche des Nähern verhalte. Ungefähr vor einem Jahre habe man den. Sebastian Schärtlin

sagen lassen er möge seinen Aufenthalt anderwärtig nehmen, worauf er verr.tten. abernach wenigen Tagen
«wdov . ...i^ekebrt wi und Schriften vom König von Frankreich mitgebracht und mundlich Folgendes angezeigt

b.be- Der König sei Willens, für seine eigene Nothdurft eine Zahl Landsknechte anzunehme», und habe
i m. 'Srbärtlin befohlen, ihm dieselbe» zuzuführen; das geschehe nicht dem Hause Oesterreich zuwider; die
Krone Frankreich wolle gegenüber den Häuser» Oesterreich und Burgund Neutralität beobachten; schärtlin

stlbst bmMUg! "neswegs das Haus Oesterreich zu beschädigen sondern .volle sie Landsknechte ohneu ch / <1 ^1-ankreick zuführen, was er zugesagt haben wolle; er bitte hiebe. »Ii Namen

L^Zm».n S« «.,!.> lh- G-,d su.

-ini», T«. «us-nch.» und Du-chM» i» «-»»>»> »i.chd.in >»»n d.-i-S «.»»nun.» >,»u^ und d« B«ftl
.i». s«ie Stadt sei und eben jetzt auch den Hauptleuten des Kaisers gestatte, Landsknechte da anzunehmen

m,d NU und »»-M°l>.» »ud sich i» und -Nd-Ms B-i-l d,. V...MUNS mi. S-.nI.Mu
in wllckc e? durch die von Lucern und andere Eidgenossen gebracht worden sei, dem Komg von Frankreich

s^n.lwn i.i so habe es dessen Gesuch nicht abschlagen können und daher de». Schärtlin und den

Ki,eckten den Durchzug gestattet, wie das früher von andern eidgenössischen Orten wiederholt geschehen sei.
Aus wiederhole Berichte. Schärtlin beabsichtige von den. Gebiete derer von Basel aus die Untcrthanen des
sw..s^ Oesterreich zu überziehen, habe man den Schärtlin zum dritten Male berufen, ihn. solches vorgehalten
n»d klar a.aereiat ' daß man solches, weil wider die Erbe.nung. nicht gestatten könnte, sondern nach allein

Vermögen hindern'würde; da habe Schärtlin stets be. st.ner ritterlichen Ehre. Treue und Glauben bestätigt,
tmi. .r wm. ssai-se Oesterreich kein Leid zuzufuge» gedenke; er habe auch vom Konig von Frankreich hiefur

keinen Auftrag, sondern er müsse ihm die Landsknechte ohne jemandes Schaden mll Bezahlung des Proviants
'i.s.ckrc» Dieser Antwort habe man geglaubt und hievon der Regierung un ober» Elsaß

schriftlich m!d mündlich 'genügsamen Bericht gegeben. Da nun Schärtlin ...it des Königs Kriegsvolk in
allem Auma sei und dasselbe, wie man gemäß seinem Vertrösten und Zusage» annehme, ohne Belästigung

der österreichischen Lande hinführe» werde, so wisse man über das. was bereits in dieser Sache geschehen
sei. d rmalen nichts Weiteres vorzunehmen 'Man bitte d.e von Lucern den übrigen Eidgenossen, denen das
Sckreiben jener bekannt gegeben worden s-., auch von dieser Antwort Kenntmß zu geben.
^tl)ltuvbn jelkrc v ^ v Sckivyz: Abschiede, beim Abschied vom 13. (dort NTig bezeichnet vom 2.) März 1552.

St. A. Lucern: Acten Deutsches Reich. — ^ vs

K ,» > "2 März Brcmgartcn. Hicronpnnis Frank, päpstlicher Gesandter .n der Eidgenossenschaft,

an die Beschützer und Beschirmer der Freiheiten der Kirche und des heiligen Stuhles zu Rom. wie diese
jetzt von den V christlichen Orten zu Lucern be. emander zu Tagen versammelt sind Wenn Nicht zwei
eü.er Diener sehr krank waren und er sich »'cht selbst .».wohl befände, so wurde er sehr gerne persönlich

, . V >...... s.i» Wie früher zu Baden und Soloihurn mache er aufmerksam, daß bei der Bewilligung

dcr^vonFrankreich'geforderten «1000 Knechte bedacht werde, daß in der Vcreinung mit Frankreich die Person
de. Vavstes und der heilig- Stuhl vorbehalten worden seien. Man werde daher die Knechte nur Mit diesem

Zjd.bch . «ww und «M-M» und K>.°ch..n n--bi...,u ->w« wld» d.» P.M und n.m.nXlch
e» Mii-nndola zu thun. (Erinnerung an de» eingangsgebrauchten Titel.) Dabei se. auch

75d^7 dchd^P^n 7- und dl. wlch.lA-u S.lid.- und Piq- d>. Kl.ch. wl. R .NU
Roloania und Perosa (Perugia) von Eidgenossen bewacht werde». Bitte u», Antwort. Anders möge
Albrcckt (Rosin) päpstlicher Anwalt in der Eidgenossenschaft, selbst ausrichten.
2iivrecyr ^ivsiNi. n ^ Absch. I>, l. «s. — L. A. Schwyz: Abschiede, beim Abschied vom IS. (dort irrig ii.) März I55S.
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Zu v. 1562, 22. März, Lucern. Johann Angclus Ritius au unbcnnnnte Adressaten. Aus dem
Abschied von der letzten Tagsatzung zu Solothurn werde man seine» im Namen des Kaisers und Fernand
Gonzagas an die versammelten Rathsbotcn geschriebenen Brief verstandenhabe». Er habe in demselben
gefordert: 1. Alan möge das Begehren des Königs von Frankreich um eine Anzahl Knechte wohl betrachten
und die Knechte nicht bewilligen entgegen der Erbeinung und wider den Vorbehalt in dem Bündnisse der
Eidgenossen mit Frankreich. Dieser Vorbehalt befasse den Kaiser, das heilige römische Reich, alle Stände,
die von dein Reich „kommen und ir erbständ, die ouch von den hüsern Osterwick) und Burgund komment".
2. Daß man den Abschluß der Eapitel mit Mailand vornehme. Damals, auf Neminiscere, sei ihm
geantwortet worden, man habe keine Instruction und sei nicht von gemeiner Eidgenossenschaft wegen
versammelt; man könne also einzig die Sache in den Abschied nehmen, um sie auf einer künftigen gemeinen
Tagsatzung zu behandeln. Da er nun vernommen, daß eine solche aus den 3. April nach Baden angesetzt
sei und „zu diser zpt" eine Tagleistung der V altgläubigenOrte zu Lucern beschrieben sei, so habe er nebst
Ascanius Marsus mit Bezug auf den Inhalt seines angeführtenBriefes erscheinen wollen. Wiederholung
von Ziff. 1 mit dem Gesuch, ihrem Inhalt nicht entgegen zu Handel». Beinebens möge man für Abschluß
der Capitel ans den nächsten Tag zu Baden vollmächtige Boten absenden,wie er auch den übrigen Orte»
geschrieben habe. 3. Ferner werde man sich erinnern, wie er auf frühern Tagen zu Baden sich dafür
verwendet habe, daß Sebastian Schärtlin verwiesen werde. Ungeachtetdie Adressaten hicfür stimmten
(„Anlaß gäben") sei es nicht geschehen und seit einigen Tagen vernehme man, daß er öffentlich und
vielenorts in der Eidgenossenschaft, so zu Basel, Liestal, Aarnu, Lcnzburg, Brugg, Kreuzlingcn, Münster-
lingen und anderswo im Thurgau Landsknechte, die gegen Kaiser und Reich ungehorsam seien, versammle,
unter die sich auch viele eidgenössische Knechte vermischen und sich mit landsknechlischenKleidern bekleiden
und aber von eidgenössischen Orten und Flecken aus mit Waffen und Proviant sich verschen, was früher nicht
gehört worden sei; Alles zuwider dem Kaiser und dem Reich und der Erbeinung, die der Kaiser immer
gehalten habe. Bitte, diesfalls ein Einsehen zu thun, daß der Erbeinung und dem Vorbehalt in dem Bunde
mit Frankreich Genüge geschehe.

St. A. Luccrn: Allg. Absch. v, k. «6. - St. A. Zürich- Acten Deutscher Kaiser. — L. A. Schwhz: Abschiede, beim Abschied vom IS. (dort
irrig benannt s.) März ISSS. — K. A. Basel: Abschiede Band LI, als Beilage zu einem Schreibe» von Angelus Ritius vom so. März
ISSS an Basel (und die übrigen Orte). — K. A. Schaffhausen: Correspondenzcn (Beilage zu einem Brief vom SS. März ISSS).

Mit Begleitschreiben vom 22. März übermittelt Johann Angelus Ritius seinen Vortrag auch an
Freiburg; er bezeichnet ihn ausdrücklich als Vortrag, der von ihm auf der Tagsatzung der V Orte zu Lucern
vom 22. März „ingewändt"worden sei. In seinem Begleitschreibenwiederholt er die im Vortrag enthaltenen
Begehren in Kürze. Sein Zweck ist, Vollmacht und Instruction für den nächsten gemeinen Tag zu erwirken.

K. A. Freiburg: Badische Abschiede Band 15, beim Abschied vom 4. Mai 1552.

Mit Schreibenvom 25. März mittheilt Angelus Ritius diesen Vortrag auch an Zürich, damit man
sehe, was er den am 11. März in Solothurn versammelt gewesenen Boten geschrieben und am 22. März
in Lucern vorgetragenhabe, und auf den nächsten Tag instruiren könne. St. A. Zürich: Acten Deutscher Kaiser.

Zu ei. 1552, 23. März (Mittwoch vor Lätare). Die zu Lucern versammelten Boten der V Orte
an Solothurn. Die von Lucern seien berichtet worden, daß die von Solothurn dem Schärtlin nicht allein
den Durchzugerlaubt, sondern auch zwei Plätze gezeigt haben, an denen er sich mit denen, die er annimmt,
besammeln, aufenthaltenund dann seinen Zug fortsetzen möge, und daß er auch auf dem Gebiete derer von
Solothurn solche, die gemeinen und besondern Vogteien angehören, annehmen lasse, die sich dann landsknechtisch
bekleiden. Das sei in der Eidgenossenschaftunerhört, ungebräuchlich und der Erbeinung, die in des Königs
Vereitlungvorbehalten sei, ganz zuwider. Solchem vorzusein haben die von Lucern eidgenössischer Meinung
auf den 18. Februar (Freitag vor Oeuli) letzthin an die von Solothurn geschrieben und von diesem Schreiben
den übrigen der V Orte Copien zukommen lassen, worüber die Obern großes Wohlgefallen empfangen,und
um diesem Schreiben gütlich stattzuthun, die Boten abgefertigt haben, die von Solothurn nochmals im
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Na,neu Aller anzusuchen. 'Man sei nicht gesinnt, einen. Ort in seine Freiheiten. Herrlichkeiten oder
,!! I! t . .V tl.nn Sie glauben aber, es solle kein Ort „fürschicßcn", we.l, wem, die

ere si.g c> cn ^ ^ weniges angetastetwerden soll, solches gemeine Eidgenossenschaftberühre. Die
v"One'?eien"'gesin.tt die Erbeinungund auch den. König die Vereinunggetreulich nach den, Buchstaben zu

ü? ^ 2d^ ^^el°d^
eine trene'dgenöMch^Meinungaufzuneh.nen. Die Wolstfahr. der Etdgei.omnschaft zu betrachten sei Pflicht
de Obern und der Gesandten und werden auch d.e von Solothurn de». ...cht w.dr.g ,e>». da sie ja auch^ k' N..^s>-n K. A. So.othmnl Lucerncr Schreiben No. isov—vivo,
hiezu verpflichtet seien. Es siegelt Lucern.

« ir-o 21 März, Basel. Schärtlin. Ritter, an Lucern. Von den Angehörigen derer von
Zu v. oo . ^ ' uersvrechen" stehen, habe er nie Einen angenommen und solches auch

Lucern oder "'^'^NcfchlShabcrn zun. höchsten verboten. Würde es dennoch geschehen und er es erfahren.
^ Wulm«,.. und I-iii- Hii-bb imd B-schl-l-iU-«ach «.,di.ii.ii b-„,.s.ii,

chi7i»a.".ii,d aiidnii Du»« w-rd- » j-d-° A°i> d-ii Will... d--.- »»» Lii--.i, und s-m-iu» Eids-»-ij,i,
... ihn zu bestrafen nicht Ursache haben werde.veovClHlCU, vttp uliu ) g ^ ^ Schwyz: Abschiede, beim Abschied vom 1Z. (ung benannt 2.) Märzi 155».

-->2 og März (Mittwoch vor Lätare). Die Bote» der V Orte an schärtlin. Die von Lucern

"^"'7 ^ 2 'S
»md» ?--'7i°i!d..« V-Si-i-n, Mch« «-Bich» i-> «>w I-ich-i. ....... ihm di.ii.i, iass,..,

--w- s?
,7."^ ..„„ider der Erbeinungmit Oesterreich und Bnrgund etwas unternehmen würde. Das

'« 0H-.N w Ba.-.u S°i... au- -las., ..... 2... Md.. „«
habe ...an in den Abschied genommen. Es siegelt Lucern. A. «n»rn. Nnci..neb..ndene Abschi.be.

Das Schriftstück trägt auffallender Weise S.egelspuren.

S07.

Lucern. 1552, 28. März (Montag vor Indien).
TtaiNSarchiv Lucer»: AUgem. Abschiede v, res.

»^Nttlaus Freiherr zu Vollivpler, des römischen Königs Rath und Hauptmann zu Consta..;, hat au
die V Orte aesckrieben sie »lögen nicht bewilligen, dab Schärtlin ihre Augehörigen ander den Kaiser und
^ " cn o u.w Mln-e sondern die zwischen den Häusern Oesterreich und Bnrgund und den Eidgenossenden ronn chen König sichre, zonve.» v z , ^ ^ ^ - s. n - - ..-r c»- > - c. ^ ,c

b-stchmd. Erb.iii.ms s-t-mlich d.°b-««ii. »»« d-- m» d.z ..«»ich.., d-r Fall
!.in ...rd. E- ist di-s-S Schr.ib.ilS w.»i> der H-Mig- T»s a..».°rd.,r, i«i>rd.„. Ti. Just-,.Iii»,.... Um,».,,
lib-r-t» iiiid di! Bat... ii.mbMd.ii .im»««» -s >-i d°m >i°>, B°Ii°.)l.r ii.>ii.dl,ch j>. d-iik.i, im» ihm zu
schr.ib.ii s° l-m«. d>. Erb->u>.us -ii d.i. V Ort... s -h«»-« w.rd., m-rd.» auch si. dichlb- b-abacht.» mi-

Mi SchartliuS B.ii,h.u.i, hab.ii si. im, G,s°».i. iiiid iii. ,»lch,s schab., I« lauz. .r W ii. d.r
eids.ii°II.iischast b.>hiii>,i h-b.. »- S- wird i.ii».!°g.ii, d.m «Suis i°°ii schr-ib-u, ,
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er kriegen wolle, solle er das nicht in der Nähe der Eidgenossenschaft thnn, damit für dieselbe keine Thenrnng
entstehe; sodann soll er sich der beiden Hänser Oesterreich nnd Burgund müssigen; würde er diese angreifen,
so könnten die Eidgenossen ihm nicht behülflich sein; der König möge das bedenken, es betreffe das die ganze
Eidgenossenschaft. Diese Meinung wird an alle Orte geschrieben, damit man ans dem nächsten Tag diesfalls
mit Instruction und Nollmacht erscheine. Es wird angezogen, es frage sich, was man mit den vier
Städten und andern Orten in Betreff der schweren Zeitlagc bei dem jetzt waltenden .Kriege reden wolle; es
dürfte am Platze sein, daß die V Orte zu Baden (vorab) mit den Boten von Freiburg und Solothurn
einen einheitlichen und satten Nathschlag faßten, und dann, wenn sie einhellig wären, auch die von Glanes
nnd Appenzellangehen, um gemeinschaftlich mit den übrigen Orten reden zu können, il. Es wird auch
angebracht, jedes Ort soll seinen Hauptlenten einschärfen, die Knechte nicht entgegen der Vereinung zu führen,
sondern dem Buchstabenderselben gemäß zu dienen. Auch das soll zu Baden angezogenwerden, damit ein
gemeines Einsehen geschehe.

Zu ». 1552, 22. März, Constanz. NiklauS, Freiherr zu Bollwyler, au die V Orte. Er habe von
Jugend auf eine große Liebe und Neigung zu ihnen wegen ihrer Altvordern Ehrbarkeit und Mannheit und
derer und ihrer Beständigkeit und ihres Eifers für den alten christlichenkatholischenGlauben, weßhalb er,
sofern dadurch sein Hauptgeschäft nicht gehindert werde, ihnen auch jeder Zeit bei Gelegenheit nach Vermögen
behülflich sein werde. In Folge dieser seiner Zuneigung wolle er die V Orte erinnern, wie die Krone
Frankreich, von Alters her eine besondere Liebhaberin und Schirmen» der alten christlichen katholischen
Religion, durch Anreizung einiger ungetreuer und unruhiger Leute sich mit einigen Fürsten des neue»
Glanbens in soweit vereinigt habe, daß wenn ihr Vorhaben Boden gewinne, nicht nur das Reich deutscher
Nation von dem alten Glauben gedrängt, sondern auch die altgläubigenOrte der Eidgenossenschaftgroßem
Zwang ausgesetzt werden. Dabei vernehme er, wie die Rebellen des Kaisers bei einigen andern Orten der
Eidgenossen soviel erlaugt haben, daß ihnen gestattet werde, auf dem Gebiete der betreffenden Orte Lands¬
knechte zu sammeln. Da sie solche nicht nach Wunsch bekommen, so werden Eidgenossen in Kleidung und
Gestalt von Landsknechten gemustert. Nicht minder werden dieselben von einigen Eidgenossen mit Gewehr,
Harnisch und Munition versehen und werde ihnen freier Paß und der Gebrauch der landsknechtischen Zeichen,
Federn und „Neldstreiche" im Gebiete der betreffenden Orte gestattet, zum Zwecke, den Kaiser, der niemand
Feind sei, sondern sich nur mit dem Kriege gegen die Türken beschäftige, zu überfallen. Dieses sei nicht
nur der Erbeinung zwischen den Eidgenossen und den Häusern Oesterreich und Burgund, für welche jährlich
das Erbeinungsgeld bezogen werde, entgegen, sondern würde bei einem Ueberziehender österreichischen Lande
mit Rücksicht auf den Bezug von Lebensmitteln auch den V Orten schwer fallen. Würde dem König von
Frankreich sein Vorhaben im deutschen Reiche auch nur einigermaßen gelingen, so würde derselbe auch um
so weniger die Eidgenossen brauchen und achten. Er bitte daher die V Orte, besorgt sein zu wollen, daß
durch ihre Unterthnnen und gemeine Eidgenossen die Erbeinung gehalten werde, was in diesem Falle auch
Seitens des Kaisers und des römischen Königs geschehen werde. Er, Bollwyler, selbst anerbiete nicht minder
seine guten Dienste und bitte um freundliche Antwort auf seine Kosten durch einen gewissen Boten.

Kantonsarchiv Zug: Abschiede Band 2.

Zu t». Das bezügliche Schreiben der V Orte an Zürich (und die übrigen Orte) vom 2t». März
(Dienstag vor Indien) enthält nur das im AbschiedtextGegebene.

St. A. Zürich: Acic» Lucern. — K. A- Solothurn: Lucerner Schreiben. — K. A. Schofshausc»: iiorrespondcnze».
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20«.

Wäfels. 155Z, „an der Fahrt zu Näfels" (3. April?).

Laiidcsarchiv Schwy»! Abschiede.

Zwischen Pannern.eister Schorn», Rathsboten von Schwpz, und den Verordneten von Glarus an

der Fahrt zu Näfels wird Folgendes verhandelt: « Job Annnanns Bruders Sohn, Peter Ammann, bewirbt

sich wie früher um die Pfründe im Tönier- (St. Antonier-) Hans zu Utznach und erbietet sich daneben, etwas

„darzuthnn" Man will das heimbringen und ihm nächstkünftig durch die Boten Antwort geben. ,». Es

erscheint eiu Burger von Sursee mit einem besiegelten Brief seiner Obern, des Inhalts. Es habe bei ihnen

ein wälscher Priester unehrbar gehandelt; derselbe befinde sich jetzt bei der Pfründe zu S. Sebastian; er,

der von Sursee begehre Hülfe und Rath, wie Biederleute das Ihrige an dem benannten Priester wieder

erlangen mögen Durch diese mündliche Eröffnung und aus dein verlesenen Brief ergiebt sich, daß der

Wälsche nicht gehandelt hat, wie einen, frommen Priester zusteht, worüber man eis. Mißfallen empfindet.

Da aber jetzt die heilige Zeit vorhanden ist und die Leute mit keinem andern Priester versehen werden

könnten so antwortet man den. von Sursee, er solle getreulich heimbringen, ...an wolle den Priester handhaben,

daß wenn es immer möglich sei, den Beschädigten das Ihrige wieder zugestellt und der Priester bestraft

werde <- Es erscheinen der Schreiber und der Weibel und Melchior Vögeli von Wesen und lassen durch

den Untervogt Joder Graf, bitten, sie alle drei wieder zu Salzmesseru zu uehmen. Man antwortet ihnen,

sie sollen das Salz wie bisher ausmesse» bis auf beider Orte Ab- und Ankünden; man werde ihnen durch

die nächsten Boten oder sonst Bericht geben, ob man sie dabei bleiben lasse oder nicht. Die Boten mögen

gedenken ihnen das Beste zu reden; daneben auch, wie Melchior Vögeli das Amt zeitweilig durch seinen

Sohn verwalten lasse, bezüglich dessen die Säumer sich beschweren, er sei mit einer Krankheit behaftet.

,1 Es wird angezogen wie zu Amdeu grobe Händel mit Friedbrüchen und Andern, verlaufe», welche die

Weibel den Obervög.en nicht anzeigen; insbesondere habe der jetzige Weibel einen kürzlich verübten Fried¬

bruch nicht angezeigt sondern der Obervogt denselben sonst erfahren. Es soll nun de.. Boten, die im künftigen

Mai in das Gaster geschickt werden, Vollmacht gegeben werden, für Amden einen Weibel zu erwählen, der

beiden Orten schwöre solche ungeschickte Händel, die den Obern zu bestrafen zustehen, anzuzeigen, wie die

Weibel m Wesen und im Gaster auch thun müssen; denn man beklagt sich über die von Amden, sie halten

weder Gebow noch Verbote der Obern, und doch komme dasselbe der Obrigkeit nie vor. v. In Betreff des

Hausgeldes bitten die von Wesen, ihnen zu gestatten, von eine... Mäß Salz einen Haller zu uehmen, wie

sie es vorher auch gethan habe». Man beschließt, so weit es der Gerechtigkeit beider Orte ..»nachtheilig ist,

und den Ihrigen die das Salz kaufen, dieser Betrag auch nicht aufgelegt wird, mögen sie diesen Haller

austreiben und nehmen f. Der Untervogt zu Utznach bringt vor, in der Grafschaft Utznach sei ein Gottes¬

haus.... von St Gallen oder aus de... Toggenburg gestorben und den Fall den. Abt von St. Gallen

schuldig den die Erben des Gestorbenen aber nicht zu geben vermeine... De». Untervogt wird befohlen, zu

vertaffen daß der Fall gegeben werde, es würde sich denn zeigen, daß er abgekauft worden sei oder gütlich

erlassen werde Es solle» auch beide Orte wegen des Nachfalls des genannten „Gsellen" ihren Boten für

den nächsten Tag Befehl und Gewalt geben. 5. Derselbe Untervogt eröffne., wie Joß Boyl zu Utznach mit

si'iner Ehefrau unehrbar lebe, so daß sie einander mch.s Gutes erzeigen und nicht bei einander wohnen,
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obwohl sie vom Gericht wieder zusammen erkennt worden seien. Der Nntervogt soll dem Boich beim Eid

gebieten, die Fran wieder zu sich zu nehmen und dem ergangenen Nrtheil stattzuthun; im Weigerungsfalle

soll er gefangen gelegt werden; doch soll er erst nach Ostern, wenn die Boten „bald" nach Utznach kommen,

diese Strafe zu erwarten haben. Ii. Die Straße über den Hummelwald nach Lichtensteig in der Grasschaft

Utznach ist übel beschaffen und unsicher; der Abt von St. Gallen ist des Willens, seinen Theil zu verbessern.

Man beauftragt nun den Untervogt, den Anstößen zu befehlen, innert drei Wochen oder bis zu ihrer Gemeinde

die Straße in Ordnung zu stellen; zugleich soll er jedem zeigen, was er verbessern solle, gemäß dem, was

den Untervogt nöthig beduntt. Wer hiergegen ungehorsam ist, soll 5 Pfund Haller beiden Orten zu Buße

geben und die beim Eio in vierzehn Tagen ausrichten; dann soll der Untervogt Gewalt haben, die Straße

auf Kosten der Ungehorsamen machen zu lassen. I. Der Untervogt von Utznach eröffnet ferner, er habe in

Kurzen: beiden Orten über sein Amt Rechnung zu geben, vermöge aber die armen Leute nicht dahin zu

bringen, daß sie entrichten, was sie schuldig geworden seien; er bitte, ihm hierin das Beste zu thun. Man

antwortet ihm, er solle seines Amts wegen thun, was ihm zustehe und so gut er es könne; wo etwa große

Armut vorhanden sei, werden die Boten das nächste Mal nach Gestalt der Sache erkennen. It. Zu gedenken,

wie Vogt Leuzinger und Hauptmann Gallati gebeten haben, dem Knecht, der bei Hauptmann Gallati gedient

hat, genannt Hans Wilhelm, an der Gemeinde das Beste zu reden und zu thun. I. Chuni Othmar bittet

für seinen Vogtssohn, Kaspar Höw, ihm Geld zu leihen. Das hat man abgewiesen, zumal man diesfalls

ohne Instruction ist. «». Der Weibel im Gaster, der im Krieg ist, bittet, ihn bei seinem Amt zu belassen.

Die von Schwyz wollen ihm entsprechen; die Boten von Glarns wollen sein Gesuch vor einen größern Gewalt

bringen, i» Pannermeister Schorns erinnert auftragsgemäß an die Handlung des Vogt Mad. Denen von

Glarus ist leid, daß er sich nicht betragen hat, daß man mit ihm zufrieden sein kann. Sie wollen das gestellte

Anbringen einem ganzen Rath und vollkommenen Gewalt vortragen. «. In Folge eines Schreibens derer von

Glarns betreffend Bestrafung jener, die im Gaster und anderswo an Sonn- und Feiertagen gemäht und gearbeitet

haben, begehrt Pannermeister Schorns gemäß Befehl seiner Obern die zu Glarus bestehende Ordnung betreffend das

Halten der Sonn- und Feiertage, wodann seine Obern mit weiterer Antwort begegnen werden. Es wird

ihm entsprochen und dein Landschreiber Aebli („mir") befohlen, die Ordnungen und Satzungen über die

Feiertage gemäß den Mandaten und Geboten denen von Schwyz zuzuschreiben. Es stellen sich dieselben wie

folgt: Zu feiern hat man aufgenommen, alle heiligen Zwölfbotentage, vier U. l. Frauentage, nämlich die

im August, Herbst, Lichtmeß und im März, die drei Heiligentage und nach jeden: einen Tag oder den

nächsten darnach, die Auffahrt Christi, den Frohnleichnahmstag, S. Johann des Täufers Tag, S. Fridolins

und S. Hilarius Tag, Allerheiligentag, Beschneidung oder Neujahr, die Fahrt zu Näfels. Wer diese

Tage nicht feiert, soll 5 Pfund zu Buße geben „nachdem sp geleidet werde«: bin: eid". Vorbehalten ist im

Sommer die Aufnahme vo«: Heu und Korn in der Roth, lieber die Sonntage hatte man zu Glarus nie

ein Gebot, da dieselbe«: immerhin hochgehalten und von jedermann gefeiert wurden; Uebertreter wurden mit

allen: Ernst an Leib und Gut bestraft. De«: Abschied unterschreibt Kaspar Aebli, Landschreiber zu Glarus.
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Gesandte: Zürich. Johann Haab, altMlrgermeister; Johann ^ Bern. Hans

Franz Nägeli, alt-Schultheiß; Anton Tillier, Seckelmeister. Lncern. Hans Bircher, alt-Schultheiß. Uri.

Jacob Kuhn, Statthalter; Jacob a Pro, des Raths. Schwyz. Dietrich Jnderhalden, Ritter, Landammann.

Unterwa/den. Hans Sigerist, des Raths zu Obmalden. Zug. Heinrich Zigerli, des Raths. Glarus.

Rudolf Mad, des Raths. Basel. Onofrion Holzach; Bat Sununerer, des Raths. Freibnrg. Jost

Freitag des Raths. Solothnrn. Konrad Graf, Schultheiß. Schaffhausen. Alexander Peyer,

Bürgermeister; Wilhelm von Fulach, des Raths. Appenzell. Sebastian Törig, des Raths. - E. A. A.

k. 103, d. lbiclom: Kathol. Abschiede 1541—1590.

t». Schultheiß Bircher von Lucern eröffnet gemäß Instruction: Ehestreitigkeiten in den gemeinen

Bogteien solleil an das geistliche Gericht zu Constnnz gewiesen werden. Nun aber heiße es, bald nach

Aufrichtung des Landfriedens sei verabschiedet worden, wenn sich Ehezwiste unter Personen der neueil

Religion zutragen, so sollen dieselben an das Ehorgericht zu Zürich gewiesen werdeil, ivie das bisher

iil der Landgrafschaft Thurgau und in der Grafschaft Baden geübt worden sei. Wird in den Abschied

genommen. I». Schultheiß Bircher begehrt Antwort auf sein letzthin gestelltes Begehren um Aufnahme der

Tochter des Jost Ratzenhofer in das Gotteshaus Müusterlingen. Die Mehrheit stimmt dafür ihm zu

entsprechen; doch soll Ratzenhofer die Tochter aussteuern nach des Klosters altem Herkommen. «-.Schultheiß

Bircher übergiebt an Bürgermeister Haab von Zürich 12 Kronen zu Händen der Brandbeschädigten von

Grüniilgen. «R. An die im Dienste des Königs befindlichen Hauptlente wird geschriebeil, sie sollen dem

Köllig gemäß der Bereinung dienen, sich aber nicht weiter brauchen lassen und nichts wider die Erbeinung

handeln, in der die Eidgenossen mit den Häusern Oesterreich und Burgund stehen. «?. Es wird angezogen,

wie einige Hauptleute im gegenwärtigen Feldzug ihren Knechten weiliger als einen geineinen Sold geben,

was schimpflich ist und die Leute veranlaßt, entweder zu betteln, oder genossene Speise und Getränk nicht

zu bezahlen Heimbringen, ob man bei einem künftigen Aufbruch den Hauptleuten anbefehlen wolle, keinem

Knecht weniger als monatlich den gemeinen Sold zu bezahle», damit er bestehen könne und bleibe, t. Es

erscheint der Blatter oder Harnischer, der mit Erlaubniß der Obern von Lindau nach Frauenfeld gezogen

ist und eröffnet, er führe einen köstlichen Bau auf, habe aber sein Halls und seine Güter in Lindau nicht

verkauft- er bitte daher, ihm von dem Gelde, welches der Laudvogt im Thurgau im Namen seiner Obern

hinter sich habe 100 Kronen zu leihen; er ,volle genugsam.- Sicherheit und Tröstung geben, es sei durch

dc.l Herrn von Sax, Hans Heinrich Lanz, Schultheiß Wehrli oder Andere, und das Geld nebst gebührendem

Zins in einein Jahr ohne Kosten der Darleiher zurückerstatten. Weil ohne Instruction wird die Sache in

den Abschied genommen; Antwort auf dem nächsten Tag. «. Jedes Ort soll seinem Boten, der auf die

nächste Jahrrechilung über das Gebirg geschickt wird, anbefehlen, ernstlich darauf zu halten, daß jedermann

bei ergangenen Urtheilen und erlangteil Rechten beschirmt werde, und nicht jeder Landvogt oder auch die
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Boten sich unterstehen, einander in die von ihnen erlassenen Urtheile einzugreifen und dieselden zu stürzen,

sondern es sollen alle Urtheile in Kräften bestehen und bleiben. Glaubt eine Partei, sie sei im Rechten

verkürzt morden und habe seither etwas gefunden, das früher nicht im Recht gewesen ist, die mag heraus

von Ort zu Ort vor die Obern kehren und ihre Beschwerden anzeigen; da mag ihr dann nach Gutachten

das Recht wieder geöffnet werden oder nicht. I». In Betreff der wälschen Lüntschcn, rheinischen und

schlechten Tücher hat man ungleiche Instructionen. Einige Orte sind noch der Meinung, es gereiche jedermann

und namentlich dem armen gemeinen Mann zum Nutzen, wenn alle Tuchleute in der Eidgenossenschaft nur

genetzte Lüntschen, wälsche und rheinische Tücher kaufen und verkaufen würden, weil man mit dem gereckten

und gestreckten Tuch sehr übervortheilt werde. Andere Orte zeigen an, sie haben ihre Tuchleute angewiesen,

gute Tücher feil zu haben; würden sie unwerthschafte Waare verkaufen, so wären sie verpflichtet, dieselbe

wieder zurückzunehmen und das dafür ausgegebene Geld wieder zu erstatten. Das soll jeder Bote heimbringen

und auf dem nächsten Tag mit weiterer Instruction erscheinen, I. Anbelangend die einheimischen und

fremden Bettler und Landstreicher ist man einig, daß die auf dem letzten Tag zu Baden diesfalls aufgestellte

Ordnung von jedem Ort und Flecken in der Eidgenossenschaft steif gehalten werden solle; insbesondere soll

man sich an den Pässen versehen, daß die fremden Landstreicher und Bettler zurückgewiesen werden.

Ii.. Es erscheinen Gesandte des Gubernators und der Regenten der Grafschaft Burgund und eröffnen,

sie seien in Gemäßheit des letzten Abschiedes für die Aufrichtung der Neutralität abgeordnet worden; sie

bitten hiebet die Grafschaft gemäß der alten Erbeinung zu schirmen und in treuem Befehl halten zu wollen.

Zu Ausgang des Tages erscheinen sie wieder und zeigen an, sie haben vernommen, daß weder der Herr

von Marche-Ferriere noch sonst jemand im Namen des Königs von Frankreich hier erscheine, ungeachtet von

dieser Seite die Verhandlung in Betreff der Neutralität auf diese Tagleistung gewiesen worden sei, gemäß

dem betreffenden Schreiben des Königs. Sie befürchten daher, dieses Ausbleiben und Verziehen der Sache

möchte erfolgen, um inzwischen die Grafschaft Burgund anzugreifen. Sie bitten daher, die Grafschaft gemäß

der Erbeinung zu unterstützen und mit allem Ernst dem König zu schreiben, er solle seinen Befehlshabern

gebieten, die Grafschaft Burgund nicht feindlich zu behandeln, sondern die aus der Grafschaft in den Landen

des Königs mit „zimlichen kaufmannschatzen" handeln und wandeln zu lassen. Ebenso soll der König auf

den nächsten Tag seine Anwälte abordnen, um die Neutralität aufzurichten. Endlich verlangt die Botschaft

der Grafschaft Burgund, die Eidgenossen mögen möglichst bald zwei Rathsboten zu ihnen abordnen, um bei

der Erneuerung und Publicirung der Erbeinung anwesend zu sein. Da man ohne Instruction ist, so wird

die Sache in den Abschied genommen um auf dem nächsten Tag zu antworten. I. Auf dem letzten Tag

ist in den Abschied genommen worden das Begehren des Hauptmann Antonio Poccobello, ihm den Zoll zn

Lauis auf sechs Jahre um 900 Sonnenkronen jährlich zu verleihen, wofür er hinlängliche Sicherheit leisten

werde. Da die Instructionen nun meistentheils übereinstimmen, so hat man den benannten Zoll dein

Hauptmann und seinen Brüdern für die nächstkommenden sechs Jahre verliehen, so zwar, daß sie ohne allen

Vorbehalt, gleichviel ob Krieg, Pest oder Theurung eintrete, jährlich die 900 Sonnenkronen bezahlen und

hiefür genügsame Bürgschaft leisten sollen. Ausbedingt ist jedoch der Fall, Ivo die Orte in offenem Krieg

mit ihren Pannern und Landzeichen wider das Herzogthum Mailand ziehen würden, da soll nach Gestalt der

Sache ein gebührender Nachlaß gewährt werden. Den Übernehmern wird auch heiter bedingt, den gewöhn¬

lichen Zoll nicht zu steigern, sondern zu belassen wie er von Alters hergekommen ist. Auf dieses haben die

Übernehmer zu rechten Gülten und Bürgen gegeben den Albrecht von Sala und Bernhard Joung (Bern,
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Schwyz. Glarus und Solothurn: Jovius), beide Vlirger zu Lauis. i«. Der ab dem letzten Tage heim-

gebrachte Beschluß in Betreff des Fürkauss wird bestätigt, nämlich daß jedes Ort ernstliche Maßregeln zur

Abstellung desselben treffe. ». Auf den letzten Tagen zu Baden und Solathurn und auch jetzt wieder

verlangt der Gesandte des Königs von Frankreich, der Herr von Marche-Ferriere (Bern, Glarus: Morelet),

Verweisung der Gesandtschaft des Kaisers als des Königs offenen Feindes. Nach Vergleichung der Instructionen

wird befunden, daß man dieses zu dieser Zeit, da man in fortwährender Verhandlung über die Capitel

zwischen dein Herzogthum Mailand und den Eidgenossen begriffen sei, mit Rücksicht auf unsere armen Leute

jenseits des Gebirgs, nicht zu thun im Falle sei. «». Es erscheint die Botschaft des Papstes, Hieronymus

Frank Ritter, und Albert Rosin, und legt einen schriftlichen Vortrag ein, in dein sie Folgendes eröffnet:

1. Den geneigten und guten Willen des Papstes und des Collegiums gegenüber den Eidgenossen. Wie auf

dem^lctzten Tage zu Baden, so begehre der Papst auch jetzt, daß die Eidgenossen sich vergleichen und ihre

Prälaten, Gelehrten und Prädicanten an das Concil von Trient abordnen, 2. Der Papst sei dringend

genöthigt' wider den Herzog Octavian, als einen Ungehorsamen, den Krieg zu beginnen. Da nun einige

Fürsten und Herren von den Eidgenossen Knechte in großer Anzahl begehren und annehmen, so möge man

den Hauptleuten und Knechten ernstlich verbieten, gegen den Papst und die Kirche, insbesondere mit Bezug

auf Parma und Mirandola zu handeln. 3. Der Papst wünsche zu wissen, wenn er zur Beschützung seiner

Person, des heiligen Collegiums und der Freiheiten der Kirche in der Eidgenossenschaft einen Aufbruch

veranlassen wollte, ob man denselben gestatten würde. Man antwortet: zu 1. In Betreff des Concils sei

auf dein letzten Tage Antwort gegeben worden, und da man jetzt keine andere Instruction besitze, so lasse

man es bei derselben verbleiben. Die Gesandtschaft von Uri eröffnet indessen, ihre Herren haben sich

entschlossen, das, ivas auf dem Concil mit Bezug auf den Glauben und die Geistlichen beschlossen werde,

anzunehmen, ^u 2. Den Hauptleuteu und Knechten, die zum König von Frankreich gezogen sind, habe man

befohlen dein König gemäß der zwischen ihm und der Eidgenossenschaft bestehenden Vereinung zu dienen und

nicht weiter zu ziehen; man nehme an, sie werden gehorsam sein. Zu 3. Da man hierüber ohne Instruction

ist, so wird das in den Abschied genommen um auf dem nächsten Tag Antwort zu geben. Die Botschaft

von Uri bemerkt indessen, ihre Obern haben jedem der Ihrigen vergönnt, zu ziehen, „wie er des getruw

zu gemessen" doch nicht wider Brief und Siegel. »». In Betreff der Beschwörung der Blinde sind die

Antworten wieder zwiespältig; und doch erachtet man das Beschwören als eine zeitgemäße Sache, damit man

die Einigkeit der Eidgenossen sehen und spüren möge, was die Practiken der Widerwärtigen schwächen werde,

Man hat sich daher weiter in der Sache unterredet, wobei insbesondere die Gesandten von Zürich anzeigen,

ihre Obern wollen ihre Boten beauftragen, in den VII Orten nach Verlesung der Blinde den Eid zu Gott

und den Heiligen zu geben gemäß dem Buchstaben der Bünde; wenn aber die Boten von Bern denen von

Zürich den Eid gebe,/ sollen sie den allein zu Gott geben, wobei ein Bote von Lucern die Heiligen dazu

nennen möge- doch soll niemand gezwungen werden, diese hernach zu nennen („nemmen"); ob man dieses

thue oder unierlasse so soll deßwegen niemand angefeindet und gehaßt werden. In gleicher Form soll die

Sache bei denen zu' Bern Basel und Schaffhausen vor sich gehen. Das soll jeder Bote heimbringen, damit

die Blinde wieder beschworen werden, da doch der Landfriede zugiebt, daß jeder Theil bei seiner Religion

belassen werden solle q. Die Gesandten der Städte Bern, Freiburg und Solothurn verlangen abermals,

daß man ihre Obern bei den ihnen angefochtenen drei Artikeln bezüglich der Negierung im Thurgau wolle bleiben

lassen- ihre Herren werden ohne.Recht hievon nicht abstehen. Die Gesandten der VII Orte wiederholen ihre
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oft angeführten Gegengründe und bitten die drei Städte, ihr Begehren fallen zu lassen; andernfalls werden
die Vll Orte gewärtigen, wer sie mit Recht entsetze. Ans dieses erwiedern die Gesandten der drei Städte,
sie glauben, sie seien im Posseß, da ihre Boten bei den Appellationen gesessen und auf die Klosterrechuungen
geritten seien; sie haben darum schon früher das Recht angeboten und glauben noch, wer sie nicht im Besitz
lassen wolle, der habe sie mit Recht zu entsetzen. Die Sache wird iu den Abschied genommen. — Die Gesandten
von Basel, Schaffhausen und Appenzell erscheinen und zeigen an, sie haben wahrgenommen, ivie zwischen den
VII Orten und den drei Städten Bern, Freiburg lind Solothurn, über Angelegenheiten den Thurgau

betreffend,ein Span walte, deßwegen sie einander das bundesgemäßeRecht dargeboten haben. Dieser Zwist
sei ihnen in Treuen leid; sie bitten, ihren Obern vergönnen zu wollen, daß sie den Versuch machen, die
Angelegenheitgütlich beizulegen. Nachdem jede Partei ihnen ihre Rechtsgründe eröffnet hat, nimmt man
dieses freundliche Ansuchen in den Abschied,um auf dein nächsten Tage Antwort zu geben. ». Hans
Melchior Heggenzer, Rath des römischen Königs, zeigt an: I.Er sei von des Königs Regenten und Rathen
zu Ensisheim, von den Ausschüssen der Ritterschaft, der Städte und Landschaften abgeordnet, die Eidgenossen
über Folgendes zu berichteil: Sebastian Schärtliu habe an einigen Orten Kricgsvolk versammelt und es sei
die Regierung gewarnt worden, wie er einige Flecken zu überfallen gedenke. Deßwegen habe sich die Regierung
entschlossen, znr Vorsicht auch einige Fähnlein aufzustellen. Für den Fall, daß den Eidgenossendiesfalls
etwas Anderes berichtet werden möchte, habe sie hievon Kenntniß geben wollen. 2. Die Regierung sei
ebenfalls berichtet, daß der König von Frankreich und einige Fürsten im Reich in großer Rüstung stehen.
Es glaube zwar die Regierung, die Sache gehe sie nichts an, wolle aber doch nicht unterlassen, zu bedenken
zu gebeii, welcher Nachtheil die Eidgenossenschaft treffen würde, wenn die österreichischenLande im ober»
Elsaß beschädigt und verwüstet würden. Da nun die Häuser Oesterreich und Burgund mit der Eidgenossenschaft
in einer ewigen Erbeinung stehen, so begehre die Regierung und der Ausschuß, daß man ein nachbarliches
und freundlichesAufsehen auf einander habe, wogegen die Regierung und der Ausschuß im Namen des
Königs sich erbieten, die Erbeinung und gute Freundschaft und Nachbarschaft in allen Treuen zu beobachten.
3. Heggenzer erscheint noch einmal und legt eine Credenz von des Königs Statthaltern, Regenten und Rüthen
der oberösterreichischenLande für seine Person vor und eröffnet eine Instruction, die mit den bereits
vorgetragenen Punkten übereinstimmt, des Fernern aber anzeigt, wie Sebastian Schärtliu einige Knechte
in der Eidgenossenschaft „und" im Gebiete derer von Bern, sowohl „Schwyzer" als Landsknechte angenommen
und gemustert haben soll, was der Erbeinung zuwider wäre. Hierüber verantworten die Gesandten von
Zürich und Bern ihre Obern, wie hernach wieder folgt, weßhalb sie beglauben, der Erbeinung nicht entgegen
gehandelt zu haben; wie dieselbe aber an ihnen gehalten iverde, iverde sich mittlerweile zeigen. Dem Hans
Melchior Heggenzer wird geantwortet, man bedauere die Empörung des Königs von Frankreich und einiger
deutscher Fürsten im römischen Reich, denn man könne wohl ermessen, daß wenn dieselbe nicht abgewendet
iverde, die ganze deutsche Nation sehr darunter zu leiden hätte. Die Eidgenossen seien aber entschlossen, die
Erbeinung in allen Theilen getreu zu halten, auch Ivo man dein König und der Regierung freunduachbarlichcn
Dienst erweisen könne, solchen gerne zu erstatten. 4. Heggenzer erscheint nochmals und eröffnet, er sei
berichtet, wie die Eidgenossen an den König von Frankreich in Betreff der Grafschaft Burgund schreiben
wollen. Da nun auch das Haus Oesterreich mit deu Eidgenossen in Erbeinung stehe, so bitte er, sich in
gleicher Weise auch für dasselbe zu verwenden, daß es weder angegriffen noch beschädigt werde. Schultheiß
Bircher von Lucern zeigt an, seine Obern seien der Meinung, man solle in diesem Sinne an den König
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von Frankreich schreiben- die Boten von Zürich und Bern aber sind diesfalls ohne Instruction nnd wollen

sich in ein solches Schreiben nicht einlassen. Es soll das jeder Bote heimbringen nnd auf dein nächsten

Tag Antwort geben. Auch Niklaus, Freiherr zu Bollwpler, des römischen Königs Oberster zu Constanz,

hat im gleichen Sinne geschrieben; man antwortet ihm wie den Regierungen. «. Auf diesen Tag hat der

Kaiser geschrieben er vernehme, wie an einigen Orten der Eidgenossenschaft, namentlich um Basel herum,

allerlei Kriegsgewerb mit Anwerben von Kriegsvolk getrieben werde, wobei namentlich des Kaisers offener

erklärter Aechter Sebastian Schärtl.n, thätig sei. Der Kaiser erwarte nicht, daß die Eidgenossen bei ihnen

oder ihren Mitv!rwandten etwas dulden werden, das ihm und dem Reiche Unruhe bereiten könnte; er begehre

daher daß'diese« Kriegsgewerb abgestellt und dem Schärtlin und andern Aufwieglern kein Unterschlanf gewährt

werde Man schreibt ihm, Schärtlin sei zum König von Frankreich gezogen und befinde sich nicht mehr in

der Eidgenossenschaft- übrigens sei man ohne Instruction um auf des Kaisers Schreiben zu antworten; mau

wolle dasselbe heimlwingen. t. Der Gesandte von Bern eröffnet, die V Orte hätte» ab dem letzten Tag

zu Lucern denen von Bern geschrieben, wie Sebastian Schärtlin sich auf ihrem Gebiet befinde und daselbst

Landsknechte und Eidgenossen werbe; so ziehe auch die Regierung von Innsbruck in ihrem Schreiben die

von Bern a» wie Schärtlin auf ihrem Gebiet mustere, was der Erbeinuug zuwider sei. Durch solches

Verschreien nicht nur in den V Orten sondern auch bei Kaiser und Königen geschehe denen von Bern

unrecht- sie haben die Erbeinuug stets gehalten, wie dieselbe aber an ihnen gehalten worden sei. werde sich

finden ' Die Sache selbst verhalte sich so: Sebastian Schärtlin sei in Bern mit einer Credenz des Königs

von Frankreich erschienen und babe eröffnet, der König habe ihn: aufgetragen, ihm eine Anzahl Landsknechte

zuzuführen Hiesür habe man ihm den Durchpaß durch das Gebiet derer von Bern erlaubt, mit der

Bedingung daß jene niemand schädigen, Speise und Getränk und was sie sonst kaufen, ehrlich bezahlen, und

daß weder Schärtlin noch seine Hauptlente Angehörige derer von Bern annehmen. Auf dieses seien sie einige

Tage im Gebiet derer von Bern gelegen, haben sich gesammelt und seien weggezogen; daß in der Obrigkeit

derer von Bern gemustert worden sei, oder daß man das Anwerben von bernerschen Nnterthanen gestattet

habe sei unwahr- die von Bern seien entschlossen, bei ihrer Reformation und Satzung zu bleiben nnd nichts

Anderes zu thuu als was zu Frieden, Ruhe und zur Wohlfahrt der Eidgenossenschaft gereiche. Ebenso

eröffnen die Boten von Zürich, wie Anwälte des Schärtlin, gestützt auf eine Credenz des Königs von

Frankreich in Zürich um den Durchpaß für Landsknechte nachgesucht und eine Zahl Spieße, Halbarten,

Büchse» und Büchsenpulver zu kaufen verlangt haben. Der Durchpaß sei bewilligt worden, jedoch mit der

Bedingung daß die Knechte sich nicht in Haufen sammeln und sich nicht lange auf dem Gebiet von Zürich

aufhalten "Waffen und Munition aber habe man ihnen aus den Büchsenhäusern und Rüstungen derer von

Zürich ni'cht^gebe» wollen, sondern einzig gestattet, solches bei den Krämern zu kaufen. Die Gesandten von

Bafel bemerken ihre Obern haben die betreffende Antwort den V Orten zugeschrieben; bei dieser verbleiben

sie Die Gesandten von Schaffhause., eröffne», ihre Obern hätten es mit ihrer Antwort ebenso gehalten.

Das Alles wird in den Abschied genommen. ... Eine Botschaft der Eidgenossen von Rotweil trägt vor:

Vor einiger -Wit habe Herzog Christoph von Würtemberg feinen Obervogt zu Balingen mit einer Credenz

nach Rotweil'geschickt und das Geschütz sammt aller „Artilery", welches vor einigen Jahren der verstorbene

Herzog Ulrich zu Rotweil gelassen habe, herausverlangt, mit der Anzeige, daß der Herzog in. Falle des

Widerspruchs aus weitere Mittel, dieses Geschütz zu bekommen, bedacht sein werde. Run sei vor Jahren

Herzog Ulrich abgesagter Feind derer von Notweil gewesen und, ohne sich mit ihnen verglichen zu haben,



April 1553.

in ihre Stadt gekommen, was man bedauert habe. Dann aber habe er sich in Betreff der Fehde mit denen

von Rotweil vertragen und ihnen dann das Geschütz frei geschenkt und übergeben, gemäß Brief und Siegel.

Vor einigen Jahren habe mm Herzog Ulrich dieses Geschütz ebenfalls zurückverlangt, wodann eine Botschaft

aus einigen Orten der Eidgenossenschaft mit dem Herzog verhandelt habe. Seither sei die Sache in Ruhe

geblieben. Die von Rotweil bitten nun, ihnen wieder berathen und beholfen zu sein. Hierauf eröffnen die

Boten von Zürich, wie ihre Obern aus das Begehren derer von Rotweil an Herzog Christoph geschrieben

haben und was ihnen geantwortet worden sei. Man schreibt nun an Herzog Christoph, da Herzog Ulrich

denen von Rotweil das fragliche Geschütz frei geschenkt habe, gemäß einem Briefe, von dem eine Copie

beigelegt wird, möge er ihnen dasselbe gütlich belassen; könnte er sich hiezu nicht entschließen, so möge er

nichts Thätliches oder Unfreundliches vornehmen, sondern die nächste Tagsatzung erwarten. Es schreibt auch

Graf Jörg von Würtemberg, er habe den Herzog Christoph, seinen Herrn und Vetter, angegangen, dieses

Geschützes wegen ihn mit noch zwei oder drei Andern gütlich vermitteln zu lassen „und sich haruf gütlich

zu handlen erboten". Es wird ihm dieses verdankt und sein Anerbieten den Gesandten von Notweil angezeigt.

Diese aber erwiedern, sie haben keinen andern Auftrag, als den Rath der Eidgenossen einzuholen; sie wolle»

aber die Sache an ihre Obern bringen. Es wird nun Alles in den Abschied genommen, sich zu berathen,

wie man denen von Rotweil helfen wolle, wenn der Herzog das Geschütz ihnen nicht, gütlich belassen sollte,

v. Johann Angclus Nitius und Ascanius Marsus verlangen im Namen des Kaisers und des Statthalters

von Mailand: 1. Daß man nun ohne weiteres Hintersichsehen und langes Aufziehen die Capitulation errichte.

Die Instructionen lauten ungleich; insbesondere eröffnet der Gesandte von Bern, da der Läufer und Bote

seiner Obern so elendiglich ermordet worden und niemand wisse, wie es zugegangen sei, so wollen die von

Bern bis auf weiter» Bescheid mit der Sache stillestehen. Nachdem man indessen die von den genannten

Gesandten vorgelegten Capitel mit denjenigen, welche die eidgenössischen Boten auf der Jahrrechuung entworfen,

verglichen und gefunden hatte, daß einige Artikel in etwas abgeändert worden sind, so hat mau einige Boten

zu den Gesandten des Kaisers und des Statthalters verordnet, die sich mit diesen über die betreffenden

Aenderungen verglichen und die Capitel in eine lautere Schrift verfaßt haben, von welcher jedem Boten eine

Copie gegeben worden ist. Beide Theile wollen diese au ihre Obern bringen lind auf dem nächsten Tag zu

Baden sollen die allseitigen Boten vollkommene Gewalt haben, die Sache ohne Aenderuug und Hintersich'

bringen anzunehmen. 3. Die genannten Gesandten melden, wie der Statthalter zu Mailand auf das Schreiben

der Eidgenossen soviel zu Stande gebracht habe, daß Burkard Nägeli ohne alles Lösegeld freigelassen worden

sei. Es wird das dem Statthalter freundlich verdankt unter Erbietung von Gegendiensten. 3. Dieselben

Gesandten berichteil endlich, wie der Statthalter eine strenge Untersuchung angeordnet habe, mn die Mörder

des Läufers, der wegen Burkard Nägeli hingeschickt worden ist, zu entdecken. Alan will den diesfällige»,

schriftlich eingegebenen Bericht heimbringen. Schultheiß Nägeli von Bern verdankt den Eidgenossen ihre Ver¬

wendung beim Statthalter von Mailand für seinen Sohn. An den Tresorier zu Lyon wird geschrieben, er solle

das Fried- und Vereiuuugsgeld auf den 15. April zu Solothurn haben, wie es la Marchc-Ferriere versprochen

habe, denn man werde in den Osterfeiertagen darnach schicken, x. Die Boten wissen, wie der Burgermeister

von Überlingen erschienen ist und um was er gebeten hat. Da überall große Rüstungen gemacht werde»,

auch einige Fähnlein in die Stadt Constanz gelegt worden sind, und niemand weiß, wo der Krieg enden

wird, anderseits der Landvogt im Thurgau in den Dienst des Königs von Frankreich gezogen ist, so wird

an Nri begehrt, unverzüglich einen Statthalter nach Fraueuseld zu senden, damit aus alle vorkommende»
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Fälle jemand da sei und die Leute im Gehorsam gehalten werden. Wegen der besorglichen Zeitumstände

wird ein anderer Tag auf Sonntag den 3. Mai nach Baden angesetzt, Nachts daselbst an der Herberg zu

sein Jedes Ort soll seine Boten mit Vollmacht abfertigen. Sollte einein Ort inzwischen etwas Wichtiges

zustoßen so mag es einen eilenden Tag beschreiben. Würde ein Ort angegriffen, so mag es das ihm nächst¬

liegende'mahnen und das gemahnte das ihm nächstliegende, wie die Bunde dieses vorschreiben. Es soll auch

jedes Ort sich rüsten und auf Alles gefaßt sein. Der Bischof zu Sitten und Hauptmann und Rath

von Wallis schreiben wie dem Ritter Peter Schinner, Herrn zu Villanova in: Herzogthum Mailand, an dieser

seiner Herrschaft wider Brief und Siegel bedeutend Eintrag geschehe, und bitten um Verwendung für denselben.

Es-wn-d nun Lucern bcanftragt, im Namen der XIII Orte an den Kaiser, den Statthalter zu Mailand und

wohin es sonst nöthig ist, zu schreiben. ?»,». Vogt Maad von Glarus ersucht abermals, gemäß seiner

Instruction den: Abt von Psäfers für die Erlangung seiner Pension behülflich zu sein. Da man wegen dieser

Pension sich wiederholt mit Schriften und Botschaften an den König gewendet, aber nie etwas ausgerichtet

hat so erachtet man es werde eine bezügliche Verwendung auch jetzt fruchtlos sein, zumal der König mit

andern größern Geschäften behelligt sein dürfte. Man rathet daher den. Abt, eine bessere Gelegenheit zu

erwarten- wenn man ihm dann behülflich sein könne, so werde man die Obern der Boten hiezn willig finden,

«e Auf den Anzng des Boten von Glarus betreffend Hans Altmann hat man denen von Glarus gerathen,

sie mögen selbst an die Regierung von Innsbruck oder an andere Obrigkeiten, bei denen Altmann sich aushalten

.nag dessen 'Mißhandlung berichten und sie bitten, ihn nach seinen: Verdienen zu bestrafen, damit sie seiner

entledigt -Verden " «I«t. Heinrich von Jestetten schreibt an die Eidgenossen. Von seinen: Briefe wird den:

Gesandten von Schaffhausen eine Abschrift gegeben. Den: von Jestetten wird geantwortet, weil er in seinen:

Schreiben Weiteres anziehe, als in seinen: Vortrag geschehen sei, nicht selbst persönlich erschienen und die

Boten mit mehreren andern Gegenständen beschäftigt seien, so solle er dermalen die Sache bei Ruhe lassen.

vv ^n Betreff der Herrschaft Rheinthal wird Folgendes verhandelt: I. Der Landvogt, Konrad Hässi

von Glan.s eröffnet, man habe ihn: früher ab Tagen geschrieben, daß er und andere Landvögte in der

sdolae den Amtleuten keine Kleider, Röcke oder Hosen mehr geben sollen, dan.it de.: Obern hieraus keine

Neuerung und Kosten erwachsen. Nun glaube er aber, daß hieraus ...ehr Nachtheil erfolge, weil die Bußen

unfleißm angezeigt -verde-:. Nach seiner Ansicht sollte man ihn: und leinen Nachfolgern Gewalt geben, an.

Schlüsse der Amtsdauer des Landvogts jeden: Amtmann, je nachdem er gedient und viel oder wenig

-»«murdi,. S°ch.,> l)°>. d-° S°ch- »ich, m> »d-r .» «° .,w« j» «.-IM».

Es wird diese Volln.acht dem Landvogt gegebe.-; doch soll das Verehren ganz :m Gehe.men gesehen,

o cza..« <5.-n mm Wnd-.au begehrt, an einem Bach eine Mühle zu bauen. Der Vogt wird nun beaustragt,

die Gelegenheit zu besichtigen und, wen.: er findet, daß die Sache niemand „gar" schädlich sei, den Bau

... be-villiaen- doch soll davon den Obern jährlich ein Malter Korn ewigen Bodenzinses entrichtet werden.

Es wi.I. angezogen wie in: Rheinthal Einige seien, welche die Kinder ehrlicher Leute heimlich verkuppeln

m,d '«-» «l» >),..»»: """ ?? -« «'7' 7» Kmd..,«-«°7
Töcbter olme Gunst Wissen und Wille.: ihrer Vater, Mutter, Freunde oder Vogte verkuppelt und

verehelicht der soll von. Landvogt nach seine... Verdienen hart bestraft werden; wenn auch zwei Personen
vereyeucht versttv ^ ^ ^

wäre" ch 'sM das keine Ehe sein noch heißen und vom Landvogt vor kein geistliches Gericht gewiesen werden.

4 Zu Alt stätteu walte, ein Span in Betreff des Metzgens, da Einige meinen, wenn man metzge, solle man
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die Metzg beschließen und nicht öffentlich metzgen. Da nun bisher in offener Metzg gemetzget worden ist, so

soll es auch fernerhin so gepflogen werden; doch soll man mit solchem Metzgen niemand „tratzen". Besiegelt

vom Landvogt zu Baden, Ambrosius Jmhof, des Raths zu Bern, den 5. April 1552.
St. A. Zürich: Rheinthaler Abschiede S. 197.

Auf „verschiner" Tagleistung haben die Boten der VII in Sargans regierenden Orte dem dortigen

Landvogt, Ambros Jauch von Uri, befohlen, den Abzug von denjenigen, welche aus dem Sarganserland

wegziehen oder von daher erben, zu Händen der Orte zu beziehen. Auf das ist auf der letzten Tagleistnng

zu Baden eine Botschaft derer von Sargans erschienen und ist dieselbe darauf von denen von Sargans von

Ort zu Ort geschickt worden. Daselbst hat sie gar ernstlich gebeten, weil die von Sargans große Kosten

mit Anlage von Steuern und sonst zu Erhaltung der Gerechtigkeit der Orte haben und jeweilen sie solchen

Abzug bezogen haben und ruhig dabei belassen worden seien, so möge man ihnen in diesen alten Brauch,

mit dem jie an die VII Orte gekommen seien, keinen Eingriff thun. Nachdem man auch von den frühern

Landvögten von Sargans verstanden hat, daß der Abzug jeweilen von Alters her von denen von Sargans

bezogen worden sei, und die Instructionen eröffnet morden sind, so wird erkennt, die von Sargans bei der

Einnahme des Abzugs verbleiben zu lassen; doch mit dem Vorbehalt, wenn es über kurz oder lang sich zeigte,

daß die Obern ein Recht zu dem Abzug hätten, so solle mit dieser Bewilligung ihnen nichts hinweggegeben

sein. Auch wenn jemand aus der Grafschaft Sargans in eines der VII Orte ziehen würde, oder einer aus

diesen Orten eine Frau aus benannter Grafschaft nehmen oder aus derselben erben würde, soll derselbe

keinen Abzug zu geben schuldig sein. Es siegelt der Landvogt zu Baden, Ambros Jmhof, des Raths zu Bern,

den 5. April (Dienstag nach Judica) 1552.
L. A. Schwyz: Acten SaiqanH (Copie). Der Act ist in Form einer Urkunde der Gesandten der VII Orte gehalten.

KM. Auf diesem Tag hat Anton Tillier, Seckelmeister und des Raths zu Bern, folgenden Bericht

erstattet: Ab dem letzten Tag zu Baden sei er mit einer Instruction wegen zweier Artikel betreffend

Beschwerden der Kaufleute in der Eidgenossenschaft über ihre Verhältnisse zu Lyon zum König von

Frankreich abgeordnet worden. Über beide habe er ernstlich mit dem König verhandelt und von

ihm folgende gnädige Antwort erhalten. 1. Da der König den Eidgenossen als seinen guten und

liebsten Freunden günstig sei, so habe er die fünfzehn Tage nach der Messe zu Lyon „fry verwilliget", und

diesfalls seilten Amtleuten zu Lyon geschrieben und werden auch die Eidgenossen diesfalls genügende Briefe

erhalten. Aus diesen Tag sei dann auch der betreffende Brief dem Seckelmeister Tillier zugekommen.

2. Gemäß seinem Auftrage habe der Bote begehrt, die Kcuksleute aus der Eidgenossenschaft zu halten, wie sie

unter dem verstorbenen König gehalten worden seien, laut dem Bündniß, ohne Forderung neuer Aussätze in

Zöllen, Geleiten und Gabellen, ivie das jetzt zu Lyon vorgekommen sei. Der König habe nun schon auf

ein früheres sachbezügliches Begehren der Eidgenossen seinen Amtleuten zu Lyon geschrieben, zu vernehmen,

wie die Sache sich verhalte. Diese haben ihm geantwortet, sie wissen von keiner Neuerung. Der König

ersuche daher den Boten, anzuzeigen, in welchen Stücken Neuerungen geschehen und worin dieselben bestehen;

es werde dann den Amtleuten nochmals geschrieben, vermöge den zwischen dem König und den Eidgenossen

bestehenden Tractaten von solchen Sachen abzustehen. Dabei wäre gut, wenn der Bote die in seiner

Instruction gemeldeten Briefe und Siegel, die durch den verstorbenen König den Kauflenten gegeben worden

seien, vorweisen wiirde, wodurch man leicht erfahren könnte, über was die Kausleute sich beklagen. Er,

Tillier, habe nun in seiner Instruction nirgends gefunden und ebensowenig haben die Kausleute ihm angezeigt,
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ivorill ihre Beschwerde wegen neuer Zölle bestehe und von welchen Waaren solche bezogen werden, sonst hatte
er dein König hierüber Bericht geben können, der ihm ohne Zweifel gemäß seinem Erbieten mit willfähriger
Antwort begegnet sein wurde. Deßhalb (wird nun beschlossen), es sollen die Kaufleutc von St. Gallen auf
den nächsten Tag heiter und klar berichten, für welche Neuerungendes Zolls und für welche Güter sie eingetreten
seien. Wenn der Brief, den König Franz ihnen gegeben hat, vorhanden ist, so sollen sie denselben mitbringen,
damit man über Alles das dem König klar zuschreiben könne. Es siegelt der Landvogt zu Baden, Ambras
Jmhof. des Naths zu Bern, den 10. April 1552. -.»dwrchw s.. «au.»: T.uae xxn. ,s <Oriaw.».

II». Verhandlung mit Gesandten von Rotwcil wegen drohender Kriegsgefahr; siehe Note.

II. Verhandlung der VII (im Thurgau regierenden) Orte betreffend de» bischöflichen Ammann zuErmatingen; siehe Note.
It.lt. Verhandlung in Betreff der Gentilehen zu Sargans; siehe Note.

II» Verhandlung betreffend den Grafen von der Eaminer; liehe Note.

«»,»». Verhandlung der VII Orte anbelangend Farel und den Prädieanten von St. Bläst; siehe Note,
i»». Verhandlung der VII Orte betreffend den von Bern veranstalteten Auszug; siehe 'Note.
«»«. Verhandlung wegen der Schifflcute von Schaffhausen; liehe Note.

Die 'ivu Artikel tt benutzte Eopie zeigt bezüglich der Namen der Gesandten der Vll in Sargans
regierende,/Orte folgende Verschiedenheiten,Hans Bircher heißt Schultheiß! Jacob Kuhn heißt hier JohannesKuh»! Hans Sigerist heißt hier Paulus «igerist.

Im Zürcher Exemplar fehlen »»—e, x, -»»; im Berncr t, x, »,r; im Schwyzcr k,
»,» im Obwaldner»», t-, »n; im Glarner !>, v, x, im Basler t, ,v, x, im
Freiburger und Solothurner »-v, t, x, ) , «»; in. ^chaffhauser»-<>, t, i , u»; im Appenzeller
zr c k 1 t »». k>I> und et' aus dem Glarner, aus den, Schafshauser Abschied.

n I» I», Berner und Freiburger Exemplar hat dieser Artikel folgenden Zusatz! Die Gesandten
von Burgund begehren, ihnen zu bewillige», die Antwort, welche der König von Frankreich ihrer wegen an
die Eidgenossen senden werde, aufzubrechen, damit die Sache sich nicht lange verzögere, was ihnen große»
Schaden bringen möchte. Da dieses bisher nicht gebräuchlich war und der König de» Eidgenossen auch
anderer Sachen wegen schreiben möchte, so wird ihnen zugelassen, den Boten, der vom König mit der Antwort
kommt bu eigenein boten" in welches Ort eS ihnen gefällig ist, zu schicken. Dieses Ort ist dann ermächtigt,
de» Brief zn öffnen und von dem. was die Grafschaft Burgund betrifft, derselben eine Abschrift zu geben.

Ei» Bericht der Zürcher Gesandten an Zürich vom k. April 1552 meldet bezüglich der Verwendung
5»,. im Widerspruch oder in Ergänzung des Abschiedtextes, man habe beschlossen,dem König
abermals un. einen freundlichen Stillstand zu schreiben. Alan sehe auch de» Art. i- 4.
averinuto »IN > I ^ N A Zürich: A. Tagjatzung.

Das St A Zürich, A. Notweil, enthält eine französische„Eopiv ck'uiw lvtti o ckon troixo oanwnos an
,..i tre/ NweKioi," vom 9. April 1552, mit angemerkter Bcsiegelung des Landvogts von Baden, AmbroS
"nibof^ Gemäß derselbe» machen die Eidgenosse» dem König Mitthcilung von dem Verlange» der Gesandten
NM, B.'.rannd nnd verwende» sich bei ihm im Sinne des zweiten Vortrags dieser Gesandte». Das Manuscript
bietet aber für die Wiedergabe einige Schwierigkeiten und kann daher diese Note mcht ohne allen Vorbehaltgegeben werden.

Unterm 12 Mai 1552 berichtet der genannte Landvogl von Baden an Zürich, gestern Abends sei
.5.»' "o/"von Baden de» die Eidgenossen in Betreff der Burgunder ..abermaln" zum König von Frankreich
aeickückt baben heimqekon.menund habe von. letztern einen Brief gebracht, den er mit zwei andern Missive»
Z . . ' 7^ , .. ,,«n.ick»'icklten St.A.Zürich: A. Rotweil,hier übersende. Folgen Kriegsnacyricyien.
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Zu ni. Wohl bei diesem Anlasse erfolgte die in folgender Missive angedeutete Specialverhandlung

zwischen den Gesandten von Zürich und Basel. (Man vergleiche den Abschied vom 23. November 1551,

Note zu A.) 1552, 20. April. Basel an Zürich. Das Schreiben derer von Zürich als Antwort auf

den Bescheid, den die Gesandten von Basel auf dem letztgehaltenen Tage zu Baden in Betreff des Kornkaufs

den Gesandten von Zürich gegeben haben, habe man erhalten und nebst dem angehängten Begehren, dem

Felix Zimmermann und andern Burgern von Zürich mit Korn, das sie anderswo kaufen, nach Entrichtung

von Zoll und Geleit freien Durchpaß zu gewähren, und überhaupt gegenüber von Zürich den Kornmarkt zu

öffnen und freizugeben, verstanden. Es folgt dann eine weitläufige Entschuldigung, wie mit Rücksicht auf

die Theurung gewisse Maßregeln getroffen werden müssen, und wie man den Besuch der offenen Märkte

nicht hindere, wie aber die Hodler und Fürkäufer von Zürich und namentlich Felix Zimmermann, entgegen

bestehender Ordnungen, hin und wieder auf dem Lande bei Häusern, Scheuern und Mühlen kaufen u. s. w.
K. A. Basel- Missive» von 1S51—SS, S. Sl.

Zu «st- Das Basler, Schaffhauser und Appenzeller Exemplar haben von diesem Artikel nur den zweiten

Theil, nämlich das Anerbieten der drei unparteiischen Orte, die Erörterung der Gegensätze der streitigen

Parteien als Erklärung derselben über ihren Anstand für die Vermittlungsorte und die Entgegennahme des

Vermittlungsanerbietens in den Abschied.

Zu s. Der Brief des Kaisers, gegeben zu Innsbruck den 14. März 1552 enthält nur das im Aschiedtext
Gemeldete. St. A. B-r»- Aüg-Nl. -ldgen. Abschied- « «, S. 7SS (Copie).

Zu ». 1552, 3. März, Zürich an den Herzog Christoph von Würtemberg. Die von Rotweil gedenken,

in Betreff der an sie ergangenen Forderung wegen des fraglichen Geschützes sich an die Eidgenossen zu

wenden und haben diesfalls Zürich, als das vorderste Ort, angegangen. Da dermalen kein eidgenössischer

Tag angesetzt sei, so bitte man den Herzog, Geduld zu tragen, bis ein solcher gehalten werde, und inzwischen

von denen von Rotweil keine Antwort zu verlangen, wenn auch mittlerweile der Monat des genommenen

Verdanks verlaufen sollte; lange könne sich die Sache nicht verziehen. St.A.Zürich-Abschied-Band is, eers.

Im Appenzeller Exemplar wird die Intervention des Grafen Georg von Würtemberg einfach dahin

gegeben: Er habe an die Eidgenossen geschriebeil und sich behufs gütlicher Unterhandlung zwischen dem Herzog

und Rotweil anerboten, was die Gesandten von Rotweil heimbringen und auf nächstem Tag berichten wollen,

ob das ihren Obern genehm sei.

Zu v. 1. Der vereinbarte Entwurf für die Capitel stellt sich im Verhältnis; zum Entwurf vom

8. Juni 1551 (Abschied von diesem Datum Ii) wie folgt: Art. 1 hat den Zusatz: bei Theurung, d. h.

wenn im Herzogthum Mailand 1 Mütt Waizen mehr als 13 imperialische Pfund (Mailänder Währung)

und das andere Getreide verhältnißmäßig gilt, ist man nicht schuldig, zum Jahr mehr Getreide in die

Eidgenossenschaft gehen zu lassen als 1000 Mütt Waizen, 500 Mütt Roggen und 500 Mütt Hirs. Der

Kaiser, der Statthalter und die Gubernatoren halten Aufsehen, daß nicht durch Fürkäuf künstliche Theurung

erzielt werde. Art. 2. Wenn bei Ungewitter mit Salz anderswo als sonst bestimmt ist, gelandet wird,

soll man das „angends" den betreffenden Amtleuten anzeigen, und nach dem Aufhören des Gewitters das

Salz sofort wieder abführen. Folgt die Vorschrift für das Nehmen von Geleit zu Menas. Verordnungen

des Kaisers und des Rathes zu Mailand für Verhinderung von Betrug sollen ebenfalls beobachtet werden,

doch sollen mit solchen keine Erschwerungen eingeführt werden. Wenn aber die Eidgenossen das Salz nicht

aus Germania, Veltlin und Eleven zu beziehen im Falle sind, mögen sie es nehmen aus dein Herzogthum

Mailand, wo es beiden Theilen am gelegensten ist, um ziemliches Geld, ebenfalls ohne Zollbeschwerde.

Art. 3. Das Untersuchen der Taschen wird nicht erwähnt. Wenn Pest regiert und Angehörige der

Eidgenossen ins Herzogthuin Mailand wollen, sollen sie von den betreffenden Aufgestellten Bolleten oder
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Gesundhcitsjcheine nehmen, die ihnen aber unentgcldlich zu verabreichen sind. Art. 4. Zus.». allein van

wegen der gittern, so sp jetzt Hand und b-sitzent oder uf das künftig ererbe» wurdent in de», hc.-ogtlnin.'

nnd ganzen stad Mcyland", doch soll dieses Artikels niemand genießen, der sich künftig aus den. Kse/zogtl.....

Mailand hinter die Eidgenossen setzt. Art. 5. Unverändert. Art. 6. Den Obmann wählen in erster «inie

die Parteien; werden sie nicht einig auf das Begehren eines oder beider Theile. einhellig oder mit Mehrbeit

die vier Schiedrichter. Art, 7. Unverändert. Art. 8. Unverändert. Art. 9. Zusatz: „auch luler und

heiter wie die artickel der capitel uswysent, blyben soll". Art. 10 und 11 unverändert
St, A, Zürich: Abschi-dc Band 18, r. Söl, Das Datum der Vereinbarung der Bote» beider Theile zu diesem Cntwuri >»N8 «>,- >.

8, April t°52 angegeben, - St, A, Bern: Aügem, -idg.n, Abschiede >»,. S, 70S, mit gleichen. Datum » A «I an
Band 2«. - .<!,A, Frciburg: Uncingebundene Abschiede, mit gleichem Datum. - «, A, Solothurn- Abschiede »a.!d as Abschiede
Schafshausen: Abschiede, beim Abschied Pom t, Mai lbS2, - L, A, Appenzell: Abschiede, - Stadtarchip St, Gullen: Trucke X^'28

Das Appenzeller Exemplar enthält das Votum von Bern nicht.

Zu v. 2 und 5. 1) Der betreffende Bericht beschlägt beide Punkte und geht dahin. Obwohl der

Statthalter geglaubt habe, er hätte genug gcthan, nachdem er dem Bnrkard Nägcli das Leben erhallen lind

sich erboten habe, zu bewirken, daß er um eine leidliche Nanzio» entlassen werde, so habe er nichtsdestoweniger

dam.t die Eidgenossen des Kaisers und sein geneigtes Gemüth zu ihnen erkennen, dem Markgrafen von'

Melegnano und Don Alvaro di Saudi, dein spanischen Hauptmann, deren Gefangener Nägcli war di-

diesem auferlegte Ranzung bezahlt, ihn aus dem Schlosse Mailand gelediget und alle Kosten sein>r

Gefangenschaft übernommen. Der Statthalter habe dann den Nägeli dem Ascanins Marsus übergeben in

der Meinung, derselbe. Wenn er herauskomme, solle ihn zu Ritius führen und sie beide im Namen des Statt

Halters ihn den Eidgenossen übergeben. Nachdem nun Nägeli einen Atonal lang in einem Hanse -u MWW..K

wohl gehalten worden sc., habe er doch dem Ascanins ...cht warten wolle», sondern sei von Mailand

geschieden und zu R.t.us nach Lucern gekommen, wo er gesagt habe, er wolle in sei» Vaterland' zurück

2) Betreffend die an den. Läufer von Bern und Bernhard Scgessers Sohn verübte schändliche Tkat sei'

..... die Todtschlägcr zu entdecken, e.n Ruf geschehen und de». Entdecker eine große Summe Geldes aebo en

und anderes zur Entdeckung der Wahrhe.t Geeignetes angeordnet worden. Als gewiß habe man vernommen

daß des Segessers Sohn ke.ne Verletzung erhalten habe, sondern lebend sei und einige Monate dem Kalle.'

.... Parmesanischen und Piemonteslschen unter dem obersten Hauptmann der Landsknechte Freiherr» von

S.ßneck (?). und unter den. Herrn Christoph von Vollw.ster, des Gnbernators zu Consta».'Bruder aedie».

und sich wohl gehalten habe und ..... seinen Dienst bezahlt worden sei. wodann er mit guter Erlaubnis,

seines Hauptmanns, w.c dieser sage, sich verabschiedet habe und z» seinem Vater. Bernhard Segcsser gekommen

sc.. Des Läufers Tod se. aus den Grenze» des Herzog,hums Mailand von den Feinden und französischen

Kr.egsle.iten erfolgt, zur Ze.t als daselbst jedermann wegen des vom König von Frankreich nnvc. cl.ens

begonnenen Krieges in großem Aufruhr war. Nichtsdestoweniger habe man im Herzogthum Mailand jenseiw

des Po. namentlich durch den Podesta von Alerandria. alle» Fleiß für die Entdeckung angewendet Da

sei denn a», 24. Octobcr letzten Jahrs ... Folge der ergangenen Rüfc vor den. Bankgericht des Podesta

angezeigt worden, man habe zwei todte Männer bei einem rinnenden Wasser, genannt la Bor.nida ans

einer Insel, die von dem Ueberstuß dieses Wassers gemacht werde, gefunden. Der Podesta habe dann den

Weibel und den criminalischen Notar hingeschickt, welche die beiden Körper in folgender Gestalt gesunden

haben: Der eine sei bekleidet gewesen mit einen, rothen und schwarzen Rock, weißen Hosen, einen, wollenen

Hemd und einem Schwert; der andere mit einem schwarzen Mantel, einem schürlezcn Wamsel, weißen

zerbrochenen Hosen und eine». Schwert. Bei ihnen lag ein Stanggewehr, wie die bolognesischen Spieße, und

eine Büchse mit einigen Wappen, die unkenntlich waren, wie sich die Eidgenossen an der Büchse, die' hier

sei, selbst überzeugen können. Auf Anordnung der genannten Beamte» seien dann die beide» Leichname

begraben worden; die Kleider habe man armen Leuten gegeben, welche das Begraben besorgten, "nur die

Schwerter, den Spieß und die Büchse habe man behalten, die aber wenig Werth haben, wie es auch bei

de» Kleidern der Fall war. Ucber die Thäterschaft habe man nur soviel erfahren': Am benannte»
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24. Oclober habe man auf offener Straße in einem Ort, genannt Lewata, nahe bei der genannten Insel,
fünf Männer gesehen mit weißen Schlingen,mit Büchsen nnd Stanggcwehrcn, welche ohne Zweifel Feinde
nnd französische Kriegslcute gewesen seien. Der Podesta habe dann einige in der Nähe der genannte» Insel
wohnende Leute bei Eiden examinirt, aber nichts Anderes als das Angegebene erfahren können; hätte man
die Thäter gefunden, so würden dieselben exemplarischbestraft worden sei»! man solle überzeugt sein, daß
das Mögliche gethan worden sei nnd man den Fall recht sehr bedauere. Wenn in der Folge, so lange der
Krieg dauert, die Eidgenossen Läufer oder andere Personen in das Herzogthnm Mailand zu senden
veranlaßt seien, sollen sie solches, bevor sie' ans das Herzogthnm kommen, dem Statthalter anzeigen, dann
werde der Herzog einen Trompeter oder eine andere offene Person den Betreffenden entgegenschicken und sie
durch das Herzogthnm und wieder zurück auf die nächste Grenze begleiten lassen, (Der Titel dieses Berichts
gicbt das Datum der Tagsatzung auf den ll. April 1552 an.)

St, A. Lucern: Allg, Absch, I>, k, 2Z. — St, A, Zürich: Abschiede Band 18, f. ZlS. — St, A. Bern: Allg. eidg, Absch, blbl, S, 716,
ü, A. Basel: Abschiede Band 24. — ü, A, Freiburg:'Badischc Abschiede Band IS, beim Abschied vom 8. Juni ISS0, - K, A,
Solothmu: Abschiede Band SI, — K, A, Schasshausen: Abschiede, beim Abschied vom 4. Mai ISS2. — L. A. Appenzell: Abschiede,
Stadtarchiv St. Gallen: Drucke XX, 2?.

Zn Unterm 8. April 1552 geben „die Statthalter" des Landvogts im Thurgau den ans dem Tag
zu Baden versammelten Eidgenossen Kenntnis; von dem Einrücken zahlreichen Kriegsvolks in die Stadt Eonstanz,

St. A. Zürich: A. Frankreich (Copie ohne Unterschrift).

Eii; Bericht der Gesandten von Zürich an ihre Obern fügt dein im AbschiedtertEnthaltenen bei, »mn
habe den Amtleuten befohlen, gute Obsorge zu haben und sich gegenüber den Anstößen freundlich zu benehmen-

St. A. Zürich: Ll. Frnitkrcich.

Gemäß einem Schreiben des Landschreibers Locher zu Fraueufeld au Zürich vom 18. April 1552
beruht die in dem Zürcher Gesandtschaftsbericht angedeutete Maßregel auf einem Beschlüsse der Eidgenosse»,
der vermittelst bezüglicher Missiven dem Landschreiber, Landannnann und Landweibel mitgetheilt wurde. Der
Landschreiber berichtet dann, welche Maßregeln er im angegebenen Sinne getroffen habe, u. f. w.

St. A, Zürich: A. Thurgau.

Zu tt«. Bei der Lucerner Sammlung 1. 49 liegt das Concept der Missive der X111 Orte an den
Kaiser unter dem Siegel von Lucern vom 8. Mai (Freitag nach dem Maitag) (ursprünglichhieß es:
Freitag nach Pascha s17. Aprils) 1552. Wir notiren aus demselben Folgendes: 1, Die Verwendung
geschieht durch Niklaus von Meggen, Ritter, alt-Schultheiß und Pannerherr zu Lucern, im Namen Peter
^-chinners, Ritter-Commenthursdes St. Johauns-Ordens zu Carmuna (Carmona), und im Namen gemeiner
Erben des Mathäus Schinuer, Cardinals, mit dem Titel 8. Kuckoiitianw, dessen Bruders Tochter „er" (von
Meggen) zur Gemahlin habe, 2. Der Cardinal und dessen Erben seien in Folge ihrer Verdienste um die
Herzoge von Mailand von diesen mit Städten, Schlössern, Herrlichkeiten, Land und Leuten begäbet worden,
welche Begabungen Kaiser Maximilian, Erzherzog zn Oesterreich, und auch der jetzige Kaiser ratificirt haben-
Die Begabten seien im ruhigen Besitz geblieben, bis jetzt Einige im Fürstenthum Mailand sie entsetzen
wollen. 9. Bitte an den Kaiser, namentlichmit Rücksicht auf die Verdienstedes GeschlechtesSchinner,
dasselbe bei dem Seinigen zu beschützen,(Der Gedanke liegt nahe, dieser Gegenstandsei am 4. M<"
neuerdings behandelt worden.)

Zu <I«l. 1552, 5. April, Freiburg im Breisgau. Heinrich, Abt zu Schaffhause», an die zu Bade»
versammelten Rathsgesandtender Eidgenossen. Auf dem letzten Tage habe er erklärt, welche Rechte er zn
dem Gotteshaus Schaffhanscn habe, und vermittelst einer päpstlichen Empfehlungund sonst gebeten, die von
Schaffhausen zu vermögen, ihn als rechtmäßigen Abt zu empfange», was die Gesandtenan ihre Obern ZU
bringen hingenommen habe». Er wiederhole hiemit seine Bitte. Würde er länger hingehalten, so müßte
er sein Recht gemäß der Erbeinung zwischen dem Hause Oesterreich und den Eidgenossen zu erlangen suche»,
was er lieber vermieden wüßte. Sollte denen von Schaffhausen beschwerlich fallen, wenn er sein Amt und
klösterlich Wesen in der Stadt üben würde, so sei er erbötig, außerhalb der Stadt und des Gotteshauses
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fem Amt nu. Auferstehung junger Religiösen und andern, klösterlichen Wesen bis zn Austrug des gegen¬

wärtigen Eoneils oder einer sonstigen Vergleichung in auswärt.gen Herrschaften zn üben w.e auch der Pra a.
;u Stein dieser Zeit zn Radolfzell und nicht in seinem Gotteshause resid.re. Doch soll .hm daneben d.e

weltliche Verwaltung im Gottcshause zu Schaffhansen nicht versperrt werden. K. Sch^-ms-n: 0«^».

Zn Es möge» hier »och folgende, Verhandlungen des gleichen Tages und diesen jedenfalls nahe

liegende Verhältnisse betreffende Acten angefügt werden.

155') 8 April Baden Melchior Girtanner an Burgermeister und Rath zu St. Gallen. Nachdem

er auf die Taqleist'nng zu Baden abgeordnet worden sei. sei er am 4. April dahin gekommen und Habeden

Bura rmeiitcr von Zürich bei dem Nacht.nal getroffen und das Erforderliche gemäst seiner Instruction mit

ilnn aeredet Gleich an. folgenden Tag in. ersten Rarh sei er dann ». Betreff des Zolls vorgelassen worden.

Aber bis tnr Slnndc habe er keinen ander» Bescheid erhalten als. er müsse warte», b.s zn Ende des Tages,

da»., .verde er ante Antwort bekomme». Die Boten von Bern haben ihn. m.tgethe.lt. d.e Kaufleute von

St Gallen hätte., übel gethan. das; sie nicht de... Venner Till.nann (?) zu Lyon angezeigt haben, in was und

ans welche Waaren und wie viel sie ...ehr als früher geben sollten; der hätte d.eseS bese.t.gen können und

Brief und Siege, dafür erlangt. Im Rath habe er vernommen, es se.en e.mge Boten beauftragt. ... Vetren
der arme.. Leute zu verhandeln, da»., wolle ...an >hn ..onch hören". Das Schre.be.. wegen der durch den

Markgrafen erfolgten Niederlage der Güter der Kaufleute von St. Gallen habe er erhalten und solches am

7 Av.il de... Bürgermeister (von Zürich) angezeigt. Dieser habe glc.ch »ach Essenszeit gemeine Eidgenossen,

denen er sonst einigen Urlaub ertheilt hatte, berufen. Da se.c» s.e („w.r") vor^gelafsen und umständlich

vergört .Vörden Es sei ihnen dann der Bescheid ertheilt worden. ...an wolle beide» Fürsten ernstlich schreiben,

und bosie de./ Betreffenden werde das Ihrige wieder zu The.l. wenn ...cht, so mögen s.e ans de» nächste»

TaVww/er w» und klage... eS werde bald ein anderer Tag angesetzt werden. (Folgen andere^ Stadtarchiv St. Gallen: Gesandtschaftsberichte.

Nachrichten.)

15'') 'Mai Lyon Jacob Wirtz, Benedikt Stocker, Jacob Rnmsperg, im Namen gemeiner

EidaenoMn di/ jetzt z'u Lyon sind, an die Rathsboten gemeiner Eidgenosse». Als während dieser Oster.nesse

.hre Güwr'zu Lyon angekommen seien, habe ...an sie ihnen ...cht verabfolge., lassen, wie früher. Sie seien

dann gemeinsam vor den Rath zu Lyon getreten und haben d.e Ursache h.evon zu kennen verlangt. Da

babe man iln.en Briefe vorgewiesen, wie der König .hi.en e.ne Schätzung, „.hm zu geben", auferlegt habe.

dabei aber labe er ihnen bewilligt, von allen Gütern die ... d.e Stadt Lyon komme., gehören sie welcher

Nation es sei von hundert Gulden zwei und c.nen halben zu beziehen, das mache ... e.ne». ^nhre zehn
r gar Sakra.. t„Sasrat"), der herausgehe, werde mit vier von hundert belastet. Als sie

dan./gcheten lmbe» sie bei ihren alten Bräuche» und Privilegien zu belassen, deren Inhalt ihnen wohl

bekannt sei» .verde 'da sich unlängst ei» gleicher Anstand zugetragen habe, wobe, der alte König d.e Eidgenossen

von alle» Neuerungen befreit habe, und angeführt haben, w.e der fetz.ge Kon.g d.e Eidgenossen mit etwas
^ reibet babe sei ihnen erlaubt worden, ihre Waarc» zu Händen zn nehme», doch sollen

l„ -,-i «°m, «.ich' d.» si- s.,i

„.sonst Müs .. sie bezahlen Hierüber haben sie sich beschwert, das gcz.en.e sich .hnen ...cht zu ihn., und

be ner t. sie we den sieh diesfalls an ihre Obern wenden. Ans d.eses haben die Herren von Lyon e.ne..
/ r . ../ -4,'as darauf die E.dgenofen wieder kern en und ihnen angezeigt, sie wollen sie I»

II . N« ° il ...... Dm.ch'n ,.w s..' 5» „iichch d.. ,«m« w-
Betreff der erwny e 0 ,inen schwerer., als der frühere, „ufsetzen wellen". wenn

E ^?oss'n 'die-Aalls Freiheiten haben, so habe» sie dieselben vorzuweisen. ..»sonst müssen sie bezahlen,

ili.bchkbinnlb« Voi.o... b.w. 'b.chb.......... b.w. .... - ... .'
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Zu Iii». Der Bericht der Gesandten von Zürich an ihre Obern vom 9. April 1552 besagt: Die
von Rotwcil haben einen eigenen Boten geschickt, der angezeigt habe, wie auf letzten Montag (4. April)
Augsburg sich ergeben und dem König von Frankreich geschworen habe; der Haufe ziehe nun nach Ulm
und man glaube, dieses werde sich nicht lange wehre»; die von Rotwcil verlangen Bescheid, wie sie sich
hierin verhalten sollen. Man habe nun beschlossen, an die Kriegsfürsten zu schreiben, Rotweil sei im Bündniß
mit den Eidgenossen und mit gemeiner Eidgenossenschaft in einem Frieden mit der Krone Frankreich; man
möge daher die von Rotweil, als Eidgenossen, ruhig lassen. Dieses Schreiben sollen aber die von Rotweil
nicht abgeben, bis sie angestrengt werden, dann sollen sie es den Kriegsfürsten überantworten. Bcinebens
sollen sie gute Obsorge tragen und alles Vorfallende berichten. St. A. Zürich - s>. Frankreich.

Zu ii. 1552, 24. April (Sonntag Quasimodo), Reichenau. Adam Angercr, Schreiber in der
Reichenau, an Zürich. Ungeachtet die VII Orte auf dein jüngst gehaltenen Tage zu Baden auf seinen
Bericht hin und aus eigenen Gründen dem Ammann zu Ermatingen seinen „unverschultenwiderruf"
aufgehoben und einen vernünftigen,wohlbedachten Abschied gegeben haben, dahin gehend, daß „sy" ihn als
Amtmann erkennen sollen, und dann der Landweibel von Frauenfeld den Abschied vor der Gemeinde verkündet
habe, und „inen" von Obrigkeits wegen auferlegt worden sei, dem Abschied zu gehorsamen, müsse man doch
allen Ungehorsam erfahren. So haben sie dem Landammann von Uri, als Statthalter der Landvogtci
Thurgau, der jetzt zu Kreuzlingen gewesen sei, vorgegeben, er, Angerer, habe den Abschied auf nichtige
Angaben hin erlangt. Wahrscheinlich werden sie nach Baden laufen, um die Leute mit Unwahrheit Z»
verunglimpfen. Er bitte, dahin zu wirken, daß ihnen ihre „ungefügten fachen" untersagt und ein Abschied
gegeben werde, daß sie die Eidgenossen und ihn nicht dafür ansehen, daß sie unbedacht und auf nichtiges
Anbringen Abschiedeerlassen. Wenn man ihre Gerichtsacten untersuchen würde, würde sich zeigen, daß er
die Wahrheit angegeben habe. St. A. Zürich - A. Bischof Const-mz.

Zu Icli. 1552, 22. Juli (Maria Magdalena). Martin Zukäs von Schwyz (Landvogt) zu Sargans
an Zürich. Durch ihre Bote», die auf dem Tag vom 8. April zu Baden waren, werden sie vernommen
haben, wie die VII Orte ihm ab diesem Tag geschrieben haben, er solle dem Stoffel Vogt einen Theil der
Gentigen Lehen leihen, mit dem Vorbehalt, daß wenn ein gewisser Aberli Genti wieder käme, daß es dann
diesem heimdiencn solle. Er glaube nun, die Sache sei nicht gehörig erörtert worden, sonst würde man vo»
dem Urbar nicht so sehr abgewichen sein, wodurch ei» Einbruch geschehe, worauf er aufmerksam zu machen
sich verpflichtet halte. Das sogenannte Gentilehen stehe mit keinem Titel (jemand anders) zu. Da die
Genti den andern Theil inhabcn, so würde (mit diesem Beschlüsse) das Lehen der Vit Orte getheilt. Laut
dem Urbar sollen alle Lehen zuerst denjenigen,die schon Theile davon („vor daran") haben, angeboten
Werden, und wieder laut dem Urbar sei außer den Genti niemand hiezu fähig; die Orte haben aber allerdings
Gewalt, ein Loch in den Urbar zu machen. Von den Genti, die ein gutes frommes armes Volk seien,
lausen sechs herum und verlangen,es solle das Lehen laut den Artikeln 1, 5 und 7 des Urbars ihnen
zugestellt werden, zumal Frendenberg und „der verschribcnen" Mannslehen Eines sei. Der l. Artikel >»
der Freiheit, Gerechtigkeit und dein alten Herkommen der Obern laute: das; Keiner ein den Ortenzugehörendes
Lehen besitzen solle, er gehöre denn mit Leibeigenschaftzur Grafschaft der Orte oder zu andern ihrer Herr"
schaften, dahin das Lehen gehört und dienen soll. Das sei nun bei Stoffel Vogt nicht der Fall, er sei
weder leibeigen, leiste weder Fall, noch Tagmen noch Fastnachthühner, wie die Eigenen thun. Der 5. Artikel :
„und alsdann ouch in disem urbarbuch" besage: Wenn zumal in der HerrschaftFreudenbergMannlehc»
verschrieben stehen und ein Inhaber derselben ohne männliche Leibeserben stirbt, so mögen die nächste»
männlichen Erben die Lehcnsberechtigung von ihm erben, doch nur solche, die zu der Herrschaft, dahin das
Manulehen dient, gehören und in der Landschaft gesessen sind. Werde der Artikel gehalten, so komme das
Lehen nur an die Genti und komme auch das Lehen wieder zusammen;die Genti seien auch Steuer, Falk,
Tagwen und Fastnachthühner schuldig. Der 7. Artikel laute: Die Boten der VII Orte habe» erkennt, kc>»e
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Frau soll von Erbrechts Wegen Lehen der Orte erben. Nun sei Brigitta Stricker, des Stoffel Voat?

Schwester (sie), eine gute Mutter gewesen, habe mit Jos Bartsch hausgehalten, sei aber mit ihm nicht 'ur

Kirche gegangen, er sei auch in den Krieg gezogen und habe nie anerkannt, daß sie verheirathet seien Nock

bei seinem Leben habe sie sich an Martin Genti gehenkt und uneheliche Kinder bei ihm bekommen Als er

im Todbett gefragt worden sei. ob er sie zur Ehe haben wolle, habe er gesagt, ja wenn der foriq" todt

wäre, und sei dann gestorben. Dcßnahen beklagen sich, nach der Meinung des Vogts, die Genti nicht

umsonst (?). Es sei auch von „disem" (Aberli Genti?), der als ein Unehelicher das Lehen geerbt haben

soll, seit zwölf Jahren nicht gehört worden, daß er lebe. Seine Erben. Hans Zindel und Stoffel Vogt

haben im „schin", er lebe und wissen doch nichts von ihm; die Ober» der Orte wären bald so gut Erben

als Andere. Bei Vogt Escher sei Wohl zu erfahren, daß er dieses Lehen früher den Genti, als welchen es

an, billigsten gehört, auch geliehen habe, „aber durch verwcn (?), als ob diser uneelich noch läb der

Prigita zugstcllt von celich (etlich?) fürgäbcn. die setz nit gmült sind". St. ». Amch- S°rgm,s.

Zu II. 1552, 23. April. Freiburg an Uri. Aus dem letzten Abschied (!) von Baden und von

ihrem Gesandten werden sie vernommen haben, daß die von Freiburg und Einige von Bern und Solothnrn

wegen des Grafen von der Cammer um einen Marchtag „an den könig werben lassen", wodann derselbe

auf dem letzten Tag von gemeinen Eidgenossen auf den 29. Mai nächstkünftig bestimmt 'worden sei Di

nun die von Uri auch einen Zugesetzten mit demjenigen von Frcibnrg dazu zu verordnen haben so bitte

man sie, ans Anrufe» der Ansprccher einen Zugesetzten zu bezeichne» und ihn zu beauftragen, auf angewiaten

Tag zu Peterlingcn zu erscheinen; die von Freiburg werden das Gleiche thun. 'R. A. Frciburg. Misfwenbuch No. IS, r. s« vvrso.

Zu in«». 1552, 14. Mai. Solothnrn an Georg von Rive. Herrn zu Prangin. Gouverneur

Neuenburg. (Nach andern Mittheilungen.) Der Gesandte von Solothnrn habe nach seiner Rückk.h,.

dem letzten Tage zu Baden berichtet, die Gesandten der sechs Orte haben ihm, im Namen ihrer Obern

aufgetragen, die von Solothnrn anzugehen, sie sollen über das was zuletzt dem Gouverneur geschrieben

worden sei. eine endliche Antwort verlangen. Es betreffe das sein Versprechen, anbelangend die Worte

die Farel dort entgegen dem Landfrieden geredet habe. Strafe eintreten zu lassen, und dast er das»,-

daß die Kosten bezahlt werden, welche d.e VII Orte wegen Meister Michel. Prädicanten zu St Bläst aeb.wt

haben. Man bitte wiederholt um diesfäll.gc Antwort. Wenn er die verlangte Strafe verfüge und die

V? der -- die VII Orte sich sch. erkenntlich machen. Man vernehmeauch. Mc.stcr M.chcl befinde sich noch ... Neuenbürg. Das sc. ...cht nur den. Landfrieden sondern auch der

erlassenen Sentenz zuwider. Der Gouverneur möge daher anordnen, daß Meister Michel oder seine Bti.ae..

die Kosten bezahlen und er dann d.c Grafschaft verlasse, damit seiner wegen keine weitern Irrungen entstehe»

Danut ürndte er .»cht nur das Wohlgefallen derer von Solothnrn und ihrer Bundesgenossen sondern auch

dasjenige ihrer Mitbürger, der genannten Herzoge (von Nemours und Longucvillest Alan erwarte

befriedigende Antwort mit dem Träger dieses Briefes. n. A. S°,°th».,>- Mgswc„b„ch N°, s. <sn»Mgch>,

Zu 1552, 19. April (Osterdicnstag). Solothurn an Luccrn. Schultheiß Konrad Graf habe

ab dem letzten Tag zu Baden unter Ander.» heimgebracht, wie allenthalben die Nachbarn der Eidgenossen

in großer Rüstung begriffen seien. Daneben haben die von Bern eine» merklichen Auszug gethan und einen

Sturm „angesächcn": warum, sei nicht bekannt. Da nun die Boten der altgläubigen VII Orte zu Baden

räthig geworden seien, diese Sache getreulich heimzubringen, damit man sich berathe, wie man sich halten

wolle, und daß man diesfalls nach Luccrn schreiben solle, so haben die von Solothurn für angemessen befunden

auch einen „tapfcrn" Auszug zu einem Panner und . . . Fähnchen zu thun und sich diesfalls gerüstet zu

halten. Einen Sturm zu rüsten finde mau unnöthig. weil man die Leute auf fünf oder sechs Meilen bei

einander habe und das Volk in einem Tag und einer Nacht an einem beliebigen Platze versammelt werden

könne. Damit aber die von Lucer» („ir") und vie von Solothurn einander warnen können, finde man

80
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für gut, daß die von Lucern auf Wyken, und die von Solothurn auf Bechburg und Wartenfels „mit fiir

Worten zeichen stallten", damit, wenn ein Theil zuerst das Wortzeichen giebt, der andere sich rüste, wie man

das des Weitern abreden werde, zu welchem Ende Leute verordnet werden sollen, die Tag und Nacht Acht

haben. Man bitte, gemäß der Abrede der Gesandten zu Baden, die Meinung der übrigen sechs Orte
mittheilen zu wollen. St. A. Lucern: Uneingebundene Abschiede. — a. A. Solothurn: Missivenbuch No. II, S. 79.

1552, 20. April (Mittwoch in Ostern). Uri au Luccru. Mit Bezug auf die in Baden verpflogcnen

diesbezüglichen Verhandlungen: Ihm gefalle, daß ein Auszug geschehe; wenn das bei den übrigen Orten auch

so der Fall sei, so wolle es nach Möglichkeit rüsten. St. A.Lu»rn: unemg-bunden-Abschiede.

Zu »o. 1552, 20. April (Mittwoch nach Ostern), Basel an Bern. Die von Bern werdeil durch

ihre Gesandten, welche auf dem letzten Tage zu Baden gewesen seien, von dem Begehren der Boten von

Schaffhausen, anbelangend die dortigen Schiffleute verständigt worden sein, daß man nämlich denselben einige

Schiffe machen lasse. Da nun diese Schiffleute mit dem Führen des Salzes und anderer Dinge auch denen

zu Basel nützlich seien, so würde mit der Verwilligung des betreffenden Gesuches auch diesen gedient sein.

Man bitte daher, freundlich zu bewilligen, daß denen von Schaffhausen, wie bisher geschehen, Schiffe gemacht

und um ihr Geld zugestellt werden. n. A. Basel: Missivenbuch isso -ss, s. sio.

Wahrscheinlich nur Verhandlung zwischen Bern und Schaffhausen.

210.

Merl! und Areiöurg. 1552, 11. April bis 24. Mai.

Verhandlungen zwischen dem Grafen von Greperz und den Städten Bern und Freiburg, und diesen
unter sich, in Betreff verschiedener Schuldverhältnissedes erstem und seiner Münze.

I. 1552, 11. April. Vor dem Rathe zu Freiburg bittet der Graf von Greyerz dringend, ihm in

seiner Roth und seinen drängenden Angelegenheiten behülflich zu sein, ansonst er um sein ganzes Gut komme.

Die von Freiburg mögen ihm 4000 Kronen vorschießen oder aber gegen denjenigen Personen, die ihn

betreiben, „darum vogt Küntzis und Vögilli verschriben sind und her Ulrich verschriben sind", versprechen!

es belaufe sich die betreffende Summe auf etwa 3000 Kronen. Obwohl er sein Gut denen von Freiburg

vor Andern gönne, was sich daraus ergebe, daß er ihnen je und je seine Noth geklagt und ihre Hülfe

angerufen habe, so wolle er sich doch auch zu denen von Bern verfügen und ihnen vorschlagen, sie möge»

um ihre Ansprache nehmen, was ihnen gefalle, da er diese Summe jetzt nicht aufbringen könne. Der Nath

antwortet: „Mit der Danksagung", man sähe gerne, wenn er bei dem Seinigen verbliebe; er solle sich »och

nicht zu geneigt einlassen (der Rest der Antwort ist unlesbar). K- A. Freiburg: R->thsbu-h No. so-

II. 1552, 22. April. Der Rath zu Bern an den Grafen von Greperz. Seine Gesandten haben

sein Schreiben übergeben und ihren Auftrag eröffnet. Man bedauere sehr seine Krankheit und bitte Gott,

ihm die Gesundheit bald wieder geben zu wollen. Seinem Gesuch um Verschiebung des Rechtstags, der

von ihm für Beseitigung aller gegen denen von Bern obschwebenden Angelegenheiten festgestellt worden

entspreche man nicht gerne, da man ihm schon wiederholte Vorschübe zugestanden habe, in der Meinung, er

werde denen von Bern gemäß seinem Versprechen auch Genüge leisten. Da er aber von einer Krankhei

befallen worden sei, so wolle man den Termin auf den 1. Mai nächsthin verlängern, an welchem er persönlich

hier erscheinen solle, wenn seine Krankheit dieses gestatte, sonst aber soll er seine Botschaft mit gänzlicher
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Instruction und Vollmacht anhersenden. >mt denen von Bern über alle Artikel endschaftlich zu verhandeln.
benn die Sacke müsse einmal vollendet werde»! andernfalls werde man stch umsehen, was zu thun sei.Venn vre ^>aa)e INUN^ St. A. Bern: Malsch Missivcnbuch o, t. 305. (Französisch).

III 15^ 16 Mai Boten von Freiburg, nämlich Ulrich Nix und Peter Früyo, eröffnen vor dem
Na.be -,'l Bern"'sie seien bevollmächtigt, mit denen von Bern in Betreff der Münze des Grafen von Greyerz
einläklick t» verhandeln Der Rath beschließt,man solle den. Grafen schrecken, er wisse, w.e Boten beider
StäW früker mit ihn. geredet und ihn ermahnt haben, von dem Münzen abzustehen. Man mahne ihn
diesfalls nun nun letzten Male. Thnc er es nicht, so werde man se.nc Münze ... den Landen derer von
m ^, -ibnra. verbieten lassen; „m. h. wellind .ms glatt mt gstatten".Bern (und Are.burg) ^ Bern: Rathsbuch Ro. z.g und S20, zweite Abthci.ung, S. ISS.

andnnmärtiaemehr nur angedeutete als ausgeführtePunkte der Verhandlung haben wir hier
a ->? Namen der Freiburger Gesandten aus dortige». RathsbuchNo. 6g vom 13. Mai und

ckw7?nst uetim. gÄ°7^..^ Kanwns.Biblio.hek Fre.burg: Girard-Samn.lung M IV. S. 271. Mit
Datum von, ^age der Verhandlungund in. Sinne derselben erlassen der Rath zu Bern und die Gesandten
^o^Freckmg eck bezügliches Schreiben an den Grafen. St. A.Bern- Deutsch Missivenbuch S. 922.

IV 1^5" ''3 und 24. Mai. 1. (23. Mai). Der Graf von Greyerz bittet den Rath zu Bern
- ' >s' J!,.l aller dinaen" bis St. Johannis. Es wird ihm das Ziel verlängert, doch angezeigt,

er"soll" dm.'n für dieses'und alle Mal erscheinen und jetzt mit den Vennern abrechnen. Gyselard(?) (Chastelard?)
s . ^ ^ .V we von Bern nicht löse, so wollen sie sich selbst löse». 2. (24. Mai). Der Graf von
betreffen . ve begehrt, man möge ihn dermalen „verfarn" lassen. „Herrschaft
Greyerz ersch ^ ^cnm. jh„ z^ch^ bis St. Johannis. I» Betreff von

bläbt ec bei der mit dem von Biliar selig getroffenen Abrede.^.lMtelarv vlelvr co ^ ^ RathSbuch No. 310 und 320. zweite Abtheilung, S. 220 und 223.

211.

Aern. 1552, 13. April.

Dtaatsarci>i» Bern - Rat.M.ch N°. -US und -SS. zwcitc Abthci.ung. S. SS.

Vor dem Rathe zu Bern erscheinen Boten des Gubernators, der Stadt und Landschaft Neuenburg und

lassen ikre Instruction verlesen. Der Rath beschließt; Dem „Küng" zu schreiben, man habe sein Schreiben

in der Substan- verstanden; was die von Bern gemäß des Burgrechts für Gerechtigkeit bezüglich der Herrschaft

Neue.ckura baben st> daruf begeren, von dem zug des rechtens nit dr.ngeu". Das sei von jeher so gewesen

und geübt worden "die von Bern seien schuldig, sie hiebet zu handhaben nnd wollen dieses thun. „Den

letst artickel in. vorigen m. h. schryben melden, nämlich die march. Antwort by disem polten." Denen von

Neuenburg wird nicht abgeschlagen, ihre Botschaft nach Ostern zu schicken; inzwischen möge man weitere

Kenntniß über den Handel erhalten.

Das Schreiben von Bern an den Komg ist folgendes:
1662 13 April Der Rath zu Bern an den König von Frankreich. Erwiederungauf seine Antwort

auf das Schreiben des'Rathes vom 30. Januar abhin betreffend d.e Angelegenheit von Neuenbürgs Man
u.n-. ibn mi' der Angelegenheit nicht weiter bemuhen zu sollen, muffe .hu nun aber doch unter

ULN i-!i.chm. w S.ch-'n.chm-l- S-h°. R°ch d-m Z°d- m» S»„
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Herzog von Longncville und Graf von Neuenburg, seien der Herr von Neinour und die Marquise von
Röthelcn, im Namen des Marquis, ihres Sohnes, als die Nächstbcrechtigten(eomo plus prousmos) durch
die souveräne Justiz von Neuenbürg in den Besitz (pnssossion) dieser Grafschaft und ihrer Zubehörden
eingesetzt und hernach investirt worden, gemäß der Gewohnheit des Landes und ohne daß dadurch den
Ansprüchen irgend eines Andern vorgegriffen sein sollte. Später sei bei der genannten Justiz des Königs
Gesandte in der Eidgenossenschaft,der Herr von Marche-Ferriere,im Namen und Auftrag der verwittweten
Königin von Schottland erschienen und habe verlangt, daß sie als Mutter des verstorbenen Herzogs in den
Besitz (po88os8ion) der Grafschaft eingesetzt werde. Diesem habe sich der Gesandte der Marqnise widersetzt.
Dessen ungeachtet aber habe Marche-Ferriere Besitz erhalten, gemäß der Gewohnheit des Landes und ohne
Nechtsnachtheil für die Parteien. Hierauf habe er investirt zu werden verlangt, mit welchem Begehren cr
aber bei der Audience, welche die souveräne Justiz bilde, einschließlich abgewiesen worden sei. Dann habe
die Königin die Marquise nach Paris vorgeladen, um die von ihr behaupteten Ansprüche auf die Grafschaft
rechtlich zu verfolgen. Im Interesse derer von Bern sowohl, als um den Pflichten zu genügen, welche die
Erbburgrechte mit dem Haus Neuenburg, den bedeutendsten Herren und Edelleuten und der Stadt Neuenburg
ihnen auflegen, seien dann die von Bern veranlaßt worden, mit ihrem erwähnten Gesuche an den König zu
gelangen. In seiner Antwort bemerke derselbe, er könne die Sache nicht verstehen und begreife nicht, wie
dieselbe die von Bern berühren könne. Dabei vernehme man, wie in Paris ohne Verzug mit dem Rechten
fürgefahren werden wolle. Das würde zu großem Rechtsabbruch derer von Bern und zur Schwächung der
Souvcrnnetät, Gebräuche und Gewohnheitender GrafschaftNeuenburg führen, wenn die souveräne Justiz
daselbst solcher Art durchbrochen würde. Gemäß der genannten Burgrechte und anderer Verträge seien die
von Bern verpflichtet, die Souveränetät, Privilegien, Freiheiten, Gebräuche und Gewohnheitendes Hauses
und der Herren von Neuenburg, der einzelnen Edelleute, mit denen sie im Burgrecht stehen, und der Stadt
und des ganzen Bezirks der Grafschaft nach Kräften zu beschirmen. Umgekehrt seien die Edelleute und alle
Bewohner der Grafschaftgehalten und eidlich verbunden, in Kriegsfällendenen von Bern wie die Unterthanen
derselben zu dienen. Für den genannten Schirm bezahlen die Grafen jährlich eine Mark Silbers und
ebenso entrichten die einzelnen Edelleute und die Stadt gewisse Beträge für ihre Burgrechte und die diesfällige»
Pflichten derer von Bern. Des Fernern, wenn zwischen den Grafen und ihren Unterthanen Streitigkeiten
entstehen, so sollen (die von Bern) sie freundlich beilegen, und wenn sie nicht gütlich erledigt werden können,
so stehe die rechtliche Entscheidung bei denen zu Bern, was durch die genannten Burgrechte und gütliche und
rechtliche Sprüche leicht gezeigt werden könne. Die genannte souveräne Justiz habe stets Macht und Gewalt
(ocmrs et viguour) gehabt, in der Grafschaft alle da entstehenden Streitigkeiten,selbst die Anstände unter den
Fürsten zu entscheiden. So haben die Königin als Mutter und Vormünder«!, und andere Vormünder
(tutoui'8) des letztverstorbenen Franz von Longuevilleselbst „kamt oitor ot, proolnmsr on lnäioto justice
äulliot Roulolmstol"den verstorbenen Marquis, seinen Onkel, wie auch die Herren und Damen von Nemours
und Nöthcln, seine Condescendenten, damit die Justiz von Neuenburgin dieser Sache entscheide; das verlange
man auch jetzt noch. Ein gegentheiliges Vorgehenwiderspräche den Verträgen, die zwischen dein König und
den Eidgenossen bestehen, in denen die Grasschaft inbegriffen sei, und welche der König in seinen Briefe»
aufrecht zu halten versprochen habe, was auch auf Seite derer von Bern nicht fehlen werde. Der Kömg
möge auch die Vorbehaltebetrachten,welche gemacht wurde», als die Grafschaft der verstorbenen Gräfin
Johanna von Hochberg und ihren gesetzlichen Kindern und Nachkommen überlassenwurde, damit jene »ut
den gleichen Rechten und Vorzügen walten könne wie früher. Man bitte daher den König, die König!»
(von Schottland) zu bestimmen, von dem Rechtsverfahren in Paris abzugchen und, wenn sie Ansprüche aus
Neuenbürgzu haben beglaube, diese, gemäß den alten Uebungen, denen sich auch der Herr von Ne»w»r
und die Frau von Röthelen unterziehen, dortselbst zu verfolgen, wobei man, wie früher, zusichere, daß
schnelles Recht geübt werden solle. Wenn jenem Verlangen nicht entsprochen werden sollte, so müßte »>»"'
gemäß dem Vertrage des Friedens, das Recht auf der March fordern. Bitte nur Antwort durch den besonders
hingesandten Herold. St. A. Berin Malsch Missivenbuch o l. SS». (Französisch»
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«ovvo- kistongu°5, Bd. 3. S. 18. bringt, anscheinend wörtlich, eine größere Stelle dieses

Schreibens, die aber in der Redaction mit nnscr.n Original ...cht ubere.nst.mmt.

Behufs Wiedergabe einiger nächstfolgender Conferenzverhandlungen fuhren wir folgendes Material an.

I '>6 Aoril 1. Ein Bote des Herzogs von Nemonr bittet den Rath zu Bern, seinen Herrn in

. , ' .wracke auf den halben Theil der Grafschaft Neuenburg für wohlbefohlen zu halten,

semem Recht für ^ ^ Blutsfreund dessen genössig. Der Rath

Laut C.knndlgm g ) ^ ^ Freundschaft zum Rechten zu verhelfen, wie andern

antwortet, er u g , ^ hmngsetzt (??) (dheingstalt?) bystender ze sind". 2. Der Graf von

Mal int "eröffnet wie er in langen. Span mit dem Herzog von Longueville gewesen sei und solcher jetzt
Chalant eroffi . ^ ^ ^ Da das Hofgcr.cht zu Neuenburg jetzt angehen

noch zwischen hm ^ f.a °v ^ ^ ^
werde. ° begeh e er. S ^ß d ». B ) ^ ^

se. verhelfen, .n d Gute ode^ mtt ^ ^ ^ ^ ^

dam v^möam "könne. Der Bote entschuldigt sich beinebens. daß denen von Bern nicht geschrieben worden
c r r. - .!„ t>aü er bcsoraet die Umständlichkeiten der wärn".
se. „ns das y.n, oap v > a ^ ^ Bern: Rathsbuch No. s.g und sso, zweite Abtheilung, S, .25 nnd .27,

1-^2 -)8 April Eine Botschaft der Markgräfin von Röthelen bittet den Rath zu Bern, er

- - z»^..sses Rechts und auch sonst für empfohlen halten, und verlangt eine Botschaft »ach

^reaenvuttj zu ve» " ^ ^ St, A, Bern: Rathsbuch R°, s.s und sso, zweit- Abtheilung, S. rsb,
im Uebrigen sei er gutw.ll.g-

212.

Morlinge,,. 1552, 25. April (Sank Marxentag).
Lanbesarchiv Schwyz: Abschiede.

Abscheid der fünf orten der Aidtgnoschaft, nämlich Lncern, Uri, Schwyz, Underwalden und

5 u/gesandten ratsbote.. z.t Überlingen gemacht uf sant Marxen tag in. zweinndfünzigsten jar."

' Gesandte- Lncern Wendel Sonnenberg, des Raths und Pannerherr. Uri. Jacob Arnold, Land¬

ammann Schwyz Christoph Schorno, des Unterwalden. Hans Sigerist,

des Raths von Obwalden, Zug. Hans Letter, Amn.a...u

Herzog Moritz von Sachsen, des heiligen ronnschen Reiches Erzmarschall und Kurfurst, Johann Albrecht,

Her-//. Mecklenburg und Wilhelm, Landgraf zu Hessen, haben an die zu Überlingen folgende Begehren

gestellt 1 Sie sollen/inen dritten Theil des Romzugs, wie derselbe dem Kaiser bewilligt worden ist,

darrte., und neben 2 Sie, ihre Mithaften und Zugeneigten sollen genüglich versichern, daß sie den

Zügen und Unternehmungen („Wärchen") der genamtten Fürsten („irm") sch m k°w" Weise wid°rs-tz-n

oder binderlich sein oder deren Feinde., und thren AnHangern m.t Geld, Geschütz, Mun.t.on, Gestattung

von Durchpaß durch ihre Gebiete, Schlösser oder Städte, Zufuhr von Proviant heimlich oder öffentlich einigen

Borschtch lei en oder den Ihrigen solches zu thun gestatten wollen 3. Sie sollen den genannten Fürsten

( in n"l und ihren Zugeneigten alle Förderung erzeigen mit Dargebung des Passes ... den Orten, über die

sst zu gebieten haben, mit Zufuhr von Proviant um leidliche, gebührliche Bezahlung und mit anderen
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Notwendigkeiten; auch wenn es verlangt wird, „ire Posten in irem piet ligcn lassen und beste fürderung derselben

tun", sich auch mit Auskundschaften nicht wider diese Stände brauchen lassen. Die von Überlingen haben

sich aus verschiedenen Ursachen beschwert, diese Artikel anzunehmen, und daher die V Orte („unser Herren

und obern") bittlich angesucht, ihnen gegen die benannten Kurfürsten und Fürsten beratheu und beholfcn zu

sein, daß sie dieser Forderungen überhoben und bei ihrer Stadt Freiheiten, Recht und Gerechtigkeiten, auch

bei dem, daß sie als eine Reichsstadt dem Kaiser und Reich verwandt seien, bleiben können. Diesem bittlichcn

Begehreu haben die Obern der Orte in Betracht der Freundschaft und Nachbarschaft, welche die van Überlingen

ihnen und ihren Unterthaneu erwiesen haben, entsprochen und deßhalb ihre Nathsboten („uns") nach Über¬

lingen gesendet, um in der Sache gütlich zu vermitteln, ivas die Boten mit Ernst und Fleiß gethan haben.

Ans schriftlich erhaltenes Geleit, welches die Boten auf briefliches Ansuchen von dem Landgrafen zu Hessen

in seinem Namen und im Namen seiner Mithaftcn und „kriegsfolch" zuerst aus dem Feldlager zu Mengen

und dann zu Stockach erwirkt haben, haben sich dieselben zum Landgrafen („sinen fürstlichen gnaden") und

dessen Kriegsräthen nach Stockach und zuletzt in ihr Lager zu Salmansweiler verfügt, und im Namen ihrer

Obern und auch zufolge schriftlicher Bitte einer Botschaft der Stadt St. Gallen bei dem Landgraf und dessen

Kriegsräthen bei stätem Nachreiten und ernstlichem Anhalte» soviel erwirkt, daß jene sich für sich und ihre

Kriegsverwandten, den Obern der Orte zu Gefallen, gegen denen von Überlingen in Folgendes gütlich

eingelassen haben: 1. Die von Überlingen sollen sich dein Zug und „Wärch" des Königs von Frankreich,

auch der benannten Kur- und Fürsten und ihrer zugeneigten Stände nicht widersetzen oder ihren Feinden

einigen Vorschub leisten, wie oben im ersten Artikel gemelvet ist. 2. Sie sollen ihnen alle Förderung mit

Gewährung des Durchpasses und Zufuhr des Proviants gemäß dem früher angeführten zweiten Artikel

gewähren. 3. Sie sollen die Posten der Fürsten in ihren Gebieten liegen lassen, den Feinden jener keine

Kundschaft geben und für das gemeinsame Werk eine Hülfe leisten, nämlich ungefähr den dritten Theil des

Romzugs nach ihrer gebührenden Anzahl, wie solches die oberländischen Städte oder die Mehrzahl derselben

au dem auf den 30. April nach Augsburg angesetzten Tag bewilligen werden. 4. Auf die Bitte der Gesandten

hat der Landgraf für sich und den König von Frankreich, der seine Botschaft, nämlich den Herrn Johann

Fraxinen (Dufresne), Bischof von Baponne, im Feldlager hat, und die andern Kur- und Fürsten, zu Ehren

der Orte und der Gesandten, bewilligt, daß die Stadt Überlingen von Besatzungen und Durchzügen befreit

sein solle. Die benannten Stände wollen auch soviel möglich ihren Durchzug und ihr Lager nicht allzu nahe

bei der Stadt nehmen, und gestatten, daß die Knechte und andere Personen, welche die von Überlingen zu

dieser Zeit in die Stadt angenommen haben, sicher „dadannen" passiren mögen. 5. Die von Überlingen handeln

diesen: Vertrage nicht entgegen, wenn sie mit Leuten, die sich noch nicht als Freunde dieser „zugeneigten"

Stände erklärt haben, Kaufmannsgewerb betreiben. 6. Wenn die von Überlingen sich bei diesem geineinen

Werk mit Hülfe erzeigen, wie andere oberländische Städte oder die Mehrheit derselben, die auf deu genannten

Tag nach Augsburg berufen sind, so wollen der König von Frankreich und die übrigen Kur- uud Fürsten

die von Überlingen bei ihren alten hergebrachteil Freiheiten, Gewohnheiten und Gebräuchen in gnädigem

Schutz und Schirm halten und sie dabei bleiben lassen. Diese Artikel haben die von Überlingen angenommen,

in Betracht, daß die Macht der genannten Fürsten zu groß wäre (und die Stadt weder von dem Kaiser,

noch sonst von jemand Hülfe und Trost erhallen könnte), und wenn sie auch die Stadt erhalteil möchten,

ihre und der Ihrigen Güter und großes Weingewächs verderbt und Dörfer und Höfe außer der Stadt

verbrannt würden, wie solches mit einem Dorfe der deutschen Herren unfern von Überlingen durch das
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Kriegsvolk geschehen ist, und zwei am See gelegene Dörfer derer von Überlingen gehindert und in und

neben der Kirche schändlich gehandelt worden ist. Wie groß die Macht der Fürsten an Leuten zu Fuß und

zu Roß und an Geschütz ist, haben alle Gesandten gesehen. Die von Überlingen haben mit allem Ernst

Dank erstattet und sich gegenüber den Orten zu freundlicher Nachbarschaft und allein Guten erboten Die

Boten haben auch den Fürsten und Kriegsräthen ernstlich geschrieben, vorznsorgen, daß die Häuser Scheuern

und Güter, die Gotteshäusern oder andern Schirmverwandten der Eidgenossenschaft gehören, weder mit

Brand noch sonst beschädigt werden, und glauben, es werde diesfalls ihnen oder den Obern eine befördert
Autwort zukommen. ^

Die eingeklammerte Stelle, betreffend Mangel an Hülfe, ist mit anderer Schrift auf den Rand gesetzt
Die Namen der Gesandten ans dem Verdankungsschrciben der Stadt Überlingen an d.V V

26. April 1552, St. A. Lncern: Acten Deutsches Reich. ^ vom

Zur Ergänzung sind »och folgende Actenstücke eiuzubeziehen:

1. 1552, 19. April. Überlingen. Die Gesandten der V Orte an ihre Obern Als sie „ack
gekommen seien, habe der Freiherr von Bollwyler. Oberster zu Constanz. sie in ihrer Herberae per önlick und
freundlich empfaugcu, sich zu Händen ihrer Obern vieles Guten erboten und sie in sein Haus m». ?
gebeten, welcher Einladung sie gefolgt seien. Heute sei er wieder in der Herberge der°Gesandteuersckwnl
und habe eröffnet, es sei ,hm m.tgctheilt worden, Herzog Moritz von Sachsen und seine Mitbasten w n
vor Überlingen und Constanz ziehen und andere Städte am Bodenseeeinnehmen- er wMle i/l ?
Z..s»t i>> w S..d, C...s...,z «-ch--,-... Md.. dl-s-D.-d, j.. d-s
L-b... M. d-m V-tt- w» .. d°. Eidg°,w„->,sch.f, R«ch,h°il
wolle die Erbemung halten, m der Memung, es geschehe das Gleiche Seitens der Eidaenossensckni. ^

.... T,,...... di- »...ig-.. dl. ...... d-. ^
unruhig werden wollten, abweisen und man möge mcht gestatten, daß von daber die ^
irgendwie belästiget werde. Auf dieses haben die Gesandten sich null, m s>-e..ndli^ ^ e? ,
und geantwortet/sie zweifeln nicht, ihre Obern werden die Erbeinung treu beobachte,,^ und" nickt d"!n
dl. S,.d. .ld...°,lisch... B°d.» ..... b-I-.-.. ...,d° -
teil gsächen", haben die Gesandten dem Statthalter im Thurqau qesckriebei,e>- s Byben zum
Thurgauer sich wegen der besagten Bermehrungder Besatzung nicht bekummem und von .Thurg^
Wissen und Willen der V Orte und anderer Eidgenossen keine Belaaeruna aeswi.e» ^
haben sich dann die Gesandten nach Überlingen verfügt: daselbst haben ihnen Burgermeist^
viele Ehre und Gutes erwiese., und ihnen ihre Gräben. Basteien und BollweÄe ^
dieselben noch besser befestigen wollen, gezeigt. Die Gesandten haben hieraus ersehen daß die ,.n» lir ^
mit großem Ernst zur Gegenwehr entschlossen seien; 1500 bis 2000 Personen. Männer und Weide.
täglich mit alle». Fleiß. Schanzkörbe seien aufgestellt und das GesclM auf die T ürnw et^ V'
Vorsorgen getroffen Worden. Lieber aber wäre denen von Überlingen, wenn die Gesandtenbei den ^eind^
vermöchten, daß das Land, auch jenes von Graf Friedrich von Fürstcnberg und andere anstoßenden G.n. d "
aus denen Korn in die Eidgenossenschaft gehe, ruhig blieben. Das Mäche habe auch der gena.^
erklart, der ebenfalls bei den Gesandten gewesen sei, ihnen einiges Wildprct verehrt und ante Geseilt, r
«-l.l„,. h-d-, dl- G-s...d,-„ ... dl- Flich.., i„>
geschrieben.Sie hoffen, dasselbe zu erhalte., und gütlich gehört zu werde», zumal laM Vcrnelm.eu die
Stadt Ulm nach achttägiger Belagerungund Beschießung sich nicht übergeben habe und die Fürsten s l!
abgezogen seien; wohin und wie sie sich vertheilen, wisse man nicht; was den Gesandten weiter benenne
wollen sie gründlich berichten. Morgen wollen sie die Fürsten oder deren Kricgsvolk besuchen- wem. sie
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das Geleit erhalten, so hoffen sie für die Überlingen Ersprießliches zu wirken. Diese besolden bis jetzt noch
keine fremden Kriegsleute; die von Constanz aber haben nach der Sage 1000 Mann oder darüber in ihrer
Stadt. Nachschrift. Am 20. April sei den Gesandten von denen von Überlingen angezeigt worden, Herzog
Moritz nnd seine Mithaften, denen durch das Geschütz aus der Stadt Ulm großer Schaden zugefügt worden
sei, seien schmählich abgezogen, haben aber einige Dörfer verbrannt und sich dann in drei Haufen getheilt,
wovon zwei noch bei einander seien, der dritte aber sei im Ziehen begriffen und zwar theils nach dem Jllerthal,
theils nach Ehingen, dem Bodensee zu. Wann sich der eine Haufe, in welchem zwei begriffen seien, scheide,
sei unbekannt. St. A. Lucern: UneingebundeneAbschiede. — K. A. Solothurn: Abschiede Band SI.

2. 1552, 22. April (Freitag vor Quasimodo). Lucern an Solothurn. a) Letzter Tage seien Raths¬
boten von Überlingen nach Lucern gekommen und haben von den V Orten eine Rathsbotschaft begehrt, um den
Herzog Moritz von Sachsen und seine Mithaften gütlich zu bestimmen, daß er die von Überlingen und ihre
Nachbarn am Bodensee nicht überziehe. Ihnen sei auch zum höchsten angelegen, sich von dem wahren alten
unzweifelhaften christlichenGlauben nicht drängen zu lassen; wenn sie der EidgenossenschaftGutes erweisen
können, was bisher mit Bezug auf den Glauben und den Kornkauf geschehen sei, so seien sie dessen erbötig.
Auf dieses seien ihnen von den V Orten Rathsboten vergönnt worden. Diese seien am 16. April (Osterabend)
und Tags darauf (Ostertag) beim Morgenbrod in Zürich zusammengekommen und habe» sich dann nach
Constanz begeben. Ihre dortigen Verhandlungen entnehme man aus beifolgender Copie (Ziff. 1). 5) Ueber die am
letzten Tage zu Baden unter den Boten der VII Orte gcwaltete Frage, wie man sich in diesen gefährlichen
Zeiten mit Bezug auf einen Sturm oder Auszug versehen wolle, seien, gemäß Beschluß, denen von Lucern
die Stimmen der VII Orte zugekommen.Die Mehrheit derselben gehe dahin, jedes Ort solle für den
erforderlichen Fall einen ansehnlichen Auszug bereit halten, aber keinen Sturm veranlassen,da ein solcher
leicht mißverstanden werde und Unruhe veranlasse. Die von Lucern haben nun für eine» Anfang 1000 Mann
zu einem Fähnchen ausgezogen. n. A. Solothurn: Abschied- »and ei.

3. 1552, 23. April. Die Rathsboten der V Orte zu Überlingen an Landammann Kaspar Jmhof
von Uri, jetzt Statthalter in der LandvogteiThurgau. Antwort auf seine Anfrage über den Stand der
Kriegsangelegenheiten, mit kurzem Bericht über Vernommenes. Uebrigens könne man nicht finden, daß
dermalen jemand die Eidgenossenschaftzu schädigen begehre; die Herren und Regenten des Kriegsvolks,wie
auch der Oberst zu Constanz seien gegen die Gesandten freundlichen Erbietens. Die Gesandten seien gestern
aus dem Lager wieder nach Überlingen gekommen und werden jetzt auf das vom Landgrafen schriftlich
erhaltene Geleit wieder hinausreitendem Lager zu und weiters in der Sache gütlich verhandeln. Die von
Überlingen tragen gute Obsorge und halten sich zur Gegenwehr mit Leuten und Geschütz Wohl gerüstet.

St. A. Lucern: Acten Deutsches Reich. (Copie).

213.

Masel. 1552, 25. und 28. April.

Verwendung der vorder» österreichischen Lande bei Basel in Betreff des bevorstehenden Feldzugs des

Königs von Frankreich.

I. 1552, 25. April. Basel an die geheimen Näthe zu Bern. Auf heute haben die von Straßburg
ihren Rathschreiber nach Basel abgeordnet und Folgendesvorbringen lassen: Da man vernehme, der König
von Frankreich wolle Straßburg überziehen, so möchten die von Basel mit Bern gemeine Eidgenossenbestimmen,
eine Botschaft an den König zu senden, ihn zu veranlassen, seinen Zug anderswohin zu richten und Elsaß
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und Straßburg unbeschädigt zu lassen. Sollten gemeine Eidgenossen das nicht thun wollen, so sollten Bern
und Basel im gleichen Sinne von sich aus eine Gesandtschaft an den König abgehen lassen. Dabei habe
der Gesandte das beiliegende Schreiben zu Händen derer von Bern übergeben,das er ihnen gern selbst
überbracht hätte, wenn er nicht durch die Kürze der Zeit hieran gehindert wäre. Die von Basel haben
hierauf geantwortet,die beschwerlichen Zeitläufe seien ihnen in Treuen leid und wegen guter Nachbarschaft
wären sie denen von Straßburg zu dienen geneigt. Da sie aber mit der Krone Frankreich in einer Vcreinung
stehen und ihre Angehörigen bei dem König haben, so gebühre ihnen nicht, das Begehren derer von Straßburg
bei gemeinen Eidgenossen anzubringen,noch weniger hinter diesen durch Botschaften zu senden. Wenn aber
die von Straßburg ihr Verlangenauf dem nächsten Tag. der am 3. Mai zu Baden gehalten werde, gemeinen
Eidgenossen vortragen wollen, so wollen die von Basel zu dessen Beförderungthun, was sie können. Die
beiliegende Schrift wolle man befördern und unter allen Umständen sollen sie des guten Willens derer von
Basel versichert sein. (Folgen politische und Kriegsnachrichtcn.) K. A. Basti- MWvcnbuchwbo-52, S. sw.

2. 1552, 28. April. Basel an Lucern (und die übrigen Orte). Heute Morgens habe des römischen
Königs Landvogts, Regenten und Räthe im obern Elsaß und der obern österreichischenLande Prälaten,
Städte und Ritterschaft Botschaft, die ab einer eilends zu Ensishcim gehaltenen Versammlung abgeordnet
worden sei, vor dem Rath zu Basel vorgetragen: Der König von Frankreich wolle in eigener Person mit
seinem Kriegsvolk auf nächsten Freitag (29. April) nach Zaber» kommen, wie man durch glaubwürdige
Kundschaft erfahren habe, daselbst eine Zeitlang verharren, und seien daher die Städte Straßburg, Schlettstadt
und Colmar eines Ucberzuges gewärtig. Wenn dieser erfolge, so werden auch die ober» benachbarten Lande
mit Streifen und sonst groß beschädigt, die vorhandenen Nahrungsmittel entfremdet und auch die von Basel
und die gemeine Eidgenossenschaftverderbt werden. Man glaube, die Eidgenossenschaft solle in Folge der
Erbeinung auf diese Lande ein nachbarliches Aufsehen haben und auch sonst aus nachbarlichem Willen und
für sich selbst den Schaden dieser Lande abzuwenden geneigt sein. So gerne sie diesfalls vor gemeine
Eidgenossen gekommen wären, so wolle die Sache jedoch keinen Verzug gestatten, weßhalb sie an die Nächsten
gelangen und sie bitten, eine Botschaft an den König zu senden, ihn zu vermögen, die benannten Lande mit
einem Ueberzug zu verschonen, und namentlich auch dem König keinen Anlaß für einen feindlichen Angriff
zu geben. Obwohl nun der Rath zu Basel in dieser wichtigen Sache gerne sich mit gemeinen Eidgenossen
bcrathen hätte, so habe man doch auf das dringende Ansuchen, die Angelegenheit zu fördern, eine Naths-
botschaft verordnet,um sich im Sinne der Gesandtschaft beim König zu verwende». Alan bitte, dieses nicht
ungefällig aufzunehmen. (Nachschrift.) Auf das Verlangender Gesandtschaft übersende man auch die von
derselben mitgetheilte Instruction. Die Gesandtschaft habe auch eröffnet, sie wolle auf dem nächsten Tage zu
Baden erscheinen, um, wie zu Basel, so vor den Eidgenossen sich um Anwälte zu bewerben. Das hätte
man gerne erwartet, wenn die Bitte der Abgeordneten nicht so gar dringend gewesen wäre. Man ersuche
den diesfälligen Boten Instruction zu geben. Den andern vier Orten wollen die von Lucern das zu
wissen thun. St. A. Luc-rn: Acten Deutsches Reich.

Daß die Mittheilung auch an die übrigen Orte gieng, theils mittelbar durch die nüchstgelegenen, folgt
aus K. A. Basel: Missivenbuch 1550—52, S. 325, mit dem irrigen Datum vom 28. Juni; K. A.
Solothurn: Abschiede Band 31; K. A. Schaffhausen:Correspondenzen.

Gemäß der Instruction vom 27. April sind die Gesandten: Niklaus. Abt zu Lützel: Hans von
Andlau, des Reiches Erbritter und Rath des römischen Königs; Hans Trnchseß von Wohlhausen; Hans
Jacob von Pforr, (Burgermeister zu Breisach). Der Titel des von Pforr aus einer Missive Basels an
Breisach vom 4. Mai 1552, K. A. Basel: Missivenbuch 1550—1552, S. 331. Der übrige Inhalt der
Instruction entspricht der Mittheilung in der angeführten Missive; bemerkt mag nur werden: 1. Die
Instruction erklärt, die gewünschte Gesandtschaft soll auf Kosten der Gesuchsteller erfolgen. 2. Den Inhalt der
Nachschrift enthält die Instruction nicht.

81
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214.

Meggenried. 1552, 29. April (Freitag vor dem Maitag).

Staatsarchiv Lnceru: Allgem. Abschiede I>, 5. 31. LandeSarchiv Schwyz: Abschiede.

Tag der V Orte.

tt. Dieser Tag ist hauptsächlich angesetzt worden wegen der Kriegsempörung der deutschen Fürsten und

wegen des Schreibens und des freundlichen Ansuchens der Bundesverwandten und Eidgenossen von Notweil.

Es haben zwar nicht alle Boten gänzliche Vollmacht, die Mehrheit findet aber für nützlich, sofort denen von

Rotweil durch einen Läufer ein Schreiben mitzutheilen, daß man Brief nnd Siegel nnd den Bund an ihnen

halten und ihnen nach Vermögen Schutz und Schirm gewähren wolle. (Die von Rotweil verlangen auch

eine sofortige Botschaft; die von Zürich finden eine solche aber fjetzt) nicht am Platze, weil sie nicht im

Namen gemeiner Eidgenossen abgeordnet werden könnte; sie haben deßhalb den nach Baden angesetzten Tag

„gefürdert", so daß derselbe nun am Dienstag s3. Mai) sein wird, wenn nicht inzwischen unter den Eidgenossen

eine Uneinigkeit eintritt. Man läßt daher die Frage über Absendung einer Botschaft anstehen bis auf den

Tag Crucis s3. Mai) zu Baden, in der Hoffnung, eine solche werde dann einstimmig erkennt werden, auf das

man dringen werde, falls dieselbe dam? noch verlangt würde.) Welches Ort mit dem beschlossenen Schreiben

nicht einverstanden sein sollte, soll dieses bis morgen Mittags denen von Luccrn anzeigen. „Doch ist unser

mer, was der merteil orten will und Meinung sin wirt, in aller der fünf orten nainen beschehen sölle."

I». Man will an die Gesandten des römischen Königs schreiben, daß er die Kriegsfürsten vermöge, sich so

zu halten, daß den Eidgenossen und ihren Zugewandten kein Schaden widerfahre, e. Jeder Bote weiß auch

heimzubringen, wenn die von Rotweil auf dem Tag zu Baden die Botschaft noch begehrten, wie manchen

Boten und aus welchen Orten man dieselben geben wolle. «I. Heimzubringen in Betreff der lutherischen

Büchlein, die denen von Untermalden zugeschickt morden sind, was man auf dem nächsten Tag darüber

vorbringen wolle.

Im Schwyzcr Exemplar fehlt «I.

Zu ». Die eingeklammerte Stelle fehlt beim Schwyzcr Exemplar! dagegen besagt dasselbe hier Folgendes:

Wenn denen von Rotweil der von Zürich nach Baden angesetzte Tag zu fern läge und sie dazwischen

überfallen würden, so wollen die V Orte („wir") doch Leib und Gut zu ihnen setzen und ab dem nächsten

Tag zu Baden ihnen unsere Rathsbotschäften in Eile zuschicken.

Zu v. Das Schwyzcr Exemplar redet hier richtiger von der Botschaft des Königs anstatt des römische»

Königs! es ist natürlich der Gesandte des Königs von Frankreich gemeint. Am Schlüsse dieses Artikels hat

das Schwyzer Exemplar die Vorschrift: Auf morgen soll jedes Ort, welches einverstanden ist dem „Herrn"

(französischen Gesandten) zu schreiben, nach Lucern berichten.

Zu v. Diesen Artikel hat das Schwyzer Exemplar in folgender Gestalt: Die von Rotweil verlangen

Botschaften auf ihre Kosten; da man aber hiefür dermalen keine genügende Vollmacht hat, so sollen „der

Eidgnossen" (V Orte?) Rathsboten auf dem nächsten Tag zu Baden am ersten Tag, wenn sie dahin kommen,

sich zusammen begeben und sich berathen, „was" und wie viele Boten man denen von Rotweil schicken wolle

und von welchem Ort! die betreffenden Boten sollen dann solches sofort ihren Obern schreiben, damit die

Botschaft abgefertigt werde.
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215.

Wer». 1552, 3. und 4. Mai.

Staatsarchiv Bern - Jnstructionsbuch k! k. S6ö.

Verhandlung zwischen Bern nnd Genf.
Gesandte: Genf. Peter Tissot; Peter Wandel

I (3 Mai) Die Gesandten von Genf erscheinen (vor dein Nathe zn Bern), legen ehre Credenz vor,

lassen dieselbe verlesen und eröffnen im Allgemeinen mundlich ihren Anftrag, welcher der Hauptsache nach einen

zwischen Bern und Genf einzugehenden Tausch betrifft. Der Rath zu Bern erkennt, die Boten von Genf sollen ihre

Instruction verdolmetschen lassen und sie folgenden Tags wieder vorlegen, dann wolle man darüber antworten.
II (4 Mai) Die Boten von Genf erscheinen wieder und verlangen wie gestern, es wollen ihnen Zwei oder

Drei maeaeben werden, denen sie ihre Instruction eröffnen und erläutern können. Für den Fall aber, daß

dieses nicht beliebe haben sie ihre Instructionen verdolmetscht; sie legen sie vor und es werden dieselben,

eine nach der andern verlesen. Der Rath von Bern antwortet auf dieselben Folgendes: 1. In Betreff des

T-.-sch-sm«- nm„ >»«. ->->«>. >«s di. d---- I.i was ftw Stück- si. m. B.r»

abtreten und welche Stücke sie hiergegen empfangen wollen, ob es Land, Leute, Lehen, Jurisdiction, Zinsen,

Zehnten'oder Anderes betreffe; die Boten von Genf mögen sich hierüber erläutern, dann werde man sich

über die Sache berathen. Wenn es sich aber darum handeln sollte, Unterthanen zu vertauschen, so würde

dieses denen von Bern nicht gelegen sein, weil sich die Unterthanen dieses wegen der Verschiedenheit der

Ceremonien und der Reformationen nicht gerne gefallen ließen. Die von Genf seien vorab durch die Hülfe

und Gnade Gottes und dann durch das Zuthun derer von Bern zur Erkenntniß der evangelischen Lehre und

Wahrheit qekommen und haben die Reformation derer von Bern angenommen und eine gute Zeitlang geübt,

bis sie durch einiae ihrer Vorständer beredet worden seien, einige Aenverungen der Ceremonien vorzunehmen,

wodurch viele Unruhe und Spaltungen veranlaßt worden seien. Wenn sie dieses bedenken und sich denen

von Bern in den Ceremonien gleichförmig machen wollen, da doch m den Hauptstücken der Religion beide

Herrschaften einiq sind so wolle man über einen Tausch sich bereden und einen Versuch vornehmen. 2. Die

uveite Instruction betrifft die Commissarien des Königs von Frankreich, beziehungsweise die für das Meersalz

einqefüln-ten neuen Beschwerden, worüber auch die Landschaft Wallis sich beklagt nnd die von Bern um

ihrm Rath augegangen hat. Da diese Neuerungen, über die sich .um auch die Genfer beschweren, mcht bloß

sie und die von Bern sondern auch die genannten von Wallis und d.e Unterthanen derer von Fre.burg

berühren so findet man für angemessen, eine gemeinsame Berathung zu halten, und hat denen von Freiburg

l,.m> di-s!« -mm T.» iü d«.m»m, -ul dm,Wm b.r-.hm wi-d M dm M.«,gm„

«>>„ Gms jü,-schn.l>.» wmdm. z, I» dm «mmm m.lch- » B«. Im.'d°»

und au andern Orten auf dem Gebiete derer von Bern Mittel gesucht haben, Specere.pulver machen zu

lassen, will man sich erkundigen nnd dann ein gebührliches Einsehen thun. Den Abschied unterschreibt der

Stadtschreibcr zu Bern.
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Maden. 1552, 4. Mai (Mittwoch),
Staatsarcüiv Lucern: Allgem. Abschiede p, f. 34. Staatsarchiv Zürich: Abschiede Band 18, k. 374.

Staatsarchiv Bern: Allgem. eidg. Abschiede kl KI, S. 731. Landesarchiv Scüwyz: Abschiede. Kantonsarchiv GlaruS: Abschiede.
KantonSarchiv Baiel: Abschiede Band L4. KtantonSarchiv Freiburg: Badische Abschiede Band 16. KantonSarchiv Schaffhausen: Abschiede.

Landesarchiv Appenzell: Abschiede.

Gesandte: Zürich. Hans Nndolf Lavater, Burgermeister;Johann Escher, Stadtschreiber. Bern,
Hans Franz Nägeli, alt-Schultheiß; Anton Tillier, Seckelmeister und des Raths. Lucern. Hans Bircher,
alt-Schultheiß. 11 ri. Hans Kuhn, Statthalter; Jacob a Pro, des Raths. Schwyz. Dietrich Jnderhalden,
Ritter, alt-Landammann. Unterwalden. Arnold Lussi, alt-Landammann zu Nidwalden. Zug. Hans
Letter, Annnann; Hans Burkart. Glarus. Hans Brunuer, des Raths. Basel. Onofrion Holzach,
des Raths. Frei bürg. Jost Freitag, des Raths. Solothurn. Konrad Graf, Schultheiß. Schaff¬
hausen. Alexander Peyer, Bürgermeister. Appenzell. Sebastian Törig, des Raths. — E. A. A. k. 164.
Ibickem: Kathol. Abschiede 1541—1590.

« Die von Zürich zeigen an, wie sie auf das ernstliche Anhalten und Schreiben derer von Rotweil,
das jedem Ort mitgetheilt worden sei, diesen Tag angesetzt haben und eröffnen, was ihnen von dem Statt¬
halter im Thurgau, von den Ihrigen zu Stein und von anderswoherüber die Kriegsfürstenbekannt
geworden sei. Ebenso berichtet Aminaun Letter von Zug was durch die Boten der V Orte in Betreff
Überlingens bei den Fürsten verhandelt morden sei. Darauf erscheint die Rathsbotschaft derer von Rotweil
und eröffnet, sie haben das auf dem letzten Tage von den Rathsboten der Eidgenossen ausgegangeneSchreiben
nach deren Weisung den Kriegsfürstcn zugestellt. Diese haben ihnen wieder geschrieben und einen „Truk"
zugeschickt, und verlangen, daß die von Notweil ihnen mit Proviant, Durchpaß und Andern? behülflich seien
und endlich auf den letzten (30.) April eine Rathsbotschaft zu Augsburg haben, wie dann von diesem
Schreiben jedes Ort eine Copie erhalten habe. Da nun die Kriegsfürsten mit „höchstem Schall" sich heute
hier, morgen dort niederlassen und namentlich- die Reichsstädte nach ihrem Gefallen bedrängen und um großes
Geld brandschatzen und diese in täglichen Sorgen stehen und ihnen stets Warnungen zukommen, wie sie
überfallen und beschädigt werden, zu dem sie glaubwürdigen Bericht haben, daß der König von Frankreich
mit großer Macht in das Elsaß und über den Rhein ziehen wolle, und sie niemand wissen, der ihnen bei
solcher Lage besser berathen sein könnte als die Eidgenossen, so bitten sie, denen von Rotweil gemäß der
Bünde beholfen zu sein und auf sie ein getreues Aufsehen zu haben. Auf das hat man den Kriegs¬
fürsten ernstlich geschrieben, sie mögen unsere Eidgenossen von Notweil gänzlich unüberzogen und unbeschwert
lassen. Dabei wird den Boten van Rotweil angezeigt, wenn dieses Schreiben ohne Erfolg wäre und sie
berichtet würden, daß die Kriegsfürsten Rotweil überziehenwollten, so mögen sie von einem, zweien, dreien
oder vier Orten der Eidgenossenschaft, welche ihnen gefällig seien, eine Botschaft begehren; siesollen diesfälligen
Bericht an Zürich oder Schaffhausen, als an die nächstliegenden, erstatten, welche dann die für die Absendung
von Boten bezeichneten Orte angehen werden; letztere haben dann eilfertig ihre Boten im Rainen gemeiner
Eidgenossenschaft nach Rotweil zu entsenden, um dieser Stadt gegenüber den Kriegsfürsten oder wo es nöthig
ist, berathen und beholfen zu sein. Die von Rotweil sollen auch dem Landschreiber (Bern, Schwyz und
Glarus: Landvogt) zu Baden schreiben, von welchen Orten sie Boten verlangen,damit er (Bern, Schwyz
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und Glarus- der Landschreiber) diesen die Credenz fertigen kann. Es .verde., auch die Baten von den fünf

Orten Zürich Lucern Uri, Schwyz und Basel, die zum König von Frankreich zu reiten verordnet sind,

instrnirt und'beauftragt, ernstlich mit ihm zu reden, daß er die von Rotweil und ihre Unterthanen unüber-

zoqen und unbeschädigt belassen wolle. ».- Herzog Christoph von Würtemberg antwortet auf das in Betreff

des Geschützes an ihn erlassene Schreiben, er wolle sich mit denen von Rotweil auf gleiche Zusätze mit einen,

gen,einen Obmann veranlassen, in der Meinung, daß das. was diese gütlich oder rechtlich sprechen, von beiden

Theilen beobachtet werden soll. Die Gesandten von Rotweil eröffnen, ihre Obern haben diesen Vorschlag

angenommen und wollen bei demselben verbleibe». Auf dieses schreibt man an den Herzog Christoph wieder,

ob er auf zwei oder vier Zusätzer kommen wolle, und wo er glaube, daß die Malstatt am geeignetsten wäre,

v Botschaften des Landvogts, der Regenten und gemeinen Stände der vorderösterreichischen Lande, auch der

Städte Straßburq Colmar und Schlettstadt erscheinen und eröffnen, sie seien durch glaubwürdige Mittheilungen

berichtet worden daß auf den letzten Freitag der König von Frankreich mit seinem Kriegsvolk aus den,

und ». d-° RM-» -u

eine bedeutende Menge Proviant begehrt und sei des W,llens, auf Straßburg. Colmar, Schlettstadt und ,n

das Elsaß zu ziehen und sich da einige Zeit aufzuhalten. Daneben vernehme man, daß ein Haufen Kriegsvolk

aus dem Hegau durch das Kintziger Thal ebenfalls nach Straßburg ziehen wolle. Die genannten Städte

haben sich daher gerüstet Wenn nun das besagte Kriegsvolk sich einige Zeit im Elsaß aufhalten und da

Hern»,streifen würde so würde das Land in einer Weise mitgenommen, die auch der Eidgenossenschaft schädlich

wäre Uberhin laute die Erbeinnng deutlich, daß wenn diese Lande von wen, innner bedroht oder überzogen

würden die Eidgenossen ein getreues Aussehen auf dieselben haben sollen, daß sie nicht wider Recht und

Billigkeit beschwert werden. Diese Städte haben auch in den burgund,scheu Kriegen Leib und Gut treulich

zu den Eidgenossen gesetzt und ihnen Korn, Wein und Anderes zugehen lassen und seien auch fernerhin

geneigt ihnen nach Vermögen Dienste zu erweisen. Sie bitten daher die Eidgenossen, gemäß der Erbeinung

und wegen guter Nachbarschaft ein getreues Aufsehen zu haben und eine ahnsehnliche Botschaft zu», König

von Frankreich nach Zaber» auf Kosten der Verlangenden mit aller Beförderung abzuordnen, ihn zu bitten,

ihre Lande und Leute nicht zu überziehen. Die Instructionen gehen alle dahin, wenn man den genannten

Städten mit Briefen oder Botschaften behttlflich sein könne, sei man hiezu willig und geneigt. Der Gesandte

von Basel zeigt an seine Herren haben auf das erste Ansuchen der Regierung und der Stände der vorder-

österreickiscken Lande da die Sache keinen Verzug erleiden mochte, eine Rathsbotschaft an den König von

Frankreich abgesendet' Man zeigt nun den Botschaften an, da sie eine Gesandtschaft auf ihre Kosten begehren,

so mttoen sie sick. erklären welche Orte und welche Personen ihnen diesfalls genehm seien. Sie antworten, es sei

bneu ein Ort und eine Person wie die andere, die Eidgenossen mögen sie wählen. Als man aber die

Wahl gänzlich den benannten Botschaften anHein,stellte, bezeichneten sie folgende. Von Zürich Johann Escher,

Stadtschreiber von Lucern Johann Bircher, alt-Schultheiß, von Uri Jacob a Pro oder Hans Kuhn, Statt¬

halter und des Raths Vogt a Pro zeigt dann an. daß er krankheitshalber nicht reiten könne, daher Statt-

balter Kulm reiten solle- von Schwyz wird Dietrich Jnderhalden, alt-Landammann, bezeichnet; diesen sollen

die von Basel die Botschaft, die sie schon früher zum König geschickt haben, beigeben. Diese Gesandten hat

man nun in Eile mit Credenz und Instruction zun, König von Frankreich abgefertigt. ,R. Es erscheint

auch der Bürgermeister von Mühlhausen und meldet, zuverlässigen Nachrichten zufolge werde der König von

Frankreich in das Elsaß einrücken; da niemand den Ausgang der Dinge kennen möge, so bitte er die
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Eidgenosse» um getreues Aufsehen auf die Stadt Mühlhauscn. Auf den letzten Tag zu Baden hat der

Kaiser in Betreff Hauptmann Schärtlins und anderer Aufwiegler geschrieben. Da einige Boten wegen einer

Antwort ohne Instruction sind, so wird wieder in den Abschied genommen, was man dein Kaiser antworten

wolle, wenn er später eine Antwort forderte, l. Walter Roll, Landschreiber zu Luggarus, erscheint und

eröffnet, nachdem er auf einem Tag zu Baden zum Schreiber und Dolmetsch für Luggarus angenommen

worden sei, gemäß Brief und Siegel, so bitte er, ihn bei diesein Amt bleiben zu lassen. Da er Brief und

Siegel für sein Amt besitzt, so hat man ihn für so lange, als er sich ehrlich und wohl haltet, dabei bleiben

lassen. 55. Der Gesandte des Kaisers und des Statthalters zu Mailand, Angelus Ritius, erinnert an die

auf dem letzten Tage zu Baden entworfenen Capitel, von denen behufs Einholung gänzlicher Vollmacht für

ihren endlichen'Abschluß jedem Boten Abschriften mitgetheilt worden sind. Nach Vergleichung der Instructionen

haben eilf Orte diese Capitel, wie sie auf dein letzten Tage zu Baden abgeredet worden sind, angenommen;

doch wissen die Boten zu berichten, welche Aenderungen im zweiten und dritten Artikel vorgenommen worden

sind, die den Unsrigen zum Nutzen gereichen. Es sollen nun diesfalls beförderlich Briefe und Siegel nach

aller Gebühr errichtet werden. Die Gesandte» von Bern haben mit Rücksicht auf den ersten Artikel, und

die von Basel wegen der Freiheiten derer von Basel keinen Auftrag, die Sache zu beschließen; doch nehmen

sie die Angelegenheit in den Abschied, in der Meinung in den nächsten vierzehn Tagen dem Landvogt zu

Baden zu berichten, ob ihre Obern die Capitel ebenfalls annehmen wollen oder nicht. I». Es wird kein

anderer Tag angesetzt, da die Jahrrechnung zu Baden am 26. Juni abgehalten wird. Welchem Ort inzwischen

etwas Wichtiges zustößt, das mag einen gemeinen Tag beschreiben.

i. Bericht über den Niederwurf der Kaufleute von St. Gallen; siehe Note.

K.. Verhandlung betreffend eine Botschaft an den König von Frankreich wegen der Neutralität der

Grafschaft Burgund; siehe Note.

Eine Missive von Basel an seine Gesandten vom 4. Mai 1552 benennt neben Onofrion Holzach auch
Batt SuiNMerer. K. A. Basel: Missivenbuch 15S0-SS, S. SZ0.

Im Appenzeller Exemplar fehlt k.

Zu tt. 1552, 21. April (Donstag nach dem Ostertag). Burgermeister und Rath von Rotweil an Zürich.

Obwohl die von Rotweil das Schreiben, welches die Eidgenossen ab dem letzten Tag zu Händen der

Kriegsfürsten diesen, nebst einem eigenen Schreiben derer von Rotweil, zugehen lassen haben, so fürchten sie

doch, es werde dasselbe ohne gedeihliche Folge sein. Gestern und heute vernehmen sie durch glaubwürdige

Kundschaft, daß Ulm sich schon ergeben, und der Haufe, der davor gelegen sei, sich in drei Theile aufgelöst

habe, wovon der eine auf Memmingen, „das was plen genant ufwerts", der andere gegen dem Bodensee

und der dritte, der denen von Rotweil am meisten zugedacht worden sein möchte, über die Alb geordnet

worden sei. Von den Kundschaften derer von Rotweil selbst habe man aber noch nichts Bestimmtes erfahren.

Da die Zeit nicht erlaube, in Betreff dieser drohenden Umstände an alle einzelneu Orte zu gelangen, so

bitte man die von Zürich um ein fleißiges getreues Aufsehen und im erforderlichen Falle durch ihr Schreiben

oder ihre Botschaft, die man für ersprießlicher erachte, auf Kosten derer von Rotweil bei den Kriegsfürsten

zu erwirken, daß jene unüberzoge» und unbeschädigt bleiben. Im gleichen Sinne haben die von Rotwcil

denen von Lucern, Zug und Schaffhausen, als den nächsten, in der Eile zugeschrieben. Nach Abfassung

dieses Briefes habe die Kundschaft von Rotweil berichtet, der eine Haufe liege noch vor Ulm, in der Meinung,

die dortigen Dörfer niederzubrennen; der andere sei am 19. April (Dienstag) aufgebrochen und neben

Ehingen und Riedlingen die Donau herauf gezogen, so daß er sich jetzt sechs oder sieben Meilen von
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Rotweil mit kleinem und großem Geschütz. Mann und Roß auf dem Marsche befinde; wohin derselbe aber

gehe, wisse man nicht. andere Orte mitgetheiit mit Begleitschreiben ->°m sz. April (vicka Solothurn). — St. A. Lucern:
St. A. Zürich: A. Rotwe.l (0«°«'°-,. ° «n° » ^ ^ ^ Selethurn: Abschiede Band 31.

Acten Deutsches Relch. - «- F»wurg. o

15 5" 6 Mai. Baden. Die Boten von zwölf Orten an Lucern. Kurze Meldung der

m r V. „an' in,' Tcrt Schultheiß Birchcr habe dann angezeigt, er habe sich dieser Ernennung nicht

V,-Hm,dlw.s « « ,.t „N-ltMs" und jt. «miz t..-»lit.dizt »l.t.i-^ I-ltt-

verlchen, er sc ) f ^ Andern verordnen. Da nun aber die Genannten von der Regierung

imd"d.7S.-»d°" w «»--si>---°ichilch-» «»- d°» H---" «»- " S°»db°^ b-s,:,,-» n«d di° S-ch°nno Lucern. den alt-Schultheißen zu vermögen,

I-t,t-,t , V--. - ° ^ ^ „ x's d„ L«ttw.»> Ztt Bttd-tt, »mt.°s Ittth.I tttttt B--tt.dein genannten Berlangcn zu eii-incc^ > v ^ »»eingebundene Abschiede.

Zu 8^. Es sind folgende Ergänzungen anzubringen:

, Berncr Exemplar führt die Voten von Bern und Basel und die auf crstcrcs erfolgte
' ^ Die Gesandten von Bern zeigen an. ihren Obern sei aufgefallen, wie man bestimmt. ^r.!„ n»a- Die Gesandten von Bern zeigen an. lyren ^ver» sei al.sgesal.en, wie man vesnmntt

ngcgm g c ) - ^ Getreide über 13 imperialischc Pfund gelte, den Eidgenossen

während für die Eidgenossen gegenüber Mailand kein solches Schutz-

n tcl'aetroffe,. worden sei. wodurch unter Umständen die Mailänder in der Eidgenossenschaft große TheurungMittet gctrofs I „an Bern nickt annekmbar und rn Tolae dessen kättenliiiiict tze.rosse,. t,.Aicr denen von Bern nicht annehmbar lind in Folge dessen hätten

veranlassen konnte». 4 - berathen. Die Gesandten von Basel eröffnen: wenn alle

sie dann auch die u "gc>> . ^ ^ ,»ollen ihre Herren dieses auch thlm, wenn aber einige Orte sich

Orte die entworfene, . ^ Gesandten von Basel wegen der Freiheit derer von Basel nicht einwilligen,

deffcn weigern, so sc c entgegnet, man wisse, wie das Herzogthnm Mailand ein Kornland sei;
-w M»« -- - dl-Rm»nd-- K°,„ ttm. mch-nh.-

w»h>-«d him ^ ^ B-bt„ttttt, d-r Güt-i z«hmd-,t war. M-S t>t sü»wg. I-ch-!lg

muss-n d. p«. ^ D-s-»-» tttMt. sich dl- Attg-HS-it,-« d-t

odcr sicbenzig Herzogthum bekorncn: gegenüber diesem Verhältnis;, das jährlich
Eidgenossen enne hingehen lassen: gerade gegenwärtig leiden die

vorkomme, dürfe m , ca. ^ Theurung Roth, während im Herzogthum der Mütt Korn 4 imperialischc

Leute ennet dem c g ^ »,öge» sich daher bei ihren Herren bewerbe», daß diese mit Rücksicht

m.f"die"annm Unterthanen die Capitel an..ehn,en und ihren Entschlnß ... den nächsten vierzehn Tagen de...

Landvogt zu Baden berichten.

- Bt.-l.- d-S d-S S-!°ttd.-,t Wl-l w S-m- Itt,..tt-.t°tt g-l,. d-hm.
^ ; rennitel annehmen, so wollen die von Basel sie auch annehmen; da aber die

wenn alle Orte gemeinsam c ^ ^ Rücksicht auf ihre Freiheiten auch »och etwas

von Bern sie nicht ^"^lMgc wieder heimbringen. Beide Orte werden dann von den übrigen

Md«! °-«I U- -»-» b-i d-, j-«M. Th-ttmnz ,i« nicht >- find-,».
die beickiechene vercnderung in den capitlen mit dem herzogthum Meyland

- ^^:^itt 2» »22t >d d« Intrd It. AN. dt'. Eld«-tt^.tt
ufgericht und nan ch ^ ^wz bekommen, so möge» sie es für ihren Gebrauch beziehe»,

in Germamen. Vc t in, dasselbe freien Transport durch ganz Mailand. Haben sie Mangel

woher ihnen gefällig is, ^ Mailand, und ist man daselbst durch die Bezüge von Venedig und

an Salz und verwugcn c wird man daselbst de» Eidgenossen Salz um ziemliches Geld an

Genua für das B-Wr ß rer^ . In Art. 3. Anstatt des Vorbehalts von dem Zoll

m ett'de.i. Gräbe.. der Vorstädte wird vorbehalten: der Zoll, der bei den neuen Thoren der Stadt Mailand

bez ge>> wird - doch soll derselbe in alter Weise eingenommen werden. «. A. B°,e.: Abschiede Band
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4. Der Bericht der Basler Gesandten vom 6. Mai an ihre Obern geht bezüglich dieses Punktes dahin:
Die Gesandten von Basel haben bei den Eidgenossendie Freiheit derer von Basel vorbehalten. Die Eidgenossen
haben dann geineint, der zehnte Artikel behalte alle Briefe und Siegel vor und sei daher nichts Weiteres
nöthig. Die Gesandten seien dann zur Botschaft des Kaisers gegangen und haben derselben ihr Begehren
eines Vorbehaltesangezeigt und bemerkt, daß dieser Vorbehalt auch in der Erbeinung gemacht worden sei,
gemäß einem Beibricf. Die Gesandtschaft des Kaisers habe dann verlangt, daß ihr der Inhalt dieses
Beibriefes schriftlich übergeben werde, dann wolle sie eine freundliche Antwort geben. Die Gesandten haben
dann Ersteres zugestanden und bitten daher um Ucbersendung des genannten Beibriefes.

K. A. Basel: Abschiedeschriften Band 5, k. 54 vorso.

5. 1552, 18. Mai. Basel an Ambros Jmhof, Landvogt zu Baden. In Betreff der auf dein letzten
Tage zu Baden behandelten Capitulation mit dem Herzogthum Mailand habe man sich entschlossen, nachdem
die Botschaft des Kaisers und des Statthalters zu Mailand auf diesem Tag sich erklärt haben, denen vo»
Basel einen Beibrief laut anliegender Copie zu geben, dieser Capitulation auch beizutreten. Der Landvogt
möge daher durch den Landschreiber auch einen solchen Beibrief fertigen lassen.

K A, Basti: Missivenbuch lööl—öS, S. II!>.

Theilweise langsam scheint es mit der Besiegelung der Capitel zugegangen zu sein.

1552, 9. September (Freitag nach Mariä Geburt). Vor dem Rath zu Solothurn erscheinen Angelus
Ritius und Ascanius Marsus, als Gesandte des römischen Kaisers in Betreff der zwischen Don Fernand
und den Eidgenossen aufgerichteten Capitel, und begehren, es mögen dieselben (von Solothurn), wie von
andern Eidgenossen,besiegelt werden. Der Rath erkennt, die Capitel zu besiegeln, wie es von andern Eidgenossen
geschehen sei. A. A. Solothurn: RatlMuch No. öo, S. sss.

Zu i. Die Gesandten von Basel berichten unterm 6. Mai nebst anderm im AbschiedtextEnthaltenein
an ihre Obern: Nachdem einigen Kaufleutenvon St. Gallen und Chur ihre Güter weggenommen und „zum
teil usbütet" worden, haben doch die Fürsten auf das Schreiben der Eidgenossen zugestanden, daß diese
Güter wieder erstattet, oder ihr Werth bezahlt werden solle. «. A. Basti: Abichstdeschristen Band s, e. 54.

Zu Ic. 1. 1552, 7. Mai. Credenz der XIII Orte für Burgermeister Johann Haab von Zürich
und Jost Freitag, des Raths von Freiburg, an den König von Frankreich. Es siegelt Ambros Jmhof, des
Raths zu Bern, Landvogt zu Baden. 2. Datum wie oben. Instruction Obiger für die beiden Gesandten-
Nach verrichtetem Gruß sollen sie anzeigen, wie die Eidgenossen wiederholt ab Tagen zu Baden an den
König geschrieben haben, er möchte mit der Grafschaft Burgund die Neutralität, wie die frühere gewesen sei,
errichten. Der König habe dann geantwortet, wenn die aus der Grafschaft dieser Angelegenheit wegen z»
ihm schicken, so werde er ihnen, der Eidgenossen wegen, befriedigende Antwort geben. Dieses Erbieten sollen
die Gesandten verdanken und anzeigen, die Eidgenossen werden dasselbe zu verdienen trachten. Dann sollen
sie eröffnen, wie die aus der Grafschaft die Eidgenossen berichtet haben, sie seien entschlossen,ihre Botschaft
an den König abgehen zu lassen; da nun die frühere Neutralität unter Mitwirkung der Eidgenossen zu
Stande gekommen sei, so bitten sie, eidgenössische Boten mit den ihrigen abordnen zu wollen. Sollte der
König einige Artikel aufnehmen wollen, aus denen zu entnehmen wäre, daß er nicht gewillt sei, die Neutralität
aufzurichten, so sollten dann die eidgenössischen Boten sich mit allem Fleiß dafür verwenden, daß die Neutralität
wie die frühere beschloffen werde. In diesem Sinne sollen dann die Gesandten der Eidgenossen den König
zu bestimmen suchen; ihm vorführen, wie die Grafschaft Burgnnd den Eidgenossen seit langen Jahren durch
die Erbeinung verinandt sei; wie erstere deßnahen verpflichtet seien, der Grafschaft zu rathen und zu helfen,
daß sie bei Frieden und Ruhe bleiben könne; die Grafschaft habe sich auch gegen die Eidgenossen freundlich
und nachbarlich bewiesen, was beiden Theilen zu statten gekommen sei; würde die Grafschaft befeindet, so
würden auch die Eidgenossen wegen der Entziehung des Proviants und sonst darunter leiden; die Eidgenossen
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versel.cn sieb daber Seitens des Königs eines gnädigen Entsprechens und werden es gegen ihn zu entgelten^ St. A. Bern: Allgem. eidgen. Abschiede Iii dl, S. 74S und 747.

bestrebt sein. Es siegelt der icwige.

Auffallend, daß diese Actenstücke nicht bei». Abschied vom 31. Mai 1552, Ii, vorkommen.

217.

Aaöern. 1552, 5. Mai.

Staatsarchiv «Zürich: Abschiede Band rs, k. S7°.

Gesandte von Basel, nümlich Bernhard Meyer, Bürgermeister, Hans Rudolf Fäsch, Kaspar Krug und

Seinrill, ^„tkner erscheinen vor dem König von Frankreich, der sie gnädig empfängt, und tragen ihm das

Gesuch ilwer Obern vor, gemäß ihrer Instruction, die sie dem Herzog von Mentinermi (Moutmorency?),

dem Counetable von Frankreich und obersten Statthalter in dem Heerzng des Königs, übergeben haben.

Der König antwortet- Er glaube, die von Basel seien hinlänglich unterrichtet, warum er mit seinem Heerzug

«..hergerückt sei- er habe denselben bisher der Art überwacht, daß derselbe, „als er mendert, dann auf (m°)

seiner' freunden' land und erdrych gezogen", keinen Schaden gethan, oder etwas unbezahlt genommen

habe soweit ihn. wenigstens bekannt worden sei. Er habe auch nicht rauhes Recht walten lassen, wie solches

jetzt da er sich den Landen seiner Feinde nähere, ihn, wohl billig zugestanden wäre; zumal im ober.. Elsaß

und in andern banden die den. römischen König gehören, in Anbetracht jener Injurien, die sie früher seinen

Dienern und Nnterthanen zugefügt und noch vor Kurzen, bei seinen. Ausbruch der Landsknechte verübt haben,

welche zu vergelten er stark genug gewesen wäre. Aber denen von Basel zu Gefallen, und ..... zu zeigen, daß

er ihrer Freundschaft ...ehr Rechnung trage, als seinen eigenen Sachen, auch um den Schaden zu hindern,

der ie treffen würde wenn er jene Länder behandeln würde, wie er das Recht dazu hätte, so verspreche er

ihnen daß sie von seinen. Heerzng unberührt bleiben sollen; ihrer wegen werde er demselben eine Richtung

geben daß sie nicht belästigt werden sollen. Er verlange aber, daß in den genannten Landen seine gefangenen

Diener die daselbst festgehalten werden, entledigt und ihn, wieder zugestellt werden, wofür er sich bei denen

von Basel verwendet haben wolle, in Betracht, daß er ihren. Begehren auch entgegen gekommen sei, dan.it

er seinen Verdruß und Unwillen hü.lassen und verlieren möge; denn es sei namentlich gegen einige seiner

Diener deren Leben und Blut ihn. nachgeschrien hätte, so gehandelt worden, daß er zur Strafe berechtigt

gewesen wäre, die er aber aus Liebe zu denen von Basel und als milder Fürst unterlassen habe. Unterzeichnet.

Henry, de l'Aubespine.

I" 1 Mai Basel an Lucern. Bericht über die Verrichtung seiner Gesandten. Nachdem der
« .»„mm. des gegebencii Abschiedtcxtes gegeben hat, führt er folgender Maßen fort:

Bericht su"'^ Gefangenen abgehangen habe, so seien die Gesandten ans den.

bmüsbeim geritten und haben den Herren der Regierung und de», gemeine» Ausschusse

nächsten Wege mch Cnstshum g^ ^ ^ ^ ^

die Anlw r " s t sie endlich doch die anbegchrte Freigebung bewilligt n»d auf den I l.Mai
Regierung ^ten Urfehde entlassen und dan.it des Königs Verlangen Genüge

alle befangene Verhandlung zwischen den Kriegssürsten und dem römischen König sich zerschlagen habe),
gethan. (Bericht, wie vir a ° Missivenbuch t55°-->s, S. Z4Z! laut diel« Quelle ergieng das Schreiben auch an Zürich,St. A. Lucern - Acten Frankreich. - K- ->> - "

Bern, Soiothurn.
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Lucern. 1552, 17. Mai.

Staatsarchiv Lucer»: Allgem. Abschiede I> k. So. Landcsarchiv Schwyz: Abschiede. KantonSarchi» Zug: Abschiede Band S.

Tag der V Orte.
t». Ainmann Bcroldingeii von Nri eröffnet, wie seine Herren berichtet worden seien, daß Meister Jacob

Steinschnyder von Zürich zu Wyl im Thurgau in Gegenwartdes Wolf Wyck daselbst geredet habe, die
V Orte haben denen von Überlingen Hülfe zugesagt und diesfalls Brief und Siegel gegeben. Benannter
Wyck habe das in Beisein des Wirths und des Aminann Vogler zu Zürich im Nothenhaus öffentlich geredet.
Mau will nun denen von Zürich schreiben, sie mögen dem (hieinit beauftragten) Boteil behülflich sein, über
diese Aeußerungen des Wolf Wyck bei Ammann Vogler und dem Wirth zum Rolhenhans Kundschaft einzunehmen-
?». Ammanil Neding von Schwyz hat auftragsgemäß angezogen, was Rudi Lingti (alias Linggi) von Horgen
iil Pfäffikon zlnn Steinbock den V Orten zugeredet hat; es liegen diesfalls Kundschaften vor. Es wird
erkennt, wenn die von Schwyz den Lingti nicht betreten mögen, so sollen zwei Orte im Namen der V Orte
ihn berechtigeil. Die Boten sollen diesfalls auf dein nächsten Tag mit Vollmacht erscheinen, e. Alls dein
nächsten Tag soll im Namen der V Orte dem Kaiser geschrieben werden, man habe über den Aufenthalt
des Schärtlin in der Eidgenossenschaft von zuerst bis zuletzt großes Mißfallen, bei den V Orten habe Schärtlin
nichts vorgenommen,es seien auch keine Aufwiegler daselbst. Den Knechten, die dem König von Frankreich
bewilligt worden seien, sei befohlen worden, nur gemäß der Vereiuung und nicht anders zu dienen. «R. Da
die von Bern, im Fall der Kaiser eine Schlappe erlitte, gesinnt sein sollen, die Freigrafschaft Burgund
einzunehmen, wie die von Freiburg und Solothurn angezogen haben, so sollen die Boten der V Orte auf
dem nächsten Tag diejenigen von Freiburg und Solothurn besonders berathen, ob man die von Bern einzig
oder alle drei Orte miteinander hierum anreden wolle. Die Boten solleil dann hierin zu handeln Gewalt
haben. Je nach ihrer Berathung soll dann der Gegenstand auf dem nächsten Tag vorgebracht und namentlich
erinnert werden, daß man Brief lind Siegel der Erbeinung betrachte, damit nicht durch ein Ort der
Eidgenossenschaft ein solcher tödtlicher Krieg, wie Hieralls folgen möchte, aufgeladen werde, v. Dem Abt z»
Wettingeil wird in Betreff des Kernens freundlich Dank gesagt lind geschrieben, er möge denselben auf die
ihm gelegenen Märkte führen, damit der Preis desto eher abschlage. 1". Da zu Luggarus einige Personen
dem lutherischen Glauben anhangen sollen, so soll man dem Erzpriester, dem Statthalter, dem Fähnrich
und dem Schreiber ernstlich schreiben, daß sie sich erkundigen, wie viele und welche Personen und ivas jede
hauptsächlich ividcr den alteil wahren Glauben gehandelt habe, und hierüber nach Form Rechtens glaubwürdige
Kundschaften einnehmen nnd das Ergebnis; au die von Lucern übermitteln,wodann weiter in der Sache
gehandelt werden soll. 55. Im Namen des Grafen von Greyerz eröffnet dessen Protonotar: 1. Wenn einige
seiner Unterthailen straffällig werden, laufeil sie nach Bern und Freiburg lind möchteil da Unterstützung
suchen, während er meine, diese, seine ewigen Bundesgenossen,sollteil solche Leute ab und au ihren gehörige»
Herrn weisen. 2. Der Graf sei den Städten Bern, Basel und Freiburg, auch einzelnen Personen daselbst,
auch Kriegsleuten vom piemontesischen Zug her Zins, Sold und Anderes schuldig, die nun große „Leistungen
auf ihn treiben; er bitte daher die V Orte um eine Fürschrift, daß ihm leidentlich Ziel und Tag gestellt
und die großen schwereil Leistungen aufgehoben werdeil. Da die Boten ohne Instruction sind, wird die Sache
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heimgebracht um auf dem nächsten Tag dem Grafen soviel möglich behülflich zu sein, und zwar durch eine
mündliche Unterredung mit den Boten der drei Städte, was ihm nützlicher sein werde, als eine Fürschrift.
I». Es wird im Namen der V Orte an Zürich geschrieben, es möchte auf Sonntag Exaudi (29. Mai) eine
gemeine Tagsatzung nach Baden beschreiben, i. Zürich hat ein Schreiben der Boten der vier Orte, die im
Namen gemeiner Eidgenossenschast an den König von Frankreich abgeordnet worden sind, an Luceru überschickt;
von dem erhält jeder Bote eine Copie.

Zu einiger Erläuterung dieses Abschiedes, auch theilweise zur Ergänzungdes Abschiedes vom 4. Mai
dient folgende Missive:

Mai Uri au Luceru. Gemäß dem Bericht des Boten von Uri, Vogt a Pro, habe sich
aus lebtc^aasatm.m nachdem der Gesandte von Lucern. SchultheißBircher, schon vorritten war. Einiges
umetraaeu Vas m"7denen von Luceru mit.heilen müsse, u.uso.nehrweil deßwegen die Gesandten der vier
Orte einen' ^aa nach Lucern auf den nächsten Montag (16. Mm). Nachts au beherberg zu fem. angesetzt
habe» I A.Ü die Tagsatzung vom 4. April habe der Kaiser m Betreff des Schärtlm geschrieben; das
abe nmn 'in den Abschied genommen, um ach den: letzten Tag A.ckwort zu geben Da man sich aber

diesfalls nicht vergleichen tonnte, sondern die Sache weder au) d.e Zahrrechnwig geschoben habe und aber
den V Orte, au dieser Angelegenheit mehr als andern l.ege, so habe ...an beschlossen, sich auf dem Tag zu
Luceru -u bcratben ob die V Orte allein antworte», oder d.e Sache b.s zur Jahrrechnung anstehen lassen
wollen. ° 2. Auf der letzten Tagsatzung haben die Boten von Fre.burg und Solothurn angezogen sie seien
s .... c. k Veru wenn es dem Koffer ..»glücklich g.engc, vielleicht die Gra ichaft Burgund
berichtet, daß d.e F^burg und Solothurn alsdann stillsitzen oder wie sie sich

etwas beaeane an die V Orte zu schreiben und deren Bescheid zu erwarten; zumal da jetzt eme Gesandtschaft
^ « sw beim Könia in Frankreich befinde, soll man diese zuerst mit ihrer Antwort heimkommen
d-- «MwII.» l s-i, w.. -- «».„-hm-»

e "'r. h« m..>.eee den Mütt zu 45 Batzen geben. Hierauf sollte uian eine Antwort ertheilen.
i DurchsN"wurde den V Orte» angezeigt, es seien einige Luggarncscr de», lutherischen Glauben ergeben
und frage sich daher, w.e ...an sich diesfalls halten wolle.

I Schreiben der V Orte an Zürich vom 17. Mai wird motivirt mit der Dringlichkeit
Zu u. ^ t ^ Schärtlm, de», angeblichen Vorhandensein von etwas Practik Wider

emer Antwort den Kaff^ ^ g
die Eibunung. ei ^ - Umstände,daß die alten Abschiede »och nicht durchwegsvollzogen, die Zeit-

»>. W-" u»d m... d.h.« ...s B-Wch. >u „-H..M. h„h°.

mit dem Siegel der Deutschland-Buch, Kaiser. — K. A. Basel! Abschiede Baud St, Miithcilung aus Zürich vom
Misiven Zürich.

Zu i. Siehe Note zu.» Abschied von. 20. Mai 1552.
c. l!^. -in ilückitiges Concept im St. A. Lucern: Allgem. Abschiede 0 2, k. 415,

von sMere^Hmid (Cpsat?) n.it der Jahreszahl 1551 versehen und wurde daher dort zu den Abschieden
von 1551 versetzt.
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219.

Zweiörücken. 1552, 20. Mai.

StaatSarüiiv Liiccrn: Allgem. Abschiede I> k. <o. StaatSarclii» Zürich: Abschiede Band 18, t. SSö.
KantonSarchiv Trciburg! Badische Abschiede Band lö. Kantvnsarchiv Tchaffhausen: Abschiede, dem Abschied vom si. Mai Ik>52 angefügt.

LaiideSarchiv Appenzell! Abschiede.

Verhandlung von Boten der Eidgenossen mit dem König von Frankreich.

Die Boten der Eidgenossen (s. Abschied vom 4. Mai t» und v) eröffnen im Feldlager zn Ziveibrücken

dem König: 1. Auf Ansuchen der Negierung des römischen Königs zu Eusisheini, der Prälaten, Aebte und

anderer Geistlicher, des Adels und „anderer Gemeinden" der oberösterreichischen Lande bitten die Eidgenossen den

König, nicht gedulden zu wollen, daß in dein gegenwärtigen Kriege diese Lande und Gelegenheiten verheert oder

beschädigt werden, mit Rücksicht auf das alte Bündniß, welches diese Lande als Angehörige des Hauses Oesterreich

mit den Eidgenossen haben, und in Betracht, daß die genannte Regierung auf die Bitte der Eidgenossen die

gefangenen Diener des Königs freigelassen hat. Der König antwortet, nachdem schon die von Basel ihre

Anwälte bei dem König zu Zabern hatten und in gleicher Weise sich für die Regierung von Ensisheim

verwendeten und der König zugegeben hat, daß die betreffenden Gebiete nicht überzogen noch beschädigt

werden sollen, obschon sie wegen ihrer grausamen „Unmiltigkeit" gegen des Königs Diener und Kriegsleute

in diesem Aufbruche eine Strafe verdient hätten, jetzt aber der König neuerdings von den Eidgenossen

angegangen werde, denen er hauptsächlich zu entsprechen begierig sei, so wolle er die genannte Unbescheidenheit

vergessen und es werden die Betreffenden von seinein Kriegsheere keinen Schaden empfangen, hauptsächlich

auch, weil die Eidgenossen versichern, daß die Gefangenen am eilften Tag dieses Monats befreit worden

seien. 2. Ebenso hätten die Städte Straßburg, Colmar und Schlettstadt die Eidgenossen gebeten, sie möchten

mit Rücksicht auf die alte Freundschaft und Nachbarschaft den König angehen, daß sie, namentlich die von

Straßburg, durch den Krieg keinen Schaden erleiden müssen. Antwort: Der genannte Herr habe nie daran

gedacht, diese Städte oder andere Lande seiner Freunde zu beschädigen; und wenn er dessen je gewillt gewesen

wäre, so mögen die Eidgenossen versichert sein, daß das, ivas sie ihm zur Begünstigung empfehlen, jene

Gunst erlangen werde, die sie von ihrem besten Freunde zu erwarten haben. 3. Die Stadt Rotweil sei von

dem Herzog Moritz, Kurfürsten und andern Fürsten „zu Hüls und Rat" dieses Krieges aufgefordert worden

und habe deßwegen die Eidgenossen angegangen, die auch verschafft haben, daß die von Rotweil nicht gedrängt

wurden, in Augsburg zu erscheinen. Die Eidgenossen bitten nun den König, vermitteln zu wollen, daß die

von Rotweil von dem Herzog Moritz oder dessen Bundesgenossen keinen Schaden empfangen. Antwort: Dem

König sei unbekannt, was der Herzog Moritz und die andern Fürsten mit denen von Rotweil zu verhandeln

haben oder warum die letztern nach Augsburg berufen worden seien. Wenn er aber gegenüber dem Herzog

Moritz etwas wirken könne, so wolle er sich geneigt erzeigen, „wie dann jüngst durch sin befelch der fürsten

halb, so gen Schaffhusen gereiset, der Herr von James und der Herr bischof von Bayons (Zürich wie: Boyene)

um tröstliche beschirmung etlicher orten, da ir kriegshöre fürziecheu hat, beschehen ist". 4. Als die Boten

der Eidgenossen durch Straßburg gereist sind, seien sie von denen von Straßburg gebeten worden, dein König

ihre unterthänige und demüthige Recommendation anzusagen und ihm alle Freundschaft und gute Nachbarschaft

anzubieten, da nun der König wegen des Herzogthums Lothringen ihr Nachbar geworden sei. Antwort:

Schon der verstorbene König habe sich gegenüber der Stadt Straßburg freundlich erzeigt, was der jetzige
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König seit er zu der Krone gekommen, auch beobachtet habe, woran sich die Vornehmstender Stadt erinnern
werden- dem König sei unbekannt, woher ein allfälliger Argwohn, wenn ein solcher vorhanden wäre, komme,
da er sich nie anders benommenhabe. Anderseits verwundere er sich über die Rauheit, womit jüngst, als
sein Heer zu Zabern gewesen, seinen Dienern begegnet worden sei, welche um einige kleinfüge Bedürfnisse zu
kaufen sich in genannte Stadt begeben wollten. Er wolle dieses aber vergessenund nehme an, nachdem
er nun ihr Nachbar sei, werden sie seinen guten Willen stets besser erkennen. 5. Die Eidgenossen ersuchen
den König er wolle ihre Bitten nur mit gnädiger guter Meinung vermerken; dieselben haben ihren Ursprung
in alter Nachbarschaft, Freundschaft und Bündnissen, die sie mit den betreffenden Städten und Landen haben;
auch in der Gemeinschaft der Bedürfnisse in Speise und Getränk und Anderem. Dabei bleiben die Eidgenossen
allweg des Königs geneigte unterthänige Diener, Nachbarn und Bundesgenossen, bereit, ihm und seiner
königlichen Krone zu leisten, was ihnen möglich sei. Antwort: Der Herr wisse nichts Anderes zu thun,
als Alles was von den Eidgenossen herkomme, gefällig aufzunehmen, wegen besonderer Begierde, die er zu
ihnen trage und weil er überzeugt sei, daß sie seine Freundschaftallein Andern vorziehen; er sei entschlossen,
in seinen: gute.: Willen gegen die Eidgenossen zu verharren. Geschehen in: Feldlager zu Zweibrüggen den
20. Mai 1552, unterzeichnet Henry und de l'Aubcspme.

Es sind folgende Berichte anzufügen:
i 155» 12 Mai. Ensisheim. Die Boten von Zürich, Lucern. Uri und Schwyz an diese vier

Orte Nachdem si7auf den: letzten Tag zu Baden auf das Begehren der Regierung von Ensisheim. auch
d- V"latei> Grafen Ritterschaft. Städten und Stände der vorderösterrc.chffchenLande, auch der Städte

Evl.nar n'nd Schlettstadt im Namen gemeiner Eidgenossenschaftzun: König von Frankreich
abacordnet worden seien, haben sie gemäß dem Abschied am letzten Montag (7. Mai) bei guter Zeit zu Basel
einander anaetroffen Da seien sie von: Bürgermeister und den Verordneten verständigt worden, daß d.e Boten
von Basel welche bei«: König von Frankreich zu Zabern waren, wieder ,n. H.naufrettc» begriffen seien, und
siw die vorderösterreichischen Lande Friede und Sicherheit erlangt haben, wenn nämlich d.e Regierung die
,-amRis-ben iöa.wtleute und Knechte, welche sie gefangen genommenhabe, ohne Entgelt, freilasse. An:

Reichen Abend lmbc ihnen Hans Melchior Hcggenzcr .... Namen der Regierung eröffnet, die Boten möchten
V.i^änsiaa >u Basel bleibe», um weitere Berichte abzuwarten,was die Boten befolgt haben. Hierauf

s-i'-v dem VKmaen'er zwei Schreiben von der Regierungübermitteltworden, dahin gehend: Die Boten sollen
au! den Mittwoch bestimmt zu Ensisheim eintreffen, um daselbst .veiter.. Bescheid zu erwarten. Mit Wissen

^ an n ^ Na.bes der Stadt Basel, der den Gesandten sein Mitglied. Jacob Rüdi, beigeordnet hatte,

slr Re Boten dmm Velten und ans der Straße den Gesandten von Basel, die an des Königs chof
' ' ^ oben gegebenen Berichte derer von Basel über den Erfolg dieser Sendung

7m-,»s siel, die beiderseitigen Boten wieder getrennt haben. Die eidgenössischen Gesandten seien
7 " " EnsiRici.») von: «andvogt Marquard. Freiherr.: zu Königscck, wohl und ehrlich empfangen worden,
m'ü"l'Rev bieranf an: Donstag mit Bezug auf ihr weiteres Verhalten von der Regierung („von ir gnaden
7. ? ...er": Bescheid begehrt. Darüber sei ihnen geantwortet worden, es habe zwar die Stadt Basel

7' ^ van Trankreich etwas „Fristung" erlangt; aber dessen ungeachtet habe man noch keine
r'" m sR.,».w und stehe noch in allerlei Gefahren. Der Franzos habe das Herzogthil.» Lothringen,

^»n^'de anstoße, unter seu.e Gewalt gebracht, wodnrch jenen leicht .... Wiew-
wetche^ I mittlerweile großer Schaden erfolgen möchte, wie denn diesfalls aus deutschen und

-mzilmmm,. !-», d--«>,i« w°-d° i». Hmnzlch» d-„ R-z l»,.ch
S d°" d SM «»I Njm, nch»,°», Dl- S,°-bwz m,d Schl,..ft-d. h-bm.d-,
Ne7>7mng mif gestern zugeschrieben, ».an solle die Boten nicht zurückhalte»,sondern zum König vcrreitcn
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lassen. Als nämlich der König den Zug von Zabcrn herab genommen, seien der Stadt Straßburg, da ihre
Gesandten in Ungnade von ihm abgeschiedenseien, zwei Dörfer verbrannt und einige geplündert worden!
die Stadt Hagenau sei eingenommen worden und des Königs Kriegsvolk liege um dieselbe herum! die
gemeine Sage gehe, der König werde auf Speier ziehen. Die Meinung der Regierung und der Ausschüsse
dieser Lande und der drei Städte sei daher, die Boten wollen zur Verhütung vielen Anraths und weil die
Eidgenossen hierin vielen Ansehens genießen, sofort an den Hof und in das Lager des Königs vorreiten und
ihren Auftrag verrichten. Das haben die Boten nicht abschlagen können! sie forderten jedoch, daß die
Gefangenen unentgeldlich freigegeben werden, wofür die Gesandte» von Basel Hoffnung gegeben hatten. Das
habe die Regierung zugesagt und es sollen diese Gefangenen, „dero von anderthalb hundert noch vier fürnemer
gewäsen, darunter ein houptmann von Salzburg", heute auf gewöhnliche Urfehde ledig gelassen werden.
Hiefür haben die Boten von der Regierung, nämlich von dem Landvogt und dem Kanzler, einen genügenden
Schein erhalten, um denselben beim König und wo es nöthig sei, vorweisen zu können. Die Boten werden
also morgen früh mit zweien vom Adel, welche die Regierung ihnen beigeordnet habe, nach Colmar, Schlettstadt
und Straßburg, und dann mit dem genannten Boten von Basel zum König verreitcn, um ihren Auftrag
so gut als möglich zu verrichten. In' diesen österreichischen Landen höre man von keinen Rüstungen, außer
daß hier zwei Fähnchen Landsknechte liegen, die an der Stadt schanzen und sich zur Gegenwehr rüste»!
ebenso soll auf heut „Hat otmar von Thönen" ein Fähnchen zu Rheinfeldenmustern lassen. Im Namen
Aller siegelt Hans Escher.

St. A. Lucern: Acten Frankreich. — St. A. Zürich: A Frankreich. — L. A. Schwyz: Abschiede. — K. A. Schaffhausen: Correspondenzen.

2. 1552, 26. Mai, Ensisheim. Hans Eschcr an Zürich. Gemäß dem letzten Schreiben seien die Gesandten
(„wir") von Ensisheim nach Straßburg geritten und haben da erfahren, wo der König zunächst gefunden
werden möchte. Als sie nach Hagenau gekommenseien, habe der Rheingraf mit seinem Regiment den Zug
wieder nach Zaber» genommen.Die Gesandten seien dann dem Nächsten nach nach Zabern gefahren, woselbst
der König am letzten Donnstag (23. Mai) durchgeritten sei und sein Lager eine halbe Meile vor der Stadt
aufgeschlagen habe, wohin die Gesandten sich gemäß erhaltenem Bericht verfügten. Gleichen Tags seien sie
vom König angehört worden, der ihnen willfährige Antwort gegeben habe. Die bezügliche Verhandlung
haben sie dann im Heimreisen den Städten Straßburg, Colmar und Schlettstadtmitgetheilt, die damit wohl
zufrieden gewesen seien. Heute morgen werde der Landvogt und die Regierung zu Ensisheim ihren Bericht ebenfalls
entgegennehmen i man glaube, sie werden sich auch befriedigt finden. Dann werden die Gesandten wieder
heimkehren und daselbst ihren Obern des Weitern ihre Erlebnisse mittheilen. (Bericht über Kriegsverhältnisse).
In dem Vortrag, der die Stadt Rotweil betroffen habe, haben die Gesandtenetwas „uszubringen"beglaubt.
Der König habe sich aber „erzeigt", als ob die „bemelten"Fürsten noch «guten glouben haltind", obwohl
das Gerede anders gehe, wie das dann mündlich eröffnet werden könne. St.».Zürich: ».Frankreich.

Alan sehe die Note zum Abschied vom 29. Juli 1552, bezüglich den Bericht vom 27. August 1552.

220.

Sokot!)urlt. 1552, 21. Mai (Samstag vor der Kreuzwoche).

Staatsarchiv Luccrn: Uiieingebunde»! Abschiede.

». Zufolge der iu Baden bescheheueu Beredniß erscheint Martin Sesiuger, Bürgermeister und des Raths

zu Freiburg, als Gesandter der heimlichen Näthe daselbst, vor den heimlichen Rathen der Stadt Solothurn

tlnd eröffnet: Seine Herren haben zuverlässigen Bericht, wie die von Bern „villicht" iin Sinne haben, wenn
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der König von Frankreich im gegenwärtigen Zuge den Kaiser besiegte oder dieser mit Tod abgienge, in das
Burgund einzufallen und dasselbe zu nehmen; sie hätten deßhalb einen Sturm in Aussicht genommen und die
Heimlichen angewiesen, im gegebenen Fall das Volk auf gewisse Plätze zu führen. Der Gesandte sei daher beauftragt,
mit denen von Solothurn hierüber zu rathschlagen und die früher von den Heimlichen beider Städte festgesetzten
Wortzeichen zu erneuern. Da anderseits auch die von Solothurn für gewiß vernommeil habeil, der König
wolle seinen Heimzug durch das Sundgau und Elsaß herauf einschlagen und Burgund ciunehmen, wobei zu
besorgen sei, die von Bern möchten auf Salins („Sälis") ziehen, so wird beschlossen,auf Montag nach dem
Sonntag Exaudi (30. Mai) einen Tag der V Orte nach Lucern zu berufen. Nachts daselbst an der Herberg
zu sein, wo die Botschaften von Freiburg lind Solothurn auch erscheinen und den übrigen die Sachlage
eröffnen und sich mit ihnen berathen sollen, was in der Sache vorzunehmen sei; wie die von Bern
früher das Savoyerland eingenommen haben, wodurch jedem Ort 200 rheinische Gulden abgegangen sind,
so möchte es auch hier geschehen, und namentlich wichtig ist die Sache auch wegeil des Salzes. Es wird
sich auch fragen, ob man für den gegebenen Fall nicht auch mit den Burgundern und den oberösterreichischen
Landen unterhandeln soll, daß sie sich an die VII Orte ergeben, wofür, wie man hört, Einige guten Willen
haben, oder ein Burgrecht mit ihnen aufrichten. Da die beiden Städte sich auch in Betreff der Wortzeichen
vereinbart haben, so will man sich diesfalls auch mit den V Orten verständigen, damit sie sich unter Umständen
zu verhalten wissen. I». Jedes Ort soll sich mit Rücksicht auf die von Neuenburg wegen Farel eingekommene
Antwort berathen, was weiter zu thun sei. Unterzeichnet: Der Stadtschreiber zu Solothurn.

Zu I». 1552, 19. Mai, Neuenbürg. Georg de Rivc au Solothurn. Gemäß einem Schreiben derer
von Solothurn sei diesen von den sechs Orten aufgetragen worden, sich dafür zu bewerben,daß Meister
Wilhelm Farel wegen der Worte, die er bei Anlaß, als die Boten der VII Orte gegen Meister Michel,
Prädicant zu St. Bläst, „allhie" geklagt haben, dem Landfrieden zuwider geredet habe, bestraft werde. Die
genannten Boten werden sich erinnern, wie Farel sich entschuldigt habe, es sei nicht seine Meinung gewesen,
ivic die Sache jetzt von Einigen ausgelegt werde, und wie dann die Richter, die wegen Meister Michels
Handel bethätigt waren, und gemeine Burger „diser statt" au die VII Orte für Farel eine Bitte gethan
haben, welche die Bote» an ihre Obern zu bringen genommen haben. Seither sei keine andere Antwort
erfolgt, als der Auftrag an Solothurn, zu fordern, daß Farel bestraft werde. Obwohl man etwas
Anderes erwartet habe, habe man nun doch den Farel um 50 Pfund gebüßt, die er bezahlt habe, und ihm
bemerkt, sich künftig dem Landfrieden gemäß zu verhalten. Was den Meister Michel anbelange, so habe
dieser behufs Entrichtung der 50 Pfunde, welche an die von Landeron bezahlt werden mußten, alles sein
Gut verkauft, und sei mit Weib und Kind aus der Grafschaft weggezogen. In Betreff der Kosten, welche
die Orte fordern, wissen die Boten, daß nicht sie, sondern Landeron mit Meister Michel gerechtet haben.
Es sei damals gefordert worden, man solle ihn ins Gefängniß legen, damit er nicht aus dem Recht entweiche.
Auf das habe man geantwortet, es sei das in diesem Lande nicht der Brauch, sondern man lasse sich hiefür
Bürgschaft geben, wie denn auch Meister Michel zwei Bürgen gestellt, die ihn zum Rechten verhalten und
hiemit ihrem Versprechen Genüge gethan haben. Für die Kosten haben sie nichts versprochen und sei der
Handel von den Boten der Orte nicht „darnach" geführt worden. Er bitte daher die von Solothurn, sich
zufrieden zu geben und auch die übrigen Orte hiezu zu vermögen.

L. A. Schwyz: Abschiede, beim Abschied vom 21. Mai soder .U>.April, wie er dort irrig bezeichnet wird).
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221.

1552, ca. 30. Mai und 22. October.

Verwendung der evangelischen Städte der Eidgenossenschaft für die Evangelischen in Frankreich.
Unter Anweisung auf die Abschiede von 1552, 28. Juni und 15.-29. Juli und 15. December

bis 1553, 15. März sind wir auf die Wiedergabe von folgendem Vereinzeltemverwiesen.

1. 1552, 30. Mai. Zürich an Johann Nndolf Lavater und Hans Escher, jetzt zu Baden. Vor
dem Rath zu Zürich seien zwei Franzosen mit Rudolf Gwalter, Diener an der Kirche derer von Zürich,
erschienen, und haben vorgebracht, wie in Frankreich in Abwesenheit des Königs durch dessen Statthalter und
Regenten viele Biederleute wegen des heiligen Evangeliums verfolgt werden und in Durchächtung und Gefängniß
kommen. Sie bitten dringend, die von Zürich wollen mit den drei übrigen religionsverwandtenOrten sich
durch Botschaften oder Schreiben dahin verwenden, daß der König ein Einsehen thue und diese Verfolgung
abstelle, wie denn die von Bern und Basel, bei denen sie auch gewesen seien, dessen guten Willens seien,
und ohne Zweifel auch die von Schaffhausen,zu denen sie noch hingehen wollen, gleiche Gesinnung hegen
werden. Da man solche und andere christliche Leute, namentlich jene, welche die Religion derer von Zürich
angenommen haben, vor Bedrängung möglichst zu schützen schuldig und geneigt sei, so sollen die Gesandten
von Zürich mit denjenigen der genannte» drei Orte sich berathen,ob man zum König von Frankreich Boten
schicke» oder ihm schreiben wolle oder wie man der Sache am besten Vorschub leisten könne. Es würde auch
nützlich sein, wenn man mit den Fürsten, die jetzt dem König verbündet seien, durch Schreiben oder sonst
verhandeln würde. Wie man berichtet sei, werden die Gesandten hierüber durch Venner Tillier des Weitern
verständigt. In Betreff der Kosten, die eine Botschaft erforderte, haben die Abgesandtennichts angezeigt,
und wenn die Gesandten der übrigen Orte diesfalls nichts bemerken, so sollen die von Zürich hierüber auch
nichts reden; zwar fände man am Platze, diese Kosten würden von den Anrufendengetragen; doch wolle
man diesfalls den Gesandten Gewalt geben und schenke ihnen alles Vertrauen.

St. A. Zürich: Missivmbuch 1S51—1SSS, t. St.

2. 1552, 22. Oetober, Dijon. Die Gesandten der vier evangelischenStädte, nämlich von Zürich
Hans Escher, von Bern Hans Wyß, von Basel Jacob Götz und von Schafshausen Ludwig Ochsli,
an Basel. Am 13. October seien sie in Bern zusammengekommen und haben sich da erkundigt, ob die
Gefangenenin Frankreich befreit worden seien oder nicht, und welche Straße bei diesen Kriegsläufen die
sicherste sei. Die Herren von Bern haben ihnen dann gerathen, sie sollen sich nach Neuenbürg begeben; da
werden sie beim Landvogt und einigen andern Personen über beide Punkte Aufschluß erhalten. Dort sei
ihnen dann mitgethcilt worden, es seien zu Paris bei hundertfünfunddrcißig Personen des Glaubens wegen
gefangen gelegt worden; von denen seien drei, ein Schulmeister, ein Advocat oder Redner und eine Frau,
gute Leute, gerichtet, und einige vornehme Personen auf die Fürbitte einiger Fürsten und Herren befreit
worden, der größte Theil aber befinde sich noch in schwerer Gefangenschaft. Um in Gemäßheit ihres
Auftrages den Gefangenen, sie seien reich oder arm, auch jenen frommen Christen, die noch in Gefahr stehen,
zum Trost und zum Guten zu wirken, haben die Gesandten dann den Weg durch die GrafschaftBurgund
nach Frankreich genommen. Dabei sei ihnen angezeigt worden, wie ihre Reise den guten Leuten zu Paris
schon bekannt geworden sei und die Gesandten von ihnen daselbst erwartet werden. Sie seien dann nnbeleidigt
durch Burgund gekommen, obwohl vierzehn Tage vorher der Bollwyler mit zwanzig Fähnchen und sechshundert
oder achthundert Reisigen nach Bourg en Bresse durchgezogen war und eine halbe Tagreise nach den Gesandten,
unweit von Salins, dreihundert Reisige zum Nachrücken bereit gewesen seien, und seien gestern auf des
Königs Gebiet nach Dijon gekommen. Da haben sie vernommen, der König befinde sich zu St. Germain,
vier wälsche Meilen von Paris; da hoffen sie ihn zu finden und ihren Befehl mit Beförderung auszurichten.
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Wegen des Ungcwittersund der großen Wasser haben sie nicht schneller reisen können. Bei denen von
Bern haben die Gesandten vernommen, daß sie denen zu Dijon wegen einiger Gefangener geschriebenhaben
daß sie bis zur Ankunft der Gesandten nicht fürfahren sollen. Den betreffendenLäufer haben die Gesandten
auf der Straße angetroffen;er habe eine schriftliche Antwort gehabt, welche die Gesandten geöffnet haben-
diese habe nichts Anderes enthalten, als man habe die Gefängnisse untersuchen lassen und kenne niemand'
der des Glaubens wegen gefangen sei. Der Bote habe aber gemeldet, es seien einige Tage vorher zwei
Gläubige verbrannt worden. Bei ihrer Ankunft haben die Gesandten dieses als wahr befunden auch
vernommen, daß Einer, der von Paris gekommen und im Gesängnißgestorben war, todt verbrannt worden
sei. und sonst noch eine Person vor einiger Zeit.... was Alles sich in zwei Monaten zugetragen habe
Doch werde Ungleiches geredet; es heiße auch, diejenigen, welche gerichtet worden seien, haben falsche Briefe
getragen und seien deßwegen bestraft worden, was Alles zu vcrmuthen sei, „allein schryben an die Christen
hin und Wider gesin sygen". (Folgen Berichte über Kriegsnachrichten.)Bitte diese Mittheilung auch denen
von Zürich. Bern und Schaffhausen zukomme» zu lassen. S.. A. Zürichs Frankreich

222.
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Staatsarchiv Vuccr»! Ailgem. Abschiede I>, k, 57. Staatsarchiv Zürich: Abschiede Band IS, t. Z5S.
Staatsarchiv Bern: Ailgem. eidgenössische Abschied- blbl, S. 75Z. Land-Sarchiv Schwvz: Abschiede. Kantvnsarchiv Glarus- Abschiede

Kantonsarchiv Basel: Abschiede Bd. s«. Kantonsarchi» Frciburg: Badische Abschiede Bd. St. Kantonsarchiv Solothnrn : Abschiede Bd Si
KantonSarchiv Schaffhausen: Abschiede. Landcsarchiv Appenzell: Abschiede.

Gesandte: Zürich. Hans Rudolf Lavater, Burgermeister; Johann Escher, Stadtschreiber. Bern.

Anton Tillier, Seckelmeister; (Jacob) Thormann, Venner, beide des Raths. Lucern. Hans Hng,

Schultheiß. Uri. Josua von Beroldingen, Ritter, alt-Landammann; Jacob a Pro, des Raths. Schwyz.

Jörg Neding, Landammann. Unter mal den. Heinrich zum Weissenbach, alt-Landammann zu Obwalden.

Zug. Hans Letter, Ammann; Bartholomä Merz, des Raths. Glarus. Hans Brunner, des Raths.

Basel. Jacob Rudi, des Raths. Frei bürg. Jost Freitag, des Raths. Solothurn. Konrad Graf,

Schultheiß. Schaffhausen. Alexander Beyer, Bürgermeister. Appenzell. Othmar Kurz, Landammann!

E. A. A. k. 104, b. Ilüäom: Kathol. Abschiede 1541—1590.

tt. Es erscheinen die Boten der fünf Orte, welche beim König von Frankreich gewesen sind, und

berichten, sie haben den König im Feldlager zu Ziveibrücken angetroffen; der habe ihre Anbringen gütig

angehört und ihnen gnädige Antwort ertheilt, von welcher jedem Boten eine Abschrift zugestellt worden ist.

Daneben sei ihnen von der Regierung zu Ensisheim, den Städten Straßburg, Colmar und Schlettstadt lind

von dem Herzog von Zweibrücken und den Amtleuten der Grafen von Bitsch („Butsch") viele Zucht und

Ehre erwiesen worden. Man schreibt nun an den König und verdankt ihm seinen gnädigen Willen und

sein freundliches Erbieten. Ii. Schultheiß Hug von Luccrn zeigt das Schreiben und die neue Zeitung derer

von Ueberlingen an. Es wird denselben wieder geschrieben, ihnen freundlich gedankt und sie gebeten, wenn

ihnen weiter etwas begegne, solches denen von Lucern zu melden, e. Der Herzog Christoph von Würtemberg

antwortet auf das in Betreff der Angelegenheit wegen des Geschützes an ihn gerichtete Schreiben, er sei der

Meinung, es solle jeder Theil zwei Zusätzer bestimmen; er für sich iverde einen vom Adel und einen Doctor

oder Nechtsgelehrten wählen; wenn aber die von Notweil hierin einiges Bedenken haben sollten, so sei er

89
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auch zufrieden, wenn zwei vom Adel und dann von der Gegenpartei auch zwei gesetzt werden. Diese sollen

einen Obmann bezeichnen und dann die Angelegenheit ohne alle Appellation gütlich oder rechtlich ausgetragen

werden. Sobald er die Meinung derer von Rotweil kenne, wolle er sich auch über Ort und Zeit der

Verhandlung aussprechen. «I. Auf das Schreiben der Eidgenossen an Herzog Moritz, den Kurfürsten und

seine Mitverwandten in Betreff Rotmeils schreibt Johann Albrecht, Herzog zu Mecheln und Fürst zu Wenden,

er habe jenes Schreiben in Abwesenheit der genannten Fürsten erbrochen und gelesen, und denke, „er werdint

gedachte unsere mitverwandten, wie er dann ganz willig mit berürter statt Notwyl, dahin richten, daß die

one Nachteil und unbeschwert von inen bleiben", v. Die Schreiben beider Fürsten nebst der Antwort,

welche die Gesandten vom König von Frankreich gebracht haben, werden denen von Notweil überschickt, um

sich hiernach richten zu könuen. k. Die Boten von Zürich eröffnen, die V Orte, welche zu Lucern versammelt

gewesen, haben an Zürich berichtet, man habe seiner Zeit an den Kaiser geschrieben, man wolle sein Schreiben

den Obern vorlegen, die gebührende Antwort ertheilen werden. Da dieses noch nicht geschehen sei und der

Kaiser über diesen Verzug unwillig werden möchte, und da mau zugleich vernehme, daß etwas wider die

Erbeinuug walte, so begehren sie die Ansehung dieses Tages, damit sie anziehe» mögen, was ihren Obern

diesfalls angelegen sei. Die Boten der V Orte bemerken nun, es seien mancherlei Reden gegangen, wie der

König von Frankreich, nachdem er durch Lothringen auf Metz und an andere Orte gezogen sei, durch das

Elsaß und die Grafschaft Burgund den Rückzug nehmen werde; ebenso seien einige Reisige nach Schaffhausen

gekommen und habeu „das Geld" daselbst in Empfang genommen und es sei gesagt worden, daß einige

Orte in der Grafschaft Burgund oder im Sundgau Eingriff thun möchten. Deßwcgen haben sich die V Orte

versammelt und in guter Meinung die von Zürich gebeten, diesen Tag anzusetzen, denn auf allen Tagen

werde verabschiedet, man solle freundlich miteinander reden, ein Ort dem andern anzeigen, was ihm augelegen

sei, und nicht einige Orte oder einzelne Personen etwas anfangen, das hernach gemeiner Eidgenossenschaft

Schaden bringen möchte. Wenn auch ihre Obern den genannten Reden keinen Glauben schenken, so haben

sie doch für gut erachtet, daß man wieder einmal zusammenkomme und sich miteinander unterrede, damit

kein Ort ohne Wissen und Willen der andern handle. Man möge daher ihr Vorgehen als aus guter

eidgenössischer Meinung geschehen hinnehmen, denn ihre Obern seien gesinnt, die Bünde, die Erbeinung, Brief

und Siegel zu halten und die Wohlfahrt der Eidgenossenschaft zu fördern. Die Gesandten von Zürich, Bern,

Basel und Schasihausen eröffnen, sie seien einzig beauftragt anzuhören, warum dieser Tag ausgeschrieben

worden sei und welche Orte gegen die Erbeinung practicirt haben sollen. Bei ihren Obern sei das nicht der

Fall; diese seien entschlossen Bünde, Erbeinung, Brief und Siegel zu halten; deßwegen sollte man solchen

Ohrenträgern und unnützen Reden, die von nichtswürdigen Leuten herkommen, keinen Glauben schenken. Die

Gesandten von Bern und Basel bemerken insbesondere, ihren Herren werden mit Bezug auf die Burgunder

und die unter dem Haus Oesterreich Sitzenden Sachen beigelegt, die ihnen beschwerlich seien lind kein Ort

leiden würde. Indessen haben sie bisher solches geduldet. Auch die Gesandten von Freiburg, Solothurn

und Appenzell zeigen an, wie ihre Herren nichts wider die Erbeinung practicirt haben, sondern die Bünde,

Briefe und Siegel getreulich halten wollen. Nachdem noch mancherlei hierüber geredet worden, wird

verabschiedet, jeder Bote soll diese Verhandlung getreulich heimbringen und auf den nächsten Tag instruirt

werden, wie man solche Reden abstelleil könne, damit das Mißtrauen aufhöre und man wie die Altvordern

in Friedeil und Ruhe leben könne. K. Auf das Schreiben des Kaisers wird eine Antwort festgesetzt; die

Gesandten von Zürich lind Bern «vollen diese heimbringen. Sie sollen ihre Meinung bis nächsten Montag
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dem Landvogt von Baden zuschreiben; wenn auch ein Ort in der Antwort nicht begriffen sein wollte, so soll
nichtsdestoweniger die letztere im Namen der übrigen Orte gefertigt werden. I». Ein Gesandter der Grafschaft
Burgund eröffnet: 1. Auf dem letzten Tage haben sie gebeten, die Eidgenossen möchten zwei Boten abordnen,
die der Publication der Erbeinung in der Grafschaft Burgund beiwohnen möchten. 2. Betreffend die
Neutralität habe der König von Frankreich geantwortet, die von Burgund mögen zu ihm kommen, dann
werde er ihnen befriedigende Antwort geben; inzwischen solle die Grafschaft vor Anfechtungen gesichert sein;
der Gesandte bitte daher, die genannten Boten zu beauftragen, mit den Verordneten der Grafschaft zum
König zu reiten und mit demselben zu verhandeln, daß die Neutralität wie die frühere beschlossen werde.
3. Wenn aber der König sich so benehmen würde, daß man sähe, er wäre nicht gewillt, die Neutralität
aufzurichten, so möchten für diesen Fall die Gesandten instruirt werden, dein König zu erklären, die Grafschaft
stehe unter dem Schutze der Eidgenossen; würde sie irgendwie beschädigt oder verwüstet, so wären die
Eidgenossen vermöge der Erbeinung veranlaßt, der Grafschaft Hülfe nnd Beistand zu leisten. Nach Eröffnnng
der Jnstrnctionen wird befunden, die Obern seien des Willens, der Grafschaft gemäß der Erbeinung berathen
und beholfen zu sein und wenn der Gesandte, von welchen Orten er wolle, eine Botschaft an den König zu
senden verlange, so sei ihm dieses gewährt. Ueber die andern beiden Artikel (1 und 3) habe man keine
Instruction, wolle daher dieselben in den Abschied nehmen, um auf dein nächsten Tag zu antworten. Diese
Antwort ivird dein Gesandteil von Burgund initgetheilt und beigefügt, wenn inzwischen (bevor man alle
Artikel berathen hätte) der König die Grasschaft angreifen und beschädigen wollte, so sollen die von dein
Gesandten erwählten Boten, nämlich Burgermeister Haab von Zürich und Jost Freitag von Freiburg, sofort
mit Credeuz und Instruction zum König verleiten und behülflich sein, daß die Neutralität aufgerichtet werde
uud die Grafschaft unversehrt bleibe. Der Gesandte entrichtet auch das auf den 3. Mai dieses Jahres
verfallene Erbeiuungsgeld, nämlich jedem Boten 37 Sonnenkroneii. I. Vogt Brunner von Glarus bringt
instructionsgemäß einen Anzug betreffend das Beschwören der Bünde. Da aber die Boten an der Hand
ihrer Instructionen sich über den Eid nicht vereinigen können, und jedes Ort sich erbietet, die Bünde, den
Landfrieden, Brief und Siegel zu halten, als ob sie beschworen worden wären, so läßt man die Sache hierbei
beruhen, k. Der Graf von Greyerz schreibt, es sei ihm eine Frau von großem Vermögen angetragen
worden, und er sei Willens, dieselbe zu ehelichen. Nun sei er einigen Orten und anch einzelnen Personen
in der Eidgenossenschaft Hauptgut, Zins und Anderes schuldig, die vielleicht beabsichtigen, ihn um Bezahlung
zu nöthigen und Kosten auf ihn zu treiben. Da er aber jetzt nicht bezahlen könne, so bitte er. seine Gläubiger
zu vermögen, bis auf die nächste Fastnacht ffillezustehen, dann wolle er sie unfehlbar befriedigen. Das soll
jeder Bote heimbringen, dainit jedes Ort soviel möglich die Seinigen bis auf die genannte Zeit abstelle, da
ja doch nichts zu verlieren sei. I. Da der Dolmetsch im Mainthal die armen Lente mit Neuerungenund
Aufsätzen beschweren soll, so sollen die Boten, welche auf die Jahrrechnung nach Lauis kommen, die Sache
untersuchenund solche Neuerungen und Aufsätze abschaffen, damit die armen Leute nicht gedrückt werden,
in. Die Zoller von Lauis erscheinen und beklagen sich höchlich über den Verlust, den sie dieses Jahr am
Zoll erlitte» haben, und bitten den auf die Jahrrechnung nach Lauis gehenden Boten Vollmacht zu geben,
nach Verhältniß des Verlusts einen Nachlaß zu gewähren. Heimbringen, n. Es wird augezogen, wie die
Unsrigen und des Königs Zug in Piemont schwach, der Feind aber ordentlich stark sei; man sollte daher
an Morelet schreiben, daß der König sie verstärke, daß sie dem Feind gewachsen seien und nicht uns und
dem König Schaden wiederfahre. Es wird auch bemerkt, die Hauptleute haben nicht über 1800 Knechte, es
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sei daher uothwendig, auch ihnen zu schreiben, daß sie die bestallungsgeinäße Anzahl halten sollen. Da man
hierüber ohne Instruction ist, so soll man die Sache heimbringen, und welches Ort der Meinung ist, dem
König, dem Morelet und auch den Hauptleuten zu schreiben, das soll seine Ansicht beförderlich denen von
Lucern berichten, die dann im Namen aller Orte, welche Knechte im Piemont haben, unter ihrem Siegel
schreiben sollen. «. Die von Bern beschweren sich in Betreff des ersten Artikels in den mit Mailand
abgeredetenCapiteln, anbelangend den Kauf von Korn und andern Fruchten zur Zeit der Theurung. Sic
glauben wenn ein Miitt Kernen 8 Pfund, ein Mütt Roggen 5 Pfund, ein Mütt Fasen 3 Pfund, alles
Beriter Maß, gelte, so sollten die Mailänder in den Gebieten, Landen und Städten der Eidgenossenschaft
auch nicht mehr als zweitausend Mütt, dem mailändischen Maß gleichförmig, kaufen dürfen. Da der Gesandte
des Kaisers, Angelus Ritius, dieses zugiebt und der Artikel in die Capitel gestellt wird, so soll nun der Land
schreiber zu Baden die Capitel schreiben und aufrichten. (Beilage 2.) >». Die Gesandten von Schivyz und GlarnS
ziehen an, die Aebtissin zu Schännis sei Willens, einen Urbar ihrer Güterzinsen und Güter aufzurichten,die
von Zürich werden daher gebeten, die Ihrigen zu vermögen, einen solchen Urbar der Gebühr nach errichten
zu lassen. »K. Die Boten der V Orte eröffnen gegenüber dem von Zürich, Wolf Wicky von Wyl soll beim
Nothenhaus in Zürich, in Beisein Ammann Voglers und des Wirths geredet haben, die V Orte hätten
ihre Votschaft zu Ueberlingen gehabt und seien „inen" gegen die Kriegsfürsteu berathen und beholfeu geivcßn,
mit dem Versprechen, wenn man ihrer weiter bedürfe, wollen sie ihnen mit Leib und Gut Hülfe und ^iost
beweisen. Die V Orte bitten daher die von Zürich, sich bei Ammann Vogler, dem Wirth zum Rothenhaus
und Andern, die dabei gewesen sind, zu erkundigen, was und von wem solches geredet worden sei, und
dieses denen von Lucern zu berichten, damit man die Ehre des Fernern wahren könne, r. Heinrich Lochmaun,
des Raths zu Zürich, zieht au, er und seine Gemeinder seien im Falle, ihren Dienern und Werklcuten, die
sie auf dein Eisenwerk zu Sargans haben, Korn zugehen zu lassen; nun habe in letzter Zeit der Zoller zu
Wesen hievon den Zoll gefordert, ivas früher nicht geschehen sei. Da sie dieses Korn einzig für den Unterhalt
ihrer Diener hinaufsenden,so bitten sie freundlich, den Zoller zu vermögen, von seiner Forderung abzugehen.

Der Gesandte von Basel („ir") weiß seinen Herren zu berichten, wie die von den zwölf Orten ihnen zum
höchsten danken für die Ehre, welche sie ihren Gesandten, die beim König von Frankreich gewesen sin
erwiesen haben.

t. Verhandlung der IV Schirmorte des Abts von St. Gallen betreffend die bewaffnete Begleitung eines

Prädicautendurch Einige von Lindau nach St. Gallen; siehe Note.
Im Zürcher, Bcrner. Basler. Freiburger und Schaffhauser Exemplar fehlen I, und n, uu Glarncr

b, itt; im Solothurner lt>, im Appenzeller v, i, I—n. I» aus dem Zürcher, Schwyzer und arinr,
aus dem Zürcher, i aus dem Schwyzer und Glarner, 8 aus den» Basler Exemplar.

Zu It. Anstatt dieses Artikels nimmt der Abschied für Schtvyz die Berichterstattungselbst in de"
Text auf (Lucern, weil im Besitz der Acten, hatte diesfalls im Abschied nur eme kurze Notiz »othigtz T
betreffende Bericht geht dahin: Bürgermeisterund Rath der Stadt Überlingen schreiben: 1. ^hrc Bo e>,
welche ailf dem Reichstag zu Augsburg gewesen sind, seien zurückgekehrt und haben eröffnet, sie wisse» m )
besonderes Neues, außer daß wieder ein Tag ailf den 26. Mai »ach Regcnsburg angesetzt sei, wo ic lfwfui
und Fürsten hinkomme», und auf welchem dann über einen eigentlichen Frieden gehandelt werden, .
2. Herzog Albrecht habe die Stadt Nürnberg sieben Tage lang belagert und viele Schlosser undFIeci
abgebrannt, sei dann aber auf Mahnung der Kricgsfürsten abgezogen und habe sich in das Land Franlc,
in die Bisthümer Würzburg und Bamberg begebe»; was er da zu thun gedenke, werde die Fo ge zeige
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.'^,s,,,den mick eine Kopie des Augsburger Abschiedes. der der Hauptsachenach dahin geht: Herzog Moritz.
KuMrst von Sachsen >nit andern Fürsten und Mithaften des Kriegs, habe vorab »ut denjenigen Städten.
, , ! . , .j. /„vitulation" noch nicht angenommen und Versicherung gcthan hatten, nämlich Schwäbisch-
« n «--« s».«n°b°r», Wim»!-». H-ilb-««,,. «»M. «nns»-n--u. Am.. «Mich.
Ä?' Vuckliorn und Aalen („Aulen") verhandelt, so daß sie auf diesem Tage die Kapitulation
m »!«m»,,n »,?d »-«»» und d-«-g-„ „«-qui-»,..,.» s°- sich n,.d ih.° Mi,

dieser Verbandlung habe» die Kapitulation angenommen. Versicherung geleistet und Asscqmrat-o»
M-s'-n iww, i„.d «Mch. .»NN» Mn.is.-I »--cht. «Mich».

' !, «und Ich-i» s»> N-q-nbm» NN d-r Ta>ch,i. Schwiibilch.Gwünd. DmkMahi. G,D°nn„.
n N«I° und B°«si„s°n Ed h»b„, nuch di- .«,, PI„°„,d«,s ..NN» ,«,».„ ls,.-.

w°r,h. W -.ss nd ,-» -m ^ ^ ^«i.nln.i.n mi, d-m Si-«-i ih... Sind, «.Ich,,,
Nd" 2 d^- «NN N-smSbnrs sich nicht »b-l M d-r C-pi>ul»,i-n -rboi-n h»b-,n Ans s>-,ßiz-s «„«.bin

»achden ch ^ b-williz, m»rd„I. di- «»«!-„ der Ca«itn,»,i»„ b-s,-»-l, Mnft-ll-n «d-r
' i t . Wid-.wii.ti». -rllä.t w--d-n. Di- ««„Linda» »-d-I-n. ihn-,, di-B-rbindnn»

,.i„ Hind-rm» n D-n G-s.nd.-n s-i-n d.,.,. -d-„.
r.' für Besiegelung der Kapitulation bewilligt worden. 4. Nach dieser Verhandlung

, e" ^.. idti-wickten aller Städte in gemeinsainerVersammlung, mit Ausnahme („us") von Ncgcnsburg
(„und ) sei Unternehincn betreffe hauptsächlichdie Ehre des allmächtigen Schöpfers

m./«' a„ck die Wiederherstellung („Ncmpcration") der Freiheit und Herrlichkeit der deutschenNation.
„ n, der Unterdrückung und unleidlichen Beschwerde, die seit einigen Jahre» den Stünden des

r'u und namentlich den Städten aufgedrungen worden sei. während sonst die deutsche Nation
heiligen Rc ) , ^ andern Nationen in Ehre und Ruhm gestanden sei. Seit Altem her
wegen lescrl) ^ibertät in solche» Fällen Leib. Gut und Blut treulich zusammcngcthan.
yaoe stc z i jnchen Knechte und sechs-

nate erlegen sollen. Die
i zwar de» ersten Drittheil

... vem nächstfolgenden dritten
'i?!„'ablüna soll zu Augsburg bei Bürgermeister und Rath geschehe». Würde die Angelegenheit

a/- „ wickite» Monats beigelegt, so soll die weitere Erlegung aufhören. Da das Kricgsvolk,
vor Ausgang ^ ^ ^ Lande unterhalten werden soll, allbercits angenommen und in

kl soll die erste Einzahlung erfolgen, auch wenn vor dessen Verfallternnn eine Vereinbarung
der Bestallung 'st- 's/chghunder. Reiter iind zehn Fähnchen bezahlt werden können. Da
erfolgen e. ^. ^inge», Rothenburg. Hcilbronn. Gmünd nnd Dinkclsbühl den. Markgrafen Albrecht
Eßlingen. R-"tl .ngen. Nord mg ^ Städte von den. ersten Drittheil der nenn
allbercits ewige ause wissen auch, wie berichtet worden ist, daß Herzog Moritz und Mithaften
di/Klus erobert, über Viertausend erschlagen und großes Gut gewonnen haben. (Folgt der Schlußsatz wiebei 1l» im Lucerner Exemplar.)

... ^ --->- - " "uv nun treulich zusammengetha»,
weßhalb auch jetzt die Städte eine hülfliche Hand reichen und entweder zehn Fähnchen Knechte und' sechs¬
hundert Reisige unterhalten oder den drittes Theil eines Romzugs für neun Monate erlcaen sott.» n-.
Städte wollen nun den dritten Thcil eines Roinzuges für neun Monate leisten und .war /a
in Monatsfrist den zweiten im darauf folgenden Monat und de., dritten in den, nüchstfolae .den 2"
Monat.

Zu Die an den Kaiser entworfene Antwort geht dahin: Recavitulatio» N c -
vom 14. März 1552. Man habe denselben am 4. April verhört und de». Kaisen
zum König von Frankreich gezogen, übrigens wolle man des Kaisers Brief an die^Nt ^
gebührend a.itworten werden. Die Sache habe sich nun einiger Maßen verzogen was der Kaisen
der bedenklichen Zcitläufe und wc.l die Eidgenossen nicht immer zusammenkommen nicht una. ädw '
wolle. In Betreff des vom Kaiser gemeldeten Aufenthaltes des Sebastian Sck'ärtlw - M - .
von Basel bereits dem Kaiser geantwortet. Schärtlin habe übrigens einige Keit Ken...- Ä e "
Eidgenossengeschrieben hatte, das Gebiet der letztem verlassen. Seiner Zeit sei er alle.-di,>n? an die

Eidgenossenschaftgekommen, die ihn als eine» Diener des Königs von Frankreich, eine/ Bmck/gmossm der
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Eidgenossen, geduldet haben, doch mit der Bedingung, daß er nichts wider die Ehre und Pflicht der
Eidgenossenschaftvornehme. Dann haben die mit Frankreich in der Vereinung stehenden Orte in Gemäßheit
der letztern ihre Knechte dem König zugehen lassen, doch so, daß sie nur nach Inhalt der Vereinung dienen
sollen. Andere Aufwiegler habe man hier nicht gehabt und nicht geduldet, denn die Eidgenossen seien
entschlossen, die Erbeinung, wenn sie gegen ihnen beobachtet werde, ebenfalls zu halten. Der Kaiser möge
sich daher zu keinen Ungnaden gegen die Eidgenossenschaftbewegen lassen.

St. A. Bern: Allgem. cidg. Abschiede Ql Al, S. 727 (a torxa: „Bewilligt 4. Juni 1552, dem landvogt von Baden zugeschryben").

Zu Ii. Das AppenzellerExemplar führt das Bctreffniß für Appenzell auf mit 18 Kronen und 1 Dicken.

Zu t. 1558, Ig. September, Baden, Die IV Schirmorte des Abts von St, Gallen an den Abt.
Er werde sich erinnern, wie die Schirmorte ihm ab einer Tagleistung zu Baden, die auf den 2. („andern")
Juni 1552 gehalten worden sei, geschrieben und ihn gebeten haben, dem Konrad Langenseedie ihm auferlegte
Strafe zu erlassen und die Übrigen, welche den Prädicanten in die Stadt St. Gallen begleitet haben, nicht
zu bekümmern. Wider Erwarten werde man neuerdings von dem Gesandte» der Stadt Lindau, Stadtschreiber
Joachim Lang, berichtet, daß der Bürge des Konrad Langensee seiner Bürgschaft noch nicht ledig gelassen
und die Urfehde noch nicht herausgegeben worden sei, und daß die Uebrigen noch in Sorgen stehen, es möchte
m gleicher Weise mit ihnen vorgegangen werden. Die Schirmorte seien daher neuerdings ernstlich gebeten
worden, da die betreffenden Burger von Lindau den Prädicanten nicht gewaltmäßig begleitet, sondern
„unbedachtlich" als Freunde und unbewehrt, still, freundlich und schiedlich mit ihm gegangen seien und
niemand Trotz geboten haben, zu bewirken, daß dem genannten frühern Begehren entsprochen werde. Die
^chiedorte bitten daher nochmals fleißig und freundlich den Abt, diesem Ansuchen zu willfahren, damit
LangenseesBürge befreit, die Urfehde herausgegeben werde und die Uebrigen frei und sicher handeln und wandeln
mögen. Sollte der Abt aber hiergegen irgend eine Einrede haben, so möge er hierüber die Schirmorte auf
dem nächsten Tag berichten. Es siegelt der Landvogt zu Baden, Hans Heinrich Sproß, des Raths zu Zürich,

St. A. Zllrichi A. Abt St. Galle» tCopie). — L, A, Schwyz: A. Abt St, Gallen,

223.

Kaster und Whnach. 1552, „uf Iiechsteil Mey".

LaiibcSarchiv Schw»z: Abschiede.

„Landvogts sauiint der boten, so uf nechsten mci) des 1552 jars im Gaffel und zu Utznach Handlung",
tt. Vor den Boten erscheinen Ammann Mattheini und Thomas ab Scheidberg und begehren, daß der

Vertrag und Spruch, der zwischen ihnen aus der Grafschaft im Thurthal und denen von Amden in Betreff
der Alp Selon und „Tscholis" (? 7. Sept. 51 Schoruthan) vor Langem ausgesprochenworden sei, in Siegel,
Brief und Kräften komme! sie wollen nämlich gänzlich bei demselben verbleiben und sich in keine weitere
Tagsatzung und Recht einlassen. Dagegen eröffnen die von Amden, von dem benannten Spruche sei für sie
großer Nachtheil und Schaden, und ebenso für die zwei Orte mit Bezug ans die Landmarchen zu erwarten.
Sie verlangen daher, daß mau die alten Briefe und Siegel wieder verhöre und die Späne noch ein Mal
besichtige, wodann sich heiter zeigen werde, was beiden Theilen gehöre, bei dem billig jeder bleiben solle.
An dem frühern Spruch seieil weder die Rechtsbrecher oder gütlichen Sprücher, noch die Gemeinde Amden
schuld, sondern die, welche von der letztern hiezu verordnet worden seien, die nicht nach ihrem Befehl gehandelt
haben, indem sie die Kreuze, welche sie gefunden, vor dem Spruch verschwiegenhaben. Nach Verhör der
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Parteien und in Betracht, daß auch früher die Obern beschlossen haben, daß man neuerdings auf die Späne

gehe wenn dieses wegen des Schnees geschehen könne, beschließen die Boten, es soll auf nächsten St. Mar-

qarethentag (15 Juli) der Landvogt im Gaster mit dem Untervogt Kläger und Andern, die hiezu tauglich

sind nebst den Parteien sich auf den Stoß begeben, wobei die Parteien mit ihren Gewahrsamen, Leuten

und' Briefe» erscheinen sollen. Die Obern der Orte sollen sich entschließen, was sie ihrerseits dein genannten

Landvogt und denjenigen, welche auf den Stoß gehen, für Gewalt und Instruction geben wollen, oder, da es

wegen der Landmarch viel antrifft, ob man von jedem Ort einen Boten dem Landvogt beigeben wolle; was

solcher Art beschlossen wird, sollen dann bei guter Zeit die von Schwpz dem Landvogt in der Grafschaft

Toqgenburq berichten und ihm den Tag verkünden und ihn und die Seinigen, die es antrifft, auch die,

welche früher dabei gewesen und noch am Leben sind, vermögen, auf den bestimmten Tag auf den Spänen

»i erscheinen ,» Die Freundschaft des Michel Serner sel., der Schreiber Vrendlis Tochtermann gewesen

st eröffnet 'es verlangen Ammann Better im Namen des Gotteshanfes Schännis, und Untervogt Kläger

in! Namen beider Orte den Leibfall von genanntem Michel; solcher Art sollte derselbe in Einer Herrschaft

zwei Fälle geben nach der Geburt sei er den Obern fällig, nach der Wohnung, da er zuletzt zu Schännis

kauskäblich gewesen sei, gehöre der Fall dem Gotteshans. Da der genannte Serner die Herrschaft nicht

verändert hat indem (..und") zu Amden und zu Schännis Eine Herrschaft ist, so will die Boten nicht

bedünken daß da zwei Fälle sollten gegeben werden. Sie wollen es ihren Obern zu verfügen geben, wie

man es unter solchen Verhältnissen jetzt und in der Folge halten wolle. Heinrich zum Elsisser und seine

Mithaften in dem Eisenwerk in Sargans haben viel Korn und allerlei Anderes von Zürich nach Flums

opff/tim und davon so lang der Genannte dieses Gewerbe betreibt, zu Wesen keinen Zoll bezahlt, und meinen

auch jetzt noch keinen schuldig zu sein, wie der Zoller, Melchior Vögeli, die Boten berichtet hat. Diese

beauftragen den Zoller, diesen Zoll zu fordern und auch in der Folge zu beziehen; glaubt Heinrich denselben

nicht schuldig m sein so mag er die beiden Orte hierum begrüßen. Der Abt zu Pfäsers hat laut einem

Briefe einen jährlichen Zins von 1 Pfund Pfeffer auf der „Sanung" (Sammnung) zu Wesen, der viele

Jahre nicht mehr bezahlt worden ist und vom Abt erst jetzt gefordert wird. Die Boten wollen dieses an

ihre Obern bringen daß diese den Abt durch ein freundliches Schreiben „antasten", uin die verfallenen und

MM« MI. sich'.Mich sind.» und dMM ... I..M. >» B..r°ch, d.s «m... s°..,q«ch.« ;

namentlich sollte mit dem Abt geredet werden, ob er diese Gult mcht um em ziemliches Geld ablosen lassen

wollte Für diesen Zins und Hauptgut hat nämlich das Gotteshäuschen, die Sammnung, ein schönes Lehen,

.velff.es verwirkt wird und wieder dem Gotteshause Pfäsers zufällt, wenn keine Frauen oder Convent mehr

in dem Häuschen gehalten werden, v. Der Kirchherr zu Wesen bittet, ihm in sein Pfrundhans Schild und

Ehrenwappen beider Orte zu geben. Ebenso der Vogt Grafs für sein Haus. Da die Boten diesfalls ohne

F. ffrmtion sind und es sie bedünken will, daß die betreffenden Häuser seit Langeln gebaut und alt seien, so

wird die Sache in den Abschied genommen. 5 Der Bote von Glarus soll bei seinen Herren und dem

Landammann sich verwenden, daß man von Eine..., genannt Rotbart, wohnhaft auf der Kirintzen (?), wider

Fridli Scherer zu Amden Kundschaft einnehme, wie dann der Bote in. Gehe..,, sagen kann. Es erscheint

auch eine Schwester aus dem Schwesterhaus zu Einsiedel., und begehrt Aufnahme in die „Smnlig" zu Wesen.

Sie verwrickst sich wohl und recht zu halten und hat auch e.ne Empfehlung vom Abt zu Emstedeln. Be.m

Abaana von Instruction wird die Angelegenheit in den Abschied genommen, in der Meinung, daß die Obern

sich beförderlich entscheiden sollen, ob sie entsprechen wollen oder nicht; bis das geschieht hat man die Schwester
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in der Sammlung bleiben heißen. I». Martin Blum zu Wescu eröffnet, er habe ein Erblehen laut Brief
und Siegel, die er vorlegt. Von diesem Erblehen schulde er der Sammlung zu Wesen jährlich 9 Pfund
Haller; er bitte nun, ihm dieses Erblehen für eigen zu kaufen zu geben; er wolle genannter Sammlnng
einen guten „Fürschutz" mit Briefen oder Baargeld thun, was dem Gotteshäuschen nützlicher sei. Es wird
das heimgebracht, in der Meinung, daß dem Blum durch den Obervogl beförderliche Antwort crtheilt werden
soll. Soviel die Voten wahrgenommenhaben, würde Blum bei diesem Kauf „zwyfalt houptgut" in Briefen
oder Geld erlegen, wodann er von der Sammlung auch zweifachen jährlichen Zins verlangen würde, I. Peter
Ammen (Ammann) bewirbt sich wieder um die Pfrund im Tönier (Antonier) Haus. Die Instructionen
lauten aber ungleich; Schwyz will ihn nicht aufnehmen; Glarus will ihn aufnehmen, wenn er 20V Gulden
baar erlegt. Die Sache wird nun in den Abschied genommen. Dabei hat auch Ammann Federlin berichtet,
er glaube nicht, daß es dem Gotteshause von Nutzen sei. Ii.» Der Untervogt Nuck zeigt an, in der Grafschaft
Toggenburg habe Einer mit Vieh unchristlich gehandelt und sei dann landflttchtig geworden, worauf sei»
Gut, das er in der Grafschaft gehabt habe, wie billig, von der Oberhand eingezogen worden sei. Der
genannte Übelthäter habe nun auch in der Grafschaft Utznach ein Gut und ein Häuschen, dem vielleicht die
Oberhand auch nachjagen möchte. Da die Boten nicht wissen, was hierum Rechtens ist, auch der Übelthäter
noch lebt und sein Gut durch Urtheil niemand zubekennt worden ist, so haben sie dem Untervogt befohlen,
dieses Gut im Name» der Obern auf Recht zu verhaften bis auf weitern Bescheid der Herren und Obern,
Ammann und Rath. I, Den Gültbrief, welchen Jacob Meyer den beiden Orten „gesetzt" hat, hat man dem
Boten voll Schwyz übergeben, um ihn zu andern Briefen zu legen, welche beiden Orten gehören und die
Grafschaft Utznach betreffen. Er beträgt 100 Gulden zu 5 Gulden jährlichen Zinses. Dieser Zins ist auch
in den Zinsrodel gestellt worden.

Zu k. Dieser Artikel ist im Original durchgestrichen.

224.

Lauis. 1552, 25. Juni (Samstag nach St. Johanns des Täufers Tag). Jahrrechnung.
Staatsarchiv Luccr»! LauiS und Luggarus Abschiede Bd.Il. Staatsarchiv Zürich! Ennetbirgischc Abschiede Ibis—15S», k. ISS.

Staatsarchiv Bern: LauiS u.LuggaruS Abschiede I64g- Ibib, t. ig. Laiidesarchi» Schwy;: Abschiede. Kantonsarchiv Basel: Abschiede Bd.24.
Kantonsarchiv Arcibiirg: Ennetbirgische Abschiede Band Ro. 104. Kantonsarchiv Solothnrn: Abschiede Band Si.

Gesandte: Zürich. Rudolf Kloter. Bern. Bat Ludwig von Mülinen. Freibürg. Franz von
Affry. Solothnrn. Urs Sury, alt-Seckelmeister und des Raths. (Andere nicht bekannt.)

«.» 1. Der Seckelmeister übergiebt die Landsteuer von Lauis, 7026 Pfund und 19 Spagürli, das Pfund
zu 10 Kreuzer. 2. Die Commune Morco bezahlt die Steuer mit 320 Pfund. 3. Die Commune Sonvico
entrichtet die Steuer mit 640 Pfund. 4. Die Commune Ponte zahlt für die Steuer 392 Pfund und
3 Spagürli. 5. Zoll und Bank zu Mendris haben 100 Sonneilkronenabgeworfen. 6. Der abtretende
Landvogt zu Lauis, Jacob Landolt von Glarus, verrechnet als Einnahmen von den Bußen 305 Kronen-
Davon geht ab der Drittheil für den Vogt lind die Amtsleute und bleibeil den Obern noch 203 Kronen
1 Dicken. Die Ausgaben des Landvogts belaufen sich auf 442 Kronen 4'/^ Kreuzer. Die Obern bleiben
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hiernach dem Vogt schuldig 238 Kronen 3 Dicken 4'/e Kreuzer. (Mit anderer Schrift): Dieses Geld ist ihm
allsgerichtetund bezahlt worden. I». Die Zoller von Lauis eröffnen, sie haben den Zoll für die letzten zivei
Jahre für jährliche 1230 Sonnenkronen empfangen, doch mit dem Vorbehalt von Krieg und Pest. Da sich
nun ein Krieg in Deutschland am Rhein erhoben habe, demzufolgedie Kaufmannsgüter auf dieser Straße
und durch das Lauisergebietherauf nicht wie früher befördert wurden, sei ihnen hiemit viel Geld entgangen.
Ferner haben die Mailänder Kornsperre verhängt, wodurch kein Korn, von dem der „leiste Zoll falle, ohne
große Besoldungen und Kosten eingeführt werden mochte, so daß viele Leute keines, oder nur iveuig kauften.
Als sie den Zoll empfangen haben, haben die Mailänder ihren Unterthailen von vier Aemtern das Korn
über den Lauisersee zuführen lassen, was etilen schöllen Zoll abgeworfen habe; auch dieses sei in der Folge
abgeschlageil worden. Es habe ferner auch der Landvogt einige Nüfe ergehen lassen, daß niemand Korn
wieder aus dem Lande führe. In Folge des piemontesischen und parmesanischen Krieges haben die
Mailändernicht wie in andern Jahren in Deutschland oder auf den Märkten zu Nuffle, Bellenz lind Bollenz
Vieh kaufen wollen, was Alles ihnen nicht weniger Schadeil als letztes Jahr die Pest verursacht habe.
Sie bitten daher, sie nicht strenger zu halten, als im genannten Jahre; oder man möge ihre Rechnung
einseheil; sie seien bereit, ihre Einnahme abzutreten und ihre Mühe und Arbeit an sich selbst zu haben.
Der Landvogt, Statthalrer, Landschreiber und viele andere Ehrenpersonen bestätigen diese Angaben und
berichten, daß wenn auch die erwähnten Umstände nicht obgewaltet hätten, die Zoller doch unmöglich die
Pachtsumme eingenommen hätten. Obwohl einige Boteil iustlunt waren, keinen Nachlaß zu gestatten, so ist
doch mit Mehrheit entschieden worden, ihnen 330 Kronen nachzulassen. Aus das sind die Zoller ivieder
erschieneil und habeil mit thränendeu Augen hochgeschworen, daß jeder von ihnen noch 50 Kronen verliere;
würde ihnen nicht ein weiterer Nachlaß gewährt, so müßten da» ihre lldeiber und vielen Kinder entgelten.
Da man aus vielen Gründen diesen Verlust begreift und die Obern den Schadeil der Zoller nicht begehren,
so hat man ihnen weitere 50 Kronen nachgelassen; die übrigen 8o0 ^onnenkronen habeil sie baar ausgerichtet.

Meister Baptista Cribcl, Fürsprech zu Lauis, eröffnet. Jm^ahlc154/ habe ein gewisser Nampon, seßhaft
zu Sessa, im Gebiete von Lauis, zu den Gebrüdern Andrea, Philipp und Peter Paul de Marzetis gesagt,
es wollen ihn Einige vertreibe», aber er wolle allen Buben zulcid hier bleibe». Aus das habe ihm Einer
geantwortet, wer ihn denn bekümmere, sie seien Ehrenleute. Hierauf sei von beiden Theilen gezückt, doch
geschiedeil worden. Sodann habe Rampon zu seiner Schwester, der Flau des Andrea, gesagt: „du Lurin,
du redest stets böses", worauf Andrea eriviederte, er rede übel, und dann zückte, aber festgehalteil wurde.
Dann habe Nampon ihn verlassen, sei aus die andern Blüder zugelaufen, habe gegeil sie gehauen und sei
von ihnen getödtet worden. Alle drei seien dann als einfache Todtschläger verrufen worden. Andrea und
Philipp haben seither von den nächsten Freunden des Getödteten den Frieden erlangt, vermögeil aber nicht,
sich von Ort zu Ort zu begebeil, um die Liberation zu bewerbeil und bitten daher, ihre Angelegenheit in
den Abschied zu nehmen. Mau will mm die Sache heimblinge», um aus der nächsten Jahrrechnung zu
Lauis Antwort zu geben.

Der Name des Zürcher Gesandten aus dessen Instruction vom 9. Juni (Mittwoch nach Pfingsten).
St. A. Zürich: Jnstructionsbuch1544 —1554. k. 287; derjenige des Berner aus seiner Instruction vom
13. Juni, St. A. Bern: Jnstructionsbuch IP k. 217; derjenige des Freiburgerauf dem Umschlag des Freiburger
Exemplars; derjenige des Solothurner aus seiner Instruction, K. A. Solothuru: Abschiede Band 3l.

84
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Zu I». Der Zürcher Abschied bemerkt, zu dem letzten Artikel habe der „Herr" vo» Zürich nicht
einwilligen wollen.

Diesen Artikel schließt das Berner Exemplar so: Der Gesandte von Bern, Beat Ludwig von Mülinen,

will keinen Nachlaß bewilligen, sondern fordert für seine Obern den diesen laut der Verleihung treffenden

Theil, gemäß seiner Instruction. Die übrigen Gesandten aber hoffen, die von Bern werden nicht minder

als sie sich über die armen Zoller erbarmen, sich von jenen nicht sondern und sich gefalle» lassen, was mit

der mehreren Hand beschlossen wird.

225.

Mailand. 1552, nach 25. Juni.

Kantonöarclnv Basel: Abschiede Band 24. Äantvttsa» clnv Solothurn: Abschiede Band Kl.

„Hernach volgt das anbringen und der fürtrag der Herren boten der Eidgnoschaft, so nöchst verschiner

jarrechnung zu Lowis versamt und zu Meyland gsin, samt der darnf gebnen antwurt, lind durch die

dnrchlüchtigen Herren dein Herrn großen canzler lind die heinilichen räth zu Meyland, alles zu erlüternng und

lneren verstand der capitlen zwischen keiserlicher Majestät und Miseren Herren und oberen gemeiner Eidgnoschaft.

Beschechen des monats Junii im 1552 jar."

Da in Betreff der Capitel, namentlich wegen des Getreides und der Zölle, Mißverständnisse walten,

so gehen die Eidgenossen („wir"), um diessällige Kosten, Mühe und Arbeit zu verhindern, den Rath zu

Mailand („üwer Durchlüchtigkeit") an, in der Sache in folgenden Punkten ein erforderliches Einsehen zu

thlin. 1. Vorab betreffe es die Bezahlung der Licenzien für das Getreide. Da viele eidgenössische Nnterthanen

arm seien und nicht vermögen, das Korn in großer Menge zu kaufen, so scheine es angemessen, solchen

armen Nnterthanen zu gestatten, vier Stär Getreide lind soviel Brod, als diese vier Stär betrageil, auf je

ein Mal ohne Erlaubnißschein fortzuführen. Der Rath zu Mailand antwortet, um den guten Willen des

Kaisers und des Nathes gegen die Eidgenossen zu erkennen zu geben, wolle man die gestellte Forderung für

jene armen Nnterthanen, welche die Märkte von Como, Färris und in andern anliegenden Dörfern des

Herzogthums besuchen, verwilligen, daß sie vier Stär und darunter Getreide oder Brod für den Hausgebranch

ohne Erlaubnißscheine abführen mögen. 2. Da für das Abführen von Getreide unter fünf Saum die Kosten,

nach Mailand zu kommen, sich zu hoch belaufen, so mögen unparteiische Personen auf den Grenzeil, namentlich

zu Como, Olgiate („Elgia") und Färris aufgestellt werden, welche die Erlaubnißscheine hier ertheilen können.

Dasselbe soll geschehen in Betreff der Ertheilung von Erlaubnißscheinen für das Abführen jeglicher Menge

von Zinsen, welche die eidgenössischen Nnterthanen auf dem Herzogthum Mailand einnehmen. Wenn verlangt

werde, daß für eine Menge von fünf Sauin aufwärts die Erlaubniß zu Mailand eingeholt werde, so sei

nöthig, damit man rasch gefertigt werde, daß Einer aufgestellt iverde, der die Licenzien für jegliches Quantum,

welches durch die zu übergebenden Briefe und Glanbsamen gefordert werde, ausstellen könne. Der Rath

antwortet, das Verlangen der Eidgenossen soll für die Märkte bis auf drei Saum Getreide bewilliget werden;

in Betreff der Zinse soll man sie nicht hindern, sofern ein „Warnschin" (Wahlschein) vorliege, daß es

Getreide ihrer Zinsen betreffe; bezüglich der in Mailand zu empfangenden Erlaubniß, soll der Meister des
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Getreides solche crtheilen. 3. Unter den frühem Capiteln seien die Märkte zu Cauobbio, Jntra, Pallanza

und Arona frei gewesen, so daß man keiner Licenzien bedurfte, um wie viel Getreide es sich auch gehandelt

habe Da diese Märkte den eidgenössischen Unterthanen gut gelegen seien, so möge man jenen auch jetzt diese

Freiheit anqedeihen lassen. Diese sei auch der kaiserlichen Kannner von Nutzen, weil das dahin gefertigte

Getreide Zoll und Tratte bezahlt habe. „Uf solichs ist des rats bedunken zu wilfaren gemelten herreu den

Eidgnossen von wegen gemelter Ursachen man vergönnen möge, daß die märcht abgedachter dorseren widerum

fr./gesetzt .verbeut und sigent, doch daß die ordnung, die erloubnus zu nämen für vier stär ufgehalten wärdent

und st.qent wnrt der Magistrat des getrcids Personen erwöllcn, die den gwalt habent, sölich erloubnus zu

vergönnen " 4 Nach Errichtung der Capitel seien einige Commissaricn und deren Schreiber so „fräsen"

gewesen daß sie den Capiteln zuwider eidgenössische Unterthanen, welche Getreide fertigten, geranzet und

ihnen Geld abgenommen haben. Man ersuche, diese anzuhalten, solches Geld den Betreffenden, ohne deren

Kosten wieder zu erstatten: auch sollen künftig die Unterthanen nicht schuldig sein, sich vor so vielen

Commissarien und Schreibern an mehreren Orten zu stelle», sondern es soll an einem einzigen an eine,»

aeleaenen Orte genügen, und von dem sollen sie schnell gefertiget werden. Der Rath erwiedert, die Capitel

sollen gänzlich gehalten werden; es soll ein Einsehen geschehen, daß das betreffende Geld wieder erstattet

werde Was das übrige betreffe, so werde durch die Reutmeister, an denen es stehe, wohl vorgesorgt werden.

5 Nock immer beziehe' das Dorf Porlezza von jeden: Sack Salz, der da gefertigt werde, vier Pilieu. Da

dich- den Atteln gnnjli« inwider I-i. i° I» di-I- B-Ichloerd. d-Ieilig. nnd das ngch »Ichlnß der

Cavitulation bezogene Geld wieder erstattet werden. Der Rath fft der Meinung, ».an solle über d.ese

Anaeleaenbeit an den Magistrat der Eingänge oder Jntraden einen Denkzeddel richten, damit er ein Einsehen

tlme i' Seit Errichtung der Capitel und entgegen den Mandaten des Magistrats seien einige eidgenössische

U.nertbanen von Zollern in. Herzogthum Mailand, namentlich zu Co.no, Olgiate, Arona, Novarra, Lesa,

Post, ich und Canobbia, gezwungen worden, Zoll zu bezahlen. Man verlange, daß diesen und allen Zollern

in. ^rmatlmm Mailand bei einer gemessenen Buße befohlen werde, die Kapitulation gänzlich zu halten und

das eingenommene Geld nebst Kosten und Schaden zu erstatten. Wenn e.dgenösstsche Unterthanen und solche,

die auf eidgenössischem Gebiete mit ihren. Haus gesessen sind, in Mailand Feilladen, Susten oder Schaffner

haben so sollen sie ..... deßwegen nicht schuldig sein, entgegen den Captteln Zoll zu bezahlen. Den Rath

bedüntt dieses Verlangen „zum theil" billig und soll daher der Magistrat hierüber „begue.nlich" ein Einsehen

lln.n 7 Einiae Zoller fordern den Zoll von Waaren, die ... beiden Herrschaften verarbeitet worden sind,

namentlich von Tuch und Eisenwerk, mit der Behauptung, diese Waaren seien aus Zeug oder Materie,

welche außerhalb den betreffenden Herrschaften gewachsen sei, verarbeitet worden. Da die Capitel hierüber
, daß den Zoller., befohlen werde, solche Guter fre. paff.ren zn lassen. Den Rath

ar je.en, so ver i ^ ^rürliche betrachtnuß uf die capitel gehebt habe, daß er verseche, daß glich

/ " ° „ .... zollern nit erwinde dieselbigen zu halten". 8. Einige eidgenössische Unterthanen

... o g.sc).. nun . Ordnung des Herzogthums Mailand übertreten und sind wegen einiger

h.d.n „i. z.r»g..ng des « 2 worden Die G-I-nds.n ln...n, diese B-ndit-n in Knoden

anderer soesen dieser „gliickseligen" Capitnlotion genießen mögen. Der Rath nntworlet.

h» geg.» di-Sdgerwslen, nnd wer. er rmchle. dgß de.

Koiser ebenso g.sii.r.- I-i. schon -ersiV- d-ü °>° B,.reffende» l.ber.» werden, „,ch. bloß I-N-, d,e wegen des

Korns sondern nnch diejenigen, welche wegen -nd-r-r «ibhondlnng.n oerliinnrd-I seien. SMen solche
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in Folge dieser Sachen ins Gefänglich gekommen sein, so sollen sie freigelassen werden. 9. Den den Eidgenossen

unterworfenen Kaufleuten (im Herzogthum) ist es ganz ungelegen, wenn sie, um Kaufmannsgüter „in disere

Herrschaft" zu fertigen, vorher zu Mailand eine Erlaubniß einholen müssen; man verlange daher, man möge

einen solchen Kaufmann, wenn er einen genügenden Schein habe, daß er ein Nnterthan der Eidgenossen sei,

frei und ohne weitere Erlanbniß passiven lassen. Der Rath ist der Meinung, wenn die Fertiger solcher

Kaufmannsgüter von den Communitäten und Amtleuten der Eidgenossen Scheine haben, daß die betreffenden

Waaren den Eidgenossen gehören, und die Gestalt und Menge der Güter dabei beschrieben sei, so solle man

sie frei passiven lassen. 10. Den Kanfleutcn sei es sehr ungelegen, daß man sie hindere, des Nachts über

den Langensee zu fahren; man möge daher die Commissarien bestimmen, Tags und Nachts mit den Güter»

fahren zu lassen. Der Rath antwortet, die Magistrate der Eingänge und des Getreides werden diese Fordcumg

erdauern und verschaffeil, daß die Capitel gehalten werden; immerhin könne es die Meinung nicht haben,

daß mau in Zeiten des Kriegs und des Argwohns das nächtliche Schiffen nicht sollte verhindern könne».

Nachdem den Gesandten („uns") diese Antwort schriftlich zugekommen war, hat der Großcanzler ihnen („uns )

Folgendes geschrieben: Verschiener Tage habe sich der Mehrtheil der Boten („ümer gnaden") hier befunden

und ihm in Betreff ihrer Unterthanen einige Bemerkungen zugestellt. Diese seien dem heimlichen Nathe

vorgelegt worden, und nachdem derselbe sein Gutachten darüber ertheilt hatte, sei ihnen die Antwort, wie

sie Galeaz Brugora, Fiscal, auf Anordnung des genannten Nathes verfaßt habe, übergebeil worden. Nach

dem Abschied der Gesandteil habe man sich angelegen sein lassen, die Schriften in eine Form zu setzen und

dem Gubernator („siner durchlüchtigkeit") zu übersenden. Das habe indessen nicht so schnell geschehen könmn,

wie die Gesandten (die Eidgenossen? „sh") vielleicht begehrt haben. Jetzt aber habe der Gubernator mit

gewohnter Begierde, den Eidgenossen zu willfahren, „vast garn" bestätigt, was der Rath geordnet habe, ^und
sei den Magistraten Weisung gegeben worden, in Betreff der Capitel die Nathsbeschlüsse zu befolgeil. „^rnh

diemil ich verstanden, daß der her Einilius in denselbigen magistrateil gsin und begert, daß man ein fori»

gäbe etlichen derselbigen capitlen statzethun, sölle er geschciden und zu üwer gnaden kommen sin, nit gar wo

vcrnügt, und wie ivol diewil er ein zimliche und bescheidne person, ich gwüß, daß er nit unrechtes inen

anzeigen werde, nütdesterminder hat mich nothwendig bedunkt, sp zu berichten, wie obgeinelt, mit dem zusatz,

daß als antreffend das so in den capitlen und in dem, so man spch uf ire danckzedel entschlossen und begriffen

ist, söllent üwer gnaden ganz sicher sin, daß unserthalb man kein intrag, noch Verhinderung thun wird."

Immerhin aber sei nöthig, eine Form und ein Mittel zu findeil, daß nicht mit der Gutthat, welche man

deil eidgenössischen Unterthailen erweise, der kaiserlichen Kammer zuwider den Capiteln lind der Meinung der

Eidgenossen selbst Ungelegenheit und Schaden bereitet werde. Er hoffe, dieses Mittel werde sich bald finden

und beiden Theilen gefällig sein. Die Eidgenossen (Gesandten?) sollen daher guten Gemüthes sein, un

wenn ihnen etwas Anderes angezeigt würde, solches nicht glauben. Da der Kaiser und der Gubernator

den Eidgenossen ganz geneigt seien, so dürfen ihre Diener auch nicht anders sein. Mailand den 14. Juli loo^-

Die Basier Quelle enthält den Abschied nach der Luggarner Jahrrcchmmg von 1552, ""t der

Unterschrift: Franciskus Thuierna (?) und der Adresse: An die Boten der XII Orte der Eidgcnossenschaf

zu Lauis versammelt. Die Solothurner Sammlung enthält den Abschied vor der Lamscr Jahrrechnung.

ohne Unterschrift.
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Waden. 1552, 28. Juni. (Dienstag). Jahrrech, mng.

» ... Succr» : Allgem. Abschiede ?, k. »7. Dtaatsarci.,» Zürich: Abschiede Band IS, k,SSS.
Dtaatsai > Abschiede »l dl, S.7SS. Kantonsarchiv Glaru«: Abschiede. Kaiitonsarchw Basel: Abschiede Band 21.

TtaalSarchi» Bern: ^^em. veno ^ KanloiiSarchiv Solothurn: Abschiede Bd. Sl. Kanton»archiv Schaffhaiisen: Abschiede.
Kantausarchi» Freiburg: Bad. Absch.-d- Bd. . . Abschiede.

G sandte Zürich Hans Rudolf Lavater, Bürgermeister; Johann Escher, Stadtschreiber. Bern.

P.,-r Jmh»»; J°h.nn P»-- b» »"d d« »>iW- Lu..r,n L°n- Hu» Sch„„h-.s, >ir>.

Kasvar ^mhof Landau.,nanu. Schwpz. Jörg Red.ng, Landau.,..an... Unterwalden. Haus W.rz,

Seckelmeister und des Raths in Obwalden. Zug. Haus Letter, Ammauu. Glarus. Joachim Bäldi,

"anda.nmanu Basel. Jacob Rudi, des Raths. Freiburg. Martin Sesinger, des Raths. Solo-

^bur-u Kou'radGraf Schultheiß. Schaffhausen. Ulrich Pflum, Pannerherr und des Raths. Appen-

-Ii «I- Km-, »nndmn.umnn - S.A.». i. WS. I«°m^ Msch>,d. W1.-IS»».

Di' von Zürich haben jedem Ort eine Copie von dem Schreiben des Ka.sers zugeschickt. Nachdem

die Instructionen eröffnet worden sind, läßt man es bei den. Schreiben verbleiben. Es wird nun allen

Vögten befohlen, zun. höchsten zu verbieten, daß niemand der Nnsrigen hinwegziehe; den Ungeho.-san.en soll

ibr 5ab und Gut aufgeschrieben und zu Händen der Obern gezogen werden; sollten Hauptlente oder Aufwiegler

betreten werden so sollen sie gefangen gelegt und der weitere Bescheid der Obern erwartet .verde... Ebenso

soll iedes Ort bei den Scinigen Vorsorgen und gebieten, daß niemand hmwegziehe. I». Angelus Ritins,

Gesandter des Kaisers und des Gubernators von Mailand, bringt vor, nachdem der Landschreiber zu Baden

die beiden Briefe für die Capitel zwischen de». Herzogthum Mailand und der Eidgenossenschaft aufgerichtet

und ibn. u.aesandt habe, habe er dieselben de». Don Fernand übermittelt, dan.it sie vorerst von den, Kaiser

und dem Gubernator und dann von jedem einzelnen Ort besiegelt werden. Nachdem der Gubernator die

Briefe besehen und richtig befunden, habe er sie sofort durch einen besonder» Boten an den Kaiser gesandt.

Dieser Lau er sei aber zwischen Venne und Alexandrien von den Franzosen ...edergeworfen und der benannten

Nei ie und „las er sonst hatte, beraubt worden. Don Fernand verlange daher, daß wieder zwei gleichlautende

Briese aesertiat werden Nachdem man auch das diesfällige Schreiben Don Fernands verhört hat. wird der

Laudschreiber zu Baden beauftragt, zwei neue Briefe zu fertigen und den. Angelus Ritins zu übergeben,

e ^n den gemeinen Vogteieu war es bisher der Brauch, die armen Leute, d.e sich selbst leiblos machen,

'k K. U" scblaaci.". Das verursacht aber große Kosten mit de». Einschlagen in die Fässer, und

aus .e ,^ape. „z ,„au den. Nachrichter, um diese Fässer weiters zu fertigen, eine große

wenn am. 'U'sollte eine gemeine Verordnung erlassen, daß solche

e ohuung lü umbringen, verbrannt, oder unter die Hochgerichte oder anderswo

S-«,n--d»- m. Ort und MiW w. i>° ^ ^

im Ä»r^«n h»! d°( d,n.» °« Zug S'h-r-, durch dir d-chin g.Iandi.n Wgt, nich. zu. h-.,zz.hM..I
Kloster F ) , entschlossen, dieses Kloster wieder mit geistlichen Frauen zu besetzen,

wo. em "">ie i Conventfrau bei St. Katharinathal zu Diebenhofen,

gch.??fich">Ich»u h^d.h-n g-d-.ch'.Gn. wi.drr
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verabfolgt und überhaupt ihr Vorhaben von den Obern gebilligt werde. Die von Zug bitten daher, man

wolle die Priorin und die Convcntfrauen zu Dießenhofen vermögen, der Anna von Fnlach in angezeigter

Weise Bewilligung zn gewähren. Fällt in den Abschied; Antwort ans dem nächsten Tag. «.Der Gesandte

von Basel eröffnet, es sei ihm von seinen Obern eine Schrift zugekommen, betreffend einen Span zwischen

ihnen und denen von Solothnrn wegen des Zolls zu Dornach, folgenden Inhalts: Obwohl sie mit denen

von Solothurn gerne im Frieden leben würden, so können sie doch nicht mehr zur Sache stillschweigen,

sondern müssen ihr Anliegen, da alle gütlichen Anerbieten fruchtlos geblieben seien, gemeinen Eidgenossen

anzeigen. Die Sache sei die: Seit Menschengedenken und länger sei alles Bauholz und auch Nebstecken,

die auf der Birs, um sie an Heimische und Fremde zn verkaufen, nach der Stadt Basel geflößt worden seien,

zollfrei zu Dornach unter der Brücke durchgeführt worden; nur vom Scheiter-Brennholz sei seit Altem der

Zoll bezogen worden, gegen den sie auch jetzt nichts eimvenden. Obwohl nun die von Solothurn dieses

selbst bekennen, haben sie dennoch, ohne ein Recht zn bestehen, unleidliche Neuerungen eingeführt, so zwar,

daß sie auch für das Bauholz einen Zoll aufgestellt haben; und damit sie denselben durchführen können,

haben sie bei ihrer Brücke das Wasser mit eisernen Ketten gesperrt. Da nun gemäß den Bünden die alten

hergebrachten Zölle nicht gesteigert und niemand seines Besitzes ohne Recht entwehrt werden soll, ansonst der

entwehrte Theil auf erstes Verlangen wieder eingesetzt werden soll, so verlangen die von Basel und mahnen

die Eidgenossen bei den Bünden, die von Solothurn zu vermögen, den neugesetzten Zoll aufzuheben und die

Kette unter der Brücke zu entfernen. Wenn dann dieses geschehen sei und die von Solothurn gleichwohl

die von Basel der alteil Zollbefreiung mit Recht entsetzen wollen, in der Meinung, der genannte Artikel in

den Bünden sei hier nicht anwendbar, so wolle man das erwarten und hinnehmen was eine rechtliche

Erörterung ergebe. Hierauf erwiedert Schultheiß Graf von Solothurn, diese Klage befremde ihn; hätten die

von Basel seinen Obern gemeldet, sie wolleil diese Angelegenheit vor geineine Eidgenossen bringen, so hätten

die von Solothurn ihm hierüber eine Instruction gegeben; da aber seine Herren hievon nichts wisseil und der

Bote deßnahen keinen Auftrag habe, so wolle er hierüber im Namen seiner Obern nichts antworten. Nur für

seine Person bemerke er Folgendes: Die von Solothurn haben die Herrschaft Dornach vor vielen Jahren

mit Zinsen, Herrlichkeiten, Zöllen und andern Freiheiten und Gerechtigkeiten erkauft und seither mit dem

Schivert erhalten müssen; der fragliche Zoll sei keine Neuerung, sondern die von Solothurn habeil für

denselben gute Briefe und Siegel; wenn die von Basel bemerken, es sei bisher vom Bauholz kein Zoll

bezogen worden, so sollte man das denen von Solothnrn als ein aus guter Freundschaft aber nicht von

Rechtens wegen gethanes Geschenk verdankeil, aber nicht zum Abbruch an ihren Herrlichkeiten benützen wollen.

Wenn die Flözer, Basler und fremde, nicht so betrügerisch wären, daß sie etwa 300 oder 400 Hölzer

anzeigen und dann aber über 1000 oder 1200 führen, so würdeil die von Solothurn noch weitere Geduld

und Gnade bewieseil haben. Die von Basel haben in Betreff dieses Zolls an die von Solothurn ein

Ansuchen gethan; wie aber letztere inne wurden, daß jene beabsichtige», sie von ihren erkauften Freiheiten zu

drängen, so seien sie veranlaßt worden, denen von Basel gemäß den Bünden das Recht darzuschlagen, bei

dem sie hoffentlich bleiben können, es sei denn, daß sie durch die von Basel zuerst mit Recht entsetzt würden.

Der Gesandte von Basel replicirt, was er vorgetragen habe, sei nicht klagsweise, sondern in guter getreuer

eidgenössischer Meinung geschehen, wie seine Obern gemäß den Bünden das schuldig zu sein glauben. Von

Betrug sei seinen Obern nichts bekannt; wäre solcher geschehen, so würden die von Basel, so weit die Sache

sie angieilge, solches Benehmen bestraft haben; der fragliche Zoll sei aber eine Nenerung. Wäreil die von
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Solothurn so freundlich entgegen gekommen,wie die von Basel sich erboten haben, so hätte der Span in
der Gute verglichen werden können; da dieses aber nicht der Fall gewesen sei, so glauben die von Basel,
sie sollen voraus des hergebrachten Besitzes der Zollsfreiheit entsetzt werden. Die eilf übrigen Orte, denen
dieser Span in Treuen leid ist. geben den Parteien zu bedenken, wie gegenwärtig allerlei mißliche Zeitver-
hältnissc obschweben, bei denen der Eidgenossenschaft viel besser bekomme, wenn man solche kleiufüge Sachen
ruhen lasse und Friede und Einigkeit pflege, weßhalb mau die Parteien bitte, nochmals zu versuchen, sich
freundschaftlich zu vertragen; wenn die Obern der übrigen Orte hiczu etwas beitragen können, so werden sie
Mühe und Kosten nicht scheuen. Könnten sie sich bis zum nächsten Tag nicht gütlich vereinbaren, so sollen
sie nichts desto weniger inzwischen sich freundschaftlich und nachbarlich verhalten. Beinebeus wolle man den
Handel heimbringen und für den Fall, daß bis zum nächsten Tage die Sache nicht vermittelt würde, soll
dann jeder Bote instruirt sein, wie mau weiter mit den Parteien reden und handeln wolle, l. Christoph
von Heidcgg Schultheiß zu Waldshut, erscheint und legt einen Brief von Hans Melchior Heggenzer,Rath
des römischen Königs, vor, des Inhalts, er, Heggenzer, sei von der Regierung zu Ensisheim beauftragt, als
Commissar fünf Fähnlein Knechte in die Grafschaft Tirol zu führen; es habe daher der Schultheiß von
Waldsbut Befehl erhalten, (an HeggenzersStelle) bei den Eidgenossen zu wohnen und im Na,neu des Königs
Alles m erstatte» was die Erbeinnng erfordere. Heimbringen. K. Als die Boten der VII Orte sich
zusammengethanhatten um die Appellationenaus dem Thurgau vorzunehmen,sind die Gesandten von Bern
und Freiburg erschienen und haben im Auftrage ihrer Obern 1. gebeten, die drei Städte nach altem
Herkommen dabei sitzen zu lassen; man möge daher mit den Appellationen zuwarten, bis der Rathsbote
von Solothurn auch erscheine; könnte das nicht geschehen, so wollen sie protestirt haben, daß sie nicht
eingewilligt und ihren Obern diesfalls kein Recht vergeben haben. Die Boten der VII Orte antworten, sie
haben sich dieses Anzugs nicht versehen; da auf den zwei letztgehaltencn Tagen in Betreff dieser Späne nichts
angebracht worden sesi so habe man angenommen, die drei Städte wollen die VII Orte bei ihrer alte»
Gerechtigkeitdie auf vielen Tagleistungen erörtert worden sei, verbleiben lassen; man habe daher jetzt keine
Instruction ' Da aber viele arme Leute aus dem Thurgau vorhanden seien, so könne man dieselben nicht
ungehört in Kosten liegen und warten lassen, weßhalb man in der Sache fürfahren werde. Die Boten der
beiden Städte wiederholenihr Anbringen, die drei Städte bei den vor dem Landgericht (Appenzell:Landvogt
oder Landgericht) ausgegangenen Appellationen sitzen zu lassen. 2. Dieselben wiederholen ihr früheres
Begehren sie von den Klosterrechnungcnnicht auszuschließen. 3. Ebenso, daß ihnen der Landvogt im
Thurgau'wegen der hohen Obrigkeit und des Landgerichts schwören solle; Alles mit früher angebrachter
Begründung' Sollte man ihnen nicht entsprechen wollen, so .vollen sie das Recht vorgeschlagen und angeboten
haben- man möge daher die Richter und Zusätzer erwählen und einen Nechtstag auf die Malstatt den,
Bund! gemäß bestimmen. Die Boten der VII Orte bemerken: 1. Die vielen armen Leute, die hier seien,
wolle man verhören und ihnen ab den Kosten helfen, da die Appellationen, die vor den, Landvogt ausgegangen,
vor den. Schwabenkrieg stets an die VII Orte gelangt seien; es möge sein, daß die drei Städte aus
Unwissenheit eine Zeitlang Antheil genommen haben; aber bei dem Nechtshandel zu Zojingen habe sich gezeigt,
daß sie diesfalls kein Recht haben. 2- Die Klöster und Gotteshäuser haben vor den, Schwabenkriegeinzig
den VII Orten mgehört. 3. Bevor das Landgerichtund Malefiz an die Eidgenossen gekommen sei, haben
die VII Orte den Laudvogt gesetzt, der ihnen geschworen habe. Sie bitten daher die drei Städte nochmals,
von ihrem Borhaben abzustehen. Bei den Appellationen, die vor den, Landgericht ausgegangen sind, wolle
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man die drei Städte gütlich sitzen lassen, doch jedermanns Rechten unvorgreiflich. Es erscheinen dann vor

den VII Orten die Gesandten von Basel, Schaffhausen und Appenzell und eröffnen: Auf einem frühern Tage

haben sich ihre Obern bei beiden Theilen dafür verwendet, ihnen zu vergönnen, gütlich in der Sache handeln

zu lassen. Da aber dieselbe auf zwei Tagen nicht mehr angezogen worden sei, so haben ihre Obern geglaubt,

die Parteien Hütten sich selbst verglichen. Da sie nun vernehmen, daß dieses nicht der Fall sei, so bitten

sie nochmals, ihre Herreit vermitteln zu lassen. Jedermanns Rechten unbeschadet möge man diesmal die

drei Städte bei den Appellationen sitzen lassen. Die Bolen der VII Orte erklären dann den Gesandten der

drei Orte den bisherigen Verlauf des ganzen Handels und daß sie allem Recht unbeschadet die drei Städte

bei den vor dein Landgericht ausgegangenen Appellationen wollen sitzen lassen, und bitten sie, die Gesandten

der drei Städte zu vermögen, gütlich von ihrem Begehren zurückzutreten. Hierauf erscheinen die Boten der

drei Städte wieder und tragen vor, der Handel sei darum auf zwei Tagen nicht besprochen worden, weil

die drei Orte gebeten haben, sie vermitteln zu lassen, weßhalb man warten wollte, bis diese die Sache

anziehen; überhin sei der letzte Tag in Betreff einiger böser Practiken beschrieben worden, weßhalb ihre

Herren den Handel nicht haben vorbringen können. Sie haben nun beglanbt, man lasse sie allen Rechten

unbeschadet bis zum Austrag der Sache sitzen oder werde stillstehen, bis die rechtliche Erledigung vor sich

gegangen sei. Wenn aber das nicht geschehe med man sie eigenmächtig und ohne Recht entsetze, so müssen

sie das geschehen lassen, meinen aber, die VII Orte sollten ohne Recht nicht fttrfahren, weßnahen sie wiederholt

Recht anbieten und, wie schon geschehen, einen Rechtstag verlangen. Die Boten der VII Orte erwiedcr»,

ihre Obern haben die Landgrafschaft Thurgau vor hundert Jahren mit Gut und Bült „überkommen" und

vermeinen hiebei zu bleiben, man entsetze sie denn mit dem Recht. Wegen des Rechten haben sie keinen

Austrag, und da im frühern Rechtsstreit ihnen große Kosten aufgelaufen und dieselben noch unbezahlt seien,

so glauben sie, sich in kein Recht einzulassen, es seien denn diese Kosten zuvor abgetragen. Da man gegen¬

seitig auf diesen Meinungen verharrt, so soll Alles das, sowie auch das Anbringen der drei Orte, sie vermitteln

zu lassen, heimgebracht und auf dem nächsten Tag weiter verhandelt werden. I». Diejenigen von Bern,

Basel, Freibnrg, Solothurn und andern Orten der Eidgenossenschaft, welche sich für den Grafen von der

Cammer», den von Aix med ihre Frau Mutter verschrieben und verbürget haben, bitten sie bei dem Ilrtheil,

welches die eidgenössischen („unsere") Nichter ans der llutermarch gegeben haben, zu handhaben und mit

dem König von Frankreich ernstlich zu verhandeln, daß er die Grafen anhalte, diesem Urtheile stattznthun.

Das hat man dem König zugeschrieben. Beinebens soll jeder Bote die Sache heimbringen und auf den

nächsten Tag Instruction haben, was man weiter gegen den König vornehmen wolle, wenn inzwischen jene

Ehrenleute nicht gelediget würden, i. Schultheiß Hug von Lucern bringt auftragsgemäß vor: Als vor

einiger Zeit die eidgenössischen Knechte in den Dienst des Königs von Frankreich gezogen seien, haben die

Hauptleute den Martin Jmhof von Uri zum obersten Hauptmann gewählt. Die von Lucern wollen es für

jetzt hiebei bleiben lassen und haben nichts dagegen, weit» Jmhof in den Rüthen der Hauptlente den vordersten

Sitz habe. Daneben aber beglauben die Obern des Gesandten, daß ihr Hauptmann und Fähnlein in Rüthen,

„Thäten" und Schlachtordnungen den Vorgang und „Stand" haben sollen, wie das von Alters her gebraucht

worden sei; andernfalls würden sie dieses nicht gelten lassen. Heimbringen, k.. Landammann Reding von

Schweiz eröffnet laut Instruction, seilte Herren seien berichtet, wie der König von Frankreich die eidgenössischen

Knechte in das Land Lützelburg und weiter als die Erbeinung zugebe, führe und brauche. Sie glauben daher,

man sollte dem König oder den Hauptleuten schreiben, daß die Knechte nur gemäß der Erbeinung gebraucht
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werden sollen Wird beim Abgang von Instruction in den Abschied genommen. Der Burgermeister von

Freiburg eröffnet laut Auftrag, die Hauptleute im Picmont und an andern Orten bezahlen dem gemeinen

Mann weni er als einen vollen Sold, wobei die Leute nicht aushalten können; man sollte daher mit des

Köniqs Anwälten und den Hauptleuten reden, sie sollen Bestallung geben und nehmen, daß sie dem gemeinen

Knecht nicht weniger als einen Monatsold geben können. Wird heimgebracht. .... Es wird angebracht,

wie einige Knechte gegen alle Verbote mit dem Schärtlin, Fugger uud andern Hanptleuten hinweggezogcn

seien und andere noch wegziehen möchten; auch kommen einige ohne Paßport wieder heim; es frage sich, wie

man sich mit diesen in Bezug auf die Strafen verhalten wolle. Heimbringen und Antwort auf den: nächsten

Tag i» Ab dem letzten Tage ist heimgebracht worden, wenn einen: Ort gegen das andere etwas augelegen

ffi m sali man uck gegenseitig solches in guter eidgenössischer Meinung anzeigen. Die Instructionen gehen

NM, .»»NM., Wh»,.di- Www d°n L...ds.i-d,.> Wi,s ...» S.-gck nnd Ww O.. d°m

andern u. leisten schuldig ist, als fromme Eidgenossen getreulich zu halten. Wurde eurem Ort über em

anderes von unnützen liederlichen Leuten etwas zugetragen, so soll man solchem keinen Glauben schenken,

sondern ie ein Ort dein andern das Vernommene treulich berichten und also tugendlich und freundlich

miteinander Handel.:, wie es bei den Altvordern der Brauch war. «». Die Gesandten von Basel und

Schaffbansen theilen mit, ihre Obern, die an den Grenzen liegen, werden weder Mühe noch Kosten scheuen,

durch Kundschaften zu erfahren, was etwa für die Eidgenossen,chaft Schädliches sich zutrage, uud solches
u r mV., .. 5a»s Delling von Schwpz eröffnet, die Wirthe un Algäu haben folgenden Brauch:

"»6°" »"d 'w Smmm

andern Säumer'ein Roß oder ...ehr gekauft habe, und die Verkäufer deu Wirtheu schuldig seien und aber

nickt mebr iabren so sagen die Wirthe, das Roß sei diesen: oder jenen: gewesen, der sei ihnen schuldig,

das Roß sei bei ihnen Übernacht gewesen, er, der neue Eigenthümer des Rostes, werde sie bezahlen. Wenn

nun dieser entgegne er sei weder den Wirthen noch den: frühern Inhaber des Pferdes etwas schuldig, so

nehmen die Wirtb/gleichwohl das betreffende Pferd mit Gewalt, führen es in den Stall und wollen es
, ^ s,i- sj. g„ablt sind. Da dieses ihm und Andern schädlich sei, so bitte er, in seinen

Kosten'"eim.:'Boten nach Innsbruck abzuordnen, un. diesen Brauch bei den Wirthen abzustellen. Bein:

Mangel an Instruction wird die Sache in den Abschied genommen, q. D.e Gesandten von Zürich zeigen

an Bürgermeister Haab und Vogt Freitag von Freiburg seieu von den Burgundern aufgefordert worden,

sich mm König von Frankreich zu begebe.: und seien verritten, nachdem sie von, Landvogt zu Bade.: mit

Cr^de..' uud Instruction in. Sinne des letzten Abschiedes versehen worden seien. Gleichzeitig fordern Gesandte

aus der Kraffckaft Burgund Antwort in Betreff der beiden auf de... letzten Tag in den Abschied genommenen

Artikel Es rgiebt sich um. aus den Instructionen: 1. Die Obern sind nicht der Meinung, daß die Erbeinnng

sie vervstickte die Grafschaft Burgund vor Gewalt mit der Hand zu beschützen, sondern daß man ihr mit

FürsckMen und Botschaften berathen und beholfen sein solle. Deßhalb hat mau unser.: Sendboten zugeschrieben,

die Grafschaft bei». König auf die angezeigte Weise zu unterstützen, aber kerne Droh- oder Trotzworte zu

aebrauckm 2 Da die Erbcinung mit den: Kaiser, den: die Grastchaft Burgund gehört, errichtet worden

ist und derselbe eine Publicirung der Erbeinnng nicht verlangt, auch die Zeitverhältnisse eigener Art sind,

c ... Nnbliciruna für unnöthig und will hiefür eine gelegenere Zeit abwarten. Das hat man

dV-wV,,, M,. S»»d und «°»> Fr«w- Wi-d-rh-I....«, si- M... „,i. d,m Ks»
..... »,ch«..d->.> »»d k,m- Dr-Hw«..- S-br»»ch,»> di- G,s»..d,-„ m». B,.n
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die Meinung ihrer Obern aus ihrer Instruction, welche dahin geht: Auf die am frühern Tage erfolgte

Werbung der Burgunder, zwei Boten für Publicirung der Erbeinung abzuordnen, und dieselben zu beauftragen,

mit dem König in Betreff der Neutralität zu verhandeln, bleiben die von Bern bei ihrer früher zu Tagen

gegebenen Antwort, daß sie keines von beiden Begehren bewilligen. Die diesfälligen Gründe seien folgende:

1. Als sich zwischen der Grafschaft und den savopischcn Landen derer von Bern wegen der Landmarch Span

erhoben habe, haben die von Bern behufs freundlicher Beilegung der Sache zur Besichtigung einen Tag

angeordnet und besucht und ihre Boten beaustragt, allen Fleiß anzuwenden den Zwist zu vereinbaren. Das

aber habe an denen von Burgund gescheitert, die keine Vollmacht zu haben, sondern an den Kaiser gelangen

zn müssen vorgaben, wodurch die Sache nun sechszehn Jahre aufgezogen worden sei. 2. Inzwischen haben

die von Burgund Unterthanen von Bern, die im Vertrauen auf die Erbeinung in Burgund Korn gekauft

haben, nicht nur das Korn, sondern auch Roß und Wagen weggenommen und Hinterhalten. 3. Als ein

tlnterthan derer von Bern einen alten Marchstein gefunden und diesen angezeigt habe, haben die Burgunder

jenen Angehörigen der Berner deßwegen gefangen genommen, in das Schloß Tönnen geführt und nachher

darausgcsprengt und so ihn elendiglich ums Leben gebracht. Als dann die von Bern auf Anrufen von des

Betreffenden Freunden, Weib und Kindern und wegen der auch ihnen angethanen Schmach wiederholt an

das Parlament von Dole schrieben, sei keine Antwort erfolgt. 4. Als Unterthanen derer von Burgund

Unterthanen derer von Bern auf dem Ihrigen gepfändet und ihnen mit Gewalt gewehrt haben, ihre Güter

zu benützen, und man auch deßnahen nach Dole geschrieben habe, habe man wieder keinen Bescheid erlangt.

5. Es habe stch auch zugetragen, daß die von Bern Bauhölzer in ihren Wäldern für ihre Gebäude schlagen

ließen, da die Amtleute der Burgunder zugefahren seien, die Hölzer in Verbot gelegt und diejenigen, welche

sie geschlagen, gewaltthätig gepfändet und sonst mancherlei Frevel und Muthwillen verübt haben, so daß die

von Bern etwas zur Sache thun müssen, was sie bisher um des Friedens nnd der Ruhe willen unterlassen

haben. Es sollen daher die Burgunder denen von Bern vorab genugthun, namentlich in Betreff der Land¬

march, dann werde man ihnen auf ihre Werbung gebührende Antwort geben, i. Die geistlichen und

weltlichen Gerichtsherren im Thurgau erinnern, es sei dem Landvogt und dem Landschreiber zu Fraucnfeld

befohlen worden, die Gerechtigkeiten und Freiheiten der Gerichtsherren aufzuschreiben, damit der Landvogt

wisse, was ihm wegen der hohen, und die Gerichtsherren, was ihnen wegen der Niedern Gerichtsbarkeit

zustehe. Es fei das nun geschehen. Da aber jetzt bedenkliche Zeitumstände walten und sich viel fremdes

Volk um die Stadt Constanz herum befinde, so bitten sie, die iveitere Verhandlung hierüber bis auf den

folgenden Tag zu verschieben. Es wird diesem Gesuche beigestimmt und soll jeder Bote auf dein folgenden

Tag mit sachbezüglicher Instruction erscheinen. «. Hans Keller von Rheineck steht im Verdacht, dem Hans

Altmann von Glarus zur Flucht aus dem Gefängniß verholfen zu haben, und ist deßwegen aus dem Lande

gewichen. Es bittet nun seine Freundschaft, seine laiige Entfernung zu betrachten und sich mit derselben zu

begnügen, zumal genannter Altmann ohne Hülfe des Keller entkommen sei. Daneben wird auch geredet, der

alte Stadtknecht zu Nheineck, Bartli Kuhn, trage mehr Schuld an der betreffenden Entweichung als Hans

Keller und sei deßwegen ebenfalls landräumig geworden. Das soll jeder Bote heimbringen und auf dem

nächsten Tag instruirt sein, ob man den Keller begnadigen und ihm das Land wieder öffnen wolle, t. Die

Voten von Zürich berichten über das init Ammann Vogler und dem Wirth zur Linden auf das am letzten

Tage von den V Orten gestellte Verlangen aufgenommene Verhör. Vogler habe angegeben, als er bei der

Linde gesessen sei, habe Einer von Will gesagt, wie eine Rede ausgehe, daß Einer gesagt haben solle (sia)
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die Boteil der V Orte, die wegen derer von Überlingen bei den Kriegsfürsten gewesen seien, sollen denen

von Überlingen zugesagt haben, so daß, wenn diese .iberzogen würden, die VOrte ihnen Hülfe nnd Beistand

leisten werden Der Wirth habe angegeben, er sei krank gewesen, ans- und eingegangen und habe auf die

Rede nicht geachtet Daneben eröffnet Burgermeister Lavater, es sei Meister Jacob, der die betreffende

Aeußernng gethan haben sollte, bei ihm als Amtmann erschienen und habe ihn. angezeigt, wie er von dem

genannten Gerede gehört habe, er sei aber keineswegs geständig, die fragliche Aeußernng gethan zu haben.

Da nnn Amman,, von Beroldingen, Ammann Dietrich nnd Andere „ine siner rede» halb wol erkennen", so sei

das Begehren derer von Zürich („ir"), daß man der Sache nicht viel Gewicht beilegen möchte. Die V Orte

nehmen dieses in den Abschied. Ein Gesandter der III Bünde eröffnet, sie haben vernommen, wie die

Eidgenossen mit dem Kaiser und dem Statthalter zu Mailand in Betreff dieses Herzogthums einige Capitel

und Artikel aufgerichtet haben. Da nun die aus den III Bünden und ihre Unterthanen viel in das

Herzogthun. Mailand handeln und wandeln, auch einige für ihren Hausbrauch das Korn daselbst kaufen, so

bitten die Obern des Gesandten freundlich, sie in die benannten Capi.el einzuschließen und ihnen eine

beglaubigte Abschrist derselben zuzustellen, damit...an wisse, was sie enthalten. Nachdem man dieses der

Botschaft des Kaisers und Don Fernands eröffnet hat, antwortet dieselbe, sie habe in Sache keinen Auftrag,

.voll- aber an den Kaiser und den Statthalter von Mailand schreiben und auf dem nächsten Tag deren

AntwM'berichten Es soll auch das Begehren der Eid- und Bundesgenossen aus den III Bünden jeder

Bote heimbringcn und auf dem nächsten Tag zu antworten Gewalt haben, v. Gesandte von Mellingen

erinnern an ihre auf der letzten Jahrrechnung vorgetragene Bitte, ihnen an ihre Brücke eine Steuer zu

geben Dieses Gesuch sei damals in den Abschied genommen worden; sie wiederholen dasselbe. Es fällt

bei... Abgang von Instruction in den Abschied; Antwort aus nächstem Tag. «. Der Schützenmeister von

Vre»,garten 'zeigt an, wie sie mit großen Kosten ein neues Gesellen- und Schützenhaus gebaut haben und

bittet jedes Ort um ein Fenster und Ehrcnwappc». Heimbringen; Antwort auf nächstem Tag. Der

Gesandte des Kaisers und des Statthalters von Mailand eröffnet: I. Vor einiger Zeit habe der Kaiser

geschrieben und jede». Ort eine diesfällige Abschrift mitgethe.lt; der Gesandte wünsche nun hierüber Antwort

zu erhalten Es wird ihm erwiedert, ...an habe des Kaisers Schreiben verstanden und es bei den.selben

gütlich bleiben lassen. Da der Kaiser in dem Schreiben keine Antwort gefordert habe, so habe man keine
j ^ g Nachdem der Statthalter von Mailand berichtet worden sei, daß und wie
be ondere Antwort ge.eri.gl. ^ ^ r < ^> ,>>>.. >

di Cavitel ausgerichtet worden seien, sei er hierüber sehr erfreut geworden und habe d.e Cap.tel ganzen

Herzog...... Mailand ausrufen und verkünden lassen, damit denselben nachgelebt werde. Er begehre nun,

das- Re Eidgenossen auch ihren Amtsleuten dieses auftragen. Man antwortet .hu., die eidgenössischen Raths-

boteu haben'ab den. letzten Tag ihren Landvögten nnd Amtleuten ennet den. Gebirg solches zugeschrieben.

" Ob.vobl der Bote von Bern ohne Schuld der Obrigkeit oder des Kaisers Kriegsvolks ermordet worden

sei ü' m,üle dock, der Statthalter von Mailand den Kindern dieses Läufers als ein Almosen 100 rheinische

Gulden ausrichten Es wird diese Gabe freundlich verdankt unter Erbietung von Gegendienst. 4. Der

Stattbalter bitte und begehre freundlich, vorzusorgen, daß in Betreff des Kaufens und Verkaufens weder

List noch Betrug gebraucht werde, er habe diesfällige Maßregeln auch im Herzogthun. Mailand getroffen.

D r Statthalter' habe auch denen zu Como befohlen, diejenigen, welche in Folge der Verbote des Kornkauss
" r .. ,^-m freizulassen. Heimbringe... 5. Graf Michael von Greyerz erscheint und

eröffne? .?Mr-MdeM,' wie Einige von Basel auf ihn „leisten" und auch seine Gläubiger („Schuldner") aus
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andern Orten seine Güter angreifen und verganten wollen. Dadurch aber entstehen große Kosten. Er sei
nun des Willens, seine Herrschaftenund Güter selber zu verkaufen und seine Schulden zu bezahlen. Er
bitte daher die von Lucern, Unterwalden, Zug und Basel zu vermögen, drei Monate Geduld zu haben,
wodann er ihre Ausstände bezahlen wolle. Die übrigen Orte bitten nun die genannten vier Orte, daß sie
in Betreff ihrer Obrigkeit die drei Monate, wenn möglich, gütlich zuwarten und auch besondere Personen,
Bürger und Landleute, denen der Graf schuldig ist, hiezu vermögen wollen. «. Der Landvogt in den
Freien Aemtern, Jost Krepsinger, des Raths von Lucern, macht die Anzeige, daß die Angehörigen seiner
Vogtei einander unbilliger Weise herumziehenund um unbegründete Sachen appelliren, nur um einander
aufziehen zu könneu; wenn er in ein Dorf komme und Gericht halten wolle, müsse er fast den ganzen Tag
die Appellationen verhören und dann nichtsdestoweniger den Nichtern das Mahl bezahle»?, wodurch den Obern
große Kosten erwachsei?, weßhalb man die Appellationen in Bescheidenheit beschränken sollte. Es wird nun
verordnet: wer künftig ii? den Freie?? Aemtern vor de?? Landvogt appelliren will, der soll demselben vorab
einen halbe?? Gulden erlegen; und wenn dann die Appellation auf einen? Gerichtstagbehandelt wird und
die Richter auch damit zu thun habe?? oder hiedurch versäumt werden, so sollen der oder diejenigen, welche
appellirt haben, den? Landvogt und de?? Richter?? das Mahl bezahlen. Das soll übrigens jeder Bote heim¬
bringen, ob man es so halte?? wolle. »«,. Der Abt zu Wettingen giebt seine Rechnung, die ordentlich und
wohlgestellt ist, und läßt dabei vorstelle??: Nachdem den? Abt von Kreuzlingen, den? Commenthur von Tobel,
den Aebten zu Rhema??, Fischingen und Muri und andern Gotteshäusern die Rechnung erlassen worden sei,
so werde ihn? von Einigen verächtlicher Weise vorgehalten, er sei weniger als andere Prälaten. Nun aber
habe er bisher ii? seinem Gotteshaus« ehrlich und redlich hausgehalten und sei Willens dieses ferner zu thun.
Er bitte daher, ihn? die Rechnung ebenfalls zu erlassen. Er sei nichtsdestowenigerurbietig, jährlich seine
Rechnung gehörig zu stellen und auf Verlange?? dieselbe zu jeder Zeit de?? Ober?? vorzulegen; auch mögen
der Landvogt und die Amtleute zu Baden seine Haushaltung beobachte?? und nöthigbeglaubten Falls Bericht
gebe??. Endlich erbiete er sich auch, den eidgenössischenBote?? die bisher wegen der Rechnung gewohnte
jährliche Verehrung auszurichten. Wird ii? den Abschied genommenum auf dein nächsten Tag darüber zu
antworten. I»I». Zu Ende des Tages erscheint der kaiserliche Gesandte (ivieder) und meldet, es seien
sechstausend Spanier zu Genua gelandet und habe?? zwei Tonnen Goldes mit sich gebracht. Sobald die
Schiffe wieder hergestellt seien, werden diese ivieder nach Spanien fahren um noch mehr Spanier herauszu¬
bringen. In Neapel stehe?? die Sache?? g??t. vv. Die Freundschaft des Jacob W?)ß von Bade?? ersticht ihr
behülflich zu sein, daß sie sich mit der Verwandtschaft des durch einen Todtschlag Umgebrachten vergleichen
könnte. Man hat darauf an Schultheiß und Rath zu Bremgarten geschrieben, sie mögen des Entleibten
Freundschaft anherbescheiden und sie vermögen, sich gütlich vertragen zu lassen. Schultheiß und Rath zu
Bremgarten antworten, des Getödteten Bruder und seine Verwandten haben sich berathen und dann angezeigt,
sie wollen bei dein Urtheil verbleiben. Man hat dann den Urtheilbrief verhört und darin verstanden, daß
alle Kundschaften sagten: „eb er das thun, ee (eher) wellte er, daß der thäter ein ku ghpt hette"; ivorauf die von
Baden ein Urtheil gesprochen haben, daß des Entleibten Bruder und Freundschaft den Thäter, Ivo sie ihn
betreten können, keine Obrigkeit ausgenommen, vom Leben zum Tod bringen mögen. Man ninmit nun
auf die dringende Bitte von des Thäters Freundschaft den Handel in den Abschied; die Boten sollen auf
dem nächsten Tag mit Vollmacht erscheinen. Es erscheinen der Abt von Mnri und Rudolf Stapfer,
Burger zu Bremgarten, in einem Streit wegen einer Rechnung, die der alte Abt von Muri mit dein Stapfer
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verpflogen hat Nachdem man Klage und Antwort und auch ihre Rechnungen verhört hatte, .st befunden
worden des Stapfers Rechenbuch sc. falsch und „nütsöllend", weil er die vordersten Blätter ausgeschnitten
und die Rechnung (vom) 1541. Jahr zu hinterst gestellt hat, wo dieselbe gänzlich auf einmal und mit einer
Jeder geschrieben steht Mit Rücksicht aber auf des Stapfers kleine Kinder hat mau die Rechnungengegen¬
seitig aufgehoben «v. Da keine drängenden Geschäfte vorhanden sind, so hat man keinen andern Tag
angesetzt Welchem Ort etwas an die Hand stieße, das mag einen gemeinen Tag ausschreiben. «'5. Nechnungs-
ablage der Vögte Es erhält jedes der acht Orte von den Landvögten und aus den Geleitsbüchsen:
'l Vom Landvogt im Nheinthal 78 Gl. - 2. Vom Landvogt im Thurgau 13 Gl. 7 Schl. 6 D., und vom
Maleflz 60 Gl 4 Schl — 3- Vom Landvogt in, Sarganserland 136 K — 4. Vom Landvogt in den
Freien Aemtern im Aargau 91 6, - 5. Vom Landvogt zu Baden 50 K. - 6. Vom Zins und der Steuer

^s.-...bosen 7 Kronen (Zürich: Sonnenkronen). - 7. Vom Hinterhof zu Baden 15 Kronen (Zürich wie
oben) und von. Stadhof 2 Kronen 1 kr. 7 Schl. - 8. Aus der Geleitsbüchsezu Koblenz 3 L. 18 Schl.
- 9 Aus der Geleitsbüchse zu Zurzach 19 Schl. - 10. Aus der Geleitsbüchse zu Klingnau 4 K. 10 Schl.
- 11 Aus der Geleitsbüchsezu Bremgarten 9 Ü. 7 Schl. - 12. Aus der Geleitsbüchsezu Mellingen
8 L 6 Schl — 13- Aus der Geleitsbüchsezu Vilmeringen 18 Schl. — 14. Aus der Geleitsbüchse zu
L kl sei. 2K — 15- Aus der Geleitsbüchse zu Baden 4 Sonne,.krönen, 21 kaiserliche oder neue Kronen,
/portugalischer Ducaten 12 Batzen. KK. Der Graf von Greyerz bittet dringend um ein Empfehlungs¬
schreiben an den König von Frankreich, daß dieser ihn, den Grafen, in seinem, des Königs, Kriegsdienst
brauchen wolle- wo nicht, ihn doch in Betreff seiner ausstehendenPension befriedige. Die Gesandten von

Bern und Sol'othurn wollen aber ohne Vorwissen ihrer Obern in eine solche Fürschrift nicht eintreten; die
von Basel Schaffhausenund Appenzell sind schon verritten; die Boten von Lucern, Uri. Schwyz, Unterwalden,
K.n Glarus und Freiburg wollen dagegen ein freundliches unverfänglichesEmpfehlungsschreibenbewilligen,
^a^aber' der Graf glaubt, es wäre viel wirksamer, wenn das Schreiben von allen zwölf Orten ausgehen
würde so sollen die von' Bern, Basel, Solothurn und Schaffhausen (sie) ....verzögert den. Landvogt zu
Baden berichten ob sie ein solches freundlichesSchreiben bewilligen wollen. I»I». Früher ist zu Tagen
beschlossenworden jedes Ort soll den Seinen gebieten, daß jedermann mit Harnisch und Gewehr verfaßt
und gerüstet sei und daß man diese Harnische und Gewehre allenthalben beschaue. Man vernimmt nun,
daß dieses an einigen Orten noch nicht geschehen sei, und daß gerade die Reichsten und Vornehmstenfast
keine Harnische haben. Es ist den Boten dieses sehr mißfällig und es wird daher neuerdings beschlossen,
Celles Ort die Harnische noch nicht hat beschauen lassen, soll dieses beförderlich thun, und denjenigen, die mit

Harnisch und Gewehr nicht verfaßt sinv, gebieten, daß derjenige, der sich für einen Mann schätze, sich mit
Wehr und Harnisch versehe.

U ^ie VIII Orte geben dem Landvogt in. Rheinthal, Hieronymus Knill, des Raths zu Appenzell,
1 > ^-'Weisungen- 1 Da der frühere Landvogt, Konrad Hässi von Glarus, berichtet,daß die zu Rheineck

n^dnu Ratlchaus eine neue Rathsstube und Anderes gebaut haben, was den. Landvogt für seine Geschäfte
beauem ist und damit viele Kosten gehabt haben, so soll ihnen der Landvogt im Namen der Orte 20 Gulden

l - ck <> Dem Landschreiber zu Rheineck soll er befehlen, allen Hausrath und Hausplunder, der zum
Eckstoß"undzur Vogtei Rheineck gehört, in Beisein des Landvogts in zwei gleichlautende Rödel zu verzeichnen,
wovon einen der jeweilige Landvogt und einen der Landschreiber behalten soll, damit man weiß, was zun.
Schloß und zur Vogtei gehöre und dieses stets da bleibe. 3. Da bisher diejenigen,welche die Strafen und
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Bußen geleidet, in den Wirthshäusern große Kosten ausgetrieben haben, so soll der jetzige und jeder

folgende Landvogt den Angebern und Leidern in seinein Haus zu essen und zu trinken geben, wie es auch

Landvogt Hässi gethan hat, und die daherigen Kosten aufzeichnen und den Obern verrechnen. 4. Der Landvogt

soll die Frau, welche den Vogt Dietbold mn die Ehe angesprochen hat, berufen und ihr anzeigen, wenn sie

die Sache rechtlich austragen wolle, solle sie dieses beförderlich thun; wenn sie aber hievon abstehen würde,

soll er den Vogt Dietbold anweisen, dein stattzuthun, was er versprochen habe. 5. Ein Pfaff zu Höchst hat

in einer „Wynfüchtc" dein alten Landvogt, Konrad Hässi, einen Ning ab dein Finger gezogen, wodurch Hässi

diesen Ning verloren hat. Dieser Pfaff hat sich seither anßerhalb (der Vogtei) befunden; wenn er aber

wieder anherkommen sollte, soll der Landvogt ihn „zu recht enthalten" und vertrösten lassen, den Vogt Hässi

zu entschädigen, oder ihm des Rechten zu sein. 6. Denen von Thal hat man von der Kirche bisher jährlich

10 Gulden verabfolgen lassen, um einen Schulmeister zu halten. Da sich nun beide Religionen über einen

Schulmeister, der die Kinder im Gesang unterweisen würde, nicht vereinbaren können, so sollen sie in der

Folge den Schulmeister, wenn sie einen solchen haben wollen, ans ihre Kosten unterhalten. Es siegelt den

8. Juli 1552 der Landvogt zu Baden, Ambros Jmhof, des Raths zu Bern.St. A. Zürich: Rheinthaler Abschiede S. 201.

I^Ii. Gesandte des Abts von St. Gallen, nämlich Heinrich Bircher, des Raths zu Lucern, des Abtes

Hauptmann, und Leonhard Hensler, Kanzler, in Beisein vom Landvogt im Nhcinthal, Konrad Hässi von

Glarus, eröffnen gegen Dietbold Kolb, alten Vogt zu Blatten: Derselbe habe vor einiger Zeit eine Dienstmagd

gehabt und mit derselben ein Kind erzeugt, wodann ihm der Abt bei 10 Pfund Pfenning geboten habe,

mit der benannten Person „zu kilchen und straß" zu gehen. Das habe Kolb übersehen, worauf ihm der

Abt gemäß seiner Freiheit und Gerechtigkeit bei 20 Pfund Pfenning mit ber Betreffenden zum Opfer zu

gehen geboten habe. Als Kolb auch hiergegen ungehorsam gewesen sei, haben ihn die Amtleute des Abts

und der Landvogt im Nheinthal nach altem Brauch um die verfallene Buße rechtlich belangen wollen. Da

habe Kolb dem Abt und dem Landvogt Recht vor die VIII Orte dargcschlagen. Der Abt bedauere dieses

sehr; solches Rechtbieten gegen erfolgte Gebote und den Bezug der diesfalls verwirkten Buße würde bei dem

gemeinen Mann allen Ungehorsam erzeugen, was dem Abt und den Eidgenossen unleidlich wäre. Der Abt

bitte daher, den Dietbold zu weisen, den Geboten und Verboten des Abtes gehorsam zu sein und diesen und

den Landvogt um die verfallene Buße zu befriedigen. Vogt Dietbold erwiedert: als ihm vom Abt bei

10 Pfund Pfenningen geboten worden sei, mit seiner Jungfrau, bei der er ein Kind bekommen habe, zum

Opfer zu gehen, habe er dieses thun wollen, als sofort das zweite Gebot bei 20 Pfund Pfenningen erfolgt sei.

Das bedauere er und meine begründet Recht vor die Eidgenossen geboten zu haben, da er doch Willens sei,

mit der genannten Dienstmagd zum Opfer zu gehen. Nachdem man auch den Landvogt hierüber angehört

hat, ist erkennt worden, Vogt Dietbold soll in den nächsten vierzehn Tagen mit genannter seiner „Ehefrau"

zu Kirchen und Opfer gehen und bei seinem geschwornen Eid dem Abt und dem Landvogt, weil er des erstem

Gebot übersehen hat, nach bisherigem Gebrauche vor den Vicarien (?) zu Recht stehen. Und weil Kolb dem

Abt und Landvogt vor die Eidgenossen Recht geboten hat, wozu er nicht befugt war, soll er den Orten

als rechte Strafe 10 Pfund Pfenning baar entrichten, und künftig von solchem Nechtbieten abstehen. Besiegelt

vom Landvogt zu Baden, Ambros Jmhof, des Raths zu Bern, den 5. Juli 1552.
St. A. Zürich: Rheinthaler Abschiede S. 199.

II. Es erscheint Hans Rudolf Fäsch, des Raths der Stadt Basel, im Namen und als bevollmächtigter

Anwalt von Johann Angel (d'Annone?), des Kaufmanns, seines Schwagers, wohnhaft in und Burger der
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Stadt Basel, und eröffnet: Die Rathsboten der Eidgenossen haben auf verflossenen Tagleistungen wiederholt
mit dem Sendboten des Königs von Frankreich, dein Herrn von Marche-Ferriere, geredet lind seien mündlich

und schriftlich an den König gelangt und haben ihn gebeten, dem genannten Johann Angel, als einem Burger
der Stadt Basel für den Pfeffer, den ihm des Königs Kriegsvolk auf dem Meere genommen habe, Entschädigung
zu leisten was' aber bisher noch nicht geschehen sei. Der König habe aber den Rathsboten geschrieben, er
gebe diesfalls seinem Gesandten, dem Herrn von Marche-Ferriere, Befehl zu antworten. Da nun der letztere
jetzt hier sei so bitte er, Fäsch, freundlich, man möge von dein genannten Gesandten seine Antwort verlangen.
Die Gesandten lassen dieses durch ihre verordneten Räthe thun, worauf der Anwalt des Königs eine
schriftliche Antwort folgenden Inhaltes einlegt: In Betreff des dritten Punkts, anbelangend den aus dem
Meere genommenen Pfeffer, von dem einige Italiener, die sich Burger von Basel nennen, behaupten, er
gehöre ihnen habe man früher die Einwendungen des Königs vernommen. Er entgegne, es sei der betreffende
Vorfall in aufrechten,, gutem Kriege geschehen, das fragliche Gut sei aus den Schiffen seiner Feinde genommen
worden und habe kein anderes Zeichen als dasjenige der letzter» getragen. Beinebens bitte der König zu
betrachten daß die betreffenden Kaufleute nicht eidgenössische(„üwere") Burger seien, und die Freiheit der
angerufenen Tractate nicht genießen, weil sie nicht aus der Eidgenossenschaft und nicht deutscher Zunge seien,
wie das vierte Capitel der benannten Tractate es fordere. Der König bitte daher, die betreffenden Kaufleute

zu «MM, IlM.' s°rd.»».g al'jBch-'., «-"» 'i- °l>.. d„z „ich, s° W °II. di. Wmz di,
n.arch an die Hand nemme», die er inen anbütet von wegen sol.chs spaus nach gemelter tractate»". Nachdem
man diese Antwort dem Hans Rudolf Fäsch eröffnet hat. entgegnet er, er habe dieselbe mcht erwartet, sondern
geglaubt sein Schwager werde gütlich befriedigt werden. Da ihn. aber der König das Recht gemäß des
Friedens und der Vereinung anbiete, so ersuche er die Boten, den Marchtag zu bestimmen und ihn dem
König oder seinen Sendboten zu verkünden. Die Gesandte» setzen .um einen Rechtstag auf den 9. October
an in der Meinung daß wenn der König sich inzwischen mit Johann Angel nicht gütlich vereinbaren sollte,
der Köllig auf genannten Tag seine Nichter und Zusätzer nach Peterlingen sende., solle, wo die Nichter und
"usätzer der Eidgenossen auch erscheinen werden. Wiirde der König dem nicht entsprechen, so würden nichts
destoiveniger gemäß der Tractate die Richter der Eidgenossen auf des Klägers Anrufen das Urtheil erlassen.
Alles das ist de». Herrn von Marche-Ferriere zugeschrieben und berichtet worden. Es siegelt der Landvogt

zu Baden, A.nbros Jmhos, .es R ^ No. SS2. Die Spur alM'saUenon Siegels ist vorhanden.

Vgr den Boten der VII im Thurgau regierenden Orte» eröffnet Laurenz Koch, als Abgeordneter
m.d Rath der Stadt Fraueufeld, gegen Rülaus Bollwpler, Hauptmann zu Consta..; und Bürger¬

meister und Rath daselbst Folgendes: Jacob Wpstler, Burger zu Consta..;, habe zu Frauenfeld eine Ehefrau
aenommen die sich m.it ihn. mit Leib und Gut nach Konstanz begeben habe. Die von Frauenfcld beglaubeu
nun von dem Vermögen der benannten Frau sei der Abzug zu entrichten, weil die von Constanz in gleicher

Wesse den Abzug von der Frau des Schultheiß Werlis Sohn und Andern genommen haben. Die Gegenpartei
nntll mte. du.Ä. .sKeronmnus Hemmst: Die von Constanz verlangen be. den alten Brauche» zu bleiben, und

habe., bisher weder von Schultheiß Werlis Sohusfrau, noch von Andern, die mit ihrem eigene,. Gut von
^ ^ g-tnaen' wenn aber später jemand in Constanz etwas geerbt habe und dasselbe»
eintteten lassen wollen, so .volle., die von Constanz es ebenso halten. D.e Boten der VII Orte erkennen:
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Da die von Constanz sich erbieten, bei dein alten Brauche zu bleiben, so sollen die von Frauenfeld den

Jacob Wyßler mit dem Gut seiner Ehefrau ohne Abzug fürfahren lassen und bei dem alten Gebrauche

ebenfalls verbleiben. Wenn aber die von Constanz in der Folge gegen die von Franenfeld diesfalls Neuerungen

vornehmen sollten, so mögen letztere das zu Tagen den Nathsboten ihrer Obern anzeigen, die dann iveiter

bedenken werden, wie denen von Constanz zu antworten sei. Es siegelt der Landvogt zu Baden, Ainbros

Jmhof, des Raths zu Bern, auf den 5. Juli (Dienstag nach St. Ulrich) 1552. St, e,, Zürich: A. Constanz «5°»'»,.

i»i». In den Freien Aemtern giebt es Priester und geistliche Personen, welche, wenn sie den Leute»

etwas schuldig sind und die Landvögte ihnen die Schulden zu bezahlen gebieten, beglanben, die Landvögte

haben ihnen, als Geistlichen, nichts zu befehlen und wollen die Leute dann nicht bezahlen. Es wird daher

erkennt und dem dortigen Landvogt befohlen, wen» Priester oder andere geistliche Personen Biederleuten

etwas schuldig sind oder sonst mit ihnen in weltlichen Sachen zu thun und zu handeln haben, so mag und

soll jeder Landvogt ihnen Gebote und Verbote anlegen; würden sie dieselben mißachten, so mag er sie hierum

gefangen nehmen und in den Thurm legen und darin behalten, bis sie den betreffenden Geboten und Verboten

nachkommen. Es siegelt der Landvogt zu Baden, Ambras Jmhof, den 5. Juli (Dienstag nach St. Ulrich) 1552.
St. A. Zürich: Frei-Aemter Urbar von 1634, k. 303. Einen ersten Theil zu diesem Artikel bildet 5? unseres Textes.

««. Vor den Boten der VII im Thurgan regierenden Orte erscheinen in Appellation als Anwälte

des Abts Kaspar von St. Blasien auf dem Schwarzwald Jacob Keller, Großkellcr zu St. Blasien, Christoph

Waldkirch, Bürger zu Schaffhausen, Obervogt der Herrschaft Blnmeneck, und der Schreiber des Abts, gegen

Jacob Locher von Weinfelden, Anwalt des Hans Jacob von Liebenfels, Lanz genannt, in folgender Angelegenheit:

Lanz hat sich geweigert, den von ihm und seinein Vater jährlich dem Kloster St. Blasien ab dem Hof zu

Kugelshofen geleisteten Zins von 3 Pfund Haller und Pfund Wachs des Fernern zu entrichten, und

gefordert, der Abt solle mit Brief und Siegel nachweisen, von woher dieser Zins komme und ans was er

stehe. Der Abt habe daher suchen lassen und einen unversehrten besiegelten Pergamentbrief gefunden, demgemäß

der Hof Kugclshofen um 65 Pfund Constanzer Pfenning, „bis um widernmlegung sömlichs geltz", verpfändet

sei. Dem Hauptgnt nach sollen daher 3 Pfund Pfenning und '/u Pfund Wachs gezinset werden, und der

Abt es nicht zu entgelten haben, wenn in dem Briefe der Zins nicht genannt werde. Jacob von Liebenfels

entgegnet, laut vorhandenen Quittungen haben sein Vater und er seit vielen Jahren nur 3 Pfund Haller

und Pfund Wachs gezinset; da der vorgelegte Brief von einem Zins nichts rede, sondern nur von einer

Pfandschaft, so glaube er, es sei das ein alter verlegener vernichtigter Brief. Dieser Span ist dann vor

dem nieder» Gericht, auch vor dem Landgericht und vor dem Landvogt zu Franenfeld gerechtfertigt worden;

von dem letztern aber ein Urtheil gegen den Abt von St. Blasien ergangen, über das der Abt sich beschwert

und daher die Appellation an die Orte ergriffen habe. Die Boten der VII Orte erkennen: Da Hans Jacob

von und zu Liebenfels und sein seliger Vater dem Abt zu St. Blasien und dessen Amtleuten immer nur

3 Pfund Haller und V- Pfnnd Wachs gezinset haben, so soll es hierbei sein Verbleiben haben. Die

versessenen (verfallenen?) Zinse sollen allsgerichtet werden. In Betreff des Briefes wegen der Pfandschaft

des Hofes Kugelshofen werden für den Fall, daß die Parteien nicht gütlich abkommen sollten, beiden ihre

Rechte vorbehalten. Es siegelt im Name» der VII Orte der Landvogt zu Baden, Ambros Jmhof, des Raths

zu Bern, den 6. Juli 1552.
K, A. Aargau: Urkunde auf Papier mit zerstörtem Siegel, Regest bei Hub er: Regesten von lllingnau und Wislikofcn, S. so,

l»I». Ein Gesandter derer von St. Gallen, nämlich Lienhard Girtanner, eröffnet nach Erbietung

freundlichen Grußes: 1. Die Kallfleute gemeiner Eidgenossenschaft, die ihr Gewerbe zu Lyon und in Frankreich
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haben beklagen sich sehr über die Neuerung von Zöllen, die für ihre Maaren, die sie nach und von Lyon

führen gefordert werden. Die Eidgenossen haben diesfalls dem König schon wiederholt geschrieben und auch

durch Seckelmeister Tillier ihn mündlich angesucht, die Zoller und Amtleute zu Lyon anzuhalten, die eidgenössischen

Kaufleute wie von Altem her bleiben zu lassen, und ihnen Brief und Siegel, wie es sein Vater gethan

habe aufrichten zu lassen, um solche den betreffenden Amtleuten vorzuweisen und die Obern der Orte

diesfalls nicht immer bemühen zu müssen; das aber sei bisher nicht geschehen. Der Gesandte zeigt dann

schriftlich wie der Zoll früher gewesen sei, gegen den sich die Kauflcute nicht sperren, ebenso, welche Neuerungen

ihnen aufgelegt worden seien. Da dieses die Kaufleute der ganzen Eidgenossenschast betreffe, so bitten die

von St Gallen daß man ernstlich au den König schreibe und ihn bitte, seine Amtleute und Zoller zu Lyon

zu verhalten tüe eidgenössischen („unser") Kaufleute und deren Bürgen mit solchen Zollsneuerungen ruhig

zu lassen und diesfalls Brief und Siegel zu gebe», damit der König und die Eidgenossen mit dieser

Angelegenheit nicht immer bemüht werden. Da man von Seckelmeister Tillier verstanden hat, der König

begehre den Freiheitsbrief seines Vaters zu besehen, in der Meinung, denselben zu bessern und nicht zu

schwache» dieser Brief aber auf diesem Tage nicht vorliegt, so wird die Sache wieder in den Abschied

genommen -^ie von Freiburg und Solothurn sollen nachsuchen, ob dieser Brief nicht bei ihnen liege; finden sie

ihn so sollet sie ihn auf dem nächsten Tag vorweisen, an dem jeder Bote in der Sache zu handeln Auftrag

haben solle 2 Der Bote verdankt, daß die Eidgenossen auf „verschiner" Tagleistung an Markgraf Albrecht,

den jüngern geschrieben haben, weil einigen Bürgern und Kaufleuten das Ihrige entwehrt und niedergelegt

worden ist-'man sei Willens, dieses zu vergelten. Der genannte Markgraf Albrccht habe sich mit den

betreffenden' Burgern vereinbart, sie wegen der niedergelegten Güter auf bestimmte Ziele zu bezahlen. Da

aber hierüber einige Monate verflossen seien, so bitten sie, an den Markgrafen Albrecht freundlich zu schreibe»,

daß er die Kausleute „um die vervalluen zil" ausrichte und bezahle. Die Boten bewilligen diese Fürschrift

an d.n Markaraien Es siegelt der Landvogt zu Baden, Ambros Jmhof, des Raths zu Bern, den 6. Juli 1552.ÜN ven HmltZt.UscU. I ^ Stadtarchiv St. Gallen: Trucke XXII, 15 (Original).

Verwendung für Entfernung von vermeinten Truppenanhäufuugen in der Nähe des Thurgaus;

»-I- 'Mahnung ait die Vogteien und Zugewandten au der Grenze betreffend Kriegsgefahr; siehe Note.

««'Verhandlung in Betreff der Vögte zu Klingnau und Kaiserstuhl; siehe Note,

tt Mittheilung an Herzog Christoph von Würtemberg wegen des Anstandes mit Notweil; siehe Note.

u,i. Verhandlung der im Thurgau regierenden VII Orte betreffend den Ammann zu Ermatingen und

^uboltuMN. fleh^ ^ Ermordung von Wolf Ritter und Kaspar Heidelin von Basel; siehe Note.

Verha.tdlung betreffend Ulrich Bötschi von Wuppnau; siehe Note,

xx. Verhandlung evangelischer Städte in Betreff des von Magdeburg gestellten Gesuches um Geld¬

anleihen, ^ ^stichelt Gesandten, Vortrag eines französischen Gesandten, Verhandlung der

S.-id.° »' B.tt« d.r Pwi-stm».., i» sich. R°..,

Kürchcr Exemplar fehlen i-n», t, V? im Berner i-iu, P, in <. die Berner Instruction,

_ <,<i t, . im Glarner t, tk; im Basler v, «I, p, r, 8, v, "-2, .nr-.It!, tk;

im Freiburger und Solothurner e, «I, P, !—t, ^ 'UI; in. Schaffhanser w.e im Freibnrger06
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und Solothurner und tk; im Appenzeller «, <1, p, von <1 2 ist nur der erste Satz da, r, t, ÄÄ;

aus dem Berner, Basler, Solothurner und Schaffhauser: I»I» aus dem Glarner Exemplar.

Vor dem Art. x melden das Basler und Schaffhauser Exemplar: die nachfolgenden Artikel seien vorgebracht

worden, nachdem die Boten von Basel, Schaffhausen und Appenzell schon verritten waren. Im Schaffhauser

Exemplar steht der Art. «v vor x und der obigen Bemerkung.

Zu », und x 1. 1552, 28. Mai, Villach in Kärnten. Der Kaiser an gemeine Eidgenossen. Aus

einigen, allenthalben im Druck verbreiteten schmählichen aufrührerischen Ausschreiben werden sie ohne Zweifel

entnommen haben, wie einige Ungetreue des Reichs, Kur- und andere Fürsten, ohne Ursache sich mit dem

unabläßlichen Feinde des Kaisers, dem König von Frankreich, in ein unziemliches und verbotenes Bündniß

eingelassen, offene Empörung begonnen haben und mit ansehnlichem Kriegsvolk einige dem Reiche getreuen

Städte und Stände überfallen und zu Dingen nöthigen wollen, welche den Pflichten derselben gegenüber

dem Reiche widerstreben, zur höchsten Verachtung von Kaiser und Reich und zum äußersten Verderben der

Stände und Unterthancn. Der Kaiser unterlasse nun zwar nichts, diesen Aufruhr durch gütliche Unter¬

handlung, mit der sich sein Bruder beschäftige, zu stillen, wobei er des Friedens wegen mehr hingehen

lassen wolle als ihm zugemnthet werden könnte. Zufolge frühern Erfahrungen aber befürchte er, daß alles

sein gütliches Erbieten nicht vermögen werde, diese Kriegsempörung abzustellen. Er habe daher für die

Erhaltung der kaiserlichen Reputation und Hoheit und zum Schutze der Vergewaltigten für nothwendig

gefunden, sich in Rüstung zu begeben. Zu diesem Zwecke habe er des Reiches getreuem Hug, Graf zu

Montfort und Nothenfels, seinem Rath, und andern Obersten befohlen, einige Regimenter am Bodensee und

in dortiger Gegend anzunehmen und dieses beförderlich auszuführen. Das wolle der Kaiser in guter Meinung

den Eidgenossen anzeigen, damit sie ersehen, daß diese Rüstung nur zur nothwendigen Gegenwehr und

Dämpfung der entstandenen Empörung und nicht in der Meinung geschehe, um die Eidgenossen oder jemand

Anders zu beschweren, oder der Erbeinung entgegen zu handeln. Der Kaiser hoffe daher, die Eidgenossen

werden sich über dieses Vorgehen nicht beklagen, sondern ihrestheils dasselbe befördern helfen. Unter¬

zeichnet Carol.
St. A. Zürich: Tschudische Documentensammlung,Band XI. (Original), und Abschiede Band 18, k. 405. — St. A. Lucern: Acten Deutsches

Reich. — K. A. Basel: Abschiede Band 24. — K. A. Schaffhausen: Correspondenzen.

Die Mittheilung dieses Schreibens erfolgte in einer Conferenz zwischen den Gesandten des Kaisers

und Zürich.

1552, 20. Juni. Zürich an Lucern (und die übrigen Orte). Heute seien Johann Angelus Nitius und

Ascanius Marsus erschienen und haben ein Schreiben des römischen Kaisers vorgelegt. Die von Zürich

haben dasselbe geöffnet lind verhört und gemäß dem Verlangen der benannten Gesandten senden sie denen

von Lucern, wie den übrigen eidgenössischen Orten, eine Abschrift desselben, damit sie sich hiernach zu

verhalten wisse».St. A. Zürich: Tschudische DocumentensammlungXI. — St. A. Lucern: UneingebundeneAbschiede. K. A. Frciburg: Missiven Zürich.
— 5!. A. Schaphausen: Correspondenzen.

Zu <!. Zur Einleitung dieses noch einige Male wiederkehrenden Gegenstandes theilen wir folgende

vorgängige Conferenzverhandlung zwischen Basel und Solothurn mit.

1552, 20. Januar. Onofrion Holzach und Niklaus Jrmi, der Näthe zu Basel, erscheinen als Gesandte

von daher vor dem Rathe zu Solothurn und eröffnen nach gewohntem Gruße: Ihren Obern sei ein Schreiben

derer von Solothurn zugekommen, des Inhalts, daß letztere eine Neuerung des Zolls einführen und was

sie mit der Kette thun wollen, und zwar geschehe das, weil von Seite derer von Basel der Zoll entführt

und nicht richtig entrichtet worden sei. Die Obern der Gesandten halten dieses für unnöthig und den Bünden

zuwiderlaufend, weil da jeweilen ein offener Paß gewesen sei; die Neuerung sei nicht nur wider die Bünde,

sondern auch wider ihre Burger und die ganze Nachbarschaft, und haben daher gebeten, die Sache zu ändern,
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wie das bezügliche Schreibenlaute. Da seien aber die von Solothurn fürgefahren,obwohl man beglaubt
hätte, sie würden stillestehen,bis erörtert sei, ob sie befugt seien, die Sache einzuführe». Die von Basel
verlangen nun ganz freundlich, daß man hievon abstehe und fahren lasse wie von Altem her und das Wasser
nicht in dieser Weise verschlage und keine Steuerung mit dem Zoll vornehme, damit diejenigen, welche nach
Basel („zu inen") zu Markt fahren, nicht beschwert werden. Würde das nicht gütlich gewährt, so haben
die Gesandten Auftrag, die von Solothurn anzugehen, stillezustehen,bis die Sache rechtlich erläutert sei.
und man mit Urtheil finde, wie das Recht gebraucht werden solle, und daß man die Spieße glcichlang mache.
Der Rath von Solothurn antwortet: Er sei aus vielfachen Ursachen bewogen worden, den Zoll zu erneuern
und die Kette anzubringen, weil der Zoll häufig entführt worden sei. Nicht nur wegen des letztem Umstandcs
sei er zur Sache befugt gewesen, sondern er besitze auch in Betreff dieses Zolles gute Briefe und Siegel.
Obwohl eine Brücke (?) da gewesen sei, habe man dennoch den Zoll verschlagen wollen, was würde geschehen,
wenn es offen wäre? Wenn etwa wegen Hinlässigkeit des Zollers nicht immer Alles gefordert worden sei,
so solle das denen zu Solothurn nicht schaden. Da die letztern an dem betreffendenOrte nur gethan haben,
wozu sie befugt gewesen seien und denen von Basel („inen") zuerst das Recht vorgeschlagen haben, so wollen
sie erwarte», wie man sie entsetzen wolle. Die von solothurn haben den Zoll gehabt, bevor der Bund
mit denen von Basel aufgerichtet worden sei. und mit dem Schwert erhalten. Sie bitten, sie hierbei bleiben
zu lassen. Solothurn: Rathsbuch No. 6V, E. -7.

Zu q. Im Bcrner Exemplar schließt dieser Artikel mit: Heimbringen.

Zu Die Gruppe der bittenden und der gebetenen Orte scheint sich während des Tages geändert
zu haben. 1552, 14. Juli. Basel an die zu Baden versammelten Boten von Zürich. Bern, Lucern. Uri,
Schwyz, Untcrwalden,Zug, Glarus und Freibnrg. Sofort nach Empfang des Schreibens, welches die
genannten Orte in Betreff des Grafen von Greyerz an die von Basel gerichtet haben, habe dieses seine
Bürger, welche Zinsen an dein von Nolle und dessen Mitschuldnern haben, die aber der Graf von Greyerz
bezahlen soll, berufen und sie angegangen, in das Begehren der neun Orte um einen Stillstand von drei
Monaten einzuwilligen. Sie haben aber geantwortet, sie haben dem Grafen schon vier Mal Aufschub crtheilt.
ohne daß er je etivas geleistet hätte i deßhalb seien sie dringend veranlaßt, ohne Weiteres ihren Briefen lind
Siegeln nachzugehen, woran man sie nicht hindern möge. Basel sei nun allerdings nicht im Falle, die
Betreffenden von ihrem Vorhaben abzuweisen. «. A. Basel: MWo-abuch w-u-ss, S. is?.

Zu »». Auf den 11. Juli hat Peter (Eichhorn), Abt zu Wettingenvor den Boten der VIII Orte
über die Verwaltung seines Gotteshauses für die Zeit vom 25. Juni 1551 bis auf gleichen Tag 1552
Rechnung abgelegt wie folgt: Einnahmen: Väsen 331 Malter 2 Mütt 2 Viertel, Kernen 2057 Mütt
3 Viertel, Haber 367 Malter 1'/- Viertel. Roggen 277 Mütt 1 Viertel, Wcttinger und Geißberger Wein
401 Saum 3'/e Viertel (?), Geld 6820 Pfund 15 Schilling 11 Haller; Erbsen, Bohnen und Gerste
wurden verbraucht. Ausgaben: Väsen 150 Malter 3 Mütt, Kernen 1958 Mütt 3 Viertel. Haber 323
Malter 1 Mütt. Roggen 261 Mütt. Wettingcr und Geißberger Wein 272 Saum, Geld 6149 Pfund
2 Schilling 8 Haller. Nest: Väsen 170 Malter 3 Mütt 2 Viertel, Kernen 99 Mütt, Haber 43 Malter
3 Mütt l'/e Viertel, Roggen 16 Mütt 1 Viertel, Wettinger und Geißberger Wein 129 Saum
3'/e Viertel, Geld 671 Pfund 13 Schilling 3 Haller. Ausstände alter Zinsen: Väsen 2 Viertel, Kernen
567 Mütt 3 Viertel, Roggen 21 Mütt 2 Viertel, Haber 68 Malter 2 Mütt. Geld 217 Pfund 5 Schilling,
die Lchcnlcute zu Wcttingen bleiben schuldig 582 Pfund 13 Schilling. «.A.A.: nathoi. Abschied-w»,-isso.

Zu tk. Die im E. A. A. liegenden sogenannten Kathol. Abschiede 1541 — 1590 geben die Vogtci-
rechnungen so: 1. Rechnung mit Hans Jauch von Uri im Namen seines Sohnes Ambros Jauch, als Vogt
von Sargans. Einnahmen: 2084 Pfund 16 Schilling 1 Haller. Ausgaben: 1079 Pfund 10 Schilling.
Rest: 1005 Pfund 6 Schilling 1 Hallcr. Trifft jedem der VII Orte 136 Pfund. 2. Rechnung mit
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Jost (Joos) Krcpsingcr, des Raths zu Lucer», als Landvogt in den Freien Aemtcrn. Einnahme» : 1122 Pfund
17 Schilling 6 Haller. Ausgaben: 486 Pfund. Nest 642 Pfund 1 Schilling 6 Haller. Trifft jedem
Ort 1>1 Pfund. 6. Rechnung mit Konrnd Hässi, des Raths zu Glarus, als Vogt im Nheinthal. Einnahmen:
935 Gulden 25 Schilling 11 Pfenning. Ausgaben: 269 Gulden 5 Schilling 1 Pfenning. Nest 658 Gulden
15 Schilling 10 Pfenning (sie). Trifft jedem Ort 82 Gulden 6^ Schilling. 4. Rechnung mit Kaspar Jmhof,
Landammann zu Uri, ini Namen feines (?Stief-)Bruders, Jost Schmid, als Landvogt im Thurgau. Einnahmen
von den hohen Gerichten: 1188 Gulden 9 Schilling. Ausgaben: 585 Gulden. Rest 606 Gulden „minder
9 Pfenning". Gehört jedem Ort 60 Gulden 4 Schilling. Einnahme von den Niedern Gerichten 249 Gulden
7 Schilling. Ausgaben: 45 Gulden 2 Schilling 6 Denar. Nest 204 Gulden 4 Schilling 9 Denar.
Davon werden dem Plattner (Blattner) zu Frauenfeld geliehen 70Sonnenkronen,machen 109Gulden 10 Schilling;
die soll er auf nächste Pfingsten wieder erlegen, nebst gebührendem Zins laut dem Schuldbrief. Nest
94 Gulden 9 Schilling 9 Denar. Gebührt jedem der VII Orte 13 Gulden. 5. Rechnung mit Ambros
Jmhof, des Raths zu Bern, als Landvogt zu Baden. Einnahmen: 1318 Pfund 16 Schilling 8 Haller.
Ausgaben 8 64 Pfund. Rest 454 Pfund 8 Schilling 8 Haller. Gebührt jedem Ort 56 Pfund 10 Schilling.
6. Aus der Geleitsbüchse zu Baden wurde ausgegeben: 2'/e Pfund den Schützen zu Klinguau; 10 Pfund
den Schützen zu Baden; 4 (verschmiert) Pfund den Stadtkncchten; 14 Pfund dem Untervogt Jahrlohn und
Besserung; 34 Pfund den beiden Gleitern und ihren Weibern; 20 Pfund dein Landschreiber;6 Pfund
seinem Substitute»! 5 Pfund der Stubenfrau! 4 Pfund den Priestern und Sigerist; 4 Pfund dem Zoller;
4 Pfund dem Schwert; 6 Pfund der Frau beim obern Thor, welche die Wortzeichen einnimmt; 2 Pfund
„Kropfschribcr";2 Pfund dem Trompeter; 2 Pfund dem Hans Meyer; 1 Pfund 4 Schilling um die
Seckli; 20 Pfund den armen Leuten von Nohrdorf, welche verbrannt find; 9 Pfund 12 Schilling Läuferlohn
und für Wein. Antheil jedes Orts vom Nest wie im Abschiedtext. 7. Aus den übrigen Gcleitsbüchscn
werden den Geleitern gegeben: Zu Coblenz 2 Pfund, zu Zurzach 1 Pfund, zu Mellingen 10 Pfund, zu
Bremgarten 6 Pfund, zu Vilmergen 2 Pfund, zu Lunkhofen 2 Pfund, zu Klingnau 2 Pfund. Antheil
der Orte wie im Abschiedtext, nur bei Bremgarten heißt es 9 Pfund 12 Schilling. 8. Vom Stadhof
und Schindcrshofwie im Abschicdtext.Die Steuer von Dießenhofen ist hier nicht verzeichnet.

Anstatt dieses Art. haben der Freiburger und Solothurner Abschied einfach die Notiz: Der Landvogt
im Thurgau habe jedem Ort wegen der hohen Gerichte 60 Gulden und 4 Schilling gegeben. Das Appenzeller
Exemplar hat wie gewohnt nur das Rheinthaler Resultat, für jedes Ort 78 Gulden.

Zu Basel willigt mit Schreiben vom 18. Juli 1552 an den Landvogt zu Baden in den Erlaß
des verlangtenSchreibens ein. K. A. Basel: MWo-nbu-h issi—ss, s. res.

Zu qq. 1552, 14. Juli, Constanz. Niklaus Bollwyler an die auf dem Tag der Jahrrechnung
zu Baden versammelten Boten der XIII Orte der Eidgenossenschaft. Antwort auf ihren Brief vom 6. Juli.
Gleich nach Empfang desselben habe er sich zu Georg (?), Grafen von Montfort, derzeit Conimissar über
die vom Kaiser angenommenen Kricgsleute daselbst begeben und haben sich dann beide an der Hand des
genannten Schreibens über den Stand der Dinge erkundigt. Sie haben aber „gar kam anzal sonder gar
wenig" befunden; hätte sich eine Anzahl gezeigt, so hätten sie, gemäß dem Begehren der Eidgenossen, dieselbe
sofort wieder heimzuziehen angewiesen;wo sie nämlich der Eidgenossenschaft guten freundlichen Willen und
nachbarlichen Dienst erweisen können, seien sie hiczu stets geneigt. St. A. Zürich: Act-» Constanz.

Zu »». 1552, 10. Juli. Die Gesandten von Zürich berichten au ihre Ober» unter Anderin:
Gemeine Eidgenossen habeil den Landvögten im Thurgau, Rheinthal und Sargans, auch dem Abt von
St. Gallen, als den Anstößen, schriftlich und mündlich mit Ernst befohlen, die Unterthaueu daheim zu behalten,
sich des Krieges nichts anzunehmen, und nach Erfordernis) gute Obsorge zu halten. St.«.Zürich: A.Fra»lr-ich.
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Zu «8. Eine Instruction des Bischofs von Constanz für Bernhard Segesser zu Kaiserstuhl und MilbA...
von Bcrnhausen zu Güttingen für eine Sendung an die acht alten Orte von, 16. September 155^. I
eingeleitet wie folgt: Auf dem jüngst gehaltenen Tag der Jahrrechnung zu Baden, nämlich am 0 ^nli""s'
von den VIII Orten ei» Schreiben an den Bischof ausgegangen, welches er erst am 11 dieses Monat"
zu Mersburg erhalten habe. Aus demselben habe er vernommen, wie sie seinen Vögten zu Kaiscrstubl dKlinanau einen Eid zu schwören zumutken. Dieses Kaken sieb b!,> .r... l ^ A ""b
Kl.ngnau einen Eid zu schwöre» zumuthcn. Dieses haben sich die benannten Vögte ohne Auftraa de. R'l^ r.
zu thun geweigert. Da jenes aber bei den jetzigen besorglichenZeitläufen am Platze und den ??
Bischofs unschädlichsei. so bitten die Orte den Bischof, er wolle den benannten Vögten befeblen ,,»b > r er
auf „jetziger" Tagleistung den betreffenden Eid zu schwören. Zulassen,

St. A. Zürich: Acten Bischos Constanz. — L. A. Schwyz: Acten Constanz,

I 1552 24 Juli. Tübingen. Christoph. Herzog zu Würtemberg, an die Sendboten gemeiner
iib !s . iekt -u Baden versammelt. Sie haben ihm abermals in Betreff seiner Ansprache an
Nottveil geschrieben.' In Gemäßheit der bisherigen Verhandlunge» sende er das Coneept eures Compromisses.

..an denen von Rotwcil beförderlich zusenden möge, m.t dem Verlange», daß ste jemand von ihnen
- ^^7 st,.a..st Abends nach Oberndorf am Neckar senden sollen, um diese» Compronuß vollständig und

?"s' N ansrurick cn Zuin gleiche» Zwecke werde der Herzog einige Räthe dahin abordne».
besiegelt aufzurichten. » 7 St. A. Zürich: Acten Würtemberg.

sbbnwbl keine ausdrücklicheAndeutung für die bezüglicheThätigkcit der Eidgenossen auf diesem Tag
. c .vbliobt sick, dock die Sache an den Abschied vom 31. Mar 1552 v an; inzwischen mochte die

verlanckc Anllvott von Notweil eingehen, deren Mittheilung seitens gemeiner Eidgenossen an den Herzogwohl nur auf diesem Tag erfolgen konnte.

1552 3 September. Ambros Jnihof, Landvogt, und Kaspar Bodmcr, Landschreiber zu
c» c. tAn Anwalt von Ermatingen und Triboltingen, Ueberbringer dieses Schreibens, sei zu
Baden, an Z )- eröffnet, wie der Bischof von Constanz, als Herr der Reichenau, den beiden
ihnen gekommen ^ ^er als Ammann gegeben habe, was der auf der letzten Jahrrechnung

k"?"t". tsrknnnticktz der Eidgenossen zuwider sei; er sei daher vor denen von Zürich erschienen, die ihn vor
5 « m.ttc,' ..nck Baden gewiesen haben, um daselbst einen Auszug des betreffendenAbschiedes zu enthebe»,
die Brlcfsll ) ^ der Eidgenossen erkennt haben, es solle bei dem Abschied, so auf
j-M-? T«skll.i.«s I-i, °°>«°": w-il S-- M.-.i dm d-idm s°m-i«wc m.ch d-m

M» -wi w:d Hmfli S».-- swl -u «,-m s--°d« -« D.«» h-bm
^rvy ^uti beloblen. ivcnn er berdcu Parteien den Abschied eroffne, so soll er dann m
Ms /?', der Anwälte beider Gemeinden dem Gesandten des Herrn von Constanz anzeigen, die Meinung
Abwesenheit . betreffendenGemeinden einen andern Ammann geben. Das habe der Landschrciber
der Boten ^ der Au habe darauf erwiedcrt, der Bischof werde den Jörg Marti mit einem
dann gethan ^ ^ aus angezeigten Umständen dieser Artikel nicht in den Abschied gekommen
bessern Amt wieder vor die von Zürich, gewärtigend, ob ihnen gcsällrg sei, auch diesen Punkt

m!°c?V"i.«..>neben oder ob man bis zur nächsten Taglcistung warten wolle, oder ob der betreffende
dem Abschied WM ^ ^ ,^,r ^ ,an beiden Gemeinden Auftrag habe.
Gesandte von Ort zu Ort lehren ^ ^ ^

Zn vergleichen ist der Abschied von. 21.Oet°ber 1552 Art. t.

1552 8 August. Basel an Ambros Jmhof. Landvogt zu Bade». In letzter Zeit, alsZder
.. - tiaaenau gelegen, sei Wolf Ritter von Michelfeldcn, ei» Angehöriger derer von

König von Kran re ) s ' > bei sich hatte, von denen über 20» Kronen dem Gotthard Rhchmuth,
Basel, der u er - ermordet und beraubt worden. Man habe nun erfahren, daß dieses von Burgern
^Whgersheim/Kun Thun, genannt, geschehen sei (der Vorfall wird in. Detail beschrieben). Das Dorf
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Wygershcim gehöre dem Bischof von Strasburg, weßhalb mit demselben die beiliegendcopirten Missiven
gewechselt worden seien. Man habe auch erfahren, daß ein anderer Burger von Basel, Kaspar Heidelin,
der in der französischen Garde war, aber sich wegen eines Uebelbesindens heimbegebe»wollte, und noch Einer
von Basel, dessen Name man nicht kenne, im Hagenauer Forst durch einige Bauern ermordet und ihm sein
hübscher „Schwyzerdolch"und sein Geld genommenworden sei. Graf Philipp von Hanau soll diesfalls
einige Personen in Gefangenschaft halten. Da nun genreinen Eidgenossen gefallen habe, über die ermähnten
Vorfalle sich zu erkundigen,und zu erkennen, wenn die von Basel von den Eidgenossen sachbezügliche
Empfehlungen nöthig hätten, sollen sie dem Landvogt über die Vorfälle Bericht geben, der dann mit dem
Landschreiber solche Fürschriften zu verfertigen habe, so habe man dem Landvogt diesen Bericht zugehen
lassen wollen. Da der Bischof schreibe, daß er das Dorf Wygersheim mit dein Grafen Engelhard von
Leiningen in ungetheiltem Besitz habe, so bitte man de» Landvogt, betreffend den Wolf Ritter an den Bischof
und diesen Grafen, und betreffend den Kaspar Heidelin und seinen Mitgesellen an den Grafen zu Hanau
ernstlich zu schreiben, daß die Thäter bestraft und das geraubte Gut wieder erstattet werde, und hievon
denen von Basel Abschriften zu übersenden. K. A. Vasen Missw-nbuch 1550-52, S. roz.

Zu vv^v. 1555, 2. Mai. Der Landvogt im Thurgau, Martin Degen von Schwpz, schreibt an Zürich
auf einen von dort erhaltenen bezüglichen Brief vom 26. April eine weitläufige Antwort. Aus dem neunthalbe
enggeschriebeneFolioseiten haltenden Schreiben glauben wir für unfern Zweck auszüglich uur Folgendes
mittheilen zu sollen. Ulrich Bötschi von Wuppnau, Jacob Ritzin von Hopsgerbuwhl (?) und Hans Trunger
von Hoßrugg (Hosenruck?)im Thurgau habeu seit Jahren wegen ehrverletzlichenWorten sich rechtlich verfolgt.
Bötschi erhielt von den VII Orten ab einem nicht näher benannten Tage eine», ebenfalls nicht näher bezeichneten,
Abschied und eine Fürschrift. Der Landvogt, namentlich in der Meinung, Bötschi werde zu günstig beurtheilt,
macht sich nun zur Aufgabe, das Verhältniß unter den Parteien auseinander zu setzen und führt unter
Auderm an: Auf der letzten („ferndrigen")Jahrrechnung habe Bötschi angeführt, das, was er dein Landvogt
vorgegeben habe, dazu sei er Eides wegen verpflichtet gewesen. Der Landvogt könne nun nicht finden, daß
Bötschi ihm geschworen habe oder sonst verpflichtet sei, ihm oder seinen Knechten nachzulaufen. — Weiteres
ist über die damalige Verhandlung uns nichts bekannt geworden. St. si. Zürich: A. Thurgau.

Zu xx. 1552, 4. August. Bern an Zürich. (Nach Erledigung eines andern Punkts). Was das
Schreiben derer von Zürich wegen Magdeburg anbelange, so habe man die Boten derer von Bern, die auf
der Jahrrechnung zu Baden gewesen seien, diesfalls verhört und die früher deßwegen ergangene» Schriften
und eine Copie der Antwort derer von Schaffhausen geprüft und lasse letztere sich gefallen, weßhalb die
von Zürich diese Antwort an die von Magdeburg mögen abgehen lassen. Doch soll man derselben beifügen,
wen» mittlerweile die Kriegsläufe gestillt und die Zeit in Betreff der Theurung sich gebessert habe, so wolle
mau der Bitte derer von Magdeburg gedenken und nach Gelegenheit sich freundlich und christlich gegen sie
beweisen. Wenn denen von Zürich und Schaffhausen dieser Zusatz gefällig sei, so mögen die von Zürich in
dieser Weise im Namen aller drei Städte hinschreiben. St. A. Zürich: A. Magdeburg.

Magdeburg bewarb sich seit dem 9. Deeember 1551 durch Briefe und einen Gesandten bei den evange¬
lischen Städten um eiu Geldanleihen oder um eine Steuer an den durch die lange Belagerung erfolgten
Schaden; St. A. Zürich: A. Magdeburg;K. A. Schaffhausen: Eorrespondenzen. Dem Datum unseres Abschiedes
vorgreifend und über ihn herausholend führen wir diesbezüglich Folgendes an:

1. 1552, 28. Januar. Vor dem Rathe zu Bern verrichtet ein Bote von Madenburg (sie) den Gruß
seiner Obern, läßt seine Credenz verlesen und eröffnet, wie seine Herren nun lange Zeit Kriegsvolk und Roth
erlitten haben und bittet, ihnen Geld vorschießen zu wollen. Er wird abgefertigt, wie ihn die zu Basel
abgefertigt haben. Daneben soll man ihn von dem Wirth lösen und seinem Diener vier Kronen „um die
Handlung" (geben?). St' A. Bern: Rathsbuch No. Sl9 und SSO, erste Abtheilung, S. rss.
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2. 1552. (27. August). Vor dem Rathe zu Ben. erscheint ein Bote von Magdeburg, verrichtet den
gewohnten Gruß, läßt seine Crcdcnz verlesen und erörtert, wie die Stadt Magdeburg nun seit langer Zeit
großen Schaden gelitten habe, und begehrt, man möge dieses gnädig bedenken, und ihr hiefür etwas schenken.
Die Sache wird vor die Burger gewiesen. (28. August). Vor Rüth und Burger hat der Bote von
Magdeburg nach Verhörung seiner Crcdenz den Vortrag anders als gestern gcthan; er bewirbt sich nämlich
Wie im ersten (einem frühern?) Male ..... Leihuug einer Summe Gelds. Es wird beschlossen, ihm 100 Kronen
zu Händen der beschädigten Burger zu geben und ihn von der Herberg zu löseu. Nach Zürich wird deßhalb
geschrieben wie im Missivenbuch. s«. si. B-rn- R-mMn-h N->. ssi, s. 2» und »os.

3. 1552, 28. August. Rath und Burger von Bern an Zürich. Heute sei der Gesandte der Stadt
Magdeburg, der im letzten Winter um St. Nikolai die vier evangelischen Städte um Lcihung und „Fürsatz"
einer Summe Geldes angegangen habe, vor denen von Bern erschienenund habe nach Vorlage der Credenz
und anderer Schriften dringend gebeten, man möge aus christlichem Mitleiden den armen beschädigten Burgern
eine „Verehrung" machen, nämlich 200 Goldkronen. Da man verstanden habe, daß er sich auch nach Zürich
begeben wolle, so habe man dieses in freundlicher Meinung denen von Zürich berichten wollen, sie bittend,
es nicht übel zu nehmen, daß die von Bern wegen „obgcmelter" Ursachen und im Hinblick auf die Vergleichung
mit denen von Zürich und Schaffhauscn um soviel „abgetreten"sind. St. A. Bern: Deutsch Misswcnbuch so. S. so.

Die in unscrm Abschied vorgemerkte Verhandlung zu Baden könnte möglicher Weise auch eine Verhandlung
zwischen den Gesandten von Bern und dem von Magdeburg sein.

Zu 1552. 5. Juli. Baden. Die Gesandten von Zürich an Zürich. (Folgen zuerst andere
Mittheilungen). Sonst ivisse man nichts Neues zu melden, als daß man wegen des Thurgaus vieles zu
thun habe (Abschiedtext), auch daß des Papstes Botschaft Urlaub genommen habe und wieder heiin wolle,
und daß der König in seinem Vortrag und ein Burgunder in seinem Begehren verhört und abgefertigt
worden seien (Burgund im Abschiedtext). In Betreff der Gläubigen in Frankreich haben die Boten von
Bern gar nicht bewilligen wollen, etwas dem Herrn Haab zuzuschreiben,worüber man sich verwunderthabe!
doch habe man es gewähren müssen und haben dann Basel. Schaffhansenund Zürich an Haab gemeldet
was er dcßnahen mit dem König verhandeln solle. e>. Zürich: «e.en T°„,

227.

SlHlv1)Z. 1552, 4. Juli (St. Ulrichs Tag).

Verhandlung zwischen der Landsge.neindevon Sch.vyz „,,d Gesandten von Ol. mal den
Wir beziehen uns auf folgende Missive:

wS5ST «ZLÄKA s SZ 2!
Man halte d.cse» für unnöthig; wohin die eidgenössischen Knechte jetzt ziehe» das gebe di Erb"
an. Ueberhin haben sie auf letzten St. Ulrichs Tag eine vollkommeneLands^
eine ehrsame Botschaft derer von Obwnlden erschienen sei und wo in gleicher Weise aeredet ! Z e

das genannte Schreiben enthalte. Die Landleute haben aber ^ w.e M
der Meinung, daß ...an den Boten, der jetzt zu Baden auf der Jah"chnm.g sti bwu ttaae.7'ot^"'d"'
Sache zu verhandel.,!was geschehen sei und wobei es die von Schwyz ihrerseits bleiben lassen, ....chmehr'
als d-escs von einem großer,. Gewalt, als man heute versammelthabe, erkennt worden ei Aull? ck ,
man ...cht was d-esfalls zu Baden verabschiedetwerde, und würde es sich Übel machen, wenn hie. Eü sund von den Boten zu Bade» ein Anderes erkennt würde ^^ weern: Acten Frankreich.

Man sehe auch den Abschied vom 11. Juli 1552.
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Kngeköerg. 1552, 4. Juli (St. Ulrichs Tag).

Landesarcliiv Scliwyz: Abschiede.

Gesandte: Luccrn. Niklaus von Meggen, Panuerherr und alt-Schultheiß. Schwyz. Jost Ulrich,

Landsfähurich und des Raths. Obwalden. Vogt Sebastian Omlin, des Raths. Nidwaldeu. Balthasar

Vonmatt, des Raths.

». Vor den Gesandten, in Beiwesen von Hans Lnssi von Unterwalde», derzeit Vogt zu Engelberg,

und einiger von den Thalleuten giebt Abt Bernhard (Ernst) aufrechte, ehrliche und vollkommene Rechnung,

an welcher die genannten Herren und Kastcnvögte Vergnügen und Wohlgefallen haben und dem Abt seinen

Fleiß, Mühe und Arbeit freundlich verdanken. Die Einnahmen des Abts an Zinsen, Zehnten, Gülten, an

Korn, Haber und Wein, an Anken, Küse, Salz nebst dem Vieh betragen 4066 Pfund 10 Schilling. Seine

Ausgaben wegen der Pfründe zn Küßnacht, ohne die letztjährigen Kosten, und was er dieses Jahr verbaut

und angelegt hat, auch für Ankauf einer kleinen Matte zu Engeiberg, die bei drei Kuh Winterung giebt,

und „priester knecht usbezalt, usgnon ein priester", und was er in der Haushaltung gebraucht hat, betragen

4333 Pfund 9 Schilling. Das Gotteshaus schuldet dem Abt fiir das, was er seit seiner Herkunft von

Küßnacht dem Gotteshans vorgestreckt hat, 260 Pfund 10 Schilling. Das Gotteshaus hat an guten gichtigen

Forderungen („Schulden") wenigstens 568 Pfund 2 Schilling 2 Haller „also verrechnet und das ist nit

verrechnet vorstends". Anderseits hat der Abt mit Bewilligung der Kastenvögte vom Kirchherrn zu Buochs

100 Kronen entlehnt; ebenso von einem Thalmann, Heini Hnrschler, 200 Pfund; anch ist man dem Senn

oder „denen ers glichen hat", schuldig 20 Kronen; hievon giebt man den Zins. Ter Abt hat die alten

Schulden an Knechte und Dienstboten, an Schlosser, Schmiede, Seiler, Küfer und andere Handwerksleute

bezahlt, so daß man nichts Namhaftes schuldig ist, außer einem Priester oder Caplan bei 100 Gulden und

dem Abt die obgenannte Summe und dem Vogt Schilter selig bei 180 Pfund. Das Gotteshaus hat au

Habe 39 Kühe, 9 Mennochsen (Zugochsen), 7 Stierochseu zum Metzgeu, 6 Zeitriuder, 9 Meisrinder^

60 Geißen, 9 Meisochsen, 20 Gitzi, 29 entwöhnte Kälber, „ein stuth selb triten", 3 Millich, 1 zweijährigeil

Hengst, 500 Maß Ohl, bei 100 Käse, bei 91 Eimer Wein am Zürchersee und bei 60 Eimer im Kloster,

und Korn und Haber für dieses Jahr genug. ?». Zu gedenken „des Herrn Melcheren halb, die antwurt,

man heig im das recht dargschlagen". v. Zu gedenken des Fensters in Hans Dilgers neues Haus.

229.

Lucern. 1552, 11. Juli (Montag nach Cirill).

Staatsarchiv Lncer» : Allgcm. Abschiede l>, k. 01. Landcsarchiv Schwyz: Abschiede.

Tag der vier Orte Luceru, Nri, Unterwaldeu und Zug.

Gesandte: Lucern. Schultheiß Bircher, (Niklaus) von Meggen, (Heinrich) Fleckenstein, Fähnrich Sonnen-

berg, Vogt Sidler. (Andere nicht bekannt).
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Diesen Tag haben die von Unterwalden ob dein Wald beschrieben, weil sie berichtet worden sind, daß
die eidgenössischenKnechte, welche im Dienste des Königs von Frankreich in der Picardie sind, wider die
Erbeinnng geführt werden. Da nun gemäß derselben die Eidgenossenschaft nicht verpflichtet sei, dem König
Länder, Städte und Schlösser zu erobern, so sollte jenes Vorgehen bei Zeiten abgestellt werden, damit die
Eidgenossen nicht in einen Krieg verwickelt werden. Es liegt auch ein Schreiben gemeiner Hauptleute aus
den Ländern in der Picardie vor. Die von Schwyz, welche keinen Boten abgeordnet haben, schreiben, sie
haben ihre Meinung ihrem Boten nach Baden zugeschickt; es sei daher unnöthig, diesen Tag zu besuchen;
denn würden die Boten zu Baden das Eine und dieser Tag etwas Anderes beschließen, so würde das nicht
zusammendienen. Die vier Orte verabschieden nun: Weil die Boten von Baden jetzt verritten sind, so solle
jedes Ort gleich nach der Heimkunft derselben den Abschied, namentlich in Betreff der Angelegenheiten des
Königs, verhören; glaubt dann ein Ort, daß wegen der Knechte in der Picardie oder wegen anderer
Angelegenheiten ein Tag nöthig sei, so soll es einen solchen beschreiben und die Orte, die in der Vereinung
sind, über die Angelegenheit gründlich berichten, damit die Boten mit genügender Vollmacht abgefertigt werden.
Diese Verhandlung wird auch denen von Schwyz mitgetheilt.

Die Lncerner Gesandten aus St. A. Lncem: Allgem. Abschiede ?, 1.94 (Instruction für den 11. Juli).

In der Lucerner Sanunlung 1. 92 liegt bei diesen, Abschied ein undatirterVortrag einer Gesandtschaft
des Grafen von Grcyerz, a. tor^o von neuerer Hand überschrieben: „Fürtrag Herrn Protonotari von Gryers
vor den v Orten". Der Vortrag scheint aber an Bern und Freiburg gerichtet zu sein; der Graf wird
„wolgeneigter ewiger Pundgnoß und gehorsamer sun" der Angeredeten benannt. Stoff des Vortrages ist:
1. Beschwerde, daß ungehorsame Unterthanen bei Bern und Freiburg Schutz suchen; Hoffnung,sie werden
da abgewiesen. 2. Bitte, die Städte Bern, Freiburg und Basel und auch einzelne Gläubiger des Grafen
zu vermögen, ihm für seine Schulden ein leidliches Ziel zu bewilligen.

230.

LttggarllS. 1552, 14. Juli „Zinstag" (Donstag?). Jahrrechmmg.

Staatsarchiv Luccr»: Lauis und Luggarus Abschiede, Band II. Staatsarchiv Zürich: Enuetbilrgische Abschiede ISIL-IS6» k. las.
Staatsarchiv Bern: Lauis und Luggarus Abschiede töig—lgis, t. 23. VaIldesarchiv Schwyz: Abschiede. Kantvnsarchi» GlaruS' Abschiede

KaiitvnSarchiv Basel: Abschiede Band Lt. Kantonsarchiv Zreiburg: Ennctbirgische Jahrrcchnungen, Band No. 104.
KantonSarchiv Solothurn: Abschiede Band si.

Gesandte: (Speciell bekannt von Zürich, Bern nnd Solothurn, nnd diese wie bei Lauis und aus
gleichen Quellen.)

». I. Einnahmen: 1. Vom Seckelmeister zu Luggarus 1825 Pfund, das Pfnnd zn 5 Doppler,
Landsteuer. 2. Vom Seckelmeister aus dem Mainthal des vordem und hintern Gerichts die Steuer
600 Pfund gleicher Währung. 3. Vom Seckelmeister von Verzasca die Steuer mit 112 Pfund gleicher
Währung. 4. Vom Seckelmeister aus der Rioiera di Gambarogno 275 Pfund ebenfalls Steuer und obiger
Währung. 5. Vom Potesta von Brissago die Steuer mit 68 Pfund gleicher Währung. 6 Der abtretende
Landvogt, Johann Jeuchdenhammervon Basel, verrechnet für bezogene Bußen 260 Kronen und 2 Dicken -
davon zieht er ab 130 Kronen, welche die lctztjährigen Boten ihm auszugeben befohlen haben, und wegen
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Bauten und Hausrath für das Schloß zu Luggarus; den Rest, nach Abzug des ihm gehörenden dritten
Theils der Bußen, auuoch 34 Kronen 1 Dicken und 6 Lucerner Schilling, hat er bezahlt. II. Ausgaben:
1. Löhnungen des Landschreibers52 Kronen, des Landweibels 42 Kronen, des Fiscals 12 Kronen. 2. Den
Edlen von Luggarus 88 imperialische Pfund, das Pfund zu 4 Constanzer Batzen, gemäß ihrem besiegelten
Briefe der Eidgenossen, den sie vorgewiesen haben. III. Nach Verrechnung alles Einnehmens und Ausgebens
hier und zu Lauis, was die Boten nach Gebühr und Hebung auszugeben haben, erhält jedes Ort
III Sonnenkronen und 50 italienische Kronen. ?». Anwälte der Landschaft Mainthal eröffnen, gemäß den
von den Obern bestätigten Statuten gehören die Bußen von Faust- und Stockstreichen ohne Blutruns, von
Ehebruch und Dergleichen der Landschaft; solche Bußen habe nun der alte Landvogt, Hans Stocker von Zug,
bezogen; sie bitten, ihn zu vermögen, dieselben der Landschaft zurückzuerstatten und zu befehlen, daß künftig
dieselben der Landschaft belassen werden. Man nimmt dieses in den Abschied, um sich bei den alten Land¬
vögten und den Mainthalern, die in einigen Orten wohnen, über den frühern Brauch zu erkundigen und
dann ab genieinen Tagen Bescheid zu geben. «. Der Landschreiber zu Luggarus, Walther Roll vou Uri,
erscheint mit dem ihm von seinen Obern zugeordneten Beistand, dem Statthalter Kuhn von Uri, und eröffnet,
einige seiner Mißgönner haben bei den Obern der Orte ausgestreut, er sei der Landschaft widrig und diese
werde auf der gegenwärtigeu Jahrrechnung einen andern Landschreiber verlangen; er verlange nun, daß man
sich allenthalben in der Landschaft erkundige, wie er seine Pflichten erfüllt habe; wen» jemand glaube, daß
ihm zu kurz geschehen sei, dem wolle er vor den Boten gebührliche Antwort geben und des Rechten sein.
Man hat nun die Anwälte der Landschaft Luggarus, die anderer Geschäfte wegen anwesend waren, befragt,
ob man irgend eine Klage gegen den Landschreiber habe oder ob er irgend etwas Unbilliges gethan habe.
Sie antworteten, daß sie keine Klage über ihn haben und er alle Ehre verdiene. Dagegen haben einige
Privatpersonen den Boten schriftliche Klagen eingereicht, welche dem Landschreiber auf sein Begehren eröffnet
werden. Er verlangt, diese Kläger in das Recht zu fassen, was ihm zugelassen wird. Daneben beantwortet
er jeden Artikel ausführlich und weist sich in einer Weise aus, daß man mit seiner Amtsverwaltunggut
befriedigt worden ist. Auf Verlangen des Landschreiberswird die Angelegenheit in den Abschied genominen,
damit die Obern von seiner ehrlichen Verantwortungund seinem guten Dienen Bericht erhalten, «t. Die
von Mendris haben einen Beitrag an diejenigen Kosten gefordert, die sie in Betreff des Streites über die
Märchen gegen das Herzogthum Mailand gehabt haben. Die Boten sind beauftragt worden, die Angelegenheit
zu untersuchenund nach Ermessen zu handeln. Der Handel ist nun noch nicht vollendet, sondern es soll ein
Obmann gewählt werden, und es habeil die Boten verfügt, daß derselbe bestimmt werden soll. Beinebens
hat man den Mendrisern erlaubt, die im Streite begriffene Weide bis zum Austrag des Handels zu befahren.
Die Kostensfrage wird verschoben; wird inzwischen der Streit entschieden, so soll ans der nächste» Jahrrechnung
hierüber Bescheid gegeben werden, e. Die Zoller von Luggarus beklagen sich höchlich über die Pachtsuinine
für den Zoll. Da aber den Boten letztes Jahr die Befugniß für einen Nachlaß abgeschlagen worden ist, so
hat man sie nicht angehört und die 1100 Sonnenkronen gemäß der Verleihung von ihnen gefordert, die sie
erlegt haben. Da sie sich aber so hoch beklagen und man in Folge Erkundigungen vernommen hat, daß sie
großen Verlust tragen müssen, so hat man in Beilage ihre Beschwerden in den Abschied genommen. Antwort
auf dem nächsten Tag. i Der Dolmetsch im Mainthal. Peter Albert, wird aus verschiedenen Gründen
seines Amtes entsetzt. Da einige Abschiede vorschreiben, solche Aemter sollen von Eidgenossen versehen
werde», so wird BartholomäKuhn, Sohn des Hauptmann Kuhn, von Nri zu dieser Stelle gewählt. K-. Es



Juli 1552. 691

fällt ei» Anzug in Betreff des Glanbens und wird unter den Baten das Mehr, daß einige Bücher der
neuen Religion bei einer Buße dem Landvogt übergeben werden sollen, nebst andern dergleichenSachen.
Obwohl diesfalls das Mehr ergangen ist, so hat doch der Bote von Zürich hierin nicht einwilligen wollen,
sondern die Angelegenheitin den Abschied begehrt. S». Dem Landvogt wird aufgetragen, sich zu erkundigen,
ob dem Kinde des Anton Bonett, das zu Zürich ist, oder seinem Vater ein Erbe zugefallen sei, und wie
überhaupt die Sache sich verhalte. Was er erfährt soll der Landschreiber denen zu Zürich („üch") berichten,
damit der Bote sich seines Befehls zu entledigen wisse, 1. S. Bologiffen seligen Tochter legt einen Brief
ein, betreffend 20 Kronen, die, wie sie sagt, ihrem Vater selig von Vogt Anton Anfdcrmaur verzeichnet und
einzubringen übergeben worden seien; sie könne aber nichts finden, sich bezahlt zu machen. Man befiehlt
nun den «Boten von Uri und Schmilz, sich bei dem Vogt Aufdermaur und Schreiber Gehrig zu erkundigen;
was sich diesfalls findet, soll den auf nächste Jahrrechnung hineingehenden Boten inirgetheilt und ihnen
diesfalls Instruction gegeben werden.

x und I» aus dem Zürcher, i aus dein Schwyzcr Exemplar.

Zu v. Die im Text bemerkte Beilage ist nicht eine Eingabe der Zollcr, sondern eine Art Beiabschied
in welchem im Tone des Abschiedes selbst die Sache ausgeführt wird. Es heißt da, die Zollcr führen an:
l. Der Krieg in Deutschlandam Rhein habe mit sich gebracht, daß längere Zeit wenige Kaufmannsgüter
über den Langcnsee befördert worden seien, welche früher, als sie den Zoll empfangen, einen Drittheil
desselben gebildet haben. 2. Die ennetbirgischenUnterthanen der Eidgenossen haben zu dieser Zeit ihr Holz,
Vieh, Käse und Anken auf das Hcrzogthum Mailand herab und das Korn herauf (zu führen) selbst
„verdinget", wobei sie gemäß den Capiteln keinen Zoll zu bezahlen haben; die Zoller haben daher über
500 Kronen verloren und bitten deßwegen um Nachlaß. Da das Lehen noch ein Jahr lang andauere und
aber unmöglich sei, die Pachtsumme zu erhalten, so möge man ihnen väterliche Hülfe und Beistand gewähren.
Durch glaubwürdige Personen wird man berichtet, daß die Zoller großen Schaden gelitten haben und das
nächste Jahr wieder leiden werden. (Schluß wie im Text)

St. A. Lucern: Lauis und Luggarus Abschiede Band II. vt. A. Zürich: Ennctbirgischc Abschiede 15,12—1560, f. ige. St. A. Bern:
LauiS und Luggarus Abschiede 1549-1615, k. 31. — K. A. Basel: Abschiede Band 24. — K. A. Solothurn: Abschiede Band 31.

Zu 8°. Die Verhandlungen über die confessionellen Angelegenheitenvon Luggarus dehnten sich noch weiter
aus und betrafen namentlich auch die von de» Luggarnescrn den VII Orten gegebene Verschreibung; siehe
Abschied vom 22. Mai 1554, «.

231.

Laon und Koussy. 1552, 15. bis 29. Juli.

Eidgenössische Gesandte vermitteln beim König von Frankreich den Abschluß der Neutralität zwischen
der Grafschaft und dem HerzogthumBurgund, und bewerben sich um schonende Behandlung der evangelischen
Franzosen.

Wir haben das folgende Material anzuführen:

I. 1552. 29. Juli. Cousst) in Picardic. Johann Haab an Zürich. Nachdem Burgermeister Freitag
von Freiburg und er, Haab, am 1. Juli nach Salms gekommen seien, sei ihnen der Oberst oder Gubernator
dieser Stadt und ganzen Vogtei Salins zugegeben worden, der mit ihnen am 3. Juli nach Dole geritten
sei. Daselbst sei ihnen noch Einer vom Parlament und ein anderer Edelmann, der oberste Seckelmeisterder
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ganzen GrafschaftBurgund, zugeordnet worden, um mit ihnen zum König zu reiten und sich daselbst um
die Neutralität zu bewerben. Die Gesandten haben dann verlangt, die Instruction der beiden Genannten
zu kennen, damit man dem König ein gleichförmiges Begehren vortrage; die Gesandten der Eidgenossen
könnten sich nämlich nicht weiter einlassen, als ihre Instruction laute. Die Verordneten der Burgunder
hätten indessen gerne gesehen, wenn die eidgenössischen Bolen etwas schärfer mit dem König gehandelt hätten,
für den Fall nämlich, daß der König nicht eine der frühern gleiche Neutralität annehmen würde. Auf
dieses haben die Gesandten bemerkt, sie seien bereit, allen Fleiß anzuwenden, um durch freundliches Bitten
und Ermahnen das Mögliche in Betreff der guten Nachbarschaft, des Salzes und des gemeinen feilen Kaufes
anzustreben, doch Alles nach Inhalt ihres Befehls. Hierauf haben die genannten Verordnetenihre Instruction
eröffnet und angezeigt, sie seien ermächtigt, mit den eidgenössischen Boten vorzugehen, damit sie zu einer
Neutralität kommen mögen. Am 4. Juli seien sie dann mitsammen,21 Pferde stark, von Dole nach Dijon
geritten. In dieser Stadt habe sie und die Burgunder des Königs Statthalter mit Gasthaltung lind sonst
wohl empfangen und ihnen eröffnet, er habe vom König ein Schreiben, daß er sie zur Königin weisen solle,
worauf er ihnen einen seiner Edelleute mit einem Knecht und einem Herold beigeordnet habe. Am 6. Juli
seien sie dann, 24 Pferde stark, von Dijon nach Laon in der Picardie zugeritten und daselbst am 15. Juli
angekommen. Noch am gleichen Tage haben sie sich durch den genanntenEdelmann bei der Königin um
eine gnädige Audienz beworben. Diese habe die Sache verschoben, bis sie dann am k7. Juli, Nachmittags
2 Uhr, nach den Gesandte» geschickt habe. Diese, nach verrichtetem Gruße, haben dann die Königin in
Anwesenheit ihrer Räthe freundlich gebeten, ihnen ab den Kosten zu helfen. In Beisein der Gesandten habe
dann die Königin ihren Rüthen mündlich befohlen, sofort mit jenen zu verhandeln. Diese seien mit den
Gesandtenaus dem Gemach der Königin in einen Nebensaal gegangen, wo die Räthe vorerst der Vollmacht
der Burgunder nachgefragt haben, die ihnen gezeigt worden sei, sowie auch die eidgenössischen Gesandten ihre
Credenz und Instruction vorgelegt haben. Darauf haben die Räthe die letzte Neutralität verlesen und dann
eröffnet, sie wollen mit Fleiß darüber sitzen und ihre Ansicht („was sp darin finden") der Königin anzeigen
und am folgenden Tage Antwort geben. Während dessen habe man vernommen, wie des Königs Lager, das
anderthalb Tagreisen von Laon im Hennegau gewesen sei, aufgebrochen sei und wie der König alles Kriegs¬
volk in die Städte an die Grenzen lege, um sich wiederum zu erfrischen, und zur Zeit niemand Urlaub
gebe, wie Konrad Nychmut, Haabs Schivager, der diesen Brief überbringe, berichten werde. Während die
Gesandtenauf die versprochene Antwort warteten, sei der Königin ein Schreiben von dem König zugekommen,
sie solle mit ihrem Hof sich zu ihm in ein Städtchen, genannt la Faire, begeben. Als die Gesandtendieses
vernommen haben, haben sie zu der Königin geschickt und seien sie angegangen, nicht zu verreisen, bevor die
versprochene Antwort ertheilt sei. Auf das habe die Königin erwiedert, die Gesandten sollen sich hierüber
nicht beschweren! die Königin gebe ohne Vorwissen des Königs keinen Bescheid; sie sollen aber versichert
sein, sobald sie zum König komme, so werde sie ihr Anliegen demselben zuerst vortragen, und sobald sich der
König zu einer Antwort entschlossen habe, wolle sie die Gesandten berufen und ihnen Herberge bestellen:
inzwischensollen die Gesandtenzu Laon bleiben. Als dann die Königin im Begriffe war, zu verreisen,
habe sie den Gesandteneine herrliche Verehrung mit mancherlei Fleisch und Wein gcthan. Nachdem hierauf
die Gesandtenacht Tage lang auf den Bescheid der Königin gewartet hatten, haben sie am 22. Juli einen
Courier mit einer Missive zum Herrn Garde des Seaulx (Siegelbewahrer) geschickt und verlangt, daß er beim
König oder der Königin verschaffe, daß den Gesandten Antwort ertheilt werde. Während dieser Courier nach
la Faire geritten sei, sei der junge Herr von Boisrigault mit einer Missive vom Connetable gekommen und
habe die Gesandten aufgefordert, in zwei oder drei Tagen zum König nach Coussy zu kommen, das fünf
Stunden von Laon entfernt sei. Am 22. Juli sei Hans Jost von Baden mit einem Briefe der XIII Orte
nach Laon gekommen.Was die zwei Artikel der Burgunder betreffe, so seien diese gütlich davon abgestanden.
Wie die Gesandten bei der Königin sich gemäß ihrer Instruction um die Neutralität beworben haben, so
werden sie es auch beim König thun, weiter aber nicht gehen. Anbelangend das Schreiben der drei Städte
betreffend die „frommen Christen", werde er, Haab, allen Fleiß verwenden, besorge aber, es werde wenig
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Erfolg habe», da der König stets rauh wider de» evangelische»(„unfern") Glaube» vorgehe- unlängst habe
er Einige m seinen, Lager nnt Ruthen streichen lassen, nur weil sie Fleisch gegessen haben ' Am "1 Juli
seien dann die Gesandten von Laon nach Coussy geritten und am 26. Juli vor die oberste» Rälhe des
Kömgs m dessen Lusthaus zu Follembros. dreiviertel Stunden von Coussy, gewiesen worden Unter diesen
Rächen befinden sich ein Cardinal, drei Herzoge, der Connetable und die Gewaltigsten in Frankreich zwölfe
an der Zahl, deren Namen der Gesandte heimbringen werde. Diese haben über die Neutralität mit den
Abgeordneten Vieles geredet und sei zuletzt unter ihnen ein Ausschuß gebildet worden. Derselbe sei am
27. Juli zu Coussi) mit den eidgenössische» Gesandten und den burgnndischcnAbgeordneten niedergesessen und
habe mit ihnen eine Neutralität abgeredet, die aber der alten nicht ganz gleich sei. Es sei nämlich der
Fall, daß die aus dem Herzogthum Burgund sich über viele Artikel gegen die aus der Grafschaft Burgund
beklagen. Man habe dann eine Copk errichtet, zu sehen, ob der König den Entwurf annehn.c Dieser sei
an, 28. Juli Morgens früh in das Städtchen Chauley geritten, sollte aber auf den Abend wieder^ in sein
Lusthaus zurückkomme». Wenn dem König diese Neutralität gefalle, so soll dieselbe innert dritthalb Monaten
vom Kaiser und König rat'sicirt werden. Die Gesandten werden eine Copie dieser Neutralität
Wie lange dieselbe dauern soll, stehe bei». König. An. 26. Juli Nachmittagsdrei Uhr haben deä Natl.sbote
von Basel und die beiden eidgenössischen Gesandten vor dem König ihren Auftrag in Betreff des Geleits
der Kaufmannsgütereröffnet. Der König habe hierüber guten Bescheid gegeben, doch mit einigem Vorbelmlt'
wie der in des Königs Antwort sich finde. Hierauf sei der Gesandte von Freiburg abgetreten wm-«„f
Haab, und der Bote von Basel den König freundlich gebeten haben, daß er in seinen/ Reich die Amt eute'
anweise, nicht so rauh mit den Strafen gegen diejenigen, die evangelischer(„unserer") Reliaim, s.i.» ,
verfahren. Die Meinung der drei („3") Städte sei nicht, für aufrührerische, verdorbene oder unruhiae Leute
zu bitten, sondern wenn Edle. Bürger. Kaufleutc oder Gelehrte in dem Königreich seien die latcin sebe

französische Büchlein von der heiligen Schr.ft .n ihre» Häufen, haben, nien.and aufweisen ohne Äe aerniü
leben, sollen diese nicht wider ihr Gewissen gedrungen werden. Der König aber sei gestffelt" new,.s<.>. ,.,.ä
h» m,f d.- s»«d „I.m s».
von Gu.se gewesen, nnt denen habe der König heimlich geredet und dann geantwortet,es sei ihn. das schon
wiederholt, auch von den Obern der Gesandten, zugemuthet worden.- er bitte aber, ihn in seinen. Köniareick.

nicht zu betrüben oder zu irren, wie er dieses auch gegen die Eidgenossen beobachte-diejenigen in s?in-m
Reich, welche von „d.scr" Religion se.eu, se.c» Aufruhrer und böse Leute, die er nicht haben wolle Nie
Gesandtenhaben diesfalls eine schriftlicheAntwort verlangt. Am 28. Juli haben die Gesandten warMm
müssen, bis der König wieder an den Hof komme, um die Antwort zu gebe», wie lange die Ncutralitä
dauern solle. Sie seien dann an diesem Tage zum Siegelbewahrer(„Garde des Seaulm-") zu Couss»
gegangen und haben ihn gebeten, den König zu vermögen, den betreffenden Bescheid zu ertheilen Dessen
ungeachtet haben sie am gleichen Tage keine Antwort erhalte». Obwohl nun er. Naab seine.. Brief aer
verzögert hätte, so wolle die Post doch nicht länger warte». Bis auf das Datum dkses Briefs von, »9 Juli
sei noch keine Antwort über das betreffende Ziel erfolgt, denn der König behellige sich lieber mit ändern
Geschäften, zu denen er mehr Neigung habe. 2..«. ^

2. 1552, 27. August. Vor Räth und Burger zu Zürich berichten Bürgermeister Haab und Stadt
schreiber Esther über ihre Verrichtungen als Gesandte, jener mit Bürgermeister Freitag von Flleiburg in Sachen
der burgundischen Neutralität, dieser mit drei andern Voten für den Schutz der vorderösterreichischcnLande
und einiger Städte. Uebcr die bezüglichenVerhandlungen enthält unsere Quelle kein Detail Beincb-iw
aber mache» sich die Gesandten zur Aufgabe, genau anzugeben, welche Geschenke ihnen bei den bcnialickcä
Ritten zu Theil geworden seien. 1. Bürgermeister Haab hat erhalten zu einer Verehrung: Vom Könia
von Frankreich eine Kette im Betrag von 100 Kronen; vom Statthalter der Grafschaft Burgund für d ^
BurgermeistersFrau 30 Krone» für eine Kette; dem Bürgermeister für seine große Blühe und Arbeit ivoä
wem? Burgund?) 450 Krone» und für die Zehrung auf der Rückkehr 25 Kronen; des Bürgermeisters
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Sohn für seine Arbeit 60 Kronen; Felix Schnecbcrger 90 Kronen! beide Uebcrreitcr 50 Kronen; im Ganzen

745 Kronen. 2. Der Stadtschreibcr hat erhalten: Von der Regierung (zu Ensishcim) als Belohnung 100

Gulden rheinisch an Gold; von der Stadt Rotwcil sind für ihn und seine mitreitenden Boten verordnet

worden „ungefarlich" 26 (man kann auch lejeu 91) Kronen, die noch beim Landschreibcr zu Baden liegen.

Rüth und Bnrger ziehen diese Geschenke der Hauptsache nach zu Händen der Stadt und entschädigen die

Boten anderwärtig. Felix Schneeberger aber, weil er wider die Erkanntniß mit dem Burgermeister nach

Frankreich geritten ist, wird bis Montag in den Thurm gelegt und erhält von den betreffenden 90 Kronen nichts.
St. A. Zürich: JnstructionSbuch 15««—155«, k. SSV.

9. Die Bestätigung der Verlängerung des benannten Tractats vom 11. Juli 1555, ertheilt durch den

Kaiser unterm 14. August 1555, enthält einlcitungswcisc folgende Stelle: Im Namen Gottes Amen. Kund

sei Allen, die diesen Brief sehen, wie im Jahre 1552, den 29. Juli, zu Coussi) auf Bitte und Begehren

der Eidgenossen, des Königs Eid- und Bundesgenossen und guten Gevattern, eine gute, sichere und gemeine

Neutralität und Freundschaft beschlossen worden sei für drei Jahre zwischen dem Herzogthum Burgund, der

Vicegrafschaft Auxonne und Zubehörde einerseits, und der Freigrafschaft Burgund, der Stadt Besanyon und

der darin begriffenen Herrschaften anderseits, wie denn der betreffende Vertrag laute, der diesem Brief annexirt

werden soll. Siehe Abschied vom 25. Juni 1555. St. A.Zürich: Tschudischs Docummieniammlung, Bd. I.

232.

Wern und Areivttrg. 1552, 22. Juli bis 12. September.

Verhandlungen zwischen dein Grafen von Greperz und den beiden Städten Bern und Freiburg oder

diesen unter sich. Behufs Verfolgung der Conferenzverhandlungen betreffend die Angelegenheiten des Grafen

von Greperz sind wir wiederholt auf die Mittheilung wenig zusammenhängender und vielfach durch unter¬

geordnete Gegenstände unterbrochener Vorstünde, Berathungen und Beschlüsse verwiesen. Beinebens folgt

hier auch eine Neuenburg betreffende Angelegenheit. Was wir Bezügliches mittheilen können, ist Folgendes.

I. 1552, 22. Juli. Vor Rüth und Bürger zu Bern bewirbt sich der Graf von Greperz, man wolle

den Einfall seiner Gelten bedenken und ihm Geld vorschießen oder für ihn bürgen, damit er die von Freiburg

und .... von dem Drängen lösen und sich ruhig machen könne; er erbiete, die von Bern mit der Grafschaft

zu versichern, die er niemand besser als denen von Bern gönne. Es wird ihm geantwortet, er solle vorab

mit denen von Bern um ihre Ansprache übereinkommen! dann wolle man weiter räthig werden.
St. A. B«n: Rathsbuch No. SSI, S. IS«.

II. 1552, 27. Juli. Vor dem Rath zu Bern erscheint der Graf von Greyerz und eröffnet: 1. Er

beklage sich wegen der Teil; dabei erbietet er sich „wie in der berednuß m. h. der verordneten mit im stat".

2. Er beschwere sich, die 1000 Gulden Hauptgut des von Mülinen Erben zu erlegen. 9. „Item des

rechten im Saanenwald, zwischen denen von Saanen, Osch und Obersibenthal, mit erbietung sunst ein gemein

gut recht anzesechen." 4. „Wo m. h. nit zwillen wellen (oder welle?) werden", begehre er Verdank und

wolle fünf oder sechs Wochen zu seinen Freunden. 5. In Betreff des Zehntens zu Thierrens habe er nie

im Sinne gehabt, die von Bern um das Lob zu „Wengen" (?); er habe von keinem Kauf gewußt, dafür

wolle er schwören, so oft man wolle; er sei urbietig, das Lob zu „machen". 6. „Begert, m. h. ansechen

welle», daß er um sini kleinst kommen für VII"> krönen und .... müssen um 800." Der Rath

beschließt: 1. „Der tell halb ist den alten Herrschaften halb, Aulbona, so dem grasen zugehört, angstellt",
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sich zu erkundige., ob die Unterthauen früher bei des Herzogs Zeiteu getellt worden seien. Je „all.
Ergcbn.ß werde man ive.tern Bescheid gebe». „Der vogt von Morse sich erkunden: der nttwen
halb abgw.scn: soll er und die unterthauenan alle widerrcd tell geben von denselben- soll ,»i.
reden, sich nit tviderend." 2. Alles Andere wird verschobenbis auf den Freitag. '

St. «. Bern: NathSbuch No. »51, S. iz?,
III. 1552, 29. und 96. ^uli. 1. Bor de». Rathe zu Bern erscheinen Boten von ^i-i-lbniv. - .

Ulrich Nix und Hans List, und eröffnen: Sie vernehmen gerüchtsweise, der Graf von Greven Imb

großen Unwilln. über die von Freibnrg, obwohl er hiefür keine Ursache habe, denn sie haben .ach hrer'
Meinung .h.n Gutes erwiesen Es se. zwar r.cht.g, als er unlängst von ihnen wieder Geld entlehnen .voll
und sie .hm WS abgeschlagenhaben, se. er ,ehr unw.ll.g geworden und habe sich geäußert sie wollen
vertre.be». Sie vernehmen, er wolle d.e Grafschaft feilbieten, was ihnen in Betreff des Bu'ra -ellua -77.
bringen würde. Er thne ihnen unrecht- sie drängen ihn nicht, wohl geschehe das von ein-elne/llt ?
„Was für app-llaz-n zu Corbers fallen, gangind gen Frybnrg. das u.w 77s7777uü^.^
von Bern mögen sich mit de». Grafen nicht vertiefen und sich die von Freibnrg so lieb sein wssen als 7
Grafen, und Alles guter Meinung aufnehme».2. Der Rath behandelt dann die Angelegenbeitcn des K. 7"
und beschließt: 1) In Betreff der Tell in der alten Herrschaft bleibe es bei dem Beschluß vom Mittw.ll."
ebenso m Betreff der Herrschaften, die er kürzlich gekauft hat. 2) Wegen der 1V0t> K,ld.>>, k 7
die von Bern Nachwähr sind, will man ihm in dieser Zeit das Beste thun 3) J>, Bet.-eff'b.
im Saancnwald wird er abgewiesen- das von ihn. erlassene Verbot soll er aufheben- antw>777 a
4) Wenn er in Betreff des Zehntens zu Thierrens wegen des Lobs eine Antwort'verlanat 7
sagen, da der Rath den Kauf heiter befunden, „den zehnten mit gricht und 777 7 " so l7t
hiebei verbleiben. 5) Anbelangend das Geld, das er begehrt. seine Kleinode zu lösen will 777

°°"°7 i»"' sm ,md dch h. mlhlchlliz .lwu <Y i» b° -M- dund bl.bend, die Abrechnung um Chesaulx und lob rat.sic.ren, sich verscknubc" Wann ^ '
so wolle man ihm 2000 Kronen auf seine Kleinode und Silbergeschirre leiben l?s w ^ >. ö^chehen se,
d« d.-G-ld hl„»„ ,md di-K,MW».
dl- dch p. chmd. s..s»s. „q, ,d„ d.st.
i-.h-d ,wch w°l °h«, d„ «d-s-, G-wc», h.t. ^
die Bürger ka.ne, so w.sie er den Gebrauch derer von Bern, daß nämlich Alles offenbar werde- n.nn s
nun, er werde nichts erwirken, und das wurde nun ein großes Geschrei geben und ib... N.Wt
W s-m, d>- d°» F--ld..,, hl-.. »ljs. »,Sz. ,ch 5 h
b- . . . . m.d ,i« b-d.»!-u. dd» d-m »n»chm°u Imm-^ s.l ? .» s s?
Fre.bi.rg erstattet der Rath freundlichen Dank und zeigt ihnen an- Er wolle nicht hinter ibncn duewo 7"
er sei nicht W.llens, die Grafschaft alle... zu kaufen, sondern mit denen von Freiburg freundlick. und ?
zu Handel» und rälhig zu werden. In Betreff der Verunglimpfungdes Grafen des möai.w ,» l
sy bekennend in wol, spge unbschnitten gnug- sy sich un.sechen, ein oug nf i.7 h7ben" 7 7 7""'
unleidlichen Nachbar» einsetze. Im Ucbr.gen se.en die von Bern gesinnt, gegenüber denen von 7 7"
getreulich zu halten, was Brief und Siegel vermögen. Wenn den Gesandten etwas Weiteres a„so!
sei so ...ögen sie es anzeige» 4. Soll der graf „, h. ein zinsverschrybung um dw zinsbaren chulden
geben. Die lob sunst vcrschrpben nebenbratsdhe.n z.l darum setzen." (30 Juli 1 Ank d,
-V G..s «. G.-,.r- «. h-k dl, S°l„!».„ wd V.
d» -- S-Ich«-» !-i. I-.

D.vona gl,che me.nung. Für se.ne Person glaube er bezüglich der neulich gekauften öerricka i
schlechthin keine Tell schuldig zu sein, well er ein Eidgenosse und gegenüberdenen von Bern eben/, 7
sei, als die von Genf. Was de» Saanenwald betreffe, so wolle er das Verbot aufheben und sill. da 7
bei den Gcwahrsamcn der Unterthanen derer von Bern erkundigen. Neuerungen wolle er bei den S " "
nicht einführen. Er begehre daher eine» freundliche»Tag mit denen von Bern zu halten Mit der 7t!'^"
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wegen der 1666 Gulden sei er zufrieden. Wenn die von Bern hernach gelöst sein wollen, so solle man
ihm das anzeigen, er wolle sich dann mit ihnen vertragen. In Betreff von Chesaulx und der Löber sei er
erbötig, wie man ihn, angemuthet habe. Er verdanke die Geneigtheit in Betreff der 2666 Kronen, und
sei geneigt, dieselben so anzunehmen; es sei ihm lieber, die Kleinode seien hinter denen von Bern, als wo
sie jetzt seien. Der Rath möge sich auch in Betreff der Hauptsumme, die er begehrt habe, entschließen.
Der Rath antwortet, er sei gestern „vast gmeinlich" bei einander gewesen und bleibe daher bei dem gestrigen
Rathschlag, den er ändern weder könne, noch wolle. St. A. Bern: Rathsbuch No. »21, s. 14° und ws,

IV, 1552, 2. und 4. August. (2. August.) Vor dem Rath zu Bern erscheinen die Boten von
Freiburg, die das letzte Mal hier gewesen sind, vordanken das gethane Erbieten und eröffnen: ihre Herren
finden, man sollte je eher je lieber die Sache mit dein Grafen von Greyerz angreifen; es sei, daß die von
Bern es allein oder mit denen von Freiburg thun wollen, in Anwesenheit des Grafen oder wie man es
für gut finde. Es erscheint auch der Graf von Greyerz und begehrt wie „gcstcr" (das Protokoll vom
1. August schweigt hierüber) vor Rath und Burger zu kommen. Der Rath antwortet den Gesandtenvon
Frciburg: der Graf habe denen von Bern noch „nit vil potten", deßhalb habe man mit ihm noch nicht
markten können und seien die von Bern mit Bezug auf ihre Angelegenheiten mit ihm noch nicht in der
Ordnung. Am Donstag wolle man mit Rath und Burger darüber sitzen. (4. August.) Die Gesandtenvon
Freiburg wiederholen vor Rüth und Burger ihren Vortrag wegen des Grafen von Greyerz, und bitten,
ihm mit Geld und „abzekoufen" zu Hülfe zu kommen. Der Graf von Greyerz ruft Rath und Burger an
wie früher; man solle sich endlich entschließen, ihm zu leihen oder Bürgschaft zu leisten; er wolle die
Grafschaft sonst niemand auf dem Erdreich gönnen. ,,j'" krönen erpoten mincn h. ze schiken, räth und burgern."
Räthe und Burger lassen hierauf vorerst den Burgrechtsbrief und die Zusagen zwischen beiden Städten
verlesen. Auf das finden sie, sie sollen sich nicht allein und ohne die von Freiburg in die Sache einlassen,
das wäre wider Brief und Siegel. Wenn aber der Graf mit beiden Städten verhandeln wolle, so sei man
bereit, mit ihm und den Mitbürgern niederzusitzen, alle seine Verschreibungen zu besichtigen, auch die Schuld¬
summe, und dann wieder räthig zu werden, was man für gut erachte. Allein wollen die von Bern mit
den« Grafen nichts zu schaffen habe». Diese Meinung wird denen von Freiburg und dem Grafen angezeigt.

St. A. Bern: Rathsbuch No. »21, S. 105 und 17».

Die Freiburger Gesandten sind die gleichen wie am 29. und 96. Juli. K. A. Freiburg:
JnstructionsbuchNo. 6, f. 84 und Rathsbuch No. 76 vom 1. August.

V. 1552, 8. und 16. August. (8. August). Vor dem Rath zu Bern erscheint abermals der Graf
zu Greyerz und legt wie früher vier Artikel vor: Tell, Saanenwald, Leihen oder Bürgschaft. Wird an
die Bürger gewiesen. (16. August). 1. Vor Räth und Burger wiederholt der Graf seinen Vortrag. Ihm
wird geantwortet: n) In Betreff des Haupthandels wegen der Grafschaft lasse man es für dieses und das
letzte Mal bei dem frühern Beschlüsse verbleiben;man könne und wolle ohne die von Freiburg nicht handeln.
1>) Die 2666 Kronen, die ihm unter Bedingungenzugesagt worden seien, wolle man ihm, da sie eben zugesagt
worden seien, durch Einen oder Zwei hinüberschicken und die Kleinode, welche um 466 oder 566 Kronen
zu Freiburg versetzt seien, lösen. Wenn dann die Kleinode auherkoinmen und man sie für genügend finde,
wolle man ihm 1566 oder 1666 Kronen, zur Erfüllung der 2666 Kronen, auf eine Zeitlang leihen,
o) Die Tell wird ihm für seine Person und seine Güter für dieses Mal in Gnaden erlassen, den Seinigcn
aber nicht; diese soll er anweisen, sie zu entrichte», es betreffe neue oder alte Unterthanen. Dabei behalten
die von Bern sich vor, ihn später ihrer Gelegenheitnach zu tcllen wie ihre Unterthanen, Lehenslcute und
Hintersassen. 2. Hans Jaeob von Bonstettenträgt dem Rathe vor: Der Graf von Longueville (habe an?)
Neuenburg und ihn geschrieben, er solle anstatt des verstorbenen Herrn von Prangin die Landvogtei Neuenburg
übernehmen. Die Sache wird vor Räth und Burger gewiesen und daselbst eröffnet. Diese bewilligen dem
von Bonstette», die genannte Vogtei anzunehmen, wenn er sich mit keiner andern Herrschaft, als mit derjenigen
von Neuenburgbelade, „als dero, so er noch in Frankrych hat", und nichts wider die Reformation, Mandate
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und Ordnungenderer von Bern handle, und so lange es denen von Bern gefällia sei ..„i, „ . rr
betrage. Er soll denen von Bern nichts verschweigen,was ihnen Schaden bringen könnte und All-^w
w« ihn.» zum G,„.» dl-«, mich...

^ ?.S,Mmd--. S-t-lm-P-, -lft. als G-,»„d,„ zr,ld„r^ l,z, d,„, z,»,h.die Verschreibung des Grafen von Greyerz gegen „inen" nut Bezug (?) auf die Banner
Corbers vor. und verlangt Bescheid und Rath, wie ...an sich diesfalls zu verhaltenhabe Soda.m? ?
er, anbelangendden Span von Oleyres (und?) Wiflisburg, daß ihr Spital bei den Erkanntnisscn Ä
das Passement aufgehoben werde und das Recht von Neuem beginne. Wegen Manael .... P- ?
wird keine einläßliche Antwort gegeben. (Siehe Abschied Freiburg 29. August ' .^'gliedernSt. A. Bern- Rathsbuch No.SLl. S sss

Betreffend Greyerz geht die Tendenz von Frciburg dahin, einiges verpfändete Gebiet kür
Schuldforderungen eliizunehinen. K. A. Freiburg: JnstructionsbuchNo. 6, f. 93 vorso. ->>tehende

VII. 1552. 10. September. Vor dem Rathe zu Bern erscheinen die Herren von Villahs
Montrichier und des Grafen von Greyerz Schreiber im Namen des Grafen und rciaen an tu t k

demselben Vollmacht, mit beiden Städten i» Betreff der Grafschaft zu verhandeln Geld a'ust ..l«,-1/"
einzusetzen.Sie werden „glatt" abgewiesen, mit der Anzeige, man lasse es bei der von Rätl. ,».y w'
ertheiltcn Antwort verbleiben. In Sachen aber, welche die von Bern besonders betreffen .»öa- d
nach der Herbstzcit selbst anherkommen. S..A.V««, «hsbuch "2°^

VIII. 1552, 7. und 12. September. (7. September). Vor dem Rathe zu Freiburq erscheint ö„>.
Herr von Villarsel und eröffnet: Es seien e.n.ge Nathsglieder zu ihn, geschickt worden um ilm, a.
w.e ihn die von Frciburg für einen vertrauten Bürger und alte» Unterthan betrachten- nies.,,.. m... ^
entsprechendwerde er die Geschäfte des Grafen von Greyerz der Art verrichten, daß die'von Jreilmrn'wie
„dargesetzt" (die Grafschaft ohne ihr Mitwirkenverkauft) werden - was ihm bekannt sei »,ö.n> t-. ?
Frciburg anzeige». Er habe sich nun nebst dem Herrn von Montrichier entschlossen 'denen »».,
anzuzeigen:Sie seien entschlossen,sich des alten Gewaltsbriefcszu bedienen, den der Gras ^
Jahren de», von Villarsel gegeben habe: derselbe ermächtige ihn. des Grafen Geschäfte ,n s„kn.n".' ^
wen» es ohne (spccielle») Befehl und Willen des Grafen geschehe. Dem zufolge werde.!' sie in Vr l
und Bern erscheinen und beiden Städten, da diese einig geworden seien, miteinander in der Sacke n>
die Angelegenheit des Grafen „übergeben",nämlich sich mit ihnen berathen, wie die Schulden de-' G l
abgerichtetwerden möchten, und wenn es möglich wäre, ein, zwei oder drei Stücke, für aewisse 8-w „„/-um e "
verkaufen, wie die beiden Städte miteinander hierüber einig würden. Er bitte il.m
Antwort zu gebe». Beinebcnsbemerkt er. der Graf sei gegen die von Frcibu'rg nicht wencher""a.,tnMw
ÄS f-KH--. (12. D-. H-r. »,„w« - » >» s
R-ch-, ,hm °,,ch d--S-.s M G-.,,--, S.d g-z-t-n h-d-, d-„-„ »«,, „ichss
Gütern zu verkaufen, so habe er doch ihm und dein von Montrichier die Sache überaebcn ,,»d /
!„ HÄl-„, «,.S ,i. hl-- ,,»d h.,,d-l„. Z. B-ru h.b- ll,,,/
geantwortet, man lasse es bei derjenigen Antwort, welche sie dem Herrn selber aeacben linba» r, r ^
D-- R..H K--ld„-, --wl-d--.. ,ich. daß ,i« dl. B--„ MM- -ÄM
doch finde .»an, der Graf sollte seines Nutzens wegen der Antwort derer von Bern beförderlich naä.eleu'K- A. Freiburg: Rathsbuch N°. 7u.

8«
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233.

Sutern. 1652, 4. August (Donstag vor Oswaldi).

Staatsarchiv Lucern: Allgcm. Abschiede?, t >ss> Landesarchiv Schwyz: Abschiede

Tag der V Orte.
». Dieser Tag ist auf Verlangen derer von Schwyz beschrieben worden, weil über dieselben verbreitet

wurde, daß sie lutherischen Personen bei ihnen Aufenthalt geben. Ammann Neding von Schwyz entschuldigt
nun die von Schwyz, wie es sich gebührt, und eröffnet, diese seien gar nicht gesinnt, jene schädliche Secte
und den neuen Glauben bei ihnen aufkommen zu lassen, sondern wollen nicht weniger als vorher an den
wahren alten nugezweifelten christlichen Glauben mit den übrigen vier Orten Leib, Leben, Gut und Blut
setzen; er bitte, die von Schwyz bei den Angehörigen der übrigen Orte und allenthalben treulich zu
verantworten. Die Boten der vier Orte erwiedern auftragsgemäßund nach ihrer persönlichen Meinung,
es sei ihnen in Treuen leid, daß die von Schwyz dieser Sache wegen unruhig seien; man habe sich zu
ihnen nie eines Andern versehen, als die Verantwortungvon Ammann Neding laute, an der man ein
herzliches Wohlgefallen habe. Alles das wird in den Abschied genommen um die von Schwyz gehörig zu
entschuldigen. I». Es soll des Kaisers Zug an der Grenze der Eidgenossenschaft liegen, was der Erbeinung
zuwider wäre und eine Theurung bewirken könnte. Da aber bisher von Angehörigen der Eidgenossen keine Klagen
erfolgt sind, auch jenes Kriegsvolk im Abziehen begriffen ist und die Erbeinung den Kaiser nicht verhindert,
seine Leute auf dem Seinigen zu halten, so läßt man die Sache für diesmal auf sich beruhen, e. In
Betreff der zu Neuenburg gelaufenen Kosten ist vom Statthalter ein Schreiben an die VII Orte eingelangt.
Man theilt nun jedein Boten eine Copie mit, in der Meinung, auf dem nächsten Tag mit Vollmacht in der
Sache zu verhandeln. Es werden hievon auch Freiburg und Solothurn in Kenntniß gesetzt. «I. In Betreff
des Hans Schalk, Prädicanten zu Güttingen, der so ganz unruhig ist und dessen Entfernung den alten Glauben
äufnen würde, soll jeder Bote seine Herren umständlich berichten und darauf dringen, daß ihm der Widerruf
nicht nachgelassen werde, damit die Altgläubigen daselbst zur Ruhe kommen, v. Ammann Neding bittet die
Orte im Namen seiner Herren um ihre Wappen und ein Fenster in des Kirchherrn Haus zu Schwyz.

Im Schwyzer Exemplar fehlt v.

Zu v. 1552, 29. Juni. Der Statthalter des Gubernators zu Neuenburg an die auf der Jahr¬
rechnung zu Baden versammelten Boten der VII Orte. Nach dem Absterben des Herrn von Prangin,
Gubernators von Neuenburg habe der Statthalter die Briefe gesehen, welche die VII Orte ab letzter Tagleistung
zu Baden an den von Prangin als Antwort auf das, was er denen von Solothurn geschrieben hatte, gerichtet haben.
Sie verlangen in denselben, daß die Bürgen des Meister Michel, ehemaligen Prädicantenzu St. Bläst, diejenigen
Kosten entrichten sollen, welche aufgelaufen sind, als die Boten der VII Orte in Neuenburg waren und die
von Landeron mit dem Benannten im Rechten stunden. Der Statthalter habe diese Bürgen berufen und
ihnen das genannte Begehren eröffnet. Diese haben geantwortet, sie verwundern sich hierüber; schon der
verstorbene Gubernator habe diesfalls mit ihnen geredet und sie haben ihm erwiedert, sie hätten für den
Meister Michel nur gebürget, ihn in das Recht zu stellen, was geschehen sei, weiter hätten sie sich nicht
verbürget. Sie bitten nun den Statthalter, die VII Orte zu ersuchen, von ihrer Forderung abzugehen oder
dann die Bürgen an ihrem Wohnsitz rechtlich zu belangen. Da solcher Art das Recht angeboten worden
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sei. so könne der Statthalter die Bürgen nicht weiter zwingen, und bitte, die Obern der Boten zu vermöqcn
sich zu befriedige»! wenn sie aber das Recht brauchen wollen, so sei er bereit, dasselbe nach Kräfte» »» kä,

St. A. Luc-rn- Acte» Neuenburg, Actenband No. S5. (Französisches Original und deutsche Uebersetzung.) - L. A. SchwyZ' Abschiede

Im Schwyzer Exemplar schließt dieser Artikel mit der Bemerkung: „sy" sollen auch erfahren ob die
Bürgen für die Koste» oder, nach ihrer Vorgabe, nur dafür gebürget haben, daß der Prüdicant ins Recht
gestellt werde. ^

Zu ll. Diesen Artikel enthält das Schwyzer Exemplar vollständiger so: Der Prädicant zu Güttingen
im Thurgau, Hans Schalk, ein sehr unruhiger Mensch, hat einem Priester zugeredet, weßhalb er demselben
einen Widerruf thun muß. Wenn nun das diesfällige Urtheil bei Kräften bleibt, so wird der Prädicant
mit seinem Predigen stillgestellt bleiben, wodann zu hoffen ist, daß künftig zu Güttingen der neue Glaube
ausgereutetund der alte gcpflanzet werde. Man soll daher die Sache an die Obern bringen, damit wenn
der Prädicant abermals zu Tagen das Urtheil zu stürzen suchen sollte, er nicht gehört und das ttrtbeil I,.i
Kräften erhalten werde.

234.

(Stans?). 1552, 20. August (Samstag nach Assumptionis Maria).
Landesarchiv Schwyz- Abschiede.

Landammann Rath und gmcin Lantlüt" der III Orte Uri, Schwyz und Nidwalden Urkunden: Es
seien vor ihnen erschienen Jacob Rusca und Benedet Ghiringhelli, als Abgeordnete derer von Belleuz, der
auten Jreunde Uuterthanen, Nachbarn und Mitbnrger der III Orte, und haben Folgendes vorgetragen:
1 Sie besitzen an einem Bache in gefährlicher Lage einen Spital; daneben müssen sie zu St. Bläst einen
Priester und Seelsorger erhalten. Sie haben sich nun vorgenommen, den Spital an einem sichern Orte zu
bauen und ihn daher nach St. Bläst zu übersetzen, die Einkünfte des Spitals und der Pfrund zusammen zu
leaeu daselbst einen Seelsorger zu erhalten, und was von den Einnahmen die Bedürfnisse des Spitals und
der Kirche übersteige für die Armen und Dürftigen zu verwenden; ste bitten, ihr Vorhaben zu bestätigen.
Die III Orte haben'ihnen, wenn die geistliche Obrigkeit damit einverstanden ist, entsprochen. 2. Dieselben
Adg-°-d,„.m dE-hrm. -» »»»«'. d-n «chamr» ...s dm O-Ww Mm Da dich- dm
III Orten mit Bezug auf den Zoll von Nutzen, und auch der Stadt Bellenz von Vorthest ist, so haben die
III ,Drte auck dieses bewilligt und ihren Boten aufgetragen, dafür zu sorgen, daß dieser Markt eingeführt
und gehalten werde. Im Namen Aller wird gestegelt mit dem Siegel des Landes Nidwalden.

Nb'ac? befindet sich als Beilage beim Abschied vom 2. August 1555 (Copie). Auf den Ort des Tages
wird aus dem Siegel geschlossen, er könnte aber auch Bezgenriet, sein, wofern überhaupt dieser Act Product

einer Tagleistung ist.
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235.

Mern. 1552, 22.-25. August.
Staatsarchiv Bern: Jnstructionsbuch Ii t. SSZ. KantonSarchiv Freiburg: Muriner Abschiede > t. sog.

Jahrrechnung der Städte Beru und Freiburg betreffend die Herrschaften Graudsou und Grasburg.
Gesandte: Frei bürg. Hans List, Statthalter; Peter Früpo, beide alt-Seckelmeister und des Raths.
t». Anbelangend die Klage des Metzgers von Grandson wegen des gestochenen Ochsen, soll der Vogt ihn

und Claude Franchet freundlich vereinbaren. I». Der Jenneta von Provence wird um Gotteswillen ein
halber Sack Korn geordnet, v. Dein Francis Meyoz von Dvonand werden um Gottcswilleu ein Kopf
Korn, ein Kopf Haber und Haustuch zu einem Nock gegeben, «I. Dem Johann Meiny (Freiburg: Menye)
von Bonvillars werden in Betracht seiner Armut 3 Köpf Korn, 1 Bichet und 16 Sols versessenen Zinses
nachgelassen, v. Dem Jacquis Girard sind wegen Verkauf eines Schiffs 50 Florin Buße auferlegt worden.
Mit Rücksicht auf seine Armut und seine Kinder werden ihm 30 Florin erlassen, t. Dem Galandaz von
Ijvonand werden 12 Florin an den Bau seines neuen Steinhausesgeschenkt, x. Dein Jacques Cornuz und
seinen Gesellen, welche letztes Jahr die vier Zehnten empfangen haben, wird der dritte Theil von dem,
was sie noch schuldig geblieben sind, nachgelassen. I». Ebenso läßt man dem Guillaume Loup den dritten
Theil von dem, was er für den Zehnten von Montenach schuldig geblieben ist, nach. i. Der Gubernator
von Provence bittet im Namen der Gemeinde, sie nicht zu zwingen, zu ihrem Müller zu Mühle zu fahren,
sondern ihr zu vergönnen, anderswohin zu fahren. Er wird abgewiesen, aber dem Vogt befohlen, einige
unparteiischeMüller zu ihm zu nehmen, die betreffende Mühle zu besichtigen, und wenn an derselben
etwas Mangelbares erfunden würde, mit dem Müller über diesfällige Verbesserung zu reden. Auch soll er
ihn anweisen, den Leuten ihr Gut zu Ehren zu ziehen und recht zu mahlen, damit sie bei ihm bleiben
können. Ii,. Dem Franqois Conte wird mit Rücksicht ans seine blinde Frau um Gotteswillen ein Sack
Korn geordnet. I. Dem Clement Perilliat werden 6 Florin an sein Dach geschenkt, i». Auf die Bitte
von Philibert de Mur für einen jungen Edelmann von Grandson in Betreff eines Lobs, wird ihn: der halbe Theil
dieses Lobs, nämlich was beide Städte betrifft, erlassen. ». Commissar Lucas Dumaine hat wider Umbert
du Moulin einen Nechtshandelgeführt, weil „er" sich in einem Lobbrief Mitherrn zu Montenach le Corboz
genannt hat. Da das Urtheil wider „in" ergangen ist, ist der Anstand anher appellirt worden. Nach
Verhör beider Parteien und Vernehmlassungdes Vogts zu Grandson und in Betracht, daß dem genannten
„de Molendin" auf der letzten Jahrrechnung dieser Fehler nachgelassen ward, auch daß er vorher und wieder heute
bekennt hat, gefehlt zu haben, und verspricht, es nicht mehr thun zu wollen, wird verabschiedet,es hiebet
bleiben zu lassen; damit es aber nicht vergessen werde, soll dem Commissar befohlen werden, die Sache in
die Erkanntnisse zu stellen. «. Der Vogt soll die Zehrung des Commissar Lucas für das Heraus- und
wieder Heimkehren ausrichten und beiden Städten verrechnen.K». Den drei Weiblen von Grandson wird
jedem Tuch zu einem Paar Hosen geschenkt. «K. Der Prädicant von Pvonand erscheint wieder und verlangt
gemäß letztjährigem Anzug neues Recht in Betreff des Zehntens, indem er an die „Bekanntnuß",die ihm
diesfalls zu Freiburg zu Theil geworden sei, nicht kommen möge. Wenn aber das beiden Städten nicht
gefällig sei, so verlange er, daß ihm die deßwegen gehabten Kosten, die sich auf 80 Florin belaufen, vergütet
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werden, da das nicht seine, sondern Sache beider Städte sei. Wegen des neuen Rechtens wird er gänzlich

abgewiesen. In Betreff der Kosten wollen die von Bern 30 Florin geben und bitten die Gesandten von

Freiburg, auch soviel daran zu geben. Diese bemerken, sie haben hicfür keine Vollmacht, nehmen aber die

Sache in den Abschied, r. Der Prädicant von Yvonand zeigt des Fernern an, das Pfarrhaus sei ganz

baufällig und dachlos, er habe in demselben keinen Schutz, er muffe stets besorgen, es falle auf ihn und

sein Gesinde ein. Er bitte, gemäß frühern Abschieden anzuordnen, daß wieder gebaut werde. Es wird nun

beschlossen, es sollen alt-Venner Jacob Tribolet, im Namen derer von Bern, und ein Rathsbote von Freiburg

das fragliche Haus besichtigen und sich erkundigen, wer es zu bauen pflichtig sei, die Kirchgenossen oder

Andere; was sie diesfalls finden, soll jeder Theil an seine Obern bringen. Alt-Venner Tribolet soll hiefür

einen ihm gelegenen Tag ansetzen und diesen denen von Freiburg berichten, damit sie ihren Boten absenden

können. «. Der Vogt von Schwarzenburg (erwähnt) des ungeschickten Handels und der Rede, die Jost

Pulver gegen ihn gethan, indem er gesagt hat, er sei nicht sein Herr. Nachdem Pulver sich diesfalls verantwortet

hat, werden ihm zu Strafe 10 Pfund aufgelegt; daneben soll er zu Grasburg ins Gefängniß gelegt und

aus demselben nicht entlassen werden, bis er die genannten 10 Pfund entrichtet hat, „oder aber des rechten

darob erwarten", t. Der Vogt und der Venner von Schwarzenburg bitten beide Städte wiederum, die

Annen mit einem Almosen zu bedenken. Dem Vogt wird aufgetragen, den Armen, die noch leben, soviel

zu geben, als ihnen letztes Jahr auf der Jahrrechnung zuerkennt worden ist; in Betreff der Andern aber,

die auch gemeldet worden sind, denen aber früher nichts gegeben worden ist, erhält der Vogt Vollmacht,

nach seinem Ermessen und in Betracht ihrer Armut im Namen beider Städte etwas zu verabfolgen. Der

Vogt von Grasburg eröffnet wie die beiden Ammänner von Ueberstorf und Albligen im Namen beider

Gemeinden in Betreff des zwischen diesen waltenden Spans sich freundlich vereinigt haben und diesfalls

unter dem Siegel des Vogts ein Brief errichtet worden sei. Er wolle denselben aber ohne Geheiß beider

Städte nicht siegeln, sondern ihren Bescheid gewärtigen. Es wird beschlossen, der Vogt soll die Aufzeichnung

hersenden „und gegen derselbigen march der brief, so hievor ufgericht ist, behalten werden", dann soll er den

Bescheid, der ihm diesfalls zugeschrieben werden wird, erwarten, v. Venner Gilg von Schwarzenburg

erwähnt im Namen gemeiner Landleute des langwierigen Spans zwischen diesen und den „Mischen" des

Berges Wandel, in Betreff der Atzung daselbst, ivofür früher Botschaften auf den streitigen Platz gesandt

und auf letzter Jahrrechnuug hier verabschiedet und sonst oft geschrieben worden sei. Der Venner bittet

dringend, die von Schwarzenburg („sp") bei Brief und Siegel zu handhaben, damit weitere Unruhe verhütet

werde. Hierauf verlangen die Boten von Freiburg gemäß ihrer Instruction, es sollen noch heute Boten

beider Städte auf den dem Streit unterworfenen Platz gehen, die Gewahrsamen untersuchen, die Vorstände

der Parteien verhören und dann die Sache freundlich zu vereinbaren trachten, zumal die „Mischen" in Betreff

des Berges Wandel nichts Anderes verlangen, als bei ihrem Recht des Weidgangs wie von Altem her zu

verbleiben. Dabeihaben sie angezeigt, daß sie mehr als ein Mal den Berg geschwendt haben; die Landmarchen

haben mit Bezug auf die Gerechtigkeit der Weidgänge keine Bedeutung. Auf dieses wird von denen von

Bern („min g. Herren") freundlich dahin willfahrt, daß nochmals beide Städte ihre Boten dahinsenden und

die Sache beizulegen suchen sollen, doch unbeschadet den Landmarchen, die laut Brief und Siegel aufrecht

erhalten werden sollen. Der Vogt zieht die Erneuerung der Erkanntnisse an. Die beiden Städte finden

dieses für gut und glauben, der Commissar Lucas iväre dazu geeignet. Doch wird nichts Endliches beschlossen,

sondern auf weitere Beratschlagung „die commission ze stellen und mit dem commissario ze überkommen".
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Als aber hierauf die Gesandten von Freiburg erklärten, sie haben nicht gänzliche Vollmacht, sondern wollen
die Sache heimbringen, die von Bern mögen ihren Gesandten, welche sie auf die Jahrrechnung nach Freiburg
schicken, in der Sache Auftrag geben, haben sich die von Bern auch eines Andern bedacht. Im Hinblick
auf die Armut der Zins- und Lchcnsleute nämlich und in Betracht der seit Langem vorhanden gewesenen
Theuerung, und in Bedenkung des Alters des Commissars Lucas, seiner „gäche und ruche", finden sie für
gut, die Erneuerung der Erkanntnissenoch um eiu Jahr zu verschieben; sie bitten die Gesandten von Freiburg,
hierin einzuwilligen.Diese, nachdem sie sich berathen hatten, antworten, sie haben keinen Austrag, und
verlangen diesen Artikel nebst dem frühern in den Abschied. Die von Bern entsprechen ihnen, mit der
Bemerkung, daß wenn die von Freiburg der letzten Meinung nicht beitreten sollten, die von Bern ihren
Gesandten, die auf die Jahrrechnung nach Freibnrg gehen, in Sache Instruction geben werden, x. Rechnung
von Hans Werli („Wernli"), Vogt zu Grandson. Rechnung von Hans Krebs, Vogt zu Grasburg. —
Den Abschied unterschreibtder Stadtschreiber zu Bern.

Das Schlußdatum aus deu Ncchuuugsablagen.

Die Namen der FreiburgerGesandten aus ihrer Instruction, K. A. Freiburg: Jnstructionsbuch
No. 6, k. 85.

23k.

Ireivurg. 1552, 29. August.

Staatsarchiv Bern: Freiburger Abschiede ^ t. 173. KantonSarchi« Freibnrg: Jnstructionsbuch No. s, k. S7.

Jahrrechnung der Städte Bern und Fr ei bürg betreffend die Herrschaften Murtcn und Orbach
(mit Tscherlitz).

Gesandte: Bern. Anton Tillier, Seckelmeister; Hans Pastor, alt-Venner.
tt. Gesandte von Orbach eröffnen, sie haben an der letzten Jahrrechnung begehrt, man möge ein

Einsehen gegen jene thun, welche Krautgärten an der Ringmauer der Stadt gemacht haben, ferner eine
Buße für diejenigen bestimmen, welche Ehrlenholz fällen, endlich ihren Gerichtstag,der bisher gewohnter
Weise auf ihren Markttag am Montag gehalten worden sei, auf den Donstag verlegen. Es sei dann dem
Landvogt aufgetragen worden, Alles dieses zu untersuchen, was er laut seinem Bericht gethan habe. Sie
bitten nun nochmals, ihnen die angebrachtenBegehren zu bewilligen. Nach Verhör des Vogts, der anzeigt,
„daß es keinen schadeil sonder mer nutzes geberen mög", wird verabschiedet: 1. „Sy mögind irem begeren
nach dieselbigen gerten inschlachen und nutzen." 2. Betreffend das Holz, aus dem sie ein Bannholz zu inachen
verlangen, wenn nicht andere Leute und umliegende Flecken daselbst eine Nechtsaine oder Trettete haben, so
soll geordnet sein, daß wer fürderhin daselbst Holz fällt, jedes Mal um 3 Pfund Buße zu Hauden beider
Städte verfallen sei. Der Nntervogt zu Orbach soll diese Bußen einziehen und dein Landvogt diesfalls
Rechnung halten. 3. Da auf den Donstag zu Scholiens Gericht gehalten wird, so ist der Gerichtstagfür
Orbach auf den Mittwoch bestimmt. ?». Die Blatte, welche am Wasser liegt und beiden Städten zinsbar
gewesen ist, wird, zumal sie jährlich vom Wasser beschädigt wird, aus Gnaden auf die Bitte derer von Orbach
ihrem Spital zugeeignet,mit der Bedingung,daß sie ab derselben jährlich dem Landvogt ein gutes Fuder
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Heu einführen e. Die Boten beider Städte, die mittler Zeit nach Orbach reiten, sollen das dortige

Gerichtshaus besichtigen; je nach ihrem Bericht wird man dann denen von Orbach eine Steuer daran geben.

«» Lons Dognie bittet, seinen mit der Aussätzigkeit behafteten Töchtern gnädig eine Steuer zu ertheilen.

Es werden jeder aus Gnaden durch Gott für ein Mal 10 Pfund und ein halber Mütt Korn gegeben.

Daneben wird der Landvogt beaustragt, den umliegenden Landlenten zu gebieten, das alte Haus der Aus¬

sätzigen wieder aufzurichten. Wenn dieses geschehen ist, sollen ihnen beide Städte auf ihr Bewerben eine

Handreichung thn» e. Johann Favre und seinen Mithaften, die den letztjährigen Achram für 100 Pfund

empfangen haben und sich beklagen, daß sie sich im Schaden befinden, werden in Betracht ihres Unfalles,

der sie betroffen hat 20 Pfund nachgelassen. 5. Jordan Carra (?) und sein Genosse beklagen sich, wie

die von Montheron'ihnen und ihren Dorfgenoffen ihr Vieh auf der Weidfahrt, wo sie seit jeher und vor

beschlossener Landmarch geweidet haben, auch auf ihren eigenen Gütern pfänden und aus der Herrschaft

Echallens ans die Herrschaft Lausanne nach Montheron führen, zuwider dem über die Landmarch

an gerichteten Vertrag, wodurch ihnen großer Schaden und Verkümmerung ihrer Rechtsame geschehe, und

bitten diesfalls ein Einsehen zu thnn. Der Landvogt bestätigt dieses und berichtet, wie einige Marchsteine

»ock nickt aufaerichtet seien. Die Boten von Bern nehmen allen Handel m den Abschied, damit ihre Herren

der Sacke ihr Augenmerk widmen. Der Landvogt soll sich erkundigen, was Johann du Perep bauen

wolle und dann Vollmacht haben, ihm nach Gestalt der Sache das Holz zu steuern. Den. Anton Clavel,

dem 00 Flor... Strafe auferlegt worden sind, weil er in Gegenwart der Boten beider Städte zu Onlens

Einen lügen geheißen hat, wird die Hälfte dieser Buße nachgelassen Dieser Gnade sollen die von Bern

aeaen Andern von Grandson eingedenk sein und dieselben ans Bitte derer von Freiburg auch gnädig halten.

I Den. Gern.au Zarvo wird die Hälfte der Buße des von ihm begangenen Trostungsbrnches, so weit es

den Antheil beider Städte betrifft (der Antheil des Vogts bleibt unberührt) in Gnaden erlassen, Die

von Orbach erscheinen wieder und bitten dringend, ihren Gerichtstag auf den Donstag zu verlegen; würde

er auf den Mittwoch fallen, so wäre ihnen das nachtheiliger als wenn er auf dem Montag verlegt bliebe,

weil in den umliegenden Flecken ans den Mittwoch die Jahrmärkte gehalten werden. Ans dieses wird ihr

Beaebren ihnen bewilligt. I. Der Landvogt berichtet, wie einige Unterthanen beider Städte, die nicht viel

baben meistentheils in umliegenden „Grenzigen" hernn.schwcifen und ihre Büchsen tragen, woraus

mittlerweile etwas Nnraths erfolgen dürfte. Dem Landvogt wird nun ernstlich befohlen, solche Müssiggänger

und arawöl,Nische Personen vor sich zu beschicken und fte um.hr Thnn und Lassen zu befragen und .hnen

ammeiaen wenn sie nicht mit gerechten Sachen umgehen und ihre Büchsen mit ihnen tragen, werden sie

nickt unbestraft davonkommen. Da durch solche Leute das Hochgewild ganz verjagt und die Wälder

verödet werde., so wird beschlossen, in den Herrschaften beider Städte eine Ordnung bekannt zu machen, daß

derjenige der 'einiges Hochgewild, in welcher Jahreszeit es wäre, schieße, zu jeden. Rtal um 10 Pfund

ver allen'sei Das soll der Landvogt in seiner Verwaltung publiciren lassen. ». Der Landvogt zeigt an,

' > ' ^ kick weigern, den Gelten Pfänder zu geben. Hierauf wird verabschiedet: Wer dem

Amtmann f/eine aufrechte Schuld Pfand versagt, soll zu», ersten Mal ..... 5, zun. zweiten Mal um

10 Mund bestraft und zu», dritten Mal ins Gefängniß gelegt und nicht entlassen werden bevor er Pfänder

und Buße erlegt hat Das soll der Landvogt an. Gericht öffnen lassen. «. Rudolf Gral von Mutten

wird ... t seine... Begehren um Ziegel und eine Steuer an seinen Bau, ..... üble Folgen zu meiden,

abgewiesen Dagegen werden ihm in Betracht seiner beiden Städten erwiesenen Dienste 10 Pfund geschenkt.
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z». Heini Füraben bittet, ihm die Leistung, iu die er eines Nechtshandels wegen verfallen ist, gnädig zu
erlassen. Er soll aber die Leistung fiir zwei oder drei Monate an die Hand nehmen. Die Geldstrafe wird
ihm geschenkt. Nach Berfluß der zwei oder drei Monate haben die von Freiburg Geivalt, ihm die übrige
Leistung mich abzunehmenund zwar in Betracht seiner großen Armut. «Z. Hans Stoß soll die Buße des
Nebernutzens laut der Ordnung des Schultheißen zu Murten ohne Gnade erlegen, i Pierre Froments
Bruder von Münchenwylcr, der wegen zwei Trostungsbrüchen zwei Jahr leisten muß, wird die Leistung
eines Jahres aus Gnaden erlassen, die andere soll er vollständig bestehen und das Geld von beiden erlegen.

Dem Weibel zu Kerzers, der zwei Trostungsbrüche begangen hat, wird der eine gänzlich nachgelassen,
den andern soll er büßen, t. Hans Magin von Murten, der mit seiner Frau zwei Mal, zu Freiburg und
zu Murten, zur Kirche gegangen ist, und sein Kind zwei Mal taufen lassen hat, obschon er eine weitere
Strafe verdient hätte, soll drei Tage und drei Nächte eingelegt werden und hieinit gebüßt haben. ». Loys
Bonnel (Freiburg: Borrel) soll sein Ueberfüllenmit dreitägiger Gefangenschaft bei Wasser und Brod büßen,
v. Dein Schlosser von Murten, Peter Rösch, schenkt man ein Paar Hosen. TV. Beide» Seckelmeistern wird
aufgetragen, die Behausungzu Merlach zu besichtigen und was noch daran zu bauen ist, zum Besten
anzuordnen und dem Maurer für seine Arbeit nach ihrem Ermessen etwas zu schöpfen, x.. Zwischen dem
Schultheiß zu Murten und denen von Gurmels und Jeuß („Jüns") waltet ein Span in Betreff zweier
Mütt Haber und wegen des Holzes, das ihnen der Schultheiß wegen des Galms abfordert. Die von
Gurmels weigern sich, diesen Haber und dieses Holz zu entrichten, weil sie den Galm aufgegeben haben,
wie es von beiden Städten verabschiedet worden sei; die von Jeuß wenden ein, die von Gurmels und sie
haben den Galm gemeinschaftlich empfangen, weßhalb jene ihren Theil Zins auch abtragen sollten, was Alles
weitläufig vorgetragen worden ist. Es wird verabschiedet, da denen von Gurmels im Jahre (15)43 gemäß
einem Abschied der Galm verboten worden ist, so soll es bei diesem Abschied bleiben und die von Gurmels
des Zinses enthoben sein; würden sie gleichwohl holzen, weiden oder freveln, so sollen sie vom Schultheiß
nach altem Gebrauch gebüßt werden, Beide Städte haben dein Hans Rudolf von Erlach ein Stück
Land für frei und ledig verkauft, während nun Einer von demselben einen Bodenzins von 4 Gros fordert.
Es sollen nun beide Seckelmeister mit dem Schultheißdie Erkanntnissedes Ansprechens besichtigen und auf
Genehmigung hin sich mit ihm vereinbaren. Commissar Collon begehrt für die Kinder des Anton
Pavillard selig vom Schultheiß im Namen beider Städte einen Zins von 8 Gros. Es wird beschlossen, es
sollen benannten Erben fiir diesen Zins im Namen beider Städte 20 Kronen bezahlt werden, womit dann
dieser Zins ausgekauft sein soll. Dem Schultheiß wird aufgetragen, die Erkauntnisse beider Städte
wegen der 12 Gros, „die im der commissar Collon dem spital von Murten ab einem stuck der pfarrkilchen
von Merlach gehörig zuerkennen", nebst den Rödeln und Rechnungsbüchernzu besichtigen und den Obern
Bericht zu erstatten, die dann ein Einsehen thun werden. Iii». Jacob Rudelas seligen Erben sind dem
Schultheiß zu Händen beider Städte jährlich einige Bodeuzinsezu entrichten schuldig. Nun sind aber einige
Stücke der Art verändert morden, daß sie einen Gros über den Zins derjenigen Stücke, welche sie besitzen,
bezahlen müssen, weßhalb sie um ein diesfälliges Einsehen bitten. Es wird verabschiedet, der genannte
„verlorne" Gros soll dem Rudela um ein ziemliches Geld angeschlagenund verkauft werden, mit der
Bedingung, daß wenn über kurz oder lang die Stücke, auf denen dieser Gros gesetzt ist, gefunden werden,
dieser Kauf aufgehoben sein und der benannte Gros beiden Städten nach wie vor heimdienen soll,
ve. Der Landvogt von Grandson zieht wiederholt au, es möchten die Erkanntnisse der Herrschaft Grandson
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erneuert werden, behufs Berichtigung der Einzüge des Landvogts. Die Boten von Bern eröffnen hierüber
gemäß ihrer Instruction, die Sache sei bisher einzig in Folge der angedauerten strengen Zeit unterblieben'
ihnen schiene gut und es wäre den Armen fruchtbar, wenn man diese Erneuerung noch ein Jahr lang anstehen
ließe. Nach verschiedenen Betrachtungenwird verabschiedet, mit der Erneuerung der benannten Erkanntnisse
soll nach Jahressrist begonnen werden. Ans der nächsten Jahlrechnung soll bestimmt werden, welchem Schreiber
und unter welchen Bedingungen die Arbeit zu übertragen sei. «I«I. Es wird angebracht, wie die von Bern
einen gewissen Pulver aus der Herrschaft Grasburg um 100 Pfund bestraft haben, weil er seinen Sohn
der einem Mädchen die Ehe zugesagt hatte, verborgen gehalten habe. Nachher haben die von Bern den
Betreffenden ohne Beisitz und Zustimmung derer von Freiburg wieder begnadigt. Da solches denen von
Freibnrg an der Herrschaft Grasburg Nachtheil bringen möchte, so bitten sie freundlich die von Bern in
der Folge solches zu unterlassen und gewärtigen ihre diesfällige Antwort, ev. Rechnung des Ulrich Koch
Landvogt zu Orbach. Rechnung des Bernhard von Erlach, Schultheißzu Marten. — Den Abschied
unterschreibtder Stadtschreiber zu Freiburg.

K-K. Die Boten von Bern antworten I. auf den von den Gesandten von Freiburg (in Bern) gehaltenen
Vortrag betreffend Corbers und Greycrz: Ihre Obern haben die bezüglichen Verschreibungen noch nicht gesehen
und können daher bevor sie dieselben gesehen haben, in der Sache nicht rathen; sie seien übrigens geneigt
denen von Freibnrg Lieb und Dienst zu erweisen. 2. In Betreff des Passements von Wiflisburg^ welches
wider Lehensleute des Spitals erlangt worden sei, seien sie geneigt, dasselbe aufzuheben,mit der Bedingung
daß die erfolgten Kosten erlegt und der Rechtshandelwieder da angehoben werde, wo das Passement erlangt
worden sei; auch werde gefordert, daß die von Freiburg die Ihrigen von Montagny anhalten, denen von
Oleyres den Weidgang, für den sie halben Zins geben, zu gestatten. Es wird ihnen erwiedert/ 1. Was die
Verschreibung des Grafen anbelange, haben die von Freiburg den Hauptinhalt derselben denen vm Bern
mitgetheilt; doch wenn sie die Verschreibung selbst zu sehen verlangen, wolle man ihnen dieselbe keineswegs
verhalten; bis Donstag (1. September) soll man wohl versammelt sein und einen endlichen Natlffchlag
darüber thnn. 2. Betreffend die Angelegenheit des Spitals und derer von Oleyres werde man eine gütige
Antwort folgen lassen. K. A. Frciburg: Ruthsbuch No. 70. beim so. August.

r. 250^nd"R^ S' A.Benn Jnstructionsbuch.

237.

Areiburg. 1552, 2. September.

Kaiitoiisaechiv Freibnrg! Ruthsbuch No. 70.

Vor dein Rothe zu Freiburg erscheint eine kaiserliche Bolschaft und verlangt, daß die zwischen Mgiland
und den ennetbirgischen Vogteien angenommene Capitnlationbesiegelt werde. Es wird dieses bewilligt und
beschlossen, sie mit dein „Secret-Siegel" zu bewahren, da Zürich, Bern und andere Orte mit dem gleichen
Siegel besiegelt haben. „Die Venner erbetten worden, die solichs nachgelassen haben."

Vergleiche den Abschicd vom 4. Mai 1552, Note zu K Ziff. 5.
«0
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23«.

Mietlingen. 1552, 10. und 11. October.
KautonSarcliiv Freidling: 'l'raitüs vt Oontrnew No. 352.

Marchtag. Nichter: Claude Pascal, Präsident zu Camiuerach, Matheus Coignet; Haus Brücker; Ulrich
Nix; „«rat schryber ich" (Franz Gurinel?) und Antonie Coinbet.

I. (1V. October). Nachdem die Zugesetzten und die Schreiber den Eid geleistet hatten, erscheinen Hans
Züger und Johann Eschenberger, beide von Basel, im Namen zweier Italiener, Johann Angel Calden« und
Johann Angel de Anon, ebenfalls von Basel, abgefertigt von Hans Rudolf Fäsch, Vollmachtträger der beiden
letztern. Voraus läßt des Königs Procurator sie anfragen, ob sie einen Schein haben, daß ihre Anforderung
für gerecht erkennt worden sei. Sie antworten: Da ihnen angezeigt worden sei, sie sollen ihr Anliegeil
eröffnen, so wollen sie dieses thun. Es habe sich nämlich zugetragen, daß des Königs Kriegsvolk in
verflossener Zeit zu Anfang des Kriegs einige Schiffe niedergelegt habe, in welchen die beiden Bürger
45 Ballen Pfeffer hatten. Sic haben das sofort ihren Herren gemeldet. Darauf habe Morelet geantwortet,
es sei des Königs Freiheit, „daß wo ein roub geschech des sinds rock ouch macht benommen werden" (?), wobei
ihnen das Recht vorgeschlagen worden sei, dessen sie sich ersättigen müssen, wodann der Tag auf heute
bestimmt wurde. Inzwischen sei Fäsch in der Angelegenheit nach Frankreich geritten und von dort krank
zurückgekommen, so daß es ihm unmöglich ivar, den Tag zu besuchen. Damit es nicht scheine, als schelle
er das Recht, habe er sie anhergeschickt. Seine Schwäger können anch nicht kommeil; sie lasseil sich entschuldigen
und bitteil, den Tag zu verschiebeil. Der Procurator antwortet, es solle der Tag nicht verlängert werden,
da er nun einmal angesetzt worden sei; er verlangt dabei eine Copie ihrer Antwort, um ihnen morgen zu
entgegnen; ihrem Verlangen zu entsprechen habe er jetzt keine Vollmacht. Der Klüger bezieht sich roplieanäc» auf
die neulichcn Verhandlungen zu Baden, wo Morelet Recht vorgeschlagen habe, und entschuldigt sich mit ehehaster
Roth; Fäsch begehre nichts Anderes, als selbst zu erscheinen; sie hoffen, man werde sie nicht übervortheilen
und ihnen Dilation gewähren; sie zeigen hiebei ihre Instruction und Vollmacht. Der Procurator duplicirt,
das betreffende Verlangen sei nicht zulässig, zumal es dem König große Kosten verursachenwürde; das Recht
soll jetzt vorgenommenwerden. Der Kläger bemerkt ferner, das Recht sei gemein des Königs und der Eid¬
genossen; es treffe sie mehr als den König (?). Er weigert sich, Antwort in der Hauptsachezu geben und
beharrt aus dem Verschub, über dessen Dauer die Nichter entscheiden mögen. II. Am folgenden Tage
(II. October) eröffnet der Procurator, er habe die Instruction des Fäsch besehen; diese enthalte nur die
Entschuldigung seines Nichterscheinens, aber keine Vollmacht von den beiden Italienern, den rechten Haupt¬
fächern; und da sie Zeit genug gehabt haben, mit gehöriger Vollmacht zu erscheinen,da der König auch
seine Zugesetzten und den Procurator hergesandt habe, so fordere er, die Richter sollen das Urtheil geben,
und protestire wider die Kosten. Die Kläger antworten, Fäsch habe gänzliche Vollmacht seiner Schwäger;
als vollkommener Gewalthaber habe er in Kraft seiner Vollmacht sie substituirt und ihnen eine Instruction
gegeben. Erneuerte Einsprache gegen Erlaß eines Haupturtheils. Der Procurator meint, während den drei
Monaten, da Fäsch krank sei, wäre Zeit genug gewesen, einen andern Bevollmächtigten zu bezeichnen;er
schließt wie früher. (Beide Parteien ergehen sich in nochmaligenWiederholungen ihrer Rechtsbegehren.) Es
erkennen dann die Richter von Frankreich: Aus vielen und mancherlei Ursachen, (insbesondere) weil die
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Kläger nicht mit vollmächtigem Gewalt erschienen seien, soll der König ledig erkennt sein und kein Aufschub

gestattet werde». Die eidgenössischen Nichter erkennen: Es soll ihnen ein Aufschub gegeben werden, der auch

dem König gelegen sei. Würden sie dann auf dem bestimmten Tag nicht mit gänzlicher Vollmacht erscheinen,

so soll dann der König freigesprochen werden.

Flüchtiges Notizcn -Concept und daher einige Stellen unlesbar, andere wenigstens zweifelhaft.

1-553 28 October. Sebastian de l'Aubespine, Herr zu Bassefontaine, Gesandter des Königs von

Frankreich w'der Eidgenossenschaft, urkundet: In dem Streit zwischen dem König und Hans Rudolf Fäsch,

Bevollmächtigtem von Johann Angel de Anou und Johann Angel de Calden», seinen Schwägern, sollte ein

Marchtag ans nächsten Martini (11. November) zu Pcterlingen gehalten werden. Nachdem derselbe aus

ebcbaftcn Ursachen habe verschoben Werden müssen, so gebe er, zufolge Befehl des Königs, seinen Willen

dazu wie es auch Fäsch gethan habe, daß der Marchtag auf künftigen Georgentag (23. April 1554), beiden

Theilen an ihren Rechten ohne Schaden, verschoben werde. A. Frc.burg- o°°tw°w N°. srs (C°pi°,.

Die Namen de Anon und Calderin werden in unserer Ueberarbeitung nach der schön ausgefertigten

Vollmacht beider Genannten vom 16. März 1552 an Fäsch (K. A. Freibncg: Maltas ot vontraots No.352)

geschrieben. Sonst erscheint Calderin auch als Calorin und Caldrin, und de Anon namentlich als de Annona
und Anona.

239.

Maden. 1552, 21. October (Freitag).

St.inlsnrll.i» L..c-r.,- Allgcm. Abschiede l>. l. 07. StaatSareln» Zurill, - Abschiede Band 18, k. 4°ö.
: . . Mls . eida Abschiede öl öl, S. 795. LandeSarcliiv Sckwy;: Abschiede. Kantonsarciiiv GlaruS: Abschiede.

Staatsarchiv ' O ^ ' «„„tonöarclnv Freibnrg: Bad. Abschiede Bd. 15. KantonSarctnv Solothurn: Abschiede Bd. 31.
-».'s-.- 0...desa.einu Appenzell - Abschiede.

Gesandte- Zürich. Hans Heinrich Sproß, oberster Meister; Johann Escher, Stadtschreiber. Bern.

Wolsgang von'Weingarten, Venner. Lucern. Hans Hng, Schultheiß; Peter Marti, des Raths. Uri.

^a..s Kulm Statthalter; Heinrich Troger, des Raths. Schwyz. Jörg Neding; Dietrich Jnderhalden,

Ritter neuer und alter Landammann. Unterwalden. Niklaus Vonflne; Niklaus Jmfeld, Ritter, neuer und

alte,-Loudammann 8ug. Wolfgang Kollin, Panue^ Glarus. Konrad

?5ässi- Vaul Scbuler beide des Raths. Basel. Heinrich Ryhiner, Stadtschreiber; Kaspar Krug, des

Raths Freiburg.' Martin Sesinger; Franz von Affry, beide des Raths. Solothurn. Konrad

Gro -' u^ Sur» neuer und alter Schultheiß. Schaffhauseu. Alexander Peyer, Bs.rgermeister. Appen¬

zell ' Othmar Kurz, Landammann. - E. A. A. k. 105, b. Idiäom: Kathol. Abschiede 1541-1590.

» Der Landvogt zu Sargans schreibt, auf der letzten (4. April 1552?)Jahrrechnung zu Baden sei ihm besohlen

morden' ein Lehen genannt das Gentin-Lehen, dem Stoffel Vogt zu leihen, weil man nicht wisse, ob der

Jünalina dem das Lehen von Rechts wegen gehört, der aber acht oder neun Jahre abwesend ist, lebend

oder todt sei Auf dieses werde er von den Gentin angegangen, da Stoffel Vogt kein Freudenberger und

des'Lehens nicht fähig sei, so solle der Vogt ihnen dieses Lehen leihen. Da nun das Urbar zu Sargaus

laute welche Lehen Freudenberger-Lehen sind, die sollen auch Freudenberger., geliehen werden, ansonst die

Obern ihre eigenen "eute, die zum Schloß Freudenberg gehören, verlieren, so begehre der Vogt Weisung, wie
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er sich zu verhalten habe. Da die Obern früher in dieser Sache gehandelt haben, so wird dieses wieder in
den Abschied genommen. I». Derselbe Landvogt hat geschrieben, wenn ein nener Landvogt aufreite, sei der
alte Vogt mit seinem Volk ausgezogen und stehe das Schloß öde, und im Aufreiten laufe dann jedermann
in das Schloß, ziehe die fünf „stucklp" Büchsen auf Rädern in den Vorhof und verschieße viel Zeugs und
Pulver und bleiben etwa die Ladstöcke in den Hacken-Büchse»; dabei „erschellen" sich die Ziegel an den Zinnen
und bleibe das Schloß etwa offen stehen, wobei nicht Alles wachse. Der Landvogt wolle dieses guter Meinung
angezeigt haben, daß man eine Ordnung stelle, zum Beispiel: wenn die Burger dem Vogt schwören, daß man
dann die Harnische beschaue, daß man nur mit den Hackenbllchsen schieße, daß der alte Vogt iin Schloß
bleibe bis der neue aufreite, um dem letztern Alles übergeben zu können. Wird in den Abschied genommen;
Antwort auf dein nächsten Tag. e. Denen von Mellingen will die Mehrheit der Orte eine Steuer für die
Brücke verabfolgen lassen; da die übrigen aber ohne Vollmacht sind, so wird die Sache wieder in den Abschied
genommen, um auf dem nächsten Tag endliche Antwort zu geben, «t. Der Zoller von Luggarus stellt vor,
er und seine Mitgesellen seien auf der letzten Jahrrechnung zu Luggarus mit der Bitte eingekommen, ihnen
an der Pachtsumme des Zolls einen Nachlaß zu gewähren in Anbetracht des Schadens, den sie infolge des
Kriegs und der Theurung (am Rand: und Aufrichtung der Capitel) erlitten haben. Dieses Gesuch sei in
den Abschied genommen worden, um auf dem jetzigen Tage Antwort zu geben. Sie wiederholen also ihre
Bitte um einen Nachlaß, oder dann, daß man ihnen den Zoll noch einige Jahre um eine bescheidene Summe
leihe, wie denn den Zollern zu Lauis der Zoll auch länger geliehen worden sei. Da nicht alle Boten
instruirt sind, so wird die Angelegenheit nochmals in den Abschied genommen, v. Der Gesandte des Kaisers,
Angelus Nitius, fordert Antwort ans des erster» Schreiben. Da die Boten der Mehrheit der Orte nur zum
Anhören instruirt sind, so hat man keine schließliche Antwort geben können. Unvorgreiflichden Instructionen
hat man indessen eine solche aufstellen lassen und jedem Boten eine Abschrift derselben mitgetheilt, um sie
auf dem nächsten Tage endschaftlich beschließen zu können, k. Ein Gesandter des Bischofs von Constanz ist
von Ort zu Ort geritten mit dem Begehren, daß man den Jörg Marti, Ammann zu Ermattingen, bei seinem
Amte bleiben lasse, da doch dieses Amt der Bischof zu besetzen und zu entsetzen habe. Anderseits eröffnen
die Anwälte der beiden Gemeinden Ermattingen und Triboltingen, auf der letzte» Jahrrechnungzu Baden
sei zwischen ihnen ein Urtheil erfolgt gemäß einem besiegelten Briefe, den sie verlesen lassen. Nachdem den
Parteien diese Erkanntniß zu Baden vom Landschreiber verlesen worden sei, habe derselbe („er") in ihrer
Abwesenheit dem Kanzler in der Au und andern Rüthen des Bischofs angezeigt, es möge der Herr von
Constanz, um Unfrieden und Unruhe zu beseitigen, den Jörg Marti seines Aintes entsetzen und die biedern
Leute nüt einein andern ehrlichen Amtmann versehen. Das sei bisher nicht geschehen und wolle der Bischof
sie mit dem Jörg Marti übersetzen, was den betreffenden Geineinden ganz unleidlich sei. Sie bitten daher
dringend den Bischof zu bestimmen, ihnen, gemäß der Erkanntniß der eidgenössischenBoten, einen andern
Amman» zu geben. Man hat nun das Manual des Landschreiberszu Baden untersucht und darin
ersehen, daß ans letzter Jahrrechnnngbeschlossen worden, der Bischof solle den Jörg Marti des Amts entsetzen
und einen andern als Ammann bestellen; und als auch der Landschreiber den Anwälten des Bischofs solches
angezeigt, habe der Kanzler aus der Au sofort die Antwort (gegeben), wenn Jörg Marti nicht mehr Ammann
sei, so werde ihn der Bischof mit einem bessern Amt versehen. Nachdem man solches verstanden hat, wird
der Handel wieder in den Abschied genommen. Dabei hat man mit den Gesandten des Bischofs ernstlich
reden lassen, es bedünke die Boten zu Vermeidung mehrerer Unruhe gut, wenn jenes Aminannamt geändert
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würde, da man doch den großen Unwillen der Gemeinden gegen den jetzigen Ammann sehe Die Amvi lt
des Bischofs erwiedern, sie haben keine Vollmacht den Ammann zu entlassen, wollen aber di^ Sache V
ihren Herrn bringen, der mit gebührender Antwort begegnen werde, n. Vor den Boten der eilf in't
Frankreich verbündetenOrte erscheint der Gesandte des Königs von Frankreich, der Herr von Marmaianes
des Königs Tresorier, und verlangt Antwort in Betreff der vom König begehrten zehntausend Knecbte'
Nachdem beim letzten Zuge Einiges geschehen, was die Eidgenossen nicht unbillig beschwert so hat man d "
Gesandten des Königs folgende Antwort gegeben: 1. Die obersten Hanptleute der Eidgenossen sollen wie v"'"
Altem her durch die gemeinen Hauptleute der Eidgenossen und nicht durch den König oder dessen Anwalt"
gewählt werden. Die Aemter sollen ebenfalls wie von Altein her besoldet werden. Der Könia s ll d."
Eidgenossen einen ihnen gefälligen obersten Herrn verordnen, zu dem sie ihre Zuflucht haben" ihn, >d - ^
ihre Anliegen und Beschwerdeneröffnen können und bei dem sie Hülfe und Förderung finden i'nö^'
2. Obwohl im letzten Frühling bedungen worden sei, daß die Knechte nur gemäß der Verein,..». "die^"
sollen, so vernehme man doch, der König habe den „letzten" Knechten zugemuthet, zu schwören wider "jede'"
nur die Eidgenossenschaft ausgenommen, zu dienen. Da solches der Vereinung entgegen sei so werde m"'
das für die Folge nicht dulden. 3. Im letzten Zuge sei nicht wie von Altem her gemustert'wordenFrU."
sei Übung gewesen, daß wer auf der ersten Musterung für gut befunden worden sei, gemäß der Verei
für drei Monate den Sold erhalten habe, gleichviel, ob er während dieser Zeit gestorben oder ain^Leb"^
geblieben sei; wer dann weiterhin iin Dienste verblieb, der sei besoldet worden, so lange er lebend im Dienst"
war. gleichviel, ob einer wegen Krankheit nicht auf die Musterplätze kommen mochte Die Mein,," d "
Obern sei nun, daß hierin weder Gefahr noch Betrug gebraucht, sondern ehrbar gehandelt werdet soll"
4. Den Eidgenossen seien, wie man höre, allerlei Schmachreden angethan worden, worüber man sich b llia
beschwere, denn deswegen sei erfolgt, wie man sich nicht Anderes denken könne, daß die Eidgenossen ine
letzten Zuge mit den Quartieren und Andern, unfreundlich und verächtlich gehalten worden seien was mau
abgestellt wissen .volle. 5. Die eidgenössischenKnechte seien mit schlechter Münze bezahlt worden die ...au
ihnen dann nicht mehr abnehmen wollte; man verlange, daß sie mit guter Münze bezahlt werden a

die Knechte nicht verlieren müssen. 6. Die Gewerbs- und Kaufleute ans der Eidgenossenschaft werden" dem
Frieden und der Vereinung zuwider in Lyon und anderswo in Frankreich fort und fort mit neuen ^ ll
beschwert, wie ans den diesfälligen Beschwerden derselben zu ersehen sei. Auch wollen diejenigen von Bm."
Basel, Freiburg und Solothurn, die sich für die Grafen von der Cammer., verbürgt und ihr Geld darge. b '
haben, gemäß dein zu Peterlingen erlangten Recht und wie de». König geschriebenworden ist qtt lt""
werde»; es sei aber diesfalls noch keine Antwort erfolgt; ebenfalls verlangen sie, bei den Zinsverschreibuna''"
gehandhabt zu werden, da man aber jetzt nicht mehr als fünf von hundert geben wolle. Man verl
daher, daß der König in ein und anderer Beziehung der Sache gerecht werde. 7. Die' Obern der O t"
können in keiner Weise billigen, daß die Knechte anders als der Vereinung gemäß geführt werden andernfalls
würde man die Knechte abzumahnen im Falle sein. — Wenn nun der König auf diese Beschwerden in t
„genediger" willfähriger Antwort begegne, und sich dann ferner um den verlangten Ausbruch bewerbe w-rd"
die Obern eine gebührende Antwort ertheilen. I». Da einige Hauptleute die Knechte mit der Bcsold.""
spärlich gehalten haben, so daß demzufolge einige krank geworden sind und den. König wenig Dienst h b"^
leisten können, so soll man heimbringen, daß man in der Folge, wenn man dem König gemäß der Verein».,"
Knechte verabfolgen lassen will, mit den Hauptleuten übereinkommenwolle, wie sie die Knechte mit ^
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Besoldung und in anderer Weise befriedigen sollen; ebenso soll man mit den Knechten reden, daß sie gehorsam
und gelreu dienen. Das wird in den Abschied genominen. t. Die Botschaft von Zug eröffnet, ihre Obern
seien von ihren Angehörigen, die in dem letzten Zug gewesen, berichtet worden, wie ein französischer Herr
die Hauptleute und Knechte der Eidgenossenübel gescholten und geredet habe, der Beste unter ihnen sei
Henkerswerth. Die von Zug verlangen daher, daß man solchen Reden nachfrage; habe jemand etwas gefehlt,
so möge man diesen hierum bestrafen. Da die andern Orte von solchen Sachen nichts vernommen haben,
so sollen die von Zug sich gründlich erkundigen, welcher französische Herr sich solche Aeußerungen erlaubt
habe; überhin soll sich jedes Ort bei den Seinigen erkundigen, ob sie von solchen Reden etwas gehört haben.
Auf dem nächsten Tag soll dann Bericht erstattet werden, tr. Auf diesem Tag ist wieder der Span derer
von Basel und derer von Solothuru in Betreff des Zolls zu Dornach angezogen worden. Die von Basel
wiederholen ihre frühere Behauptung, vom Bauholz keinen Zoll bezahlen zu müssen; auf dem letzten Tag
sei nun in den Abschied gekommen,die beiden Parteien sollen sich zu vertragen suchen. Die von Basel
hätten dieses sehr gewünscht und deßwegeu an die von Solothurn geschrieben. Da seien aber beide
Schultheißen von Solothurn nicht anheimsch gewesen und sei denen von Basel keine Antwort zutheil geworden.
Die von Basel erwarten jetzt noch, die von Solothurn werden mit gütiger Antwort begegnen und von der
in Rede stehenden Neuerung abgehen; wäre das nicht der Fall, so sollen die von Solothurn die von Basel
mit Recht entsetzen, gemäß den Bünden. Die Boten von Solothurn entgegnen, ihnen sei von dem angeführten
Schreiben derer von Basel nichts bekannt; ihre Obern haben angenommen, da sie zu keinem gütlichen Tag
aufgefordert worden sind, die von Basel seien von ihrer Forderung abgestanden.Sie haben daher keine
andere Instruction als bei ihrem Rechtsbot zu verbleiben; (Wiederholung früherer Anbringen). Sollte das
nicht verfange», so verlangen sie, daß sie gemäß den Bünden ihres Besitzes entsetzt werden. Die Boten der
übrigen Orte versuchen gemäß ihren Instructionen die Parteien gütlich zu vereinbaren;da aber die Boten
von Solothurn erklären, sie haben keinen weiter» Auftrag, als bei dem Rechtsbot zu verbleiben, so ist
verabschiedet worden, es mögen beide Theile nochmals durch bevollmächtigte Boten auf einem ihnen genehmen
Platze zusammenkommen; den diessälligen Tag sollen die von Basel bestimmen. Wenn die Parteien von den
andern Orten einige Vermittler begehren würden, würden ihnen dieselben wohl gern verwilligt werden.
Würden sie sich auf dem betreffenden Tag nicht gütlich vereinbaren, so sollen sie dennoch gegen einander
nichts Unfreundlichesvornehmen, sondern den nächsten Tag erwarten, auf dem sie mit Vollmacht erscheinen
sollen zu erklären, ob sie die übrigen Orte in ihrem Handel gütlich vermitteln lassen wollen, wozu auch jeder
Bote von seinen Herren beauftragt werden soll. I. Die Boten von Bern, Freiburg und Solothurn eröffnen,
die VII Orte haben die Antheilschaft der drei Städte am Thurgau aus eigener Gewalt und ohne Recht
aufgehoben (es folgt eine Wiederholung der oft vorgebrachten Klagen in Betreff der Theilnahmean den
Appellationen, an den Klosterrechnungen und wegen des Schwörens von Seite des Landvogts); man solle sie
vorab in den Besitz wieder einsetzen und dann, wenn man besseres Recht zu haben vermeine, sie mit Recht
entsetzen, laut den Blinden. Auf dieses tragen die Boten von Basel, Schaffhausen und Appenzell vor den
VII Orten vor, dieser Streit sei ihnen in Treuen leid; die Eidgenossenschaft sollte unter den obwaltenden
Zeitverhältnissenvielmehr zusammenhalten, als einzelnen Rechtfertigungen nachstreben; sie seien daher von
ihren Obern beauftragt, die Parteien zu bitten, sie in der Sache vermittelnzu lassen. Die Boten der
VII Orte antworten, da nach ihrer Ansicht die drei Städte Kläger seien, so sollten diese zuerst hierum
augefragt werden; über deren Antwort wolle mau dann gebührenden Bescheid geben. Die drei unparteiischen
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Orte haben nun dieses gethan und von den Boten der drei Städte die Antwort erhalten, sie wollen eine
gütliche Vermittlung bestehen; wenn aber diese zu keinem Ziele führe, sosoll ihnen das an ihren Rechten nichts
schaden. Darauf haben die Boten der drei unparteiischen Orte wieder die Boten der VII Orte auaeir
ob sie es nicht ebenso halten wollen. Diese finden nun die diesfälligen Instructionen ungleich, überhin habe,!
die drei Städte erboten, die Kosten wegen des frühern Rechtsstreites zu beguten (was aber noch nicht
geschehen sei), daher wolle man den Handel mit allem Ernst und Fleiß heimbringen, damit die Obern der Boten
auf dein nächsten Tag Autwort geben. Die Boten der VII (katholischen)Orte bringen auftragsgemäß vor
ab dem letzten Zurzachermarktseien ihnen einige Schmach- und Schandbüchleinzugekommen. Eines derselben
sei laut Bezeichnung zu Bern gedruckt worden, bei den andern sei der Druckort nicht angegeben Dies-
Büchlein seien ganz schändlich, unchristlich, ihrer Religion und ihrem Glauben ganz zuwider. Solche Büchlein
erzeugen nur Feindschaft, die ihre Obern gerne vermeiden möchten. Zudem sei vor einigen Jahren verab"
schiedet worden, es solle in den Städten, in denen Drucker sind, nichts gedruckt werden, außer die Obrigkeit
habe es zuvor gutgeheißen; sie glauben, diese Büchlein seien ohne Wissen einer Obrigkeit gedruckt worden
Ihre Obern fordern nnn, daß der Druck solcher Schmachbüchlein von jedem Ort den Druckern auf das höchst'
verboteu werden solle. Venner von Weingarten von Bern entgegnet, er höre, es sei eines der betreffenden
Büchlein in Bern gedruckt worden; da hätte er nun beglaubt, die VII Orte hätten sich vorab an die von
Bern gewendet; wenn der Drucker sich verfehlt und etwas Hinterrucks der Obrigkeit gedruckt habe, so wü/d"
man ihm dieses nicht geschenkt haben; ihm sei indessen wohl bekannt, daß die von Bern den Druck'dergleichen
Büchlein verboten haben; wolle man ihm etwas in den Abschied geben, so wolle er es gerne heimbringen
Auch die Boten von Zürich und Basel bemerken, ihre Obern haben ebenfalls verordnet, daß nichts gedruckt
werden dürfe, es sei denn von der Obrigkeit geprüft und gutgeheißen worden; sie glauben daher nicht daß
eines dieser Büchlein bei ihnen gedruckt worden sei, und verlangen, daß wenn von ihren Druckern so etwas
ausgienge, mau solches vorerst der Obrigkeit anzeige, die mit gebührender Strafe einschreiten werde Es nll
nun jeder Bote die Angelegenheit heimbringen, damit jedes Ort Vorsorge, daß solche Schmachbüchlein nicht
mehr gedruckt werde». «. Burgermeister Haab von Zürich und Vogt Freitag von Freiburg, die in Betreff
der Verlängerung der Neutralität der Grafschaft Burgund bei dem König von Frankreich gewesen sind haben
eine Verlängerung von drei Jahre» erwirkt. Man soll das heimbringen, damit bekannt wird, was verhandelt
worden ist. «». In Betreff jener armen Leute, die sich selber leiblos machen, lauten die Instructionen
verschieden;doch hat man auf Gefallen der Obern verabschiedet, daß wo sich solche Fälle in den gemeinen
Vogteien zutragen, man die Betreffenden unter die Hochgerichte vergraben solle. Den Orten bleibt über-
lassen, die auf ihrem Gebiete vorkommenden Selbstmörder zu verbrennen, zu vergraben oder auf das Wasser
zu schlagen. Ammann Neding ersucht jedes Ort um Fenster und Wappen für das neue Haus des
Wirths zu Steinen an der Brugg. Heimbringen. Es geschieht oft, daß die Boten auf Tagleistungen
über Sachen, die früher iin Abschied heimgebracht worden sind, keine Instruction haben oder nur zum Anhören
beauftragt sind, wodurch die Geschäfte auf die lange Bank geschleppt werden und große Kosten entstehen
Es wird daher beschlossen,wenn eine Tagsatzung bestimmt ist, so soll jedes Ort den vorausgegangenenAbschied
zur Hand nehmen und über alle heimgebrachten Gegenstände einen satten Rathschlag thun und die Boten mit
Befehl und Vollmacht abfertigen. i. Den in der Antwort an den König von Frankreich enthaltenen Artikel
betreffend jene, die sich für den Grafen von der Cammer verbürgt haben, soll man heimbringen, sich

berathen, wie man denselben weiter beholfen sein könne, wenn der König nicht mit gebührende/Autwort
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begegnen würde. «. Es wird angezogen, wie der Dolmetsch im Mainthal eine gar geringe Belohnung habe,
nämlich bei 20 Kronen Münz, das betrifft 15 oder 16 Kronen von der Landschaft,voin Landvogt aber gar
nichts. Überhin hat man auf diesen Tag denen aus dein Mainthal einige alte Bräuche, Herkommen und
„Beschwerungen" erneuert, wodurch dem Dolmetsch einiges Einkommen an Verehrungen, Bußgeldern und
Anderm weggefallen ist, so daß wenn ihm die Besoldung nicht anderwärtig verbessert wird, kein Dolmetsch
daselbst bestehen kann. Man soll daher die Sache heimbringen, sich bei den alten Landvögten erkundigen
und auf den nächsten Tag instruirt sein, wie und was dem Dolmetsch aus dem Seckel der Obrigkeiten oder
aus den Strafen des Landvogts oder von Seite der Landschaft behufs Verbesserung seines Soldes gegeben
werden könne, Die von Baden haben einen Todtschläger verrufen und den Freunden des Getödteten erlaubt,
den Thäter anzufallen, wo sie ihn betreten mögen. Es halten nun einige Orte dafür, daß dieses zu weit gehe
und es nicht allen Orten gelegen sei, wenn die Freundschaft auf ihrem Gebiet eigenmächtig handle. Man
wird nun berichtet, das Stadtbuch und die Freiheit derer von Baden geben dieses zu, man lege aber kein
besonderes Gewicht darauf, wenn diesfalls eine Aenderung getroffen werden wolle. Man will das heim¬
bringen und auf dem nächsten Tag mit Vollmacht erscheinen zu beschließen, ob nicht mit Bezug auf Baden
und andere Vogteien zu verfügen sei, daß das Verrufen und das Erlauben den Freunden sich nicht weiter als
auf den Gerichtszwang der betreffenden Vogtei zu erstrecken habe. ii. Meister Hans, der Blattner oder
Harnischer von Lindau, jetzt zu Frauenfeld, zeigt an, nachdem er von Lindau nach Frauenfeld gezogen sei,
habe er da „Schliff und Balliermüli"bauen müssen, was zu seinein Handwerk gehöre und müsse die Hofstatt,
auf der er sitze, theuer verzinsen. Zudem haben die zu Lindau, weil er dort weggezogen, einen Unwillen
gegen ihn gesaßt, weßhalb ihm niemand sein Haus, das er noch dort habe, abkaufen wolle. Die Obern
haben ihm dann 70 Kronen vorgeschossen, auf Pfingsten wieder zu erlegen. Er bitte nun, ihn mit einer
gnädigen Steuer zu bedenken und für die 70 Kronen weiteres Ziel zu geben; die Bürgen werden haftbar
bleiben. Auch der Landvogt im Thurgau verwendet sich für ihn, er sei ein tugendlicher Mann, verstehe
sein Handwerk gut, verarbeite viele Harnische nach allenthalben in der Eidgenossenschaft und mache gute
Waare, wie das bekannt sei. Heimbringen, v. Es erscheint eine Botschaft der Negierung zu Ensisheim
und eröffnet: 1. Den besten Dank für die Botschaft an den König von Frankreich; sie habe gute Folgen
derselben genoffen und begehre diesen Dienst bei Anlaß zu vergelten. 2. Das Kloster Säckingen sei sehr in
Abgang gekommen, weßhalb der König eine andere Aebtissin dahin verordnet habe. Diese habe Töchter
vieler Ehrenleute dahin genommen; es sei ihr allein aber nicht möglich, dieselben zu der Ehre Gottes zu
erziehen. Es habe daher der Provincial auf Ausuchen des Königs bewilligt, daß die von Neuenhansen im
Kloster St. Katharinathal zu ihr nach Säckingen komme. Es bitte daher der König auch die Eidgenossen,
dieses zu gestatten und dasjenige Gut, welches benannte Frau in das Kloster gebracht hat, ihr wieder
verabfolgen zu lassen. Der Übertritt der von Neuenhausen aus St. Katharinathal ins Kloster Säckingen
wird bewilligt; in Betreff ihres ins Kloster bei Dießenhofengebrachten Gutes aber wird die Sache heim¬
gebracht, ob man ihr alles oder halbes wolle verabfolgen lassen. Der Landvogt von Luggarus, Kaspar
Stierli von Schaffhausen, erscheint und trägt vor: Tiberins Applan und Franz Barber, beide von Luggarus,
„eiu goldschinid, so by unser Eidgnossen von Lucern säßhaft sige", seien wegen etwas ehrverletzlicher Sachen
vor dem Landvogt im Rechten erschienen, und als sie da einander wieder zugeredet haben, sei er, der
Landvogt, aufgestandenund habe ihnen Friede geboten, ,vorauf der Applan gesagt habe, er wolle die Rede
(des Gegners) seinem Vater anzeigen und dann wieder kommen. Als dann der Vogt auf ihn beinahe eine
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Stunde gewartet habe und er nicht gekommen sei. sei der Vogt aufgestanden. Als nun Franz Barber heim

wollte, sei Applan auf dem Platz gestanden und habe zu Barber gesagt, er solle „handanlegen". Und als

Barber dieses gelhan, habe Applan ihn verwundet. Auf dieses habe der Vogt den Applan gefangen

gelegt. Als dann derselbe und dessen Freundschaft um Milderung des Gefängnisses gebeten, habe der Vogt

dieses zugestanden, worauf Applan geschworen habe, nicht aus dem Gefängniß zu entweichen. Diesen Eid

aber habe er nicht gehalten, sondern sei entwichen. Dcßwegen sei der Landvogt herausgekommen um

Weisung zu erlangen, wie er sich zu verhalten habe; die Statuten schreiben nämlich vor, wer Einen über

Frieden blutruns mache, der soll vom Leben zum Tod gerichtet werden. Hierauf bemerkt der Gesandte

von Lucern, Tiberius Applan sei Vogt Sidlers, ihres Nathsfreundes, Tochtermann; diesen: sei der Handel

in Treuen leid und er habe die von Lucern gebeten, in der Sache das Beste zu thun; es sei daher von des

alten Ehrenmannes wegen die Bitte derer von Lncern, daß man hierin das Beste thun möchte. Beim

Abgang von Instruction soll die Sache heimgebracht werden, x Der Landschreiber von Luggarus zieht

an als der Landvogt den genannten Applan gefangen hatte und zur gleichen Zeit „in:" (dem Landvogt)

die Frau gestorben sei, so haben Francisc Bell (oder Boll? Schwpz: Poll) von Orcll und Bannada, der Apotheker,

den Landvogt überlaufen und den genannten Applan aus dem Gefängniß haben wollen. Das seiei: die

gleichen, die sich früher gegen Vogt Wirtz ungeschickt benommen haben und denen ein Messer aus den:

Aermel'entfallen sei. Mau befiehlt hierauf den: Statthalter zu Luggarns, sich über die Sache zu erkundigen und

den genannten beiden auf den nächsten Tag Herauszugebieten. Beinebens soll jeder Bote die Sache heimbringen.

Derselbe Landschreiber eröffnet, eine Gemeinde zu Luggarns, Gitlin genannt, habe selber eine Statute gemacht,

des Fnhalts, wer Güter habe, die an die Allmend stoßen, die mögen von der Allmend einschlagen, es sei nun vieles

eingeschlagen worden, was den Armen zu großen: Schaden gereiche. Heimbringen und die Boten, welche auf die

Jahrrcchnung nach Luggarus gehen, diesfalls instruiren. Zu Ende des Tages erscheint Melchior Heggenzer

von Wasserstelzen, Rath des römischen Königs, und trägt vor, gestern Mittwoch den 26. October habe er e:n

Schreiben der Regierung zu Ensisheim erhalten, worin gemeldet werde, man vernehme, daß Markgraf Albrecht

von Brandenburg mit seinen: Hecrzug hinauf ii: die Grafschaften Burgund und Pfirt ziehen und daselbst sein

Winterlager nehmen wolle. Obwohl die Regierung der Sache keine,: besondern Glauben schenke, so wolle sie doch

dieselbe nicht übersehen in: Hinblick ans den früher daselbst erfolgten Schaden. Sie habe daher den Gesandten

beauftragt, den Eidgenossen dieses anzuzeigen und ihnen zu bedenken zu geben, welcher Schaden nicht bloß

den genannten Landen sondern auch der Eidgenossenschaft entstünde, wenn die Früchte in jenen verwüstet

würden Die Negierung begehre daher in: Namen des Königs, die Eidgenossen möchten an den König von

Frankreich schreiben und mit seinen Anwälten ernstlich reden, daß benannte Landschaften, die so nahe an der

Eidgenossenschaft gelegen und derselben durch die Erbeinung verwandt seien, unberührt und unbeschädigt

belassen werden und er de»: genannten Markgrafen, als seinen: Diener, nicht dahin zu ziehen gestatte. Sollte

in Eile ein Überziehen der betreffenden Landschaften vorgenommen werden wollen, so möge die Eidgenossenschaft

zu besondern: Gefallen des römischen Königs und der Regierung zwei Rathsboten von Basel und Solothurn,

als den nächstgelegenen Orten, abordnen, bannt diese den möglichsten Fleiß anwenden, daß ein solcher Überfall

verhütet werde. Es wird nun im Sinne dieses Begehrens an den König von Frankreich geschrieben, ebenso

wird beschlossen, wenn der in Aussicht genommene Fall der Dringlichkeit eintreffe, möge die Regierung

Nathsboten von Basel und Solothurn (Lucern hat irrig: Freiburg) begehren, die dann im Namen gemeiner

Eidgenossen Alles vorkehren sollen, was zur Abwendung von Schaden ersprießlich sei. Indessen haben die
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Gesandten von Zürich und Bern ohne Wissen ihrer Obern für die Absendung einer Botschaft nicht stimmen
wollen. Sie sollen nun ihre diesfällige Antwort in zehn Tagen denen von Basel und Solothurn übermitteln,
sowie überhaupt jedes Ort, das die Botschaft nicht bewilligen will, solches den genannten beiden Orten
zuschreibensoll. Beinebens soll jeder Bote den Handel heimbringen, damit, wenn nöthig, mehreres zur
Sache gethan werden kann. Albert Rosin erscheint und meldet, Hieronymus Frank habe ihm von Rom
geschrieben, er sei vom Papst und den Cardinälen wohl empfangen worden und man sei mit seinen
Verrichtungen zufrieden gewesen. Sein Abmahnen sei in keiner andern Meinung („Gestalt") geschehen, als
wie er auf der Jahrrechnungselbst angezeigt habe. Der Papst und die Cardinäle tragen einen besonders
guten Willen zur Eidgenossenschaft und werden ihn (Frank) oder eine andere Botschaft (anher) senden. Sie
haben sich auch entschlossen, einige Cardinäle an den Kaiser und den König von Frankreich abzuordnen, um
Alles anzuwenden, sie zum Frieden zu bringen und zu versuchen, ob man sich in Betreff der Religion nicht
einigen könne; Hieronymus Frank anerbiete sich beinebens der Eidgenossenschaft und allen ihren Unterthanen
zu möglichen Diensten. I»?». Die IV Orte schreiben dem Abt von St. Gallen, er solle für das Haus des
Hauptmanns einen ziemlichen Hausrath ankaufen, die Orte wollen die Hälfte bezahlen; dann soll er diesen
Hausplunder inventiren lassen und soll dann jeder Hauptmann hierum Rechnung geben. Da keine
dringenden Geschäfte vorliegen, so wird kein anderer Tag angesetzt, mit dem gewohnten Vorbehalt für jedes
Ort, dem etivas zustoßen sollte. «I«I. Die Boten eröffnen ihre Instructionen über das auf dein letzten Tage
vorgetragene Begehren des Abt^ von Wettingen, ihm die Rechnung zu erlassen. „Etliche schier oder der
mertheil" der Orte wollen dem Abt entsprechen, andere haben keine Instruction, und noch andere sind der
Meinung, der Abt soll wie von Altein her Rechnung geben. Da aber früher die Aebte von Wettingen nicht
immer Rechnung gegeben haben, sondern dieses erst unter dem Abt Müller, der mit dem Convent Streit
hatte, aufgekommen ist, so soll jeder Bote wieder heimbringen, ob man dem Abt die Rechnung erlassen und
den Landvogt zu Baden beauftragen wolle, auf seine Haushaltung ein getreues Aufsehen zu haben.

vv. Vor den Boten der im Thurgau regierenden VII Orte erscheinen Georg, Abt zu Kreuzlingen,
Michael von Landenbergvon der Breitenlandenberg, Gorius von Ulm zu Wellenberg und Jacob Egli,
Vogtherr zu Berg, in ihrem und iin Namen anderer Edler und geistlicher und weltlicher Gerichtsherren in
der Landgrafschaft Thurgau und eröffnen: Ab einer Tagleistung zu Baden haben die Nathsbotender
Eidgenossen dem damaligen Landvogt im Thurgau, Jost Schmid von Uri, geschrieben,die Obern der
VII Orte betrachten die gemeinen freien Landstraßen in der LandgrafschaftThurgau als ihnen, als der
hohen Obrigkeit, zugehörig, und daß alle diessälligen Gebote und Verbote vom Landvogt im Namen der VII Orte
auszugehen haben und die daherigen Bußen zu Händen der letztern bezogen werden sollen. Dieses sei ihnen
beschwerlich und dein im Jahre 1509 zu Zürich errichteten Vertrage und den Offnungen der Gerichtshcrren
zuwider. Sie gestehen den Obern zu, mit Bezug auf die Landstraßen die nöthigen Gebote und Verbote zu
ertheilen und durch den Landvogt bestrafen zu lassen, ivas die hohe Obrigkeit und das Malesiz berühre; aber
kleinfüge Sachen, wie die Straßen zu verbessern und in Ehren zu halten und anderes Nöthige zu gebieten,
„solle von demselben gerichtsherrn, darin die straß gelegen, und von aim jeden landvogt gepoten und gestraft
und die büß und die straf zu gemainen Händen ingezogen werden". Da nun der Vertrag von Zürich in
Betreff der Landstraßen allerdings etwas enthalte, aber keine heitere Erläuterung gebe, wie und von wem
die Gebote in Betreff derselben geschehen und welche Strafen getheilt und welche nicht gethcilt werden sollen,
so bitten sie, hierüber eine heitere Erläuterung zu geben, damit jeder Landvogt und auch die Gerichtsherreil
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wisse», was jeder diesfalls zu gebiete» »»d zu bestrafe» habe. Die Gesandte» erkenne» an der Hand ihrer

Instructionen: Die freien Landstraßen in der Landgrasschaft Thurgau stehen den VII Orten, als der hohen

Obrigkeit zu, nämlich so: 1. Sie mögen jetzt und in der Folge daselbst Zölle errichten, dieselben ändern

mindern oder mehren oder ganz abthun. 2. Würden auf solchen Straßen Leute oder Güter niedergelegt'

oder würde jemand solche Straßen sich eignen, dieselben verändern oder überfangen, oder wenn Einer auf

freier Neichsstraße einem Andern in Zorn und Frevel wartete und ihn verwundete: das Alles, sammt allen

Sachen, die „darin" begangen werden und das Malefiz und die hohen Gerichte angehen, sollen einzig

der Obrigkeit der Eidgenossen zugehörcn und von dem Landvogt bestraft werden. 3. Wären diese Straßen

irgendwo in so bösem Zustande, daß sie von den betreffenden Anstößern und Gemeinden nicht verbessert

werden möchten und die Noth erforderte, ein Einsehen zu rhu», daß sie von gemeiner Landschaft gemacht

werden, so soll das der Landvogt im Namen der Obern zu gebieten befugt sein. 4. Wäre aber nur

erforderlich einer einzelnen Gemeinde oder einzelnen Personen und Anstößern zu gebiete», die Straßen zu

verbessern, so sollen solches die Edlen und Gerichtsherren, auch die Gemeinden in ihren Gerichten und

Gemeindegebieten befehlen; die hiebet vorkommenden Frevel, die oben nicht gemeldet sind und das Malefiz

oder die hohe Obrigkeit nicht betreffen, sollen gemäß Verträgen und Abschieden wie von Altem her die

Gerichtsherren und der Landvogt gemeinlich und miteinander strafen, den aufgerichteten Verträgen und

Abschieden unbeschadet. Es siegelt der Landvogt zu Baden, Ambros Jmhof, des Raths zu Bern, den

26. October 1552.
E. A. A.: Verträge und Rechtsinnen der VII und X Orte im Thurgau f. 175 vorso. — St. A. Zürich: Thurgauer Abschiede (V VIII, Zi3)

f. 136 vorso. — St. A. Bern: Thurgaubuch V, 5.182 vorso. — Stiftsarchiv St. Gallen: Archivband 1828, ThurgauischeS Archiv
lom. I, S. 167.

1 t. Hans Keller von Rheineck stund im Verdacht, dem Hans Altmann von Glarus bei dessen Flucht

aus dem Gefängniß behülslich gewesen zu sein, und ist daher landräumig geworden. Auf der letzten Jahr¬

rechnung hat nun seine Freundschaft dringend gebeten, ihm zu verzeihen und ihm die Grafschaft Rheinthal

wieder zu öffnen, was damals in den Abschied genommen worden ist. Nachdem nun auf diesem Tag die

bezüglichen Instructionen eröffnet worden sind, schreiben die VIII Orte an den Landvogt im Nheinthal, die

Obern haben die Fürbitte der Freunde Kellers und sein langes Ausbleiben betrachtet und wollen ihm daher

die Landschaft Rheinthal wieder öffnen, nm bleibend darin zn wohnen. Weil er sich aber in Betreff der

Flucht des Altmann nicht vollständig entschuldigen könne, so soll der Vogt ihn sechs Tage und Nächte bei

Wasser und Brod in den Thurm legen, womit er gebüßt habe» soll. Es siegelt den 27. October 1552 der

Landvogt zu Baden, Ambros Jmhof, des Raths zu Bern.St. A. Zürich: Rheinthaler Abschiede S. 203; iu Form des an den Landvogt gerichteten Briefes.

xK. Verwendung der Boten beim König von Frankreich für Kaufleute von St. Gallen in Betreff der

ihnen vom Markgraf von Brandenburg niedergelegten Maaren; siehe Note.

I»I». Verhandlung betreffend die Ermordung von Kaspar Heidelin von Basel; siehe Note.

II. Verwendung der Boten für Georg Vögeli beim Bischof von Constanz; siehe Note.

It.lt. Verhandlung betreffend Jacob Ritzi und Ulrich Bötschi; siehe Note.

II. Besondere Verhandlung zwischen Bern, Freiburg und Solothurn; siehe Note.

Die beiden Verzeichnisse der Gesandten geben als Datum des Tages den 22. October.

Das erste der benützten Gesandtenverzeichnisse giebt die Gesandten von Unterwalden nicht an; sie sind

dem zweiten Verzeichniß enthoben.
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Im Zürcher Exemplar fehlen ^— i, u; im Berner k, f i, Ii, v2, 1,1» ; im Schwyzer p;

im Basler n—t, t, u, v2, dll»; im Freiburger v—k, n, 1, u, v2, »»1,; im Solothurner

und Schaffhauser wie im Basler; im Appenzeller »—Ä, 1, s—u, v2—zt, 1»>». vv aus dein Zürcher,

Bcrner und Schwyzer Exemplar.

Zu «. 1552, 24. September, Landau. Der Kaiser an gemeine Eidgenossen. Mit Herzog Moritz

von Sachsen und seinen Kriegsverwandten habe sich der Kaiser durch den Vertrag von Passau, der durch den

römischen König und andere Kurfürsten, Fürsten und Stände des Reichs zu Stande gebracht worden sei,

verglichen. Markgraf Albrecht von Brandenburg aber verharre in seiner sträflichen Rebellion gegen den

Kaiser, habe sich mit dessen unerbittlichem Feinde, dem König von Frankreich, vereinigt und verübe,

unzweifelhaft sich hierauf stützend, seit langer Zeit im heiligen Reiche eine grausame, in der Christenheit

unerhörte Tirannei gegen die getreuen Stände, wie das die Eidgenossen hinreichend vernommen haben werden.

Der Kaiser habe sich hiergegen namhaft gerüstet, und nachdem er jenseits des Rheines die vom benannten

Markgrafen und seinen französischen Conspirationsverwandten erregte Unruhe wieder zum Frieden gebracht

habe, beabsichtige er nun hier diesseits des Rheines das Gleiche zu thnn und dem Markgrafen gebührend zu

begegnen, zu welchem Ende er das ganze Heer über den Rhein gesetzt habe und hier angekommen sei. Er

vernehme nun durch zuverlässige Berichte, der Markgraf habe jüngst sich merken lassen, er wolle des Kaisers

niedere Erblande angreifen, worauf er sich der Stadt Dudenhofen genähert und dieselbe habe berennen lassen,

als ob er sie belagern wollte; dann aber habe er sich wieder zu dem Franzosen und denjenigen Städten

und Flecken gewendet, die derselbe im letzten Frühling „unter dem schpn angemaßter fründschaft durch listige

hindergeung" dem Reiche entzogen und noch in unerträglicher Dienstbarkeit innehabe. Zur Bewahrung dieser

Städte und Flecken und um dem Markgrafen Beistand zu leisten, habe sich der König von Frankreich um

fünftausend Eidgenossen beworben und dieselben allbereits an die bezeichneten Orte hingeführt. Ebenso soll

der König die andern Eidgenossen, die er im verflossenen Frühling in seinen Dienst und Sold genommen

hat, wider des Kaisers Erblande gebraucht haben. Das werden die Eidgenossen auch von ihren Gesandten,

welche mit denen aus der Grafschaft Burgund wegen Errichtung der Neutralität in Frankreich waren,

vernommen haben. Der Kaiser nehme an, es sei solches wider den Willen und Befehl der Obrigkeit

geschehen, da die zwischen den Eidgenossen und Frankreich bestehende Vereinung solches nicht erfordere und

dieses Benehmen der Erbeinung widerstrebe. Der Kaiser begehre daher, daß die Eidgenossen in Betracht

des gnädigen und nachbarlichen Willens, den er jeweilen gegen ihnen erwiesen habe, und der von ihm stets

aufrechtgehaltenen Erbeinung diejenigen, welche angegebener Maßen wider ihr Gebot und die Erbeinung

gehandelt haben, gebührend bestrafen, und sodann bei denjenigen, die sich neuerdings in des Königs von

Frankreich Dienst begeben haben, Vorsorgen, daß niemand, unter welchem Schein es immer wäre, sich des

Fernern wider den Kaiser, das heilige Reich und des Kaisers Erblande gebrauchen lasse. Die Eidgenossen

mögen sich überhaupt so verhalten, daß der Kaiser sehe, sie seien entschlossen, die Erbeinung und gute

Nachbarschaft mit Fleiß zu beobachten, was auch der Kaiser seinerseits wie bisher erfüllen werde. Anstatt

zu gestatten, daß die in des Königs Dienst befindlichen Eidgenossen, wie früher, wider das Reich und die

Erblande gebraucht werden, mögen sie lieber dieselben beförderlich zurückrufen, damit sie nicht durch listige

Practik wieder verleitet werden.
St. A. Zürich: Abschieds Band 18, t. 4LS. — Ibiüom: Tschudische Documentensaminl. Bd. XI. — St. A. Bern: Mg. cidg. Abschiede blbl,

S. 815. — St. A. Lucern: Acten Deutsches Reich. — Ä. A. Basel: Abschiede Band L«. — K. A. Freiburg: Missiven Lucern. —
K. A. Schaphausen: Korrespondenzen.

Die vorgeschlagene Antwort an den Kaiser geht dahin: Unterm 24. September schreibe der Kaiser aus

Landau, Hauptleute und Knechte der eilf mit dem König von Frankreich in der Vereinung begriffenen Orte,

die im Dienste des benannten Königs stehen, seien wider des Kaisers Erblande geführt und gebraucht worden,

wie die Eidgenossen durch ihre Rathsboten, die wegen der Grafschaft Burgund beim König von Frankreich

gewesen sind, ohne Zweifel erfahren haben werden. Der Kaiser verlange, daß diejenigen, welche solcher Art

ihr Gebot übertreten und der Erbeinung zuwider gehandelt haben, bestraft und diejenigen, die sich ferner in
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des Königs Dienst begeben, verhindert werden, sich Wider den Kaiser und das heilige Reich und die Erblande
des römischen Königs gebrauchen zu lassen. Man bedauere dieses Schreiben sehr; Hanptleutcnund Knechten
sei befohlen worden, gemäß der Vcreinnngund nicht der Erbeinnng zuwider zu dienen; man nehme an, sie
haben dieses befolgt, andernfalls würde man gemäß der Erbeinnng sie bestrafen. Man habe auch Hanptleute
ans einigen Orten, die zurückgekehrt seien, vorbeschiedcnund ihnen des Kaisers Schreiben eröffnet; diese
antworteten, sie haben dem König von Frankreich nur nach der Vereinunggedient und sei ihnen unbekannt,
daß sie gegen das Haus Oesterreich oder die Grafschaft Burgund gezogen wären und der Erbeinung entgegen¬
gehandelt hätten. Die von Zürich und Bern, die in der Vereinung mit dein König von Frankreich nicht
begriffen sind, haben den Ihrigen verboten irgendwo hinzuziehen; hätten Einige dieses übersehen, so werden
sie bestraft werden. Man bitte daher den Kaiser, die Orte für entschuldigt zu haben; ihre Meinung und
ihr Wille sei, die Erbeinnngzu halten, so lange dieselbe an ihnen erfüllt werde, wie das bisher geschehen
sei und die Grafschaft Burgund und das Haus Oesterreichan der Verwendung der Eidgenossen haben ersehen
können. (Bereitet für die Bcsiegclung durch den Landvogt zu Baden, Ambros Jmhof, des Raths der

Ablchi-dc Band IS, k. 4SS. - Et. A. Lucun, Allg. Absch. I>, s. III.-K, A. Glaru«: Abschiedk.-K. A. Basti: Abschiede
Band -5,' beim Abschied vom S. September 1554. - 4!. A. Solothurn: Abschiede Band St. - K. A. Schasshausen: Abschiede, dein,
Abschied vom 4. Juni 1554.

Zu e und 1552, 23. October, Baden. Die Gesandten von Basel an ihre Obern. Auf gestern
seien die Boten, die erst am Freitag (21. October) Abends alle hergekommenseien, gemeinschaftlich im Rath
erschienenund haben zuerst des Kaisers Botschaft und Schreiben, und bald darauf des Königs voll Frankreich
Tresorier und Botschaft angehört. In Betreff des Kaisers seien die meiste» Gesandten bevollmächtigt gewesen,
ihm sofort zu antworten; dagegen die von Unterwalden, Solothurn und Basel seien beauftragt gewesen,
anzuhören und die Sache in den Abschied zu nehmen. Hierüber habe man einigen Unwillen vermerkt und
Einige seien der Meinung gewesen, man wolle mehren, wer schreiben wolle und wer nicht. Auf das haben die
Boten von Basel eröffnet, sie wissen wohl, daß ihre Obern die Erbeinung halten und »ut ge.ne.nen
Eidgenossen dem Kaiser antworten werden; da aber dessen Schreiben Vieles enthalte, so sei die Antwort m.t
Bedacht zu erlassen. Ueberhin wisse man in Basel nicht, wie es be. gemeinen Eidgenossen stehe, weßhalb
sie zum Anhören und Wiederbringen abgeordnet seien. Damit man aber besser zusammenkomme, sei ihnen
recht, wenn eine Antwort entworfen werde; wer dann in dieselbe einwilligen wolle, der möge cs thu» ; wer
sie hei»,bringen wolle, den, möge ein Tag, sich beil., Landvogt zu erklären, bestimmt werden. Das sc, dann
das Mehr geworden. Da nun alle Orte außer Bern. Schaffhausenund Appenzell e.ne doppelte Botschaft
haben, so seien von Zürich. Lucern, Schwyz. Basel und Solothurn Boten verordnet worden, e.nen Entwurf
zu erstellen, der den folgenden Tag geprüft werden soll. Dieser Auftrag sei heute vollzogen worden, und wenn
nun der Landschreibcr die Antwort verfasse, w.e sie bcrathschlagt worden sei, so glaube man , sollte sie
jedermannannehmlich sein; doch werden die Gesandten von Basel ohne Willen ihrer Obern sich ... ...cht
Beschlüßliches einlassen. In Betreff des Franzosen wollen E.n.ge das Ver ch.eben u>.d Hinterstchbr.nge..ubel
an nehmen und ...einen, ...an sollte den König nicht aufziehen, sondern die Vere.nunghalten und d.e Knech e
be.vill.gen, aber bevor der Aufbruch geschieht, mit dem Kon.g und den Hauptleutenreden^ w.e d.e Knechte
ael.alten und aefül.rt werden sollen; das möchte bei de.» Kon.g guten Willen erzeugen. Da die Boten von
Basel nur zum Anhören beauftragt sind, wohl aber. °hn° sich in etwas Beschlüßlicheszu vertiefen auch
zur Sache reden können, so haben sie sich in dieser We.se gehalten; wollen aber d.e Sachlage berichten,
damit man allfällig, je nach Umständen, den Boten mehrere Vollmacht geben könne; immerhin möge man
ihnen die Meinung der Obern bis an, Dienstag früh zu wissen thun. Am Mittwoch sc. der Cardinal
Farnese hier durch „ach Frankreich gereist. Man glaube, er br.nge e.nen guten Frieden oder e.nen chweren
Krieg In Baden seien viele Hauptleute.die gerne Dienst hätten; sie sinden auch Knechte; aber es werde
nichts gehandelt, weßhalb man glaube, es sei de... König mit de... verlangten Austruch .wch mcht re^
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Zu 8°. Für das Ausschreiben des Tages hatte sich der französische Gesandte an Solothurn gewendet

und dieses, wie es scheint, Copien seiner Eingabe an die Orte verschickt:

1552, zwischen 7. und 12. October (Montag Galli Markt). Vor dein Rathe zu Solothurn trägt der

Gesandte des Königs von Frankreich, Marche>Ferriere, vor, der König verlange einen Aufbruch von 10,000

Knechten, und daß diesfalls auf den 20. dieses Monats auf seine Kosten zu Baden ein Tag gehalten werde;

man möge dieses unter dem Siegel der Stadt Solothurn dei? übrigen zehn Orten zuschreiben. Der Rath

bewilligt ihm, solche „Copien" in die Orte zu schicken. n. A. Soiothunn RatiMu-h N°. oo, S. s»?.

Das Datum giebt unsere Verhandlung aus: „Montag Galli Mcrckt". Die nächst anliegenden Nathstagc

fallen auf den 7. October (Freitag nach Francisci) und auf den 12. October (Mittwoch vor Galli). An

Lucern und Schaffhausen (und die übrigen Orte) berichtet diesfalls Solothurn unterm 10. October (Montag

nach Dionysi) und ladet zum Besuche des auf den 20. October anbegehrten Tages ei»; das sei auch andern

Eidgenossen mitgethcilt worden. St. A. Lucern: Acten Frankreich; K. A. Schaffhausen: Correspondenzen.

1552, 9. October. (Der französische Gesandte an die in der Vereinung stehenden Orte). Der König

sehe, wie der Kaiser mit einem gewaltigen Zug sich so sehr dem Königreich nähere, daß zu befürchten stehe,

er wolle dasselbe schädigen, und es heiße, er wolle auf „sinen" Frontieren das Winterlager halten. Das

bewege den König, sich nicht weniger gerüstet zu halten und sich gegen den Kaiser zu legen, und wenn Zeit

und Umstände es mit sich bringen, ihn zu schlagen. Da er seit Langem die Zuneigung der Eidgenossen

zu seinem Reich kenne, so finde er für das Beste, sie anzugehen, wie dieses der Gesandte nun gegenwärtig

thue, ihm einen Aufbruch von 10,000 Knechten aus den in der Vereinung begriffenen Orten und Bundes¬

genossen und gemäß der Vereinung zu bewilligen. Zu diesem Zwecke mögen die Orte ihre Botschaft auf

einen Tag vom 20. October auf Kosten des Königs nach Bade» abordnen, um daselbst nach Inhalt der

Tractate zu beschließen.
K. A. Solothurn: Abschiede Band St, sranzöfisch und deutsch, ohne Auf- und Unterschrift. An gleicher Form auch im St. A. Luccrn: Acten

Frankreich, von einem Archivar irrig aus S. Februar iSbL titulirt, und im K. A. Basel: Abschiede Band Lt.

Auf den gleichen Tag (Donstag nach Galli) schreibt auch Lucern unterm 15. October in Folge des

durch Zürich erhaltenen Schreibens des Kaisers und wegen anderer Ursachen einen gemeinen Tag nach Baden

aus, ohne dabei der Anordnung des französischen Gesandten zu gedenken. K. A. Basel: Abschiede Bd. 24;

K. A. Solothurn: Abschiede Bd. 31.

Zlt g'. 0. Ohne Datum. Verwendung der Kaufleute in der Eidgenossenschaft bei de» XIII Orten

in Betreff der neuen Zölle. Gezwungen müssen sie ihre Beschwerden wegen der neuen Zölle in Frankreich

vorbringen, welche, wenn sie fortbestehen würden, der ganzen Eidgenossenschaft lästig wäre». 1. Im Jahre

1550 sei auf die „Specery", in welcher auch der aus Spanien kommende Safran begriffen sei, von dem

man nie einen Zoll gegeben habe, ein neuer Zoll gelegt worden, nämlich auf 100 „Wertt" 4. 2. Im

Jahre 1549 habe der König festgesetzt, es sollen von dem zu Tolosa (Toulouse) durchgehenden Safran

5 von 100 verzollt werden. 3. Diese tolosische und lyonische Verzollung mache 9 auf 100, denn was zu

Tolosa vorübergehe, das komme nachher nach Lyon. 4. Da das dem Herkommen und den Privilegien der

Eidgenossen entgegen sei, so haben die Kaufleute solches nicht entrichten wollen, doch diesfalls Bürgschaft

gegeben, die noch andauere. Hiergegen seien sie schon auf frühern Tagen bei den Eidgenossen um Abhülfe

eingekommen, dem zufolge schriftlich und mündlich mit der Krone Frankreich verkehrt worden sei. Anstatt

daß aber eine Erledigung erfolgt wäre, werden sie nun auf die Bürgschaft um Bezahlung belangt. 5. An

der letzten Augustmesse sei ein neuer Aufsatz ausgerufen worden, dahin gehend, daß jeder, er sei privilegirt

wie er wolle, in, vor und nach der Messe von allen aus Frankreich gehenden Waaren von 100 8 und

einen Dritthcil geben solle, das betreffe für die vier zu Lyon stattfindenden Messen auf das Hundert 33 zu

verzollen. Obwohl dieser Zoll den vom König gegebenen und bestätigten Freiheiten und der neuen Vereinung

widerspreche, haben ihn dennoch die Kaufleute, ungeachtet ihrer und gemeiner Eidgenossen Einwendungen
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bezahlen müsse» und bezahlt, um nicht in weitere Ungelegenheiten zu verfallen, ungeachtet sie sich erboten

haben, bis zur Austragung der bezüglichen Beschwerden den betreffenden Betrag zu hinterlegen. Daß Alles

das zuwider den Privilegien und Verträgen gehe, ergebe sich aus Folgendem: a) Eine „Testifiation", die

von Lyon ausgegangen sei, zeige heiter an, was die Kaufleute von Altem her verzollt haben und verzollen

müssen, dessen man sich jetzt »och nicht weigere, b) Die Capitel der Tractatc und der Vercinung zeigen,

wie man die Kaufleutc mit den fünfzehn Tagen nach der Lyoner Messe und in anderer Beziehung halten,

anch daß man sie mit keiner weiter» Neuerung beschweren solle, o) Im Jahre 1542 sei auch ein »euer

Zoll aufgesetzt worden, gegen den sich die Kaufleutc („wir") und andere der Eidgenossenschaft Verwandte bei

den Eidgenossen beklagt haben, wodann nach langer Verhandlung der König sie dieser Beschwerde enthoben

und denen zu Lyon geschrieben habe, sie sollen bei der alten Taxe verbleiben, die diesfalls geleisteten Bürg¬

schaften sollen aufgehoben und wenn wegen des neuen Zolles etwas Geld ausgegeben worden sei, solle

dasselbe zurückgestellt werden. Da die Boten den Nachtheil, den eine solche Beschwerung der aus Frankreich
kommenden Handelswaareu bringe, leicht ermessen können, so bitte man sie, den König zu vermöge», die

sich bewerbenden und alle der Eidgenossenschaft verwandten Gewcrbsleute mit dieser Beschwerde unbehelligt

zu belassen, die Bürgschaften aufzuheben und das, was bei letzter Augustmesse entgegen dem alten Gebrauche

ausgegeben werden mußte, wieder zu erstatten. Es sei bekannt, welche Folgen es für die letzte Zurzachcr

Herbstmesse gehabt habe, „daß durch söllichc nüwc ufsatzung vil waren, die etliche unter uns dahin bracht,

uspliben, und was wir nit von wegen vorversprechcns habcnt müssen erstatte», zu Lyon ligcn plibcn sind".

Man zweifle nicht, die Boten werden zum Nutzen des gemeinen Vaterlandes im Sinne dieses Gesuches handeln.Stadtarchiv St. Gallen: Drucke XXII, 18. Ohne Datum und Unterschrift.

Vermittelst Missive aus Baden vom 27. October 1552 an den König wiederholen die Boten der

X111 Orte die Anbringen der Kaufleutc betreffend die Zollerhöhungcn und ersuchen um Beseitigung derselben,

Aufhebung der bezüglichen Bürgschaften und Zurückerstattung des zu viel Abgenommenen. Es siegelt der

Landvogt zu Baden. Stadtarchiv St. Galle»- Trucke XXII, so. (Französisch und deutsch).

Zu in. Auf dem Rande des Zürcher Abschiedes steht: „Ein büchli titel: Die heilig Freue sant

Interim, daruf ein selzame figur, gedruckt zu Bern anno 52. Nota: ander buchst titel: Ein klcgliche

botschaft dem Papst zukommen, antrefend das Papsttum. Das dritt buchst hat ctlich sonder bedütlich buchstabcn."

Diese Randbemerkung ist von anderer Schrift als der Abschiedtext.

Zu und x. Den Geschlechtsnamcn Applan schreibt der Lucerner Abschied a Plön, und anstatt

Bannada Pan z wir sind hier dem Zürcher und Schwyzcr Exemplar gefolgt.

Zu X. Meier: Geschichte der evangelischen Gemeinde in Locarno I, 2liv giebt die vollständigen Namen

der aufrührerischen Locarner so: Franzesco Paolo Orello und Bcrnardino Benada.

Zu Unterm 3. November 1552 meldet Basel an den Landvogt zu Baden die nun auch von Zürich

und Bern erfolgte Zustimmung, und fordert demnach für die Gesandte» von Basel und Solothurn die Fertigung

einer Credenz im Namen der ganzen Eidgenossenschaft. a- »»sei- Misswcnbuch woi-os, S. sso.

Fu TA. 1552, 25. October. Die zu Baden versammelten Voten der XIII Orte an den König von

Frankreich. Auf diesem Tag sei vor den Bote» erschienen Kaspar Schlumpf für sich und im Namen Jacob

Zyli, Lienhard und Georg Zollikofer und Jacob Eigen, alle von St. Gallen, und für andere Mitverwandten

und habe eröffnet: Vor einiger Zeit habe das Kricgsvolk von Albrccht dem jünger», Markgrafen von

Brandenburg, den betreffenden Kauflcuten beim Wasser Düringen (au pro« mmo rivioro nammö Milii-mgon)

einige Waarcn und Kaufmannsgüter genommen. Auf das habe sich Markgraf Albrccht gütlich mit ihnen

vereinbart und ihnen versprochen, sie in drei Monaten zu bezahlen, gemäß seiner Briefe. Auf das verfallene

Ziel habe aber der Markgraf sie nicht befriedigt, sie wisse» ihn nicht zu betrete»; da er aber, als sein Kriegsvolk
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die Waaren niedergelegt habe, im Dienste des Königs von Frankreich gewesen und noch sei, so möge

man den betreffenden Kaufleuten gegenüber dem König beholfen sein, damit sie von dein König diesfalls

bezahlt werden. Da nun die genannten Kaufleute von St. Gallen und ihre Mitverwandten gute besiegelte

Briefe haben, von denen man Abschriften übersende, und man daneben berichtet sei, daß der König den Franz

Wcrdter (?) von Plurs („Blures") aus Graubündc», dem das Kriegsvolk des Markgrafen Albrecht ebenfalls, wie

den Kaufleuten von St. Gallen, Waare und Güter genommen hat, zu entschädigen versprochen habe, und da die

Kaufleute von St. Gallen den Markgrafen Albrecht nicht betreten mögen, so bitte man den König dringend,

zu verschaffen, daß die Kaufleute in Gemäßheit ihrer Schuldbriefe vergnügt und nicht weiter herumgezogen

und in größere Kosten versetzt werden, so daß die Betreffenden rühmen mögen, der Fürsprache der Boten

wohl genossen zu haben, was man um den König verdienen wolle. Bitte um Antwort. Es siegelt der

Landvogt zu Baden, Ambros Jmhof, des Raths zu Bern.
Stadtarchiv St. Gallen: Trucke XXII, 19. (Französisch und deutsch).

Zu Ut». 1552, 3. November. Basel an die Räthe des Grafen Philipp zu Hanau und Herrn zu

Lichtenberg in Pfaffenhofen. Die Adressaten haben unterm 17. August den damals in Baden versammelten

Rathsboten der Eidgenossen auf deren früheres Schreiben, betreffend Kaspar Heidelin und seine Genossen,

Bürger von Basel, mitgetheilt, der Graf von Hanau habe drei Thäter, die bei der Entleibung der benannte»

Personen zugegen waren, verhaftet. Sobald der Graf wieder heimkomme, was bald geschehen werde, werde

er jene vor Recht stellen und was da gesprochen werde, vollziehen und dafür sorgen, daß das bei den Thätern

vorhandene geraubte Gut den Erben der Gemordeten wieder erstattet oder diese sonst vergnügt werden; die Räthe

wollen sich dieses angelegen sein lassen und beförderlichen Bericht geben. Da ein solcher bisher nicht erfolgt

sei und die Erben der Getödteten mit Bezug des silbernen und vergoldeten „Schwpzertolchs", der silbernen

Ketten und des baaren Geldes, das jene bei ihnen hatten, noch in Mangel stehen, so haben die Eidgenossen

von Städt und Landen, die jetzt zu Baden bei einander versammelt gewesen seien, die von Basel beauftragt,

sich bei den Adressaten um Antwort zu bewerben, was man nun freundlich gethan haben wolle.
K. A. Basel: Missivenbuch 1551—56, S. 229.

Zu i!. 1552, 28. November, Mersburg. Christoph, Bischof von Constanz, an Zürich. Er habe

ei» Schreiben von den Boten der XIII Orte, die auf dem letzten Tag zu Baden gewesen seien, erhalten,

betreffend Jörg Vögeli und dessen zu Banckholzen (Banckelzheim) gehabten Lehenhof. Der Bischof wäre

geneigt gewesen, mit dem jetzigen Inhaber des Hofes, Paulus Appentzhover, zu verkehren, um zu versuchen,

ob derselbe sich mit Vögeli diesfalls in eine gütliche Verhandlung einlassen wolle. Nun aber sei jener noch

nicht ab dem Tag zu Ulm zurück, wohin er zur Entgegennahme des bewilligten gemeinen Pfennings geschickt

worden sei. Sobald er zurückkomme, wolle man ihm das benannte Schreiben mittheilen und ihn zu bezüglicher

Antwort veranlassen. St. A. Zürich: A. Bischof Constanz.

Zu Iclc. In der beim Abschied vom 28. Juni 1552, in der Note zu >vw angeführten Missive des

Landvogts im Thurgau, Martin Degen, heißt es des Weitern: Vom 9. Juli bis um Galli 1552 sei Jacob

Ritzi den Eidgenossen, die um diese Zeit zu Baden waren, um Hülfe nachgelaufen, und habe von ihnen

den Bescheid erhalten („von denen Kescheid geben sin"), daß der Bötschi beförderlich das Recht brauchen solle.

Zu U. 1552, 31. October. Bern an Freiburg. Man nehme an, der auf dem letzten Tage zu

Bade» gewesene Bote von Freiburg werde über das, was die Boten der drei Städte daselbst wegen des

thurgauischen Geschäftes in Betreff einer Zusammenkunft und Berathschlagung beredet haben, berichtet haben,

wie das auch von dem Gesandten derer von Bern geschehen sei. Alan bestimme nun hicfür einen Tag in

der Stadt Bern auf den nächsten Sonntag (6. November) Abends daselbst zu erscheinen.K. A. Freibnrg: Berner Missivcn.
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